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As 15 — 263

&oratifdititg
filter ten

§taaUfyau$$aii be* gantons ^ern
vorn 1. Januar bis 31. JDeftmber

1918.

^otrfc^fdge öe$ Regierun girafes.

Sudjbrucferei Sieroto & Sie. ttt Sem.

Beilagen cum Tagblatt des Grossen Bates. 1917.
67



264 - të lß

^ermögen$Btlanj.

@tcmb beê Staatëbermôgenê am 1. Januar 1917 gr. 62,253,341
SJlutmajjlidjer Überfdjufj ber Stuêgaben ber ßaufenben 33ermaltung itt 1917 „ 5,933,232

ajlutmafjlidjer ©taub be§ ©taatèbermbgenê am 31. Sejember 1917 gr. 56,320,109
SJlutmajjltöier Überfdfjujij ber Sluêgaben ber Saufettbett SSermaltuttg itt 1918 „ 6,647,556

Sftutmajjlicfjer ©tanb beë ©taatèbermbgenê am 31. 2>ejember 1918 gr. 49,672,553



JVs 15 — 265

glerfjnung

1916.*)

Jfuntnftfjlflg

1917.*)
Poraitjfylag fur bw |uljr 1918«

Ho

®iuutt(jraeu.

1»

| lusgaben.

8e

Hiunabmrn.

in>

ludgabeu.

g*-

930,309
1,419,641

46,091
1,346,121

821,116
1,272,922
6,613,258

13,889
3,533,079

655,247
1,452,026
2,637,882
5,343,636

160,767
740,815
170,694
741,392

1,341,863
38,487

1,855,392
1,000,000
1,364,730

3,510
74,181

836,218
746,748

2,199,593
545,150

119,799
957,557

873,767

382,938

930,931
11,641,514

282,864

9t.

53
56
31
60
24
56
43
90
85
17
36
42
30
99
45
15
69
65
43
78

63
15
61
32
60
11
15

04
11

25

50

23
28

3-v.

905,642
1,447,560

47,445
1,525,555

334,800
1,297,034
6,749,413

13,295
3,431,591

664,926
1,495,400
2,648,590
5,449,481

163,670
813,920
174,778
705,370

1,339,300
38,360

1,757,000
1,000,000
1,031,345

3,100
53,230

834,670
526,550

1,336,200
441,500

107,500
950,500

810,000

405,232

365,600
9,901,131

300,000

9t.

Saufenbe &ertt>aftimg«

"gCeßer ficÇf.
I. SHtgetueiue SSertoaltung

II. ©ertdjtëtoertiMltttng

HI-*»
III.bSßoIijci
IV. äRilitär
V. Ätrdjentoefeu

VI. ttnterridjtëtojefen
VII. ©euteiubetoefeu

VIII. Slrtuentoefen
lX.aj8olï8totrtfdjaft
IX.b ©efunbBeitgtoefeu
X. Sau« unit dtfenba^tttoefen.

XI. «uleUjen
XII. ^inttttjtoefeit

XIII. SanUtotrtf^aft
XIV. goïMen
XV. StaatStomlbungen

XVI. ^atttättett
XVII. Soutäneutaffe

XVIII. ^Bjtottjeïarïaffe
XIX. lautonolbanï
XX. Staat*

XXI. Stajjeu uni) Âonftëfattonen
XXII. Sap, fÇtfdjerei ttitïi Serßbau

XXIII. SalaBaublitug
XXIV. Ste«tfiel«Steuer
XXV. ©ebiibren

XXVI. drbfdjaftä« «ni Sdjenlungg«
Steuer

XXVII. SBafferreäjtgabgabeu....
XXVIII. SBirtfiljaftg« uni Äleiubertaufg«

bateutgebüljren
XXIX. Stnteit at» drtrage beg SlWotjol«

«to«o|)fll8
XXX. stnteit «ut Ertrage ber Sdjtoeij.

ÜRationalban!
XXXI. Sßilitärfteuer
XXXII. tirette Steuer«

XXXIII. îtuborljergefebetteg

dinnaBnten
5tu§gaben
tteberfdjuff iter (StnitaButen
tteberfdju§ ber Ausgaben

gr-

60,000
1,500

1,504,265
886,650

1,301
1,298,686

275,800
291,292

1,801,495
169,490
401,000

1,151,470
102,625

1,342,300
1,503,700

39,700
17,186,400
16,300,000

1,454,500
134,600
117,400

1,569,000
700,000

1,349,700

502,000
120,000

1,083,000

900,000

427,526
876,200

11,049,700

gt-

970,145
1,464,070

46,720
3,046,083
1,219,815
1,304,895
8,253,311

34,209
3,956,686

966,795
3,361,705
2,910,515
6,260,677

163,670
1,997,540

286,690
624,950
131,000
102,100

15,386,400
14,800,000

185,500
131,500
62,500

1,108,330
78,450

1,500

60,500
12,500

152,500

90,000

510,000
467,600

1,100,000

gr-

717,350
1,372,700

1,800,000
1,500,000
1,269,000

3,100
54,900

460,670
621,550

1,348,200

441,500
107,500

930,500

810,000

427,526
366,200

10,582,100

gi'-

910,145
1,462,570

46,720
1,541,818

333,165
1,303,594
6,954,625

34,209
3,680,886

675,503
1,560,210
2,741,025
5,859,677

163,670
846,070
184,065

62,400

1,100,000

25,615,288
27,478,852

1,863,563

82
53

71

21,568,228
27,501,460

5,933,232
—

64,601,300

6,647,556

71,248,856
22,812,796

6,647,556

29,460,352

27,478,852 53 27,501,460 — 71,248,856 71,248,856 29,460,352 29,460,352

*) Sie ffttgftafrett ftnb mit ftefyettben, bie einnähme« mit Aurffrjablen angegeben.



266 — JMs 15

$eitynung

1916. 1917.
$oronfd)log für bos $ctljr 1918. $•

Hinnahme».

d-

Inegabrn.

fiel
fiinnatjraen.

M

Ausgaben.

Sr.

98,382

SR.

50

Sr.

80,000

SR.

Satifettbe üKertowltung.

1. Allgemeine Peramltung.

A. ©rofeet SRat.

1. ©itjungêgelber, 9teijeetttjc£)iibigungen, $om=
mifîtonêïoften

B. 8Uflieruttfl8ïat.

1. SScfoIbuttgett ber 3iegierungMte

C. Statfttebii.

[1. IRatâïoftett, 99i£>liot£)eï |
/2. prberunggemeinnüt}. Unternehmungen .1

|3. görberung bon SBiffenfdjaft unb Jîunft J

14. Unterftühungen unb #iilfeleiftungen J

D. StAnberäte unb ftommiffAre.
1. ©tänberäte
2. ßommiffäre

E. etaatêfanjUi.
1. Sefoïbungen ber Seamten
2. SBefoïbungen ber SïngeftetCten
3. 33ureautoften
4. SrucEtoften
5. Sebtenung unb 33eheijung beê 9tathaufeê
6. fflîietjinê

Sr- Sr-

80,000

Sr- Sr-

80,000

98,882 50 80,000 — — 80,000 — 80,000

72,500 72,500 72,500 72,500

72,500 72,500 — — 72,500 — 72,500

6,189
100

8,710

73

15,000 15,000 15,000

14,999 73 15,000 — — 15,000 — 15,000

2,720
199 20

3,000
1,000

3,000
1,000

3,000
1,000

2,919 20 4,000 — — 4,000 — 4,000

24,246
37,595

6,909
54,556

9,155
19,890

80
40
68
54
70

24,925
38,660

6,500
45,000

8,000
19,890

—
12,000
2,000

24,925
38,900

6,500
57,000
10,000
19,890

;
24,925
38,900
6,500

45,000
8,000

19,890

152,354 12 142,975 — 14,000 157,215 — 143,215



15 — 267

1916.

Jlörfltiltylflg
1917. Porftnfd)lrt0 für î)05 |ol)r 1918. Pl

dinuûjjmnt.

It'
Insgabtn.

Pf
dinnabnen.

in«
lUBJûbftt.

8*-

•

10,000
23,535

4,850
13,173

SR.

85

10,000
23,500

6,000
20,000

SR.

Sftufettbe &ertt>aftmtg.

1. Mgetneitte Verwaltung.

F. $mtftf)eé «JmtSbïatt, Xagblatt unt> ®efe%<

fattttnluttfl.
1. Spact^m! bel 9lmtlblattel laut Vertrag
2. ibonnemente ber Söirte
3. 9tebattionlfoften bel ïagblattel
4. îsrucfïoften bel 2agblattel uttb ber @efe^=

fammlung

G. nebfi öeilagett.

1. Spadjtjitrê bel Slmtlblattel laut Vertrag
2. 2lbottrtemettte ber Söirte
3. Sruâfoften bel Sagbtattel uttb ber ©efe^=

fatntnluug

H. SReßimmelftattbalttr.
1. SBefolbungen ber ïïïegierungêftattïjalter
2. Éeïretariat bel SRegierungêftattfjalteramteë

S8ern

3. fîntftfiâbtgungen ber ©teïïbertreter
4. SBureautoften
5. 3JKetjinfe

J. Sftntfff&teifcmiett.
1. SSefolbmtgen ber Slmtlfc^retber
2. @nt|"d)äbtgungen ber ©teltbertreter
3. Sefotbungen ber îtngefteEten
4. SBureautoften

5. aJtietjinfe
(©runbbuctjbereintgung, Soften in 1916.)

10,000
23,500

S*-

6,000

20,000

10,000
23,500

6,000

20,000

15,511 15 7,500 — 33,500 26,000 7,500 —

5,000
7,434
4,788 45

5,000
7,500
8,000

— 5,000
7,500

8,000

5,000
7,500

8,000

7,645 55 4,500 — 12,500 8,000 4,500 —

134,106
4,800

1,612
19,978
22,650

60

35
93

131,200
4,800

3,000
20,150
22,650

— — 131,200

4,800
3,000

20,150
22,670

—

131,200

4,800
3,000

20,150
22,670

183,147 88 181,800 — — 181,820 — 181,820

124,550
1,884

243,356
21,817
19,190
18,363

80
65
75
35

25

126,200
2,000

250,700
23,277
19,190

126,400
2,000

254,000
24,000
19,210

—

126,400
2,000

254,000
24,000
19,210

429,162 80 421,367 — 425,610 — 425,610

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1917. 68*



268 — Jfc 15

itedrmtitg
1916. 1917.

Poroitfdjiûg für îms loljr 1918. il» b-

Ittfljabfn.
|Ui

ßittnatjnmi.

a »

Inagabra.

gr-

98,382
72,500
14,999
2,919

152,354
15,511

7,645

183,147
429,162

9t.

50

73
20
12
15

55

88
80

gr-

80,000
72,500
15,000
4,000

142,975
7,500

4,500

181,800
421,367

9t.

£<tufettbe üttertoaliung.

1. Allgemeine Peramltung.

A. ©tojjer Otat
B. Sfteßterunßlrat
C. tftatsïrebtt
D. Stänberäte ttnb Äommtffäre
E. Sstaatëlanjlet
F. Seutfdjei Amtsblatt, Saßblatt unb ®efeb«

fammlunß
G. gmnjöRfdjeg 51mt§b(att, Saßblatt uttb

fcbfauttttlunß
H. 9teßierunß§jtattljttltee
J. 5fatt8fdjwbeeeten

II. ®erid)tsuermaltung.

A. £)b(«0(Hibt.

I. SBefoIburtgett ber Oberridjter
2. @ntfd)cibigungen ber Suplectnten

B. ©beraertcfttSfanjlei.

1. Beübungen ber Beamten
2. Beübungen ber 31nge[teEten
3. Bureautoften
4. Bebienung, Behebung uttb Beleuchtung beë

Obergertchtêgebâubeê
5. SRietjinfe
6. Biblionet

C. 21w«a*tt<»tte.

1. Befolbungen ber ©ericfitêprâfiberttett
2. @nt|cf)äbtgungen ber ©tetfoertreter
3. Sntfchäbigungen ber Bîitglieber unb ®ttp=

pleanten
4. Bureautoften
5. Btietjinje
6. 2lujjerorbeittIiche ©ertdjtêbeamte
7. ïïteifeîoften ber 2ïujftdjtèbef)brbe

gv.

14,000

33,500

12,500

g*-

80,000
72,500
15,000
4,000

157,215

26,000

8,000
181,820
425,610

gr.

7,500

4,500

gr-

80,000
72,500
15,000
4,000

143,215

181,820
425,610

980,309 53 905,642 — 60,000 970,145 — 910,145

136,662
722

90 143,000
1,900

143,000
1,900

143,000
1,900

137,384 90 144,900 — — 144,900 — 144,900

27,421
35,314

4,898
7,750

9,980
864

40
90
83
88

25

27,750
36,900

4,500
8,500

9,980
1,500

—

1,500

27,750
35,400
4,800

10,000
23,830

1,500

—

27,750
35,400

4,800

8,500
23,830

1,500

86,230 26 89,130 — 1,500 103,280 — 101,780

153,121
11,139
49,971

27,890
39,245

595
57

70
45

40

25

158,350
9,000

50,000

27,000
39,245

1,500
500

— — 159,375
9,000

50,000
28,000
39,265

1,500
500

— 159,375
9,000

50,000
28,000
39,265

1,500
500

282,019 80 285,595 — — 287,640 — 287,640
1

1



Ni 15 — 269

Jtedpnutg

1916. 1917. Poronfdjlag fur k* $ol)r 1918.
Slttttabmen.

ft »

Inagaben.

He

Gfinuafttnen.

in«
Ittsgaftttt.

S*-

114,622
6,044

129,969
13,751
12,205

a.

05
60
20
51

Sr.

119,050
2,000

135,000
15,000
12,205

a.

Saitfenbe ©eritmïtwtg.

II. (Smdjtgueramltung.

1. Sefolbungen ber ©eridjtêfibreiber
2. dmtfcftcibtgungen ber ©telfoertreter
3. Sefolbungen ber Ingefteïïten
4. Sureauïoften
5. Stietjinfe

E. &taat£antvaltf<f)aft.
1. Sefolbungen ber Beamten
2. Sureauîofien beê ©eneratyroïuratorê
3. Sureauîoften ber Sejirfêbrofuratoren uttb

beê fteltbertretenben Sproîuratorê
4. SKetjjinê

F.
1. (Sntfdjäbigmtgen ber ©efctjtnornen
2. fRetfeïoften uttb Unterhalt ber Slfftfettïammer
3. ßntfdjäbtgungen ber ©rfaijntcimter, 2)ol=

metfcfyer uttb SBetbel

4. Sureauïoften
5. SKetjinfe

«. ©etreibuttftê« uttb StontuvSàmtev*

1. Sureau= unb IReifeïoften ber 31uffic(jtêbel)brbe
2. Sefolbmtgen ber Beamten
3. ®ntjcf)äbigungett ber @tel(üertreter
4. Sefolbungen ber 93etreiburtg»ge£;ülfert
5. SSefoïbuttgett ber 3!ngefteïïten
6. Sureau!often
7. Formulare unb Kontrollen
8. SJiietjinfe
9. Soften in ©jrenfolgenfadjen

Sr.

118,550
2,000

137,500
15,000
12,225

Sr. St-

llS,550
2,000

137,500
15,000
12,225

276,592 36 283,255 — —. 285,275 — 285,275

35,370
467

4,891

325

05
97
27

38,150
500

6,400

325

—
38,375

500

6,400
525

—
38,375

500

6,400
525

41,054 29 45,375 — 45,800 — 45,800

16,113
4,773

907

4,499
12,900

65
85
50

33

20,000
5,000
2,500

4,500
12,900

—
—

20,000
5,000

2,500
4,500

12,900

—
20,000

5,000

2,500
4,500

12,900

89,194 33 44,900 — 44,900 — 44,900

916
127,035

2,041
141,238
175,534
20,548
14,635
18,875

108

05
95
50
90
50
01
35

60

1,300
131,900

2,000
150,000
170,000

16,500
11,500
18,865
1,500

—
—

1,300
128,150

2,000
150,000
170,000

17,000
11,500
18,985

1,500

—

1,300
128,150

2,000
150,000
170,000

17,000
11,500
18,985

1,500

500,933 86 503,565 — — 500,435 — 500,435



270 — A« 15

iteming
1916.

^cranfrijlag
1917. Pormtfdjlog für Us loljr 1918.

S«

dinnabmen.

b-

Insgaben.

Se

Hinnahmen.

in-
Inngaben.

Sr.

7,736

3Î.

85

Sr.

8,000

SR.

ëtmfettbe

II. (Beridjteuerwaltimg.

H. ttettfenbegeridtte.

1. Äoftertanteile bei Staatei

J. SBetttMttungigttiW.

1. SBefolbuttgett ber Seamten
2. SSefotbung bei Slngefteïïten
3. ©ntfcfjäbtgmtgen ber SDlitglieber
4. Sgureaitloften
5. ïïîietâtni

K. $ant>el£g(ri<l)t.

1. öefolbuttg bei «Sefretäri
2. SBefolbuitg bei Slngeftettten
3. (Stttfc^äbigungen ber 97!itglteber
4. SSureau= uttb SReifeloften
5. 50îtetjini
6. Siffliotyel

A. Dbergeridjt
B. ©bergeridjtälanjlei
C. ÄmtSgeri^te
D. ©ertdjtifdjeeikeeten
E. ©taatiantomltfdiaft
F. ©efdjtoontengertdjte
G. S3etretb«ng§s uitït Äonfuröämter....
H. ©etoerbegeridjte
J. $erinaltung§geridjt

K. ganliefêfteeidjt

Sr- Sr-

8,000

Sr. Sr-

8,000

7,786 85 8,000 — — 8,000 — 8,000

13,374
2,400
5,746
2,735
3,440

80

40
80

14,000
2,600
6,000
2,000
3,440

—
—

14,000
2,600
5,000
2,000
3,440

— 14,000
2,600
5,000
2,000
3,440

27,697 — 28,040 — — 27,040 — 27,040

3,718
3,000
5,978
3,666
4,200

234

50

80
61

4,000
3,000
5,000
2,500

300

—
—

4,000
3,000
6,500
3,000

300

—
4,000
3,000
6,500
3,000

300

20,797 91 14,800 — — 16,800 — 16,800

137,384
86,230

282,019
276,592

41,054
39,194

500,933
7,736

27,697
20,797

90
26
80
36
29
33
86
85

91

144,900
89,130

285,595
283,255
45,375
44,900

503,565
8,000

28,040
14,800

— 1,500
144,900
103,280
287,640
285,275
45,800
44,900

500,435
8,000

27,040
16,800

— 144,900
101,780
287,640
285,275

45,800
44,900

500,435
8,000

27,040
16,800

1,419,641 56 1,447,560 — 1,500 1,464,070 — 1,462,570



rf. 15 — Ô71

Iteming
1916.

JJflrflttfdjlttg

1917. Porotifdjlog für fta* laijr 1918.
Ha

dinna^mtn. Inagabttt.

»ei
ditutajjmtti.

«•
Ittaflabttt.

gr-

8,542
6,665
4,422

925
2,145

689

91.

30
80
11
80

80

gr-

5,500
6,400
4,400
1,000
2,145
1,000

SR.

Sattfenfee

III.8 auf«?.

A. «emuttttttgMoftett bet Suflijbttettiot».
1. Sefolbung ber ©elretäre
2. äejolbunqen ber SlngefteKten
3. Stareauïofteu
4. fRedjtèloftett
5. 5Kietjmfe
6. ïlotariatêïamnter uitb ïlotariatëprûfungen

B. @efefe0ebutt00fomtttiffl<>n uttb
rebifiott.

1. 9îebiftDnê=, SRebaftiou§= uttb Srucfïoften

C. Sttfftttorat.
1. SBefolbuttgett ber Beamten
2. SSefoïburtg beë 2lngeftettten
3. 93ureau= uttb SReifefoften

D. Sebtlinflbtoefen.

1. Unterricht
2. Prüfungen

gr. gr-

7,875
6,800
4,400
1,000
2,145
1,000

gr- gr-

/

7,875
6,800
4,400
1,000
2,145
1,000

23,390 81 20,445 — 23,220 — 23,220

331 85 2,000 2,000 2,000

331 85 2,000 — 2,000 — 2,000

13,503
1,800
3,997

10

40

15,000
2,000
4,000

— 11,500
2,000
4,000

— 11,500
2,000
4,000

19,300 50 21,000 — 17,500 — 17,500

1,200
1,868 15

2,000
2,000

2,000
2,000

2,000
2,000

3,068 15 4,000 — 4,000 — 4,000

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1917.



m - A* iß

jgtafytutttg

1916. 1917. Porattfdjlog fur ba* loljr 1918. »t
®nuta|jratu.

(J-

luBjfthen.

He

dinualjmru.

tu«
Itugabtit.

S*

23,390
331

19,300
3,068

W.

81
85
50
15

"

gr.

20,445
2,000

21,000
4,000

SR.

Saufeitbe ^erloaliuug.

III.»

A. $ertoali»ttß§foften tier Sttftijïiirettion
B. Okfebgebunpfommifftoit unb ©efeJpctoiftdit
C. Snfoeltorat
D. Sepltnptoefen

III.» Wtyl
A. $ettt>aftutt00fofUtt btt spoltjeiMreftioi».

1. Sefolbuugeu ber Seamten
2. Sefolbungen ber îtngefteïïten
3. Sureautofteu r
4. SHetjiufe

B. OftembettyiHisei unt> 9faftt»taraa6»tfett.

1. uttb grembettpolijet
2. ga^nbuttgl= unb (gtnbringungêïoften
3. £rattë£ort= unb 3lrmenfu£)rïoften

C. qMiseifat»*.
1. Sefolbuugeu ber Seamten
2. @o!b ber Sanbjäger
3. Seïletbmtg
4. Setuaffnung unb 51uêrûftung
5. (Srïennungêbienft
6. Sureauïofteu
7. SDîtetjinfe
8. 20ot)mmgê= unb 3Jlobtliarentf^äbigungen
9. Slrjtloften

10. 33erft|tebene Sertoaltungêïoften
11. ffteifeentfdfjftbtgmtgen unb ^nftrulttonslurje
12. Settrag auë beut Ertrage ber ©elbbufjeu

St. St-

23,220
2,000

17,500
4,000

St- St-

23,220
2,000

17,500
4,000

46,091 31 47,445 — — 46,720 — 46,720

14,400
34,166
9,305
3,525

65
33

14,275
33,200

8,800
3,525

— — 18,275
32,500

9,500
3,525

— 18,275
32,500

9,500
3,525

61,396 98 59,800 — — 63,800 — 63,800

2,232
11,666
18,235

30
50
95

2,500
12,000
23,000

— — 2,500
13,000
23,000

— 2,500
13,000
23,000

32,134 75 37,500 — — 38,500 — 38,500;

7,491
744,616
28,020

1,194
1,505
2,991

85,755
16,665
3,815
4,564
6,899

80,000

80
20
25
20
90
75
50
15
49
55

10,500
768,700
28,000
2,000
1,500
3,000

88,900
16,700
5,000
4,300
8,000

80,000

—

20,000

10,750
764,203
35,000
2,000
1,500
3,000

89,000
16,700
5,000
4,300
8,000

20,000

10,750
764,203
35,000

2,000
1,500
3,000

89,000
16,700
5,000
4,300
8,000

883,519 79 916,600 — 20,000 939,453 — 919,453



Ni 15 — 273

Innung
1916.

Uflrflttfittjlug

1917. Pormtfdjlag fur bas $aljr 1918. »I
Hinnahmen.

ih'
lusgaben.

Ht
Hinnahmen.

in'
Insgaben.

gr.

21,408
9,850

18,640

63,494
15,879
34,710

91.

60
75

53
75

gr.

22,000
9,000

18,640

88,000
18,500
34,710

SR.

ëatsfettbe ^crlualtung.

III.» #oli?ei.

D. (Bef&Mftttiffe.

1. $tt ber ^jauptftabt:
a. ïlofirung ber ©efangenen
b. Verfdjiebene Verpflegungêîoften.
c. VHetjinfe

2. Sit beit Stielen:
a. 9laf)ruttg ber ©efartgenett
b. SSerfdjteberte Verpflegungêfoften.
c. Vtietjinfe

E. 3trafanftaUen.
1. ©trafanftalt orberg.

a. Verwaltung
b. Unterricht unb ©otteêbienft
0. Nahrung
d. Verpflegung
e. ÏJÎietâinê
f. (SJetoerbe

g. Sanbwirtfdiaft

Vetriebêergebniê
h. Snbentarberäitberung
i. ßoftgelber

2. îtrbeitêanftalt @t. Sohannfen=Snê.
a. Verwaltung
b. Unterricht unb ©otteêbienft
c. 9îat)rung
d. Verpflegung
e. Vtietjing
f. ©ewerbe

g. Sanbwirtfdjaft

Vetriebêergebniê
h. SnOetitarüeränberung
1. fioftgelber
k. Vettrag auê bent ^lltoholjehntel

(Neubauten).

gr. gr.

25,000
9,000

18,640

88,000
18,500
34,720

gr- gr-

25,000
9,000

18,640

88,000
18,500
34,720

168,983 63 190,850 — 193,860 — 193,860

22,487
2,538

99,702
53,040
16,280
95,046
19,035

28
32
41
26

67
30

23,000
2,200

75,000
35,700
16,380
54,000
13,000

—

198,000
83,500

23,000
2,200

100,000
45,300
16,380

123,000
63,500

75,000
20,000

23,000
2,200

100,000
45,300
16,380

79,966
2,404

13,903

30
18
10

85,280

15,880

281,500

22,880

373,380

1,000 21,880

91,880

68,467 38 70,000 — 304,380 374,380 — 70,000

18,514
1,282

80,532
37,309
10,815
33,066

148,439

50
84
59
24

50
03

19,100
1,320

76,000
35,000
10,815
85,400
73,505

—

1,000

42,800
212,200

19,100
1,320

96,500
39,150
10,815
20,900

103,100
21,900

109,100

19,100
1,320

95,500
39,150
10,815

27,051
26,994
14,870

5,330
47,900

36
30
65

90

43,330

14,000
5,330 —

256,000

14,885

290,885

14,885

34,885

28,243 19 24,000 — 270,885 290,885 — 20,000



274 — Ni 15

JUityramg

1916. 1917. Porottfdjlog für 000 |al)r 1918.
Ha

«inuabmen.

*•
Inagaben.

H»

fifauolpittn.

in»

lusgabtn.

g*.

30,524
3,069

153,963
63,660
19,225
49,023

618,354

SR.

86
44
25
80
35
25
56

gr.

27,500
2,600

128,500
58,000
21,410
33,500

194,510

SR.

Satifeitbe ä$e*tt><tftitng«

III.»

E. Strafattfiattett.
3. ©trafanftatt Söifcwit.

a. Verwaltung
b. Unterricht unb ©otteêbienft
c. 9tahrung
d. Verpflegung
e. SûJtietjinê
f. ©ewerbe

g. Sanbwirtfdhaft

Vetriebêergebniê
h. ^nbentaröeränberung
i. Äoftgelber

k. Veubauten

4. .gwangSerjiehungSanftalt îradhfetwalb.
a. Verwaltung
b. Unterricht nnb ©otteâbienft
e. îtahrung
d. Verpflegung
e. Vtietprê
f. ©ewerbe

g. Sanbwirtfdhaft

Vetriebêergebniê
h. Snöentarberänberung
i. Äoftgelber

5. ©traf= unb Slrbeitëanftalt pinbelbanf.
a. Verwaltung
b. Unterricht unb ©otteêbienft
c. îtahrung
d. Verpflegung
e. VHetjina
f. ©ewerbe

g. Sanbwirtfdhaft

Vetriebêergebnté
h. Snöentaröeränbernng
i. Äoftgetber

k. Veitrag auë bem îlllDpol^epntel

gv.

1,000

35,500
461,910

g*-

31,300
2,900

181,800
68,000
21,410

211,000

gr-

35,500
250,910

gr-

31,300
2,900

180,800
68,000
21,410

396,934
19,622
63,017

440,329

11
55
77
33

10,000

12,000
50,000

—

498,410

20,000

516,410

50,000
20,000

18,000

50,000

— — 48,000 — 518,410 566,410 — 48,000

10,963
862

20,796
6,190
1,100
7,552

11,387

21
42
55

25
84

10,600
1,300

17,400
6,000
1,100
4,000
2,400

— 150

4,300
22,400

11,500
1,800

19,650
7,000
1,100

800
15,000

3,500
7,400

11,500
1,800

19,500
7,000
1,100

20,972
14,683
14,156

09
75
70

30,000

5,000
—

26,850

5,000

56,850

5,000

30,000

21,499 14 25,000 — 31,850 56,850 — 25,000

12,046
793

39,722
14,119
5,380

25,235
2,882

06
16
27
58

97
03

11,700
700

32,000
14,400
5,380

16,235
2,000

—
100

20,235
8,500

11,700
700

40,100
15,000
5,380
4,000
7,300

16,235
1,200

11,700
700

40,000
15,000
5,380

43,943
1,842
7,609
3,745

07
75

45,945

6,000
3,745

—
28,835

6,000
3,745

84,180

6,000
3,745

55,345

34,431 82 36,200 — 38,580 84,180 — 45,600



J« 15 — 275

Itonrnfrirliig für hitt: Tïrtliv lûlfi Ü«(J. Jttitt'
1916. 1917. $IQllin|U|lU^ IUI UUB (£Rljr Ivlo. (ümtabmett. luggabrtt. (gimtatyntit. lusgaitett.

gr. 31. gr- 91. gr. gr- gr. gr-

Saufenbe 93erh>altung.

III.» JJolifei.

E. StvrtfanfitaHen.

68,467 38 70,000 — 1. ©trafanftalt £l)orberg 304,380 374,380 — 70,000
28,248 19 24,000 — 2. Irbeitêanftalt ©t. $ol)anttfen=$në 270,885 290,885 — 20,000
— — 48,000 — 3. ©trafanftalt SSitjttnl 518,410 566,410 — 48,000
21,499 14 25,000 — 4. gwangêerjiefiungâanftalt Sradjfeltoalb 31,850 56,850 — 25,000
34,431 82 36,200 — 5. ©traf= uttb 91rbeitêanftalt §ittbelbattl 38,580 84,180 — 45,600

152,641 53 203,200 — 1,164,105 1,372,705 — 208,600

F. »«ïfttttbfttttg be«

8,865 15 9,160 — 1. Settrag auê bent Hfofjoljefyntet •. 9,160 — 9,160 —
8,865 15 9,160 — 2. Settrag an ba§ 3lrbeiterbeim ttnb an bte

©djutjauffidjt — 9,160 — 9,160

— — — — 9,160 9,160 — —

G. ttttb ïpoUjetïoften.

82,394 47 115,000 — 1. Soften in ©traffacfjen 115,000 — 115,000
141,416 81 115,000 — 2. .fio[tenrüc£er[tattungen unb ©ebütjren 310,000 195,000 115,000 —

300 — 300 — 3. Sergütungen für ©ebüfjreitanteile — 300 — 300
1,279 Ol 1,000 — 4. Obergertdjtögebüfjren in 3iufttjfad)en. 1,000 — 1,000 —

19,956 84 24,000 — 5. S|Migei!often •— 24,000 — 24,000
800 800 — 6, flontorbat jum ©djuije junger Seute in ber

grembe — 800 — 800
2,288 83 2,500 — 7. SinigungMmter — 2,500 — 2,500

86,955 68 26,600 — 311,000 337,600 — 26,600

H. Kinttfianb.

87,014 87,505 — 1. Sntfdjäbigimg ber 6Mftanbêbeamten — 87,505 — 87,505
2,386 60 3,500 — 2. Snfpeftianêfoften unb Str.fRaffungen — 3,500 — 3,500

89,400 60 91,005 — — 91,005 — 91,005

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1917. 70*



276 — AÏ 15

fledjmmg
1916.

3}0raitfttilag

1917. Porûttfdjlûg für ïms loljr 1918.
Ü«

Sinnapen.

U-

Insgnäf«.

üe
Sinnapen.

in«

iMjflbftt.

®r.

61,396
32,134

883,519
163,983
152,641

36,955
89,400

91.

98
75
79
63
53

68
60

s*.

59,800
37,500

916,600
190,850
203,200

26,600
91,005

3t.

Saufettbe ^ernmltmtg.

III.» ftoliifi.

A. ätotoaltuitpfoften lier IBalijetlitreltion •

B. ^retttbettpKtaet uni fÇapbuttptoefeit
C. ^olijeiïdrp
D. (gefäitpiffe
E. ©trafanjtolte»
F. ilkfäipfung lies ftlfopltptirë
6. itnb Hîolijeiïofteit
H. ©ittljîttttli

IV. Militär.

A. btt 2>i«<ttion.

I. 23efoIburtgett ber Semntett
2. aSefolbuttgett ber Ingeftelltert
3. Sureauïoften
4. -Ulietjtnfe
5. ïïîobtlinadjungëlJorfjerettungeit

B. ftantott£f«ie0£fotn*niffa«iAt*
1. Sefolbuttg beê .kantottêïrtegêEommiffârê
2. Sefolbuttg beê SlbjunEtett
3. Skfolbungert ber 3tngeftcl(ten
4. SBureauEoften
5. Sftietjittfe
6. @tnfleibungë= uttb ôrganifationêïoften
7. 58erfd)tebene SSermaltungèfoften
8. .koftenanteil ber .^ortfeïtiort, 1/e (IV. P. 6.)
9. Äoftenanteil ber Sßerfftätten, lji (IY. G. 6.)

gr.

20,000

1,164,105
9,160

311,000

Sv.

63,800
38,500

939,453
193,860

1,372,705
9,160

337,600
91,005

s*. 8*

63,800
38,500

919,453
193,860
208,600

26,600
91,005

1,346,121 60 1,525,555 — 1,504,265 3,046,083 — 1,541,818

9,735
20,000

7,000
3,000

42,974

43

15

9,875
20,300

7,000
3,000
3,000

—
2,800

9,875
23,600

7,000
3,000
3,000

— 9,875
20,800

7,000
3,000
3,000

82,709 58 43,175 — 2,800 46,475 — 43,675

4,000
3,818

44,468
7,475
6,000

245
1,031

16,759
16,759

75
20
38

60
60

4,000
4,250

43,910
7,500
6,000
1,500
1,300

17,115
17,115

—

2,000

11,340
17,010

6,000
4,250

43,500
7,500
6,000
1,500
1,300

11,340
17,010

4,000
4,250

43,500
7,500
6,000
1,500
1,300

33,519 13 34,230 — 30,350 70,050 — 39,700



JVs 15 — 277

Jtedfttuttj
1916. 1917. Pormtfdjlog für k* loljr 1918.

lia
gimtafymtn.

%•

luegaben.

Se
Siuuafyineu.

m-
lUSflttkfB.

St.

3,067

91. St-

3,070

91.

Saufettbe £$ertoaltuttg.

IV. Pilitar.

C. 3>epot it»

1. -Uiietjittfe

1. SSefolbuttg beê Stertoalterê
2. aSefoIbuttgert ber SlngefteHten
3. S8etïiebêïoften
4. Itt)(Raffung bott Settmatertal
5. ajlteljittfe
6. SSergiiturtg ber (Sibgenoffettfcfiaft

E. »retëberwaltunfl.

1. (Stttjc£)äbtgung ber ^reislammoitbattten :

a. aSejblbuttgen
b. £aggelber
c. (Stttfd)Sbtguttg für güf)ruttg ber .ßür{>s=

ïontroïïe be§ Sanbfturmê
2. SBureauîofteit ber Âretêîommanbatttett
3. ©eftionêi^efê :

a. Sefolbungen
b. (StttfdfäbiguTtg für fyüfjrurtg ber |jûlfë=

biettfirbbel
4. 9leïruteitauê^ebung

St.

5,060

St-

8,130

St. St.

3,070

3,067 — 3,070 — 5,060 8,130 — 3,070

4,000
2,800

20,998
2,997

85,976

91
80
43

4,000
2,800

21,000
3,000

86,220

—
23,000

8,500
83,500

4,000
3,000

44,000
3,000

94,720
83,500

4,000
3,000

21,000
3,000

86,220

33,273 16 33,520 — 115,000 148,720 — 33,720

19,312
2,257
2,800

20,416

61,473
1,425

5,356

50
80

73

60
60

28

19,500
7,000
3,200

18,500

61,500
3,000

5,500

— —

19,500
7,000

3,200
19,800

61,500

3,000
5,500

— 19,500
7,000

3,200
19,800

61,500

3,000
5,500

113,042 51 118,200 — — 119,500 — 119,500



278 — ft* 15

Innung
1916.

garanltylflg
1917. Poranftylag für Î>û0 $ol)t 1918.

Ho

®inna(jmen. lusgabtn.

Ht
«immftmni.

in*
|u00aben.

8*-

830,121
560

52,823
5,900

966,195
16,759

SR.

11

20

39
60

3e-

500,000
700

29,000
5,900

552,715
17,115

SR.

ëaufettbe £&e*tt>alittng.

IV. mm.

F. ftonfettion »«ïUibuna uttb StuSrüftuttö.

1. 3ïnfd)affungen mtb Slrbeitêlbfjne
2. llnfaïïberfi<|erung ber Arbeiter
3. ^ittê beë SBetriebêïapitalâ
4. àJltetjjiîtê
5. Sieferungen
6. Setriebêïoften (IV. B. 8.)

G. ui»b Ut»terl>aW fte£
material*.

1. SBeïïeibuttg, perfönltctje SBemaffnung u. 3ïuë=

rilfiung
2. Unfattberftcfyerung ber Arbeiter
3. ïranêporte
4. Slffeïuranj
5. üDltetjinfe
6. Slnteil Setriebêïoften (IV. B. 9.)

H. (ftlW boa fattiottalem ftvtea*material.

I. (Mité boit altem Âriegëmatertal

J. !öerfd)iebette 2RiUtA«au*0abett.

1. ©ctjüjjentoefen
2. Beiträge an neue Äabettengemetjre
3. Unterftii^ung bon gamilien bon 2>ienft=

pftidjtigen

3Ï-

546,940

3r-

500,000
700

29,000
5,900

11,340

Se-

546,940

3e-

500,000
700

29,000
5,900

11,340

60,031 48 — — 546,940 546,940 — —

892

814
3,435

976
26,790
16,759

70

45
49
75

60

35,000

700
8,000
1,000

26,790
17,115

—
150,000

6,000

175,000
700

8,000
1,000

32,790
17,010

—

25,000
700

8,000
1,000

26,790
17,010

49,668 99 88,605 — 156,000 234,500 — 78,500

2,914 30 1,500 500 500

2,914 30 1,500 — 500 — 500 —

2,334

566,447

65 5,000
500

10,000
30,000

5,000
500

40,000

— 5,000
500

10,000

568,781 65 15,500 — 30,000 45,500 — 15,500;



Ks 15 — 279

Ütedpumj

1916.

Jtonutrrfjlitg

1917.
Poronfdjlog für îms |ol)r 1918. Ha

(Simialjraeu.

Ü-

Insßaben.

He

Sinnajjtnm.

tu «

luBßülre«.

Sr.

82,709
33,519

3,067
33,273

113,042
60,031
49,668

2,914
568,781

91.

58
13

16
51
48
99

30
65

Sr.

43,175
34,230
3,070

33,520
118,200

88,605

1,500
15,500

SR.

ëattfettbe &>ertomltutig.

IV. Pttitür.

A. Sertomlhmßlfdften Der 2>ireItion....
B. Itontanlfrießlfommiffariat
C. Sejiot in $ac()lfelbeii
D. töttiewentoernmltimß
E. $reilbertoa(tunß
F. lonfeftion Der öeHetbuttß unb SKulriiftottß
G. SJlufbettia|r«nß unb Unterhalt bei Äricßö=

materiall
H. @r(öl bon fantonateut ÄrtcßUnatertai
J. äleefdjiebene äÄilitärauIßatien

V. lirdjettroefen.

A. Rkttoattuttglfoftett ber Sirettton.

I. Sureauïoften
2. Sefolbmtg bei <Sefretärs

B. Sproteftatttif^e «irdje.

1. SSefolbitrtgert ber ©eiftlidjen
2. Sefolbungljulagen
3. äöo|nunglentfdjäbigungen
4. ^>ol0erttf(^äbigurtgen
5. Seibgebirtge (Sßettfionen)
6. Beiträge art ÄoEaturen unb äußere ©eiftlicEje
7. Settrag att bett reformierten ©ottelbienft in

Solotfjurn
8. Seiträge an Sßfarr&efolbmtgen
9. îfieologifcfje 5ßrüfungltommiffion

10. SKietjinfe
11. Seitrag an bie (Seelforge ber bernifdfen 2aub=

ftummen
12. Surgborf, Solfauf ber äöot)nunglentfc&ä=

bigung
(îtibau, Seitrag für Sidjerungsarbeiten unb
àtenobation.)
(Sangentfjal, Soltauf ber 3ßoi)nunglent=
fdjäbigung.)

Sr.

2,800
30,350
5,060

115,000

546,940

156,000
500

30,000

Sr.

46,475
70,050
8,130

148,720
119,500
546,940

234,500

45,500

Sr.

500

Sr-

43,675
39,700

3,070
33,720

119,500

78,500

15,500

821,116 24 334,800 — 886,650 1,219,815 — 333,165

387
500

95 400
500

400
500

400
500

887 95 900 — — 900 — 900

771,333
5,842

24,427
51,416
31,770

6,100
580

801
1,605

163,795
1,600

1,500

55
30
90
66
45

35
20

778,825
6,100

24,510
51,610
30,000

6,225
580

801
2,000

163,720
1,600

20,000

—
801
400

784,000
6,100

22,830
52,070
33,300
6,225

580

2,400
163,225

1,600

20,000

801

784,000
6,100

22,830
52,070
33,300

6,225

580

2,000
163,225

1,600

20,000

1,059,169 71 1,084,369 — 1,201 1,092,330 — 1,091,129
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280 — JV. 15

Jledfttung

1916.

jrnrmtltylag
1917. Pormtfdjlog fur &a0 loljr 1918.

U«

einnahmen.

Ü«

JLusgabttt.

fie
tëittnaljmru.

in*
|uo gaben.

Sr-

162,405
1,325
2,250

800
9,400
1,865

130
10,000

SR.

60

30

Sr.

168,500
1,400
2,300

800
11,900
1,865

200

91.

Sattfettfee 9$ertt>aftimg«

V. lirdjemuefen.

C. «it«e.
1. 93efolbuttgert ber ©eifilidjen
2. Befolbungäjulagen
3. 2Büt)ttungsentfd)äbigungen
4. ^olgetttf^äbigungett
5. Seibgebinge (Sßenfionen)
6. Beitrag ait bie Befolbung beê Bifdjofê
7. îtieologifdje Sßrüfung§tommiffion

(Saufen, $ird)enbau, Beitrag.)

D. 6brif«atbolifdbe «irdje.
1. Befotbungen ber ©eiftlicEjen
2. Befolbungê-julagen
3. SBotjnungêentfctjâbigungen
4. ^otjentfcficibiguttgen
5. Settrag an bie Befolbung beê Bifd)ofè
6. SCtjeoIogifcfje Jpriifungêïommiffion

Sr-

50

Sr-

168,800
1,400
2,300

800
11,400
1,865

250

Sr. Sr.

168,800
1,400
2,300

800
11,400

1,865
200

188,175 90 186,965 — 50 186,815 — 186.765

17,150
2,500
1,150
1,050
2,750

89

— 17,150
2,500
1,150
1,050
2,750

200

—

50

17,150
2,500
1,150
1,050
2,750

250

—

17,150
2,500
1,150
1,050
2,750

200

24,689 — 24,800 — 50 24,850 — 24,800

887
1,059,169

188,175
24,689

95
71
90

900
1,084,369

186,965
24,800

— A. ÜBertoaltttttpKofteit ber Sireftian
B. sprateftantifrfjc Ätrdjc
C. 3tämi|d)fatl)atii^e iirdjc
D. (vtjriftfatijoliirfjc .ftr^e

VI. ifoterriditsniefett.

A. SBetftaltunglfoften bet Sitettion unb
bet Sljttobe.

1. Befolbung beê @efretârê
2. Befolbmtgen ber Slngefteüten
3. Bureautoften
4. Btietjinfe
5. 5ßrüfung§:foften, (Ijpertifen, SKeiïeioften
6. èdjulftjnobe

((Scfytoeij. Sanbeëausfteïïung, Beteiligung.)

1,201
50
50

900
1,092,330

186,815
24,850

—
900

1,091,129
186,765
24,800

1,272,922 56 1,297,034 1,301 1,304,895 — 1,303,594

5,500
16,779

7,901
950

11,268
1,443
2,378

15
35

05

75

5,500
17,000
8,250

950
9,000
4,000

—

8,000

5,500
17,100
8,250

950
17,000
4,000

—

5,500
17,100
8,250

950
9,000
4,000

46,220 30 44,700 — 8,000 52,800 — 44,800



Aß 15 — 281

iUdjmmg
1916.

Jtonmfitjlag
1917. Portmfdjlug für ks luljr 1918. Sit

ditraa^nun.

»ei«.
<Stnnalrttieit. luspbcn.

gr.

396,080

9,000
48,126
49,553
14,197
79,934

146,535
25,000

22,065
3,086
2,099
5,625
6,766
2,189

694
3,475
2,948
3,108
2,700
3,686
4,404
3,594

1,400
1,063
3,207

349
1,276
1,101
1,900

899
308

3,748

1,907
735
655
507
799

1,646
1,276

141
300

11,394
5,316

852,020

70

05
45
50
65

15
05
58
02
72
65
55
08
30
60

13
63
28

20
75
80
50
65
20
85
20
45
69

60
45
90
85
40
85
83
50
50
60
29

gr.

415,115

9,000
50,600
49,620
14,710
80,000

146,535
25,000

84,500

95 875,080

gc. gr. s*- Sc.

ÎC.

Saufettbc &evtoalittng«

VI. ilntcrridjtsBJefcn.

B.

1. SMoIbunqen ber Sßrofefforert unb fionorare
ber Sojenten

2. Sßenftonen
3. SBefoIbungen ber Slffiftenten
4. SBejblbungen ber 2tngefteïïten
4a. SßolifltniJ, SBefoIbungen
5. SBerttaltungêlofien (Mobiliar, SBe£;eijung
6. SOtietjinfe
7. Beitrag an bte Stabtbibliotlje!
8. Sefjrmittel unb ©ubftbiaranftaïten :

1. 5ßoMintfd)e Stnftalt
2. ®£)trurgtfc^e JHintt
3. 2Jtebijinif(|e .fHtntf
4. 3tnatomifâ)eê Snftitut
5. P)t)fioIogt)d)eâ $nftitut
6. Sïugenfjetlïunbe
7. Otiatrijct)=lartyttgologifcjt)e§ ^ynftitut
8. Sßattjologifctje 2lnftalt
9. ïïîebtjintf^c^emif^eê Snftitut

10. §t)gienifcf)=battertologtf(ï)eê Snftitut
11. ipafteur=3nftitut
12. Organise Garnie
13. Stnorgantfc^e ©jemte
14. Spf)t)ft!atifc§eê Kabinett unb

Obferbatorium
15. SJiineralogifcfje Sammlung
16. ^oologi^e Sammlung
17. pfjarmajeutifiïieê Snftitut
18. ^armaïologifcfyeê ^nftitut
19. Sermatotogifctjeg Snftitut
20. ©eograpljtfctjeê Snftitut.
21. 5Pityd)oIogtfcf)eë Snftitut.
22. Äunftbiftorifc^e Sammlung
23. 5ßt))5fi!al.=ctjem. Stologte.
24. Anatomie
25. Sp^fiologte
26. Spattiologifdie Anatomie.
27. Sierjudjt
28. Œt)irurgi|cbe .ßltnt!
29. 2Jtebijinif(|e .ffitntf
30. 2tmbuIatorifct)e Minif
31. 3$eterinär=2tyott)ete
32. Sibltotbeï
33. gietfc^f^au
34. Seljramtöfdjule
35. ^nftitutëgebûtirett
36. ©emmarbibtiot^eten

teïïurifc^eê

60,400

3,500

470,683
9,000

51,100
51,560
16,152

100,000
146,535
25,000

410,283
9,000

51,100
51,560
16,152
96,500

146,535
25,000

S
Ma«
S

&S

20,200 106,200 86,000

Uebertrag 84,100 976,230 892,130



282 — As 15

fUdjmmg
1916. 1917. Pormtfdjlag fût ks lûljr 1918.

P«

Öinnalimen.

d-
lusgnben.

Pc
(timtrtljmcn.

in »

Ittsgaben.

gr.

852,020

35,510

8,863
6,574

10,000

200,000

13,809
3,000

42,992
8,940

1,500

91.

95

15
50

15

gr.

875,080

35,510

9,000
4,500

10,000

200,000

15,000
3,000

42,992
8,940

15,000
1,500

91.

Saufeitfce Ü>crnm(ttmg.

VI. Ifntetridjtsttiefen.

B.
Uebertrag

9. Sotanifcfjer ©arten:
f a. Setriebêrecf)nung
| b. ^adj^inê

c. Seitrag beê Surgerrateê bon Sern
10. îierffntal
11. Siatrifelgefber
12. Seitrag ber (Sinmofjnergemeinbe Sern an

bie poliflinifcfie îinftatt
13. Seitrag an bie Minifen im ^nfelffntaf :

a. Seitrag an ben Setrieb ber flinifdjen
$nftitute

b. Sergiitnng für greibetten in ben Minifen
c. Seitrag an bie Setriebêfoften beê Sbnt=

gen=3nftituteê
d. 9fmortifation ber Sauborfäjüffe
e. Sergütnng für ©ebäubeunterfjalt
f. Setriebêfonbê beê £org=£egateê

14. Seürag an bie ißoliflinif beê ^ennerffiitalê

c.
1. fiantonëfc^ufe ^rimtrut, Seitrag
2. ©taatêbeitrâge an ©tjmnafien unb Spro=

gtjmnafien
3. ©taatêbeitrage an ©efunbarfäjufen
4. $nfpeftion
5. ^Senfionen für SHttelfcfjuIIetjrer
6. ©tipenbien
7. Seitrag an bie ©teiïoertretungsfaffe ber

Sîittelfc^ufle^rer
8. Seiträge für ©tnbienreifen für £ef)rer an

Siittelfctjulen

er.

84,100

940

1,500
59,000

5,000

10,000

9,350

gr-

976,230

28,900
12,410

50,000

200,000
15,000

3,000
52,342

8,940
15,000

1,500

gr.

1-
9,000
5,000

10,000

gr-

892,130

38,870

200,000
15,000

3,000
42,992

8,940
15,000
1,500

1,182,384 45 1,173,522 — 169,890 1,363,322 — 1,193,432

05,200
336,107

998,865
11,300
85,761
16,188
2,500

60

65

50

65,200
346,349

1,016,197
11,300
84,875
17,500
2,500

500

—

10,000
9,500

2,600

70,000

384,254
1,102,349

12,525
91,325
20,000

2,500

500

—

70,000

374,254
1,092,849

12,525
91,325
17,400

2,500

500

1,515,922 75 1,544,421 — 22,100 1,683,453 — 1,661,353



Ni 15 — 283

JUdjttung

1916. 1917. Porotifdjlog für k0 laljr 1918.
r.B

Sinna&mtn.

(b

lusgabrn.

*e
Qntmnlimett.

in«
liiiBgabrn.

gv.

2,553,334

151,959

88,166
28,205
13,349
60,000

314,897
3,340

65,635
4,013
4,432

61,428
72,092
20,766

1,187
8,075

91.

60

45

05

25

80
60
70
20
55
55
60

gr.

2,592,000

152,708

104,000
29,000
15,000
60,000

317,000
7,400

66,325
5,000
7,000

63,000
50,000
18,000
2,000
8,950

28,500

21,000

9t.

Saufettbe tttertoaltmtß.

VI. itnterrtdjtsroffen.

D. g$timarf<f)Wlen.

1. ßrbentlidje ©taatejulagen ott £el)rerbefoI=
bitttgen

2. 2lufferorbentlid)e ©taatêplagen an arme
©emeinben

3. Seibgebinge (^enftonen)
4. ^Beiträge an ermeiterte Oberfaulen
5. Seiträge an Setjrmittet unb Sibliotf)eten
6. Seiträge an ©chnlfjauêbauten
7. 3!Mbd)enarbeit§fdfiden
8. £urnunterrid)t
9. ©djulinfpeïtoren

10. Slbteitungêmeifer Unterricht
11. £>anbfertigteit§unterrtd)t
12. Seiträge an Selfrmittel für ©coûter
13. gortbilbungêfdfule
14. ©teEbertretung tranter Serrer
15. ©teEbertretung tranter 2lrbeitêlef)rerittnen
16. Seiträge an ©fiejialanftatten für anormale

Einher
17. §auêunrtfd)aftlid)e§ Silbungâïoefen:

j a. Oe^entli^egortbilbnngëfd;ulennnb ßnrfe
1 b. Srtbate ffortbübungsfcfjulen unb lîurfe
| c. ©tipenbien
\ d. Seitrag auê bem Sïïtotjoljetintel

18. 9lrbeitëlef)rerinnen, $nbaIibenf)enfiottêtaffe,
Seitrag

E. £ebvett>ilfeuua$anftalten.

1. 3)eutfd)eë Seljrerfeminar :

A. Unterfeminar |>oftoiI.
a. Sermaltnng
b. Unterridjt
c. Satjrung
d. Serpfleguttg
e. Stietjinë
f. Sanbmirtfdfaft

Setriebêergebniê

g. Snbentarberänberung
h. Äoftgelber

gr.

10,000

14,000

Sr.

2,615,000

152,708
104,000
29,500
15,000
70,000

324,000
7,400

69,850
5,000
7,000

63,000
50,000
20,000

2,000

9,350

45,500
8,000

500

21,000

Sr. gr.

2,615,000

152,708
104,000
29,500
15,000
60,000

324,000
7,400

69,850
5,000
7,000

63,000
50,000
20,000
2,000

9,350

40,000

21,000

3,450,883 35 3,546,883 — 24,000 3,618,808 — 3,594,808

11,857
40,914
27,525
18,747
14,890

115

95
42
75
19

62

10,600
41,020
29,710
18,000
15,790

— 400

1,700
1,000

11,780
42,160
30,300
19,000
15,835

1,000

—
11,780
42,160
29,900
19,000
14,135

113,819
588

22,205

69
50

115,120

21,300
—

3,100

19,000

120,075

19,000

116,975

92,203 19 93,820 — 22,100 120,075 — 97,975

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1917. 72*



284 — JVÏ 15

jgUdptung

1916.

Ifaranfttrlag
1917. Pormtfdjlag fût Ï>a0 laljr 1918. *

®inna(jmrit.

h-

lusgabtn.

Ht
tëinnaljrarn.

in«

luBjabfii.

Sr.

646
5,577
1,745

250
165

58,939
3,968
9,415

50,481
525

m.

30
22
60
71
05

20
89

Sr-

500
4,000
1,600

300
250

49,110
2,500
9,415

50,000
525

9t.

Saitfettfee £$erttmltung,

VI. ïfotatidjtjnKfett.

E. äe&mi>iU>uttg£attf)alten.

B. ©berfeminar Vern.
a. Verwaltung:

1. Vîobiliar, Slnfauf urtb Unterhalt
2. Vepeijung, Veleuchtung, îc.
3. 2lbwart
4. Vureauïoften........
5. ©ebäube, Unterhalt

b. Unterricht :
1. Vefolbmtgen
2. Sehrmittel, Vibliotf)eï, îc

e. ÛCRtetâinâ

d. Stipenbien
e. üteifeentfdhübigung

2. Seminar Sßrmttrut.
a. Verwaltung
b. Unterricht
c. îtaprung
d. Verpflegung

Vetriebêergebniê
e. Snbentaröeränberung
f. iïoftgelber
g. Stipenbien für fêjterne

(Vtbblierungêïoften).

3. Seminar ^inbelbanï.
a. Verwaltung
b. Unterricht
c. Vaprung
d. Verpflegung
e. Viietjing

Vetriebêergebniê
f. ^nbentarberftnberung
g. Äoftgelber

Sr.

400

Sr.

500
6,400
1,600

500
250

48,230
2,500
9,415

50,000
725

Sr- Sr.

500
6,000
1,600

500
250

48,230
2,500
9,415

50,000
725

131,713 97 118,200 — 400 120,120 — 119,720

7,882
38,471
14,698
7,822

70
49
74
35

8,350
39,500
16,000
7,480

—

45

8,350
39,500
17,045
9,000

—
8,350

39,500
17,000
9,000

68,875
2,047
7,527

12,500
3,815

28
40
50

25

71,330

6,670
11,750

—

45

6,670

73,895

12,625
6,670

73,850

12,625

79,710 43 76,410 — 6,715 86,520 — 79,805

2,897
11,330
9,269
4,326
1,895

25
60
81
70

3,055
11,975
10,000
5,000
1,895

—

— 3,550
11,595
7,500
3,600
1,295

—
3,550

11,595
7,500
3,600
1,295

29,719
1,110
7,880

36
50

31,925

7,000

"
4,360

27,540

4,360

27,540

20,778 86 24,925 — 4,360 27,540 — 23,180



Ni 15 — 285

iltttpumg
1916.

Jfurattftlrlas

1917. Pormtfdjlog fur baa loljr 1918.
i!o

ïinnaljmca.

Ü«

Ausgaben.

üe

«innalpnen.

in •

Ausgaben.

Sr.

7,126
16,741
17,435
25,134

2,555'
1,182

SR.

76
50
06

15

Sr-

6,890
23,870
18,200
8,000

11,520
1,000

SR.

Saufeitbe ©etfemltiutg.

VI. HnterridjtsHJcfen.

E. £eftmbiU>un0âattftalten.

4. Seminar Selêberg.
a. Sermaftitng
b. Unterrtdjt
o. 9taf)rung
d. Setpflegratg
e. aJHetjjtnê
f. ©arten unb |mt)nert)of

Setriebêergebnté

g. Snöentaröeränberung
h. .ftoftgetber

5. aBteberïjoljmgêïurfe unb Spenfionen.
a. SeminarIet)rer=SpenftDnen
b. 20ieberIjoIungê= unb gortbilbungêlurfe

6. ©djmeijerijctje ©ctjnlauêftettung

7. Settrag auê ber Sunbesfubtientton (VI. J.
2. c.)

Sr-

25

650

Sr-

7,070
24,200
20,025
10,175
11,705

1,650

Sr. Sr-

7,070
24,200
20,000
10,175
11,705

1,000

70,174
27,249
13,157

47
10
50

69,480

13,390

675

13,390

74,825

13,390

74,150

84,266 07 56,090 — 14,065 74,825 — 60,760

1,000
1,000 1,000 1,000

1,000 — 1,000 — — 1,000 — 1,000

11,000 11,000 11,000 11,000

11,000 11,000 — — 11,000 — 11,000

60,000 60,000
60,000 60,000

60,000 60,000 — 60,000 — 60,000 —



86 — JVs 15

Jleriimmg

1916.

Harattfdjlag

1917. Porttttfdjlftg für îms $oljr 1918.
Po

(Sinnaftmtn.

ft'
Inogabm.

Pf
(Simtüfomen.

i tt «

|bsgaben.

g*-

92,203
131,713

SB.

19
97

gr.

93,820
118,200

SR.

Saitfettbe ©erhmliung.

VI. Unterridjtsmefen.

E. £e&mftUfctt«ta£aitflattett.

1. SeutfdjeS Setjrerfeminar :

A. Unterfeminar ^oftotl
B. Oberjeminar Sem

2. Seminar Sßruntrut
3. Seminar £)inbelbanf
4. Seminar Oelsberg

5. äöieberljolungSturfe unb Sßenfionen
6. SdjutanSfteltung, Seitrag
7. Seitrag aus ber SnnbeSfubbention

F. Saubfiutmnetumfiattett.

1. Sanbftummenanftatt Stündjenbucfjfee.
a. Sermaltung
b. Unterricht
e. Nahrung
d. Setpftegung
e. StietjinS
f. ©emerbe

g. Sanbmirtfdjaft

Setriebêergebnis
h. SnOentarüeränbernng
i. fioftgelber

2. Saubftummenanftatt Söabern.
Seitrag beS Staates

3. £aubftummett=SubftitutionSfonbS.
Zinsertrag

3fr.

22,100
400

gv.

120,075
120,120

gr. gr.

97,975
119,720

223,917
79,710
20,778
84,266

16
43
86
07

212,020
76,410
24,925
56,090

—

22,500
6,715
4,360

14,065

240,195
86,520
27,540
74,825

—

217,695
79,805
23,180
60,760

408,672
1,000

11,000
60,000

52 369,445
1,000

11,000
60,000

—

47,640

60,000

429,080
1,000

11,000
60,000

381,440
1,000

11,000

860,672 52 321,445 — 107,640 441,080 — 333,440

5,177
11,817
30,506
18,210

7,485
1,506
1,951

60
55
30
58

60
67

5,115
12,100
30,000
17,200
7,485
1,000
1,000

— »

7,400
4,500

5,115
12,350
33,000
18,100
7,485
6,400
3,500

1,000
1,000

5,115
12,350
33,000
18,100
7,485

69,738
107

19,530

76
30
20

69,900

18,500
—

11,900

19,500

85,950

19,500

74,050

50,315 86 51,400 — 31,400 85,950 — 54,550

10,500 11,250 11,250 11,250

10,500 — 11,250 — — 11,250 — 11,250

2,821 80 2,700 — 2,800 2,800

2,821 80 2,700 2,800 — 2,800 —



As 15 — 287

JUdptmtg

1916.

Harmtfdjlflg
1917. |Toranfd)lag für $aljr 1918.

ü«
(Sittttajjnirn.

If'
Ituplitn.

St
fiinnalfwftt.

itt •

JLufigalten.

Sr.

50,315
10,500
2,821

SR.

86

80

Br¬

öl,400
11,250
2,700

SR.

Saufettfce üBetJtJülhwjj.

VI. Hnterrid)t5tt)efen.

F. XaubftummenanftalUtt.
1. Snubftummenanftalt 907ürt(fiett£)uc£)fee

2. Saubftummenanftalt SBabern
3. Saubftummen^ubftitutionëfonbê

G. flu»#.
1. §iftorifc§eê Slufeum, Seitrag
2. jîunftmufeum, Seitrag
3. Sltabemifdje .ßunftfammtung, Seitrag
4. 5Jlufiïî(ï)ule, ^Beitrag
5. SdjtoeijerifâEjeê Qbiotiton, Beiträge
6. Sdjmeijjerijclje Sibliograpfjie, ^Beitrag
7. Spaltung bon ßunftattertümern
8. „Särnbüifä)", Settrag
9. ©tabttfyeater Sern, Seitrag

10. Sllptneg Sîujeum, Seitrag
11. Relief Simon, 3lntanf, SKmortifation
12. Äunfttjalte Sern, Seitrag, 1. ütate

H. SebtwitttGSöetlag.

1. Seljrmittel.
a. Sorräte auf 1. Januar
b. Srftettungêtoften bon Setjrmittetn
c. ërlbê bon Setjrmitteln
d. ©ratilejemptare
e. Sorräte auf 31. Sejember

2. Setriebêïoften.
a. Sefotbungen
b. 2lrbeit§Iöt)tte
c. Staga^in= unb Snreantoften
d. Sîietjinê
e. gractjten unb Sporti
f. Sinê beô Setriebëfapitalê

Sr.

31,400

2,800

Sr-

85,950
11,250

Sr-

2,800

Sr-

54,550
11,250

57,994 06 59,950 — 34,200 97,200 — 63,000

15,000
3,000
3,000
4,300

922
300

4,809
2,300
5,000

600
10,000

—
15,000
3,000
3,000
4,300

922
300

9,070
2,300
5,000

600
15,000

—
—

15,000
3,000
3,000
4,300

922
300

6,870
2,300
5,000

600
15,000
7,500

— 15,000
3,000
3,000
4,300

922
300

6,870
2,300
5,000

600
15,000
7,500

49,231 — 58,492 — — 63,792 — 63,792

315,227
196,895
175,136

795
381,294

20
35
46
30
05

308,044
109,400
165,796

800
290,408

—
182,338

360,383

290,408
206,817

800
182,338

360,383

290,408
206,817

800

43,512 66 37,960 — 542,721 498,025 44,696 —

8,622
2,051
4,917
2,460
1,686
5,714

25
45
53

64

8,900
2,200
3,500
2,500
1,400
6,000

—

1,800

8,900
2,200
4,000
2,500
3,500
5,700

—

8,900
2,200
4,000
2,500
1,700
5,700

25,451 87 24,500 — 1,800 26,800 — 25,000

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1917.
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gettjnung

1916. 1917. Poronfdjlog fur bos |of)r 1918.
ft«

«ittnaljtntn.

d-
Jnagabrn. Sinnadmtn.

in -

Jnagabtn.

Sr.

3,831
14,229

9t.

30
49

St-

3,600
9,860

9t.

£<»tfettbe ^crUmltmtfi.

VI. ilnterridjtbuiefctt.

H. Seftrmtttel'XSevlaa.

3. irtragêberltienbung.
a. 3lmtIidE)eê @cf)ulblatt, Soften
b. ©ttlage itt bie Steferüe

1. ßefjrmittel
2. Setriebêtoften

Setriebêertrag
3. Gcrtragêbermettbuttg

J. Sitttbclfttftvetttfon für Me ^rimarfdjule.

1. Settrag beâ Surtbeê
2. Serraettbuttg :

a. Seitrag att bie fiefjrerberficfjeruttgètaffe
b. 3ufd)üffe att ßeibgebinge
o. ©taatêfeminare, Seitrag att bie Sleljrfoftert

(VI. E. 7.)
d. Seiträge att ©d)ult)auêbauten.
e. Seiträge att belaftete ©emeittbett mit ge=

rittger ©teuertraft
f. Seiträge att bie ©emeittbett, 809ty. auf bett

sprimarf iiler

K. be# SUfoij«ii#ttm#.

1. Seitrag auê bem" SUfoIjoIgetitttel
2. Seiträge att $ittberf)örte

Sr- Sr-

4,000
15,696

Sr- Sr.

4,000
15,696

18,060 79 13,460 — — 19,696 — 19,696

43,512
25,451

66
87

37,960
24,500

— 542,721
1,800

498,025
26.800

44,696
25,000

18,060
18,060

79
79

13,460
13,460 z 544,521 524,825

19,696
19,696

19,696

— — — — 544,521 544,521 — —

387,526

130,000
36,857
60,000

10,000
62,164

88,504

20

30

90

387,000

130,000
38,000
60,000

10,000
60>000

89>000

—

387,000

130,000
38,000

60,000
10,000

60,000

89,000

387,000

130,000
38,000

60,000
10,000

60,000

89,000

— — — — 387,000 387,000 — —

1,335
1,335

1,335
1,335

1,335
1,335

1,335
1,335

— — — — 1,335 1,335 — —
|



rë 15 — 289

$erijmtttg

1916.

Jfurmtfttflag

1917. Pormtfdjlug für bas |aljr 1918.
Ü«

dtinnaiinen.

&•

Jtwgaken. einnahmen.

!»'
lusgoben

S*-

46,220
1,132,334
1,515,92"2
3,450,883

360,672
57,994
49,231

4

su.

30
45
75
35
52
06

»V.

44,700
1,173,522
1,544,421
3,546,883

321,445
59,950
58,492

SR.

Sattfettbe ©ertoaltimg.

VI. JCntfrridjtsroffen.

A. Sertooïtuttpïoften lier îiireïtton u. lier gitane
B. gioiÇfdjuIe
C. SJlittelfdjulen
0. 4$rtmar|"<f)u(en
E. éeljrerbilbungganjitalteu
F. Saubftumwenaitftalten
6. Äunft
H. SeljrmtttelîlCerlag
J. SuntieSîubucittian für Die jprfamrfdjule

K. SefiiwDfuitfl DeS 8llfo§oli8utu8

VII. C5emeinöetti«fen.

A. SBeetomWttttflfifoft«« ber $ireïtiott De«

OemeitiDetoefen«.

1; Sefolbuttg bes ©elretärS
2. Sefolbung bes îtngeftettten
3. 33ureau= urtb SRei)efo[tett
4. -DHetjittfe
5. Sebelier, @ntfc£jäbigurtg, Slmortifation

VIII. lirmentoefen.

A. iOevtt>alttttt0«(ofeen De« $ireîtion De«

Slttnentvefeu«.

1. Sefolbungert ber Beamten
2. SBefolbuttgen ber Ingeflelltett
3. Sureauïoftén
4. ailietjinfe

S*-

8,000
169,890
22,100
24,000

107,640
34,200

544,521
387,000

1,335

»V.

52,800
1,363,322
1,683,453
3,618,808

441,080
97,200
63,792

544,521
387,000

1,335

gr.

44,800
1,193,432
1,661,353
3,594,808

333,440
63,000
63,792

6,613,258 43 6,749,413 1,298,686 8,253,311 — 6.954 625

5,500
4,000
3,394

995
90

5,500
4,000
2,800

995

— — 5,500
4,000
3,200

995
20,514

- 5,500
4,000
3,200

995
20,514

13,889 90 13,295 — 34,209 — 34.209

11,200
26,202

8,908
950

70
60

11,000
24,666

7,600
950

1,100
11,000
25,966

8,000
950

11,000
24,866

8,000
950

47,261 30 44,216 1,100 45,916 — 44,816
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Ketijmmg

1916.

güranfttflflg
1917. Porrnifdjtog für &ä0 laijr 1918. Iii

finnnlpnen.

It'
Inigakrn. fimwljrat«.

in-
Insgakttt.

S*-

320

11,625
4,474

900
17,400

91.

40

40

fr-

400

11,625
4,500

900
18,000

9t.

Saufettbe SBerttmltmtß.

VIII. Urtttenmefen.

B. «ommifflott uttb ^ttfreftorau
1. Cantonale 21rmenïommiffion
2. Cantonale Slrmeninfpettoren :

a. 33efotburtgen
b. Sureau- unb fReifetofteu
c. Stietjinê

3. Jîretê=9lrmenirtfpe£torett

C. ttrmettpftege.

1. Setträge att ©emeinben :

a. Seiträge für bauerttb llnierftüijte.
b. Seiträge für t)orüberge£)ertb Unterftütjte.

2. Sluêtoârtige Slrmenpflege :

a. llnterftüijungen außer Äanton.
b. Soften gemäfc §§ 59 unb 123 31. ©.

3. 31ufferorbentlid()e Seiträge an ©emeinben

D. »ejirfi« uttb ftemeitibC'SlevWeatttttf«
anftalten, ©eitrftge.

11. SDberlänbifcße Slnftalt in liegen
2. Seelättbifdje 31nftalt in SBorben
3. Slittellänbifctie 3lnfta(t in 3tiggiêberg
4. Stabtbernifclfe 3tnftalt in ,fMi)leunl
5. Dberaargauifdje îlnftalt in Settenbütjl
6. Smmentfjalifdjie Slnftalt in grieniêberg
7. 3lnftalt bes 31mte§ Signait in Sangnan

[8. Serfdjiebene ©emeinbe=3lnftalten .J

Sf- fr-

400

12,000
6,000

900
18,000

fr- fr-

400

12,000
6,000

900
18,000

34,719 80 35,425 — — 37,300 — 37,300

1,296,880
615,369

492,061
488,051
200,000

82
84

96
80

1,300,000
530,000

500,000
450,000
200,000

— —
1,300,000

700,000

500,000
520,000
200,000

— 1,300,000
700,000

500,000
520,000
200,000

3,092,364 42 2,980,000 — — 3,220,000 — 3,220,000

12,550
11,050
11,125
8,800

10,375
11,350
6,725

12,650

—

85,000 85,000 85,000

84,625 — 85,000 — — 85,000 — 85,000



JVs 15 — »91

flcdjmtitg
1916.

îJtirmifdjlag
1917. itorattfdjlag für $ot)r 1918.

110(1

fimm&Hun | Huagalttn.

Sein*
Sittuai)»». Insgatren.

Sr.

2,500
3,500
3,500
6,000
2,500
5,000
4,000
2,500
7,000

7,000

ai. Sr-

2,500
3,500
3,500
6,000
2,500
5,000
4,000
2,500
7,000

7,000

SÄ.

Sttufettbe s&ertoaltwtg.

VIII. JUmentuefen.

E. »fjirt#« uttfe sprit>at'Cr)i(bungiattfta(ten,
Beiträge.

1. äöaifentjauö itt Saignelégier
2. Söaifenpaui in SÇruntrut
3. 2Daifent)au8 in ßourteiart)
4. 3Baifenf)üufer in 2)efëberg
5. 2ôaifent)auë in DîeconOilier
6. @rjief)uttg3anftalt in ßberbipp
7. (Srjieljungêanftalt in ©nggiftein
8. Êrjie^ungêanftalt im ©tetupbljli.
9. 3lnftalt für fdjmaci) finnige Einher in Vurg=

borf
10. 3lnfialt für fcfjmacf)finnige Jîinber in Steffin

bürg

F. Kantott«!« erjicftunglanftalten.
1. Sanborf.

a. Verwaltung
b. llnierridbt
c. 9tat)rung
d. Verpflegung
e. Vtietjinfe
f. Sanbwirtfäjaft

Vetriebêergebniê
g. Snbentaröeränberung
h. Jîoftgelber

2. larwangen.
a. Verwaltung
b. Unterricht
c. fftatjrung
d. Verpflegung
e. Vtiet-pnfe
f. Sanbwirtfdiaft

Vetriebêergebniê

g. Sfnöentarberünberung
h. iîoftgelber

Sr- Sr.

2,500
3,500
3,500
6,000
2,500
5,000
4,000
2,500

7,000

7,000

Sr- Sr.

2,500
3,500
3,500
6,000
2,500
5,000
4,000
2,500

7,000

7,000

43,500 — 43,500 — — 43,500 — 43,500

4,836
5,342

19,699
9,566
5,210

10,294

Ol
46
40
60

06

4,200
5,500

16,500
9,100
5,330
5,830

—

800

29,230

4,200
5,500

18,500
12,900
5,330

19,400 9,830

4,200
5,500

18,500
12,100
5,330

34,360
1,339

12,950

41
90

34,800

11,000

30,030

12,000

65,830

1,000 11,000

35,800

22,750 31 23,800 — 42,030 66,830 — 24,800

3,384
4,593

17,482
9,826
4,835
8,635

39
08
55
90

58

3,630
5,150

16,800
8,615
4,835
5,300

—

600

19,850

3,630
5,150

19,000
10,145
4,835

12,350 7,500

3,630
5,150

19,000
9,545
4,835

31,486
2,983

10,880

34 33,730

9,130
—

20,450

11,200

55,110

1,200 10,000

34,660

23,589 34 24,600 — 31,650 56,310 — 24,660

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1917. 74*
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Innung
1916.

gflranfrfylag
1917. Pormtfdjlog filr |al)r 1918.

«innaljmtn.

I)'
|n«(abtn.

Sf
ihranljratn.

in«

Jnigtbrtt.

8*-

3,889
3,556

18,817
7,832
3,792

10,954

«.

97
61
20
39
50
67

3*-

4,000
4,400

15,615
7,000
3,785
6,000

SR.

ëaitfettbe SBetfraltitttg»

VIII. JUmnuucfett. v.

F. Cantonale «ratepun0$anfitalteu. -

3. (Mad).
a. Verwaltung
b. llnterrid)t
c. Vaprung
d. Verpflegung
e. VHetjinfe
f. Sanbit)irtfc£)aft

Vetriebëergebniê

g. Snbentarberanberung
h. îoftgelber

4. îeprfat).
a. Verwaltung
b. llnterridft
e. Vaprung
d. Verpflegung
e. Vttetjinfe
f. fianbwirtfdjaft

Vetriebëergebniê
g. ^fnbentarberänberung
h. îoftgelber

5. Vriltteïen.
a. Verwaltung
b. llnterridit
o. Vaprung
d.. Verpflegung
e. Vtietjjinä
f. Sanbwtrtfd)afi

Vetriebëergebniê
g. ^nbentaröeränberung
h. îoftgelber

gr.

200
800

26,250

Sr.

4,000
4,400

15,815
7,800
3,785

20,250

gr.

6,000

Sr-

4,000
4,400

15,615
7,000
3,785

26,984
4,398

11,550

28,800

8,400
—

27,250

i 9,400

56,050

1,000 8,400

28,800

19,782 — 20,400 — 36,650 57,050 — 20,400

4,063
4,386

17,027
9,614
4,660
9,068

78
89
20
23

32

4,200
4,500

16,000
7,200
4,660
3,900

— 800

24,930

4,200
4,500

19,800
9,000
4,660

17,430 i 7,500

4,200
4,500

19,000
9,000
4,660

30,683
789

« 9,700

78 32,660

9,460

25,730

10,500

59,590

1,040 9,460

33,860

21,772 78 23,200 — 36,230 60,630 — 24,400

3,845
3,780

; 19,813
« 9,722
i 4,100
> 10,079

26
93
47
45

54

4,000
3,800

17,500
8,200
4,100
6,600

— 200

23,850

3,960
3,800

20,775
9,950
4,375

13,190

J

10,660

3,960
3,800

20,575
9,950
4,375

'31,182
970

i 10,853

57
40
35

.31,000

9,000
—

24,050

11,000

56,050

1,000 10,000

32,000

21,299 62 22,000 — ; 35,050 57,050 — 22,000

1 i



Ni 15 — 293

§tedjnung \

1916.

Uflratifililflg
1917. Porû«fd)log für Ut Jaljtr 1918.

Sittna^Mm. lu«gaf)(D.

* Jet«-
(ïinnalfrati. $iM«|obtn.

3». SR.

5,652
4,232

22,488
14,977
4,385
6,300

04
84
63
27

42

45,435
483

12,457

36
70
50

32,494 16

3,716
3,290

10,557
3,947
2,810
2,287

60
75
30
45

60

22,034
1,784
6,357

50

50

17,461

22,750
23,589
19,782
21,772
21,299
32,494
17,461

159,149

31
34

78
62
16

2l

gr. SR.

5,200
5,600

20,000
10,000
4,385

985

44,200

11,700

32,500

3,500
3,270
9,000
4,800
2,810
1,030

22,350

5,400

16,950

23,800
24,600
20,400
23,200
22,000
32,500
16,950

163.450

fiaufettbe ©ertomltung.

VIII. JUmentoefen.

F. ftantouaU «tjicftttttafatMtattett*

6. Sonbilier.
a. Vertbattung
b. Unterricht
c. îtahrung
d. Verpflegung
e. VUet^inê
f. Sanbmirtfd^aft

Vetriebêergeïmiê

g. ^nbentarberftnberung
h. Äoftgelber

7. Sobereffe.
a. Verttmltung
b. Unterricht
c. -Währung
d. Verpflegung
e. VHetjinê
f. Sonbwirtfdhaft

Vetriebëergebniâ

g. ^nbentarberanberung
h. Jîoftgelber

1. Sanborf j.
2. 3lartuangen
3. (Mach
4. Jîehrfatj
5. Vrüttelen
6. ©onbilier
7. Sobereffe

Bhc-

180

31,410

31,590

12,900

44,490

6,400

6,400

6,000

12,400

42,030
31,650
36,650
36,230
35,050
44,490
12,400

238,500

Se. 8*.

5,200
5,600

26,180
11,315
4,385

26,410

79,090

1,200

5,000

11,700

80,290

4,030
3,300
9,300
5,500
2,810
5,070 1,330

30,010

600 5,400

30,610

66,830
56,310
57,050
60,630
57,050
80,290
30,610

408,770
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Iteming
1916. 1917.

Pora«fd)ltt0 für k« |al)r 1918. S»

dimta&men.

!•
Ixiaktit. dimw&ratn.

i« >

Jnwgilie«.

£3 g*

22,978
23,481

5,000
20,000

at.

25
87

g*-

30,000
25,000

5,000
20,000

SR.

Saufettfee SSettoaltung.

VIII. Urmentnefen.

G. 58erf<l>teDett< Uttterftüfeungen.

1. Serufêftipenbien
2. SSerpftegurtg tränier .îîantonêfrember
3. Seiträge att fçmlfëgefeltfdjaften im ïtuêlanbe
4. Unterftüijungen bei Stäben buret) 97atur=

ereigniffe

H. »efütttpfuna De# SUfoftaltfmu«.

1. ^ufcfjujj aitê bem aitlopoljepntel....
2. Selämpfmtg beê 3ltlot)oliëmuê

J. Seitrüae att Staftalteu für Saufett uttD
«iuritfytuuaeu.

1. Sufcfjufj auê bem llnterfiûtjungêfonbë für
ânftalten

2. Seiträge an 3lrmen= unb .ßranfenanftaiten.

gr- gr.

30,000
25,000

5,000

20,000

gr- gv.

30,000
25,000

5,000

20,000

70,460 12 80,000 — — 80,000 — 80,000

36,800
36,200

36,800
36,200

36,200
36,200

36,200
36,200

— — — — 36,200 36,200 — —

55,466

55,466

70

70

— — — — — — — —-



NI 15 — 295

Jlerijmmg

1916.

Uaraufdilflg
1917. Porûttfdjlttg für ims $aljr 1918.

Ho

ftimafyun.

Ü-

jMpbeu.

SU

finuafyttteu.

in-
luapben.

fr-

47,261
34,719

3,092,364
84,625
43,500

159,149
71,460

81.

30
80
42

21
12

8r.

44,216
35,425

2,980,000
85,000
43,500

163,450
80,000

8t.

gaufettbe ©ertoaltuitg.

VIII. ^rmcnmefen.

A. SertoaltunßStoften ber îûrettion
B. Hommifftait uitti 3«f))eftoten
C. Ärmeit^flege
D. ScairfiberbfleßUttßganftalten, SBciträßc
E. ®e3irf8cr3te|uttfl§onfialten, SBciträße
F. Cantonale érjie^unçênnftttlten
G. Serfdjiebene ttnterflù^ungen
H. Setäutbfuitß beg Sllfoijoltêittuë
J. Seitwße ait Stnftalteu für Sauten unît

(Siimdjtuttgen

IX.» Stolhsnnrtfdjaft.

A. SSertoaltunflëïoiïm ber $ireïtiott btê
Sntirot.

I. Sefolbung beê ©efeetârê
2. Sefolbuttgett ber Slngefteßten
3. Sureauloften
4. -DHetjittfe

B. etatifttf.
1. 33efoIbuttg beê 33orftefyer§
2. Sejblbuttgett ber 31ttgefteltten
3. 33ureau= uttb SDrudloften
4. SJîietîittê

(@ibg. 3Steffôât)lung.)

Sr.

1,100

238,500

36,200

Sr.

45,916
37,300

3,220,000
85,000
43,500

408,770
80,000
36,200

Sr- Sr-

44,816
37,300

3,220,000
85,000
43,500

170,270
80,000

3,588,079 85 3,431,591 — 275,800 3,956,686 — 3,680,886

5,500
17,900
5,585
2,045

85

5,500
18,000
6,600
2,045

5,500
18,200
6,600
2,045

5,500
18,200
6,600
2,045

31,080 85 32,145 — — 32,345 — 32,345

5,500
6,799
4,997

470
1,500

20
92

5,500
6,800
5,000

470

— —
5,500
6,800
5,500

470

—
5,500
6,800
5,500

470

19,267 12 17,770 — — 18,270 — 18,270

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1917.
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Jlrdpuntg

1916.

ftfrmtfrifhtg
1917. Poronfdjlog für H» $ûl)r 1918. Si

Hinnuljmtn.

«d-

lusgabftt.

Se
fiitraadmen.

in«
Ins gabt«.

Sr.

6,900

4,460
233,329

18,000

9,750
1,163
6,309
6,220
1,540

25,000
2,000

44,596
1,948
7,385

St.

45

70

59

44
25

Sr.

8,000

8,000
235,000

18,000

9,750
1,500
6,000
5,540
1,540

25,000
2,000

46,000
2,000

St.

Saitfenfee ?Bertomltwtg.

IX.® golkstmrtfdjaft.

O. $«ttfeel uttfc «twtrbt.
1. gbrberung bon §cmbel uttb ©etnerbe im

allgetneitten
2. ©eroerblidje ©tipenbien
3. 3ad)= uttb ©ett>etf>efd|ulett
4. Âantonaleê ©etoerbemujeum
5. §attbelê= uttb ©eroerbeïammer :

a. Sefolbungen bet Seamten
b. ©iijungêgelber unb jReijeentfdjftbigungen
c. Sureau= unb fReifeloften, Sßubtitationen
d. Sefolbungen bet 9IngefteHten
e. Siietginfe

6. gbrberung beê 3ßerfef)rett>efenä :

a. Beitrag an bie bern. Serïefjrêbereine
b. Sereinigung «Pro Sempione», Beitrag
c. @ct)toeig. SSerïefjrëgentrale, Settrag
d. ©enoffenfdjaft bet £>otetinbuftrie, Seitrag

7. ßefjrltngötüefen
8. 5trbetterinnenf(^u^gefet(, Snfpeïtion

(§auêrt)trt^aftti(|eê Stlbungêtnefen.)

D. ïedtniïum SUtrflborf.
1. tlnterridjt:

a. Sefyrerbefolbungen
b. Setjrmittel

2. Sermaltitng :

a. 2lujfict)të= unb ^rüfungSfontmiffion
b. Sureau= unb ïïteifeïoften
c. Neigung, Seteucfjtung, 3ieint)altung
d. âbttart

13. Serginfung beê Saufapitalê 1

\4. -Dîietginê J

Setriebêergebniê
5. ©djulgelber
6. Seitrag ber ©emeinbe Surgborf
7. Seitrag beê Sunbeê
8. ©tipenbien

Sr-

11,000

Sr-

8,000
8,000

235,000
18,000

10,000
1,500
6,500
7,300
1,540

25,000
2,000
5,000
2,000

57,000
2,000

Sr. Sr-

8,000
8,000

235,000
18,000

10,000
1,500
6,500
7,300
1,540

25,000
2,000
5,000
2,000

46,000
2,000

368,602 43 368,330 — 11,000 388,840 — 377,840

102,264
9,311

849
4,394

10,504
3,116

19,758
8,662

10
06

10
54
32
40

105,300
8,300

1,000
4,200

10,900
3,300

28,420

— — 105,500
8,100

1,000
4,200

11,800
3,350

28,420

—

105,500
8,100

1,000
4,200

11,800
3,350

28,420

158,859
22,125
26,619
28,455

3,000

52

84

161,420
17,500
27,119
34,171

4,000
—

18,000
27,225
34,270

162,370

4,000

18,000
27,225
34,270

162,370

4,000

84,659 68 86,630 — 79,495 166,370 — 86,875



Xi 15 — 297

fUdpnmg

1916.

Hflranfdjlag
1917. Poroitfdjlog fur H* loljr 1918. Pi

(Sittnapftnen.

d-

lusgaktn.

Pr
gitmatpnrn.

in«
lusgabett.

Sr.

127,830
18,629

1,879
2,120
7,314
8,219
3,700

827
14,500

SR.

75
40

10

80
08

10

Sr.

131,530
23,200

1,900
1,660
5,900

10,276
3,700

700
14,500

SR.

Saufeitbe

IX.» golkstmrtfdjaft.

E. £e$ni{um «tel.
a. îec^nifum.

1. Unterricht:
a. Sehrerbefolbungen
b. Sehrmittel

2. Bermaltung:
a. 2luffi(ï)tè= unb gachfommiffionen
b. Befolbungen
c. Bureau= uitb Reifeloften
d. ^seijung, Beleuchtung, Reinhaltung
e. Rbmarte

3. Uhrenbeobad)tungêbureau
4. ÛPlietginê

Betriebêergebniâ
5. ©djulgelber
6. Srlbê auê Arbeiten
7. Berfdjtebeneê
8. Äapitalgtnfe
9. Beitrag ber (Sinwohnergemeinbe Biel

10. Bunbeêbeitrag
11. ©tipenbien

b. (Sifenbahnfcfjule.
1. Unterricht:

a. Sehrerbefolbungen
b. Sehrmittel

2. Bertraltung :

a. 31uffid)tê= unb ^rûfuugêïommiffitm
b. Befolbungen
c. Bureau= unb Reifetoften
d. £>eijung, Beleuchtung, Reinhaltung
e. Übtoarte

3. Btietjiuê
BetriebêergebniS

4. ©chuïgelber unb Berfdjiebeneê
5. Beitrag ber (Sinmohnergemeinbe Biet
6. Beitrag ber Bunbeêbatjnen
7. Étipenbien

Sr-

600

1,200

800

Sr.

132,530
22,755

1,900
1,660
7,060

10,775
3,700
1,770

14,500

Sr. Sr-

132,530
22,155

1,900
1,660
5,860

10,775
3,700

970
14,500

185,020
' 17,539

19,510
1,115
1,945

31,678
36,073

825

23

75
60
20
89

193,366
17,000
17,450

1,000
1,600

33,537
41,205

800

—

2,600
15,000
20,900

800
1,650

33,780
41,515

196,650

800

15,000
20,900

800
1,650

33,780
41,515

194,050

800

78,682 79 82,374 — 116,245 197,450 — 81,205

24,925
53

50
240

1,410
1,430

600
2,400

35

20

25,500
380

120
840

1,180
1,495

600
2,400

35

20

—
25,600

380

120
840

1,180
1,505

600
2,400

—

25,600
380

120
840

1,180
1,505

600
2,400

31,108
950

6,168
9,252

300

55

60
85

32,515
500

6,581
9,872

500

—
400

6,630
9,940

32,625

500

400
6,630
9,940

32,625

500

15,087 10 16,062 — 16,970 33,125 — 16,155
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Iteming
1916.

Hurmtftylag

1917. Porûnfd)lû0 für ima |ol)r 1918.
ü«

dintta^mett.

&•

laspbttt.

üe
Gimtafynrn.

In»

insgaltttt.

St.

11,725
57

110

240
1,410
1,430

600
1,650

ai.

10

St.

11,775
275

120

840
1,180
1,495

600
1,650

91.

Sattfettbe ©erhiaïtutig.

IX.® JfoUwwirtfdjaft.

E. Xetfjuttutn ®iel.
c. Spoftfcfjuïe.

1. llnterrtdjt:
a. Seïjrerbefolbuttgett
b. Sefjrmittel

2. S5ermaltuttg :

a. gtttfdjäbtguttg att $ommiffton uttb
@ïpertett

b. Sefolbungen
c. 33ureau= uttb fRetfeïoften
d. ^eijuttg, 33eleud)tuttg, Seittfjalturtg
e. 2l6tr>arte

3. SDlietjittg

93etrieï>êergebtttê
4. ©djuïgelber
5. SSeitrag ber 6itttt)of)ttergetttembe 39iet

6. 33uttbeêbeitrag
7. Sttpenbten

a. Sedjmïum
b. fêifettbaïjitfdjulc
c. Sßoftfäule

F. SDlttfe Uttb CSeWtdjt.

1. S9efoïbuttg bel ^yrtî^eîtorê
2. SBureau= uttb ûieifeïoftett beëfeïbert
3. ^ntyetttonêfoften ber Sidjmeifter
4. -Jttafje, ©etntcE)te uttb Separate
5. SDlietjml

G. ScbettétttiMelboHjei.

1. 6f)emij'djeê Saboratortum :

a. 33e[oïbuttg bel Jîcmtonêcfiemtîerê
b. 33efoIbuttgen ber Stffiftenten, bel ßabo=

ratoriutnlgef)ülfen uttb bel 31btx>artë

c. 2Jltetjittl
d. ßljemifaliett, ßiteratur, ^Beleuchtung k.
e. 93o!teriologtfd)e Uuter[ud)uttgen
f. fRüderftattungen toon 3lnaIt)|e!ofien

liebertrag

St- St.

11,875
275

120
840

1,180
1,505

600
1,650

St. St-

11,875
275

120
840

1,180
1,505

600
1,650

17,222
1,462
3,319
4,151

425

10

70

17,935
800

3,620
4,625

700
—

850
3,655
4,585

18,045

500

850
3,655
4,585

18,045

500

8,714 40 9,590 — 9,090 18,545 — 9,455

78,682
15,037
8,714

79
10
40

82,374
16,062
9,590

— 116,245
16,970
9,090

197,450
33,125
18,545

—
81,205
16,155
9,455

102,484 29 108,026 — 142,305 249,120 — 106,815

1,500
627

6,286
550

1,000

40
50
10

1,500
1,000
6,000
1,000
1,000

—

— 1,500
1,000
7,000
1,000
1,000

— 1,500
1,000
7,000
1,000
1,000

9,964 — 10,500 — — 11,500 — 11,500

7,000
13,648

4,375
3,999

6,304

20

22

7,000
15,300

4,375
4,000

500
5,000

—

6,000

7,000

15,300
4,375
5,000

500
6,000

7,000

15,300
4,375
5,000

500

22,718 42 26,175 6,000 32,175 — 26,175



te 15 — 299

îSedjmtng

1916.

Jtoranfidflag

1917. Porottfdjlog für ÖO0 $ol)r 1918.
Ü«

fiinmtbmt».

b-

Iwgaben.

Pe

Sittnabtnrtt.

in>
Insgabcit.

gr-

22,718

17,408
10,782

990
85

21,840

SR.

42

80
83

50
85

gr.

26,175

18,150
11,000

1,500
925

26,225

SR.

Sttwfenbe

IX.® UolKswirtfdjttft.

«. SebenimUtel)>otitei.

llebertrag
2. 9ladjjcfjauett :

a. Sefotbungen ber (Sjperten
b. IRetfebergütungen
c. ^nftruîtionêïurfe

3. Sureau= uttb Sructtoften
4. aSunbeëbeitrag

H. »eldtnbfung M «fKoftoUftmt«.
1. Seitrog anê bem Slltotjotgefjntet
2. Setämpfung beê Sltfofjotiêmuê im altgemeinen

(Seiträge an $oct)= unb -£jauâljaltungêïurfe.)
3. Seiträge an Srinfertjeitanftalten unb ,fîoft=

getbbeiträge jur Unterbringung bon unber=
möglichen Printern
(IReferbe für ©rünbung einer £rinter£)eilan=
ftalt im Sura.)

4. Prämien an SDirte, tnelcEje leinen ©djnafrê
auêfdjenten

J. gettetpolisei.
1. fSeuerpotijei
2. Snfpeïtion ber ßöfdjanftatten

gr-

6,000

27,492

gr-

32,175

18,750
12,000
1,500

925

gr.

27,492

gr.

26,175

18,750
12,000

1,500
925

80,144 70 31,525 — 38,492 65,350 — 31,858

34,280
9,620

11,267
5,592

2,000

5,750

80
20

20,230

20,230

—

•

25,000

25,000

25,000

25,000

— — — — 25,000 25,000 — —

H- ^
o
^
o

10
8,000
2,000

— — 8,000
2,000

— 8,000
2,000

9,144 10 10,000 — — 10,000 — 10,000

31,030
19,267

368,602
84,659

102,434
9,964

30,144

9,144

85
12
43
68
29

70

10

32,145
17,770

368,330
86,630

108,026
10,500
31,525

10,000

—

A. SertoaltungSfaften ber $ireftion
B. ©tatiftiï
C. Raubet unb ©etoerbe
D. Setbnifutn Surgborf
E. $ed)iiifum Siet
F. iölafe ttitb ©einigt
G. Sebeirêutittetyoliaei
H. Sefäntfifung beê 9tIfojjoIi8muê
J. geuerboltjet

11,000
79,495

142,305

33,492
25,000

32,345
18,270

388,840
166,370
249,120

11,500
65,350
25,000
10,000

— 32,345
18,270

377,840
86,875

106,815
11,500
31,858

10,000

655,247 17 664,926 — 291,292 966,795 — 675,503

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1917.
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ftwtjmmg
1916.

Hflrmtftylog
1917. Pormtfdjlog für bos |ol)r 1918.

8«
Ginnttynftt.

&
lusgabtn.

8»
ötnnaipntn.

tt •

IttBjttbfB.

Sr.

5,636
3,400
2,062

400

SR.

20

85

Sr.

6,500
3,600
2,100

400

SR.

Saufettbe ©ertoaltuitjj.

IX.b (Sefun&brttewefcn.

A. Slerteattungifoftett.

1. ©anitâtèïollegiunt, Prüfungen, ^nfpettionen
2. Sefolbung beê SlngefteHten
3. Sureauïoften
4. Stietjinfe

B. im «ttaettuitteK.

1. 2lEgetneine ©atiitäteborle^rcn
2. Smpftnejen
3. Söartgeloer att lernte
4. Setträge an bie Sejirïêïranïenanftalten.
5. Setträge an ©pejialanftalten für ßrante
6. Settrag an baê $nfelfpital
7. @rtt>eiterung ber Srrenpflege
8. Sert)ütung unb Setäntpfung ber SEubertulofe

O. 9tauenft>ilal.

1. Serntaltung
2. Unterricht
3. 9tat)tung
4. Serpflegung
5. ©tjnâïologiftfie poliïliitit
6. StietjinS

Setriebêergebniê
7. ßoftgelber bon Pfleglingen
8. Äoftgelber Don ^jebammenfHüterinnen .1

9. ßoftgelber bon S3ärterfc£)ülermnett .}
10. ^nOentarberänberung

Sr- Sr.

6,500
3,600
2,100

400

Sr. Sr.

6,500
3,600
2,100

400

11,499 05 12,600 — — 12,600 — 12,600

4,955
864
350

217,446
17,000
54,109

280,000
60,000

75
50

85

6,000
3,500

350
237,610

17,000
55,000

280,000
60,000

— 23,000

6,000
3,500

350
268,000

17,000
55,000

280,000
60,000

—

6,000
3,500

350
245,000

17,000
55,000

280,000
60,000

634,726 10 659,460 — 23,000 689,850 — 666,850

27,117
7,478

88,930
61,584

2,520
32,080

70
34
86
32
70

28,500
9,500

80,000
54,700

2,500
32,080

—

2,000 30,500
9,500

100,000
65,000

2,500
32,080

— 28,500
9,500

100,000
65,000

2,500
32,080

219,711
46,611

6,590
3,000

834

92
50
80

90

207,280
35,500

6,900
2,600 —

2,000
45,000

9,500

239,580
45,000

9,500

237,580

164,344 52 162.280 — 56,500 239,580 — 183,080
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lUdptmtj
1916.

Uflrmtft&tog

1917. Poranftylag für bos loljr 1918.
ft«

Siuttnlfmen.

h-
Jinsgatiru.

Ht
Einnahmen.

i tt >

luegakett.

Sr.

1,167
186

SR.

20

Sr-

2,500
300

SR.

Suufettbe &e«tt>aftuttg.

IX.b (Sefunliljeitsmefen.

I».

1. $oft= itttb Sleifeentfdjftbigmtgen
2. Seêinfettionêmittel, Veiträge

JE. Simtumftftlt Sttal&au.

1. Verwaltung
2. Unterricht unb ©otteêbienft
3. îta^rung
4. Verpflegung
5. -DUet-jinfe
6. (bewerbe
7. Sanbtoirtfc^aft

Vetriebêergebniê
8. Snbentoröeränberung
9. Äoftgelber

10. Veitrag beâ VJalbaufonbê

F. SmnanftaU 9Wünfina«n.

1. Verwaltung
2. Unterricht unb ©otteêbienft
3. Nahrung
4. Verpflegung
5. Viietjinê
6. ©ewerbe
7. Sanbttirtfchaft

Vetriebêergebniê
8. Snbentarberänberung
9. Äoftgelber

(Veitrag auê bem Ärebit (SrWeiterung ber

Sfrrenpflege.)

Sr- Sr-

2,500
300

Sr- Sr-

2,500
300

1,358 20 2,800 — — 2,800 — 2,800

153,388
3,106

398,037
171,034
57,405
28,624
49,132

17
26
11

01

90
12

167,650
2,700

360,000
170,000
56,215
19,200
12,700

—

6,000

25,800
4,600
2,200

82,700
148,300

173,650
2,700

425,800
194,600
59,535
57,700

118,300
25,000
30,000

167,650
2,700

400,000
190,000
57,335

705,213
40,958

497,210
32,685

53

30

724,665

490,000
32,685

—

269,600

530,000
32,685

1,032,285

10,000 520,000
32,685

762,685

216,276 23 201,980 — 832,285 1,042,285 — 210,000

136,242
1,503

325,707
145,833
118,931
29,511
54,787

15
65
45
05
30

60

143,000
2,500

310,000
145,000
119,380
20,000
20,600

—
23,000

20,000
108,300

143,000
2,500

373,000
160,000
119,380

78,300
20,000
30,000

143,000
2,500

350,000
160,000
119,380

643,919
28,505

365,575
3,718

10
50

679,280

355,000
—

151,300

380,000

876,180

380,000

724,880

303,130 40 324,280 — 531,300 876,180 — 344,880
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§Udfnmtg

1916.

Unranftylng
1917. Poroitfdjlog für bos |ût)r 1918.

S<

Hinnahmen.

U-

!usgaben.

Ue

(Sinnaftraen.

in •

Inagaben.

Sr.

58,664
1,130

125,780
56,210
24,289
8,594

26,002

SR.

14
19
78
60

72
13

Sr.

59,000
1,700

130,000
58,000
24,410

7,000
8,110

SR.

Saufettbe &erttttftttttg.

IX.b (Sefuntyeitswefen.

G. 3ïte»attft«H SeUelal).

1. 33ertoaltung
2. llttterrtdOt unb ©otteêbienft
3. 9lal)ïuttg
4. SBerpflegung
5. SJHetjittê
6. ©eroerbe
7. Sanbtoirtfdjaft

SBetriebêergebnté
8. ^ntientorberättberung
9. Äoftgelber

(SSerluft.)

A. Sertottltuttfl
B. ©efnnbljeitëtoeien tut allgemeinen
C. granenfoital
D. §ebammenfurfe
E. Imnanflalt SBalban
F. Srrenattptalt SWiinftngen
G. ^vfcnanftalt SBeHelaÇ

S»-

25,300
4,200

800
47,500

150,610

Sr.

59,000
1,700

168,300
70,200
25,210
39,000

135,000

Sr.

8,500
15,610

S*-

59,000
1,700

143,000
66,000
24,410

231,657
11,017

127,548
5,570

86
40
70
30

258,000

126,000
—

228,410

130,000

498,410

130,000

270,000

120,696 86 132,000 358,410 498,410 — 140,000

11,499
634,726
164,344

1,353
216,276
303,130
120,696

05
10
52
20
23
40
86

12,600
659,460
162,280

2,800
201,980
324,280
132,000

23,000
56,500

832,285
531,300
358,410

12,600
689,850
239,580

2,800
1,042,285

876,180
498,410

— 12,600
666,850
183,080

2,800
210,000
344,880
140,000

1,452,026 86 1,495,400 — 1,801,495 3,361,705 — 1,560,210



As 15 — 303

lUttptmts
1916.

|l0ran!tlrlii0
1917. Poronfdjlog für Î>û0 Jûljr 1918.

Ha d-
lusgaben.

He

Qittnadmttt.

in«
lusgaben.

Sr-

26,497
25,598
11,513
3,880

81.

60

41

S*.

25,600
26,200
13,000
3,880

8t.

Sattfettbe SBerftmltung.

X. $au> ttttb tëifenbûljmtjefen.

A. SBertoaltunflëfoften be« centralen »au«
bertoaltuufl.

1. 33ejblbungen ber Beamten
2. Sefolbungett ber SlngefteEten
3. 93ureau= uttb ÎReifeïoften
4. SJlietjinje

B. «retibemaltnng.
1. 93efoïbuttgert ber $reiêoberingenteure
2. Sejolbunqen ber 3lngefteCCten
3. 33itreau= uttb Eteifefo'ftett
4. 2Jîietjinfe

C. Unterhalt be« Staatôgebftube.

1. 31mtêgeBftube
2. SîpfarrgeMube
3. Ätrc^ertgebäube
4. £)effentltd)e Sßlä^e
5. SBirtfc^aftêgebâube
6. Jpfruttbloêïâufe

D. üReue &oäbanten.
1. 9leu= uttb Umbauten, ot)ne ^rreuauftalteu
2. Slmortifation

|3. ^rreuauftalten (3jrrenfonb§)

Sr-

4,150
4,600
1,000

Sr-

29,750
31,100
14,000
3,880

Sr- Sr-

25,600
26,500
13,000
3,880

67,489 01 68,680 — 9,750 78,730 — 68,980

18,750
22,550
12,434
1,500

75

18,950
25,100
13,000

1,605

— —
19,125
25,300
13,000

1,605

— 19,125
25,300
13,000

1,605

55,234 75 58,655 — — 59,030 — 59,030

175,000
80,002

1,485
1,731

24,999
2,150

70
10
65
40
20

185,000
70,000

7,000
1,000

25,000
10,000

—
—

200,000
70,000

7,000
1,000

25,000

—

200,000
70,000

7,000
1,000

25,000

285,369 05 298,000 — — 803,000 — 303,000

219,999
80,000

129,755
120,755

50

50
50

210,000
90,000

100,000
100,000

—

100,000

210,000
90,000

100,000

— 210,000
90,000

299,999 50 300,000 — 100,000 400,000 — 300,000

Beilagen Bum Tagblatt des Grossen Bates. 1917. 77



304 — JVç 15

fkrijttmtg
1916.

Uflrattfdjlag
1917. Poraitfdjlag für bo0 lûljr 1918. Hl

Otinnaliratu. Jinagattra.

He

dinua^tnin.

in«
Inegaben.

gt.

616,283

506,206
35,000
98,375
14,763

8t.

60

35

10
38

«r.

610,000

510,000
40,000

100,000
15,000

8t.

Saufettbe Sßertoaltuttg.

X. $au= und (fifenbatinmefen.

E. Untetftalt t>«t Sttafcen.

1. Söegmeifterbefolbungen
2. ©trafjenunterfyalt:

a. ©trajjenunterljalt
b. 3ïmortifatiott

3. SBafferfdjaben mtb ©djiueHettbauten
4. Serjd^iebene Soften

F. 9leut Straßen« unt> »rütfen&attten.

1. îleue ©tra^ett= uttb SMcfenbauten
2. Slmortijation

O. Söaflerbauten.

1. SBafferbautett
2. Slmortifation

3. Sefoïbungen ber @c£)Ieu|ett= uttb @d)toeKen=

meifter

j4. ^yurageioâfferïorreïtiOtt, Unterhalt

%T. g*-

610,000

550,000
40,000

100,000
15,000

gï- g*.

610,000

550,000
40,000

100,000
15,000

1,270,628 43 1,275,000 — 1,315,000 — 1,315,000

193,000
67,000

30 185,000
75,000

185,000
75,000

185,000
75,000

260,000 30 260,000 — 260,000 — 260,000

219,694
100,000

05 210,000
110,000

210,000
110,000

210,000
110,000

319,694
6,792

36,288
36,288

05
55

39
39

320,000
8,000

40,000
40,000

—
40,000

320,000

8,000

40,000

—

320,000

8,000

326,486 60 328.000 — 40,000 368,000 — 328,000



JMS IS — 305

Jtedjmmg

1916.

Utoranf^lag
1917. Jîoranfdjlag fur Us $al)r 1918.

Ü«

Sinna^mrn.

H-

lusgabtn. ftinttafytttn.

in>

lusgabrn.

g*-

5,500
3,360

993
500

1,875
187

SR.

40

50

S*-

5,500
3,500
1,000

500
10,000

1,000

9t.

Saufettbe 3Scrtoa(tung.

X. Pau* un) (fifcttbaljnmcfett.

H. 3Baffem$t£tt>efen»

1. Sefolbung beë SEbteiïungëdjefë
2. Sefolbmtg beë 3lnqefteEten
3. Sureau= unb fReifeïoftert
4. ÛJÎietâirtê
5. ©ebütjren
6. Gsinlage irt bett ïtaturfdjabenfonbë

J. SSetttuffttttô^Wefett.

1. Sefolbung beë .fîantonêgeometerë
2. Sejolbungen ber Slngeftettten
3. Sureau- unb 9îeifefoften
4. SJÎietjinfe
5. Triangulationen, Sorfcfjufjamortifation
6. Sprobebermeffungen, lîoftenrûcterftattung

K. ©tfenbaftn» uttb

1. Sefolbung beë 2lbteilungëc£)efë
2. Sefolbungen ber Ingefteßten
3. Sureau= unb IReifeïoften
4. 5Metjinë
5. Sern>altungê= unb Snffjettionêïoften für

(Scijiffafjrtgpolijei
6. ^on^effionêgebûfjren
7. Subventionen fur@djiffaf)rtëunterneï)mungen
8. Srienjerfeebatjn unb ißrojeftftubien, 2lmorti=

fation

gr.

1,000

10,000

gr.

5,500
3,500
2,000

500

1,000

gr-

10,000

gr-

5,500
3,500
1,000

500

1,000

8,665 90 1,500 — 11,000 12,500 — 1,500

4,505
21,386
23,344

1,490
5,000
7,740

30
90

45

5,625
21,580
15,500

1,490
5,000
7,740

—

7,740

5,625
33,840

6,000
1.490
5,000

7,740

5,625
33,840

6,000
1,490
5,000

47,985 75 41,455 — 7,740 51,955 — 44,215

6,000
5,840
1,019

300
2,033

2,168
3,000

03

05

95

6,000
4,000
1,000

300
2,000

1,000
5,000

—

1,000

6,000
3,000
1,000

300

2,000

5,000

45,000

1,000

6,000
3,000
1,000

300

2,000

5,000

45,000

16,028 18 17,300 — 1,000 62,300 — 61,300

-



306 — JV2 15

Innung
1916.

Hflrmtrdjlag

1917. Pormtfdjlag für îms $aljr 1918.
$1

îitma&meu.

H»

Jnsgabeti.

Ue

ifauaftmeu.

iu>

|«0|aben.

gr.

67,489

55,234
285,369
299,999

1,270,628
260,000
326,486

8,665
47,985
16,023

31.

01

75
05
50
43
30
60
90
75
13

g*.

68,680

58,655
298,000
300,000

1,275,000
260,000
328,000

1,500
41,455
17,300

SR.

Saufende SSertoaltung.

X. Pau- und (fifenbafjmueftn.

A. S8cttimltung8fofteR tier zentralen Sauner«
toaltung

B. ^reiëberttmltung
C. Unterhalt tier ©taatêgcbauïie
D. 9leue £jödjbauten
E. Unterfjalt öcr ©trafeen
F. 9leue ©trafeen« unïi Srütfenbauten
G. SBaiferbauten
H. SBafferredjtStoefeu
J. ScruteffitngSttiefen

K. difenbaljns unb ©djtffnljrtgtoefen

XI. Unlciljen.

A. 9tf»cTtat>luna unb »crjinfuttfl.

I. fRüdga^Iurtg :

a. Slttletljett bon 1895 $r. 39,302,000, 3%
b. anleiten Don 1900gr.l8,812,000,372%
c. 91rtlet£)ert Don 1906 gr. 19,847,500,372°/o

2. SSerjinfnng :

a. airtteifjen bon 1895 3?r. 39,302,000,3 %
b. 3lnleifyen bort 1900 gr. 18,812,000,3 72 %
c. Slnletyett Don 1906 gr. 19,847,500,3 '/ 7«
d. ïtnïeifyen bon 1911 30,000,000, 4 7»
e. ainleiljett bort 19143*. 15,000,000,4 7* 7«
f. Slnleifjen bon 1915 gr. 15,000,000,47^/«

B. Stnltibenêïoftcn.

1. Sßrobifitmen, Sranêftortïoften urtb 31gio
2. ©radtoften, Spublifationêioften
3. Soften beë îlttleifjetts bon 1911, 2Imorti=

fation
4. .Soften bee 3Meif)enê bon 1914, 3Imorti=

fation
5. Soften beë 3lnleit)enë bon 1915, 3lmorti=f

fation
"

(Soften beë Stnleitjenë bon 1906, 2tmorti=
fation.)

St.

9,750

100,000

40,000
11,000
7,740
1,000

g*-

78,730
59,030

303,000
400,000

1,315,000
260,000
368,000

12,500
51,955
62,300

g* gr.

68,980
59,030

303,000
300,000

1,315,000
260,000
328,000

1,500
44,215
61,300

2,637,882 42 2,648,590 — 169,490 2,910,515 — 2,741,025

672,500
181,000

1,220,025
671,335
700,000
400,000
637,500
712,500

—

693,000
188,000
152,500

1,199,850
665,000
697,331
400,000
637,500
712,500

—

400,000

713,500
194,000
158,000

1,179,060
658,420
691,897

1,200,000
637,500
712,500

—

713,500
194,000
158,000

1,179,060
658,420
691,897
800,000
637,500
712,500

5,194,860 — 5,345,681 — 400,000 6,144,877 — 5,744,877

15,077
1,699

10,000

30,000

92,000

30
18,000

1,800
10,000

30,000

46,000

—

1,000 18,000
1,800

20,000

30,000

46,000

— 17,000
1,800

20,000

30,000

46,000

148,776 30 103,800 — 1,000 115,800 — 114,800



15 — 307

Jledjmntg

1916.

$nrmtftylug
1917. Poranftylag fur fta* lafyt 1918.

®inua|nntB.| Jiuigaittn. Sinua^men.

in>

!>0|iiktu.

gr-

5,194,860
148,776

9i.

30

gr.

5,345,681
103,800

9i

Satifettbe Stettotaftttttg«

XI. lUtlctycn.

A. uni jßcrjinfttng
B. 5tnIei|e«8ïoften

gr.

400,000
1,000

gr.

6,144,877
115,800

gr. gr.

5,744,877
114,800

5,343,686 30 5,449,481 — 401,000 6,260,677 — 5,859,677

5,500
6,585
4,128

830
50

65
30

5,500
6,800
4,500

830
1,000

—

XII. Itnatipefen.

A. syettoaltunflêïofïen bet ^ittanjbiteïiiott
twb 2>0tnänenbireftion.

1. SSefolbutig beê Selretärs
2. SSefoIbuttgett ber SlngefteEten
3. Sureau- unb fRetfeloftert
4. SHetjinfe
5. fRed)têïoften

B. ftantonébudtbalterei.

1. Sefolbungen ber Seamten
2. Sefolbungen ber IngefteEten
3. Sureauïoften
4. S)rui= unb Sudjbiuberloften
5. .Soften be§ ^SoftdjecEberfeîjrs
6. SDlietjinfe

C. Ultntôfdxtffaeteiett.

1. Sejblbungen ber 2lmtêfdjaffner
2. Sureauïoften
3. Sîietjtnfe

A. SBertoaltttitßgföjten bev gtnanjbmïtton unb
^ontänenbireftion

B. .tantouëbu^^alterci
C. Slutfêfdjaffnereien

—
5,500
6,800
4,500

830
1,000

— 5,500
6,800
4,500

830
1,000

17,093 95 18,630 — — 18,630 — 18,630

16,916
36,297

2,987
5,935

10,577
1,160

65
40

20
89

16,500
42,200

3,000
5,000
7,000
1,160

—

—

16,500
42,200

3,000
5,000
7,000
1,160

—
16,500
42,200

3,000
5,000
7,000
1,160

73,874 14 74,860 — — 74,860 — 74,860

62,854
3,865
3,080

90
62,100
5,000
3,080

—
— 62,100

5,000
3,080

— 62,100
5,000
3,080

69,799 90 70,180 — — 70,180 — 70,180

17,093

73,874
69,799

95

14
90

18,630

74,860
70,180

—
— 18,630

74,860
70,180

— 18,630
74,860
70,180

160,767 99 163,670 — — 163,670 — 163,670

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1917. 78*



308 — % 15

JUdptimg

1916.

Ifarmtltylttg
1917. Porattfd)lû(| für Î>û0 loljr 1918.

Ü«

«totmbmtij.

>&•

lusgakra.

He

6innafymrn.

itt»
luajaben.

gr.

5,500
12,775
2,997

2,750
250

2,231
925

SR.

75
81

g*-

5,500
13,200
3,000

2,750
250

2,600
925

SR.

Saitfenbe ©ertoaltung.

XIII. fanöroirtfdjaft.

A. »«tfctaltuttflSfoflen fee« Sivcftfott.

1. Sefolbung beê Selretârê
2. SSejatbungen ber 31ngefteEten
3. 93ureau= uttb fReifeïoftett
4. ^ontonStierarjt :

a. 93ejblbung
aa. gulage für SMeftfeudjenpolijei

b. S8ureou= uttb IReifeïoftett
5. Mietîinê

B. £anfett>i«tf<f)aft.

1. ^ôïbetuttg ber Sanbtuirtfdjaft :

a. gbrberung tut attgemeinen
b. gorberung beê SDeinbaueê:

aa. SSerfudje mit amerilanifdben SReben.

bb. SReblauêbelâmpfung
cc.rjS'ôrberung beê SBetnbaueê im aïlgem.

c. Mailäferprömien
2. Sanbmirtf^aftlidje Meliorationen:

a. SBefolbung beê Âulturtecfymlerê
b. Sefolbung beê ©efjülfen
c. 33ureau= unb Steifeloften
d. SSobenberbefferungen

aa. Slmortifation bon Ûtotftanbêarbeiten
e. 58ergmeg=3lnlagen

3. görberung ber Sßferbejudjt
4. görberung ber Sftinbbiel^udjt
5. gbrberung ber $Ieinbiet$udjt
6. Sßrämienrüderftattungen
7. §agelberfid)erung
8. SBietjberfidierung
9. Cantonale |jufbejct)lagf(i)ule :

a. ßurfe
b. Mietjinê

gr.

2,750
250

gr-

5,500
19,280
3,500

5,500
500

2,600
925

gr. gr.

5,500
19,280
3,500

2,750
250

2,600
925

27,429 56 28,225 — 3,000 37,805 — 34,805

15,133

2,000
10,591
10,000

154

2,750
2,175
3,496

70,000

45,000
39,990

124,990
27,964

51,743
106,959

2,320
1,400

65

25

40

34

35
18
05

07
90

80

20,000

2,000
13,000
15,000
2,500

2,750
2,400
3,500

70,000
10,000
45,000
40,000

125,000
28,000

53,000
130,000

5,600
1,400

—

14,800

2,000
2,500

10,000

2,750
2,400

800
10,000

200
11,000
65,000

277,000

10,220

34,800

4,000
15,500
36,000

5,000

5,500
4,800
4,000

70,000
10,000
45,000
43,800

135,000
28,200
11,000

130,000
396,000

15,820
1,400

—

20,000

2,000
13,000
26,000
5,000

2,750
2,400
4,000

70,000
10,000
45,000
43,000

125,000
28,000

65,000
119,000

5,600
1,400

516,668 99 569,150 — 408,670 995,820 — 587,150



ff. 15 - 309

$ertptintg

1916.

gflrmtfjlrlflg
1917. PoroitfdjUg für bos loljr 1918.

ÜB

Sinnaltmen.

H-

luBgaken.

üt
Itnnaknra.

in»
lusgûbeit.

Sr.

33,425
2,000

15,284
19,834
22,887

7,940
8,002

SR.

17
09
29
88
30

Sr-

35,850
2,000

16,400
20,000
11,750
7,940
6,000

SR.

Sattfettbe SBertnaltimg.

XIII. gfttMrtfdjafh

C. Settle.

1. 8anbtoirtfchaftlicf)e ©djule :

a. tintement
b. Sanbunrtfcfjaftttdhe Verfuge
c. Vemaltnng
d. îtaprung
e. Verpflegung
f. Vîietjinê

g. Slrbeiten ber ^ôgltttge

Vetriebêergebnië
h. Snbentarberänberung
i. Äoftgelber

k. ©tipenbien.
1. Vunbeêbeitrag

2. ©utênnrtfdjaft

1. Sanbtt)irtfct)aftli^e Sdjule
2. ©utêttnrtfctiaft
3. SDîoftereibetrieb

D. SRnUeteifdjule.

1. SMïerafchute :

a. Unterricht
b. Vtilchnùrtfct)aftlic|e Verfuge
c. Vertoaltung
d. Vanning
e. Verpflegung
f. Vîietjjinê
g. Arbeiten ber gbglinge

Vetriebêergebniê
h. ^nbentarberänbernng
i. Äoftgetber

k. Stipenbien
1. Vnnbeêbeitrag

Sr.

2,500

51,700
2,600

8,000

Sr.

37,750
2,000

16,900
79,100
19,600
7,940

Sr.

8,000

Sr.

35,250
2,000

16,900
27,400
17,000
7,940

98,869
1,509

16,662

15,312

73
70
50

48

87,940

18,500
2,500

16,425

—
64,800

22,750

16,725

163,290

2,500
22,750

16,725

98,490

2,500

62,904 45 55,515 — 104,275 165,790 — 61,515

18,826 12 5,000 92,400 82,400 10,000

18,826 12 5,000 — 92,400 82,400 10,000 —

62,904
18,826
5,343

45
12
18

55,515
5,000
1,500

— 104,275
92,400
32,500

165,790
82,400
30,000

10,000
2,500

61,515

38,735 15 49,015 — 229,175 278,190 — 49,015

36,850

6,928
16,459
6,363
3,460

95

84
84

37,400
500

6,320
13,200
2,950
3,460

—
14,600

4,800
3,400

52,600
500

6,320
22,000

6,600
3,460

—

38,000
500

6,320
17,200
3,200
3,460

70,062
2,621

13,030
290

17,500

63
10
50

63,830

11,400
1,600

18,700
—

22,800

13,000

19,000

91,480

1,600
13,000

19,000

68,680

1,600

37,201 03 35,330 — 54,800 93,080 — 38,280



310 — JMs 15

1

;i9i6.
Jtorimliiilag

1917. Pormtfdjlflg für ïms loljr 1918.
H«

Sinuahmrn.

d«

Jawgabtn.

Ht
Sinnttyntn.

in»
iusgabttt.

St-

6,393
11,478
2,707

10,462
236

8,743
235,228
272,127

15,202

90
90
50
58

10
88
62
39

gr.

5,000
1,500
2,000
5,000
1,000
4,500

185,000
200,000

4,000

SR.

ëattfettbe £Be?toa(titng.

XIII. Mtöürtfifyaft

D. SRolftretWut«.

2. ffltotterei :

a. SJlietjtnfe unb Steuern
b. Unterhalt ber ©ebciube

c. ©erftte unb 5Ptaf(|tnen
d. Brennmaterial unb Beleuchtung
e. Befotbungen unb Slrbeitêlôtjne
f. Betriebene Betriebêtoften
g. 5D7ild|art!auf
h. Sßrobutte
i. Schtueine

1. Btoffereifchute
2. Biotterei

E. £aut>n>i«tf(Qaftfi(Qe Söinterfdjultt».

1. Sattbmirtfchaftlidje Söinterfdhute fRütti :

a. Unterricht
b. Bermattung
e. Nahrung
d. Berpftegung
e. Blietjing

Betriebêergebniê
f. ßoftgelber
g. Stipenbien
h. Bunbeêbeitrag

St-

208,000
2,000

St.

5,000
1,500
2,000
9,000
1,000
4,500

185,000

St-

208,000
2,000

St-

5,000
1,500
2,000
9,000
1,000
4,500

185,000

12,079 15 — — 210,000 208,000 2,000 —

37,201
12,079

03
15

35,330 — 54,800
210,000

93,080
208,000 2,000

38,280

25,121 88 35,330 — 264,800 301,080 — 36,280

20,248
5,700

32,640
6,550
6,980

10 24,250
5,700

24,630
6,550
6,980

—
— 24,425

5,700
29,700

8,550
6,980

—
24,425

5,700
29,700

8,550
6,980

72,118

21,799

9,854

10

60

70

68,110
f 22,100
1 2,500

11,750

— 29,700

11,835

75,355

2,500
29,700

11,835

75,355

2,500

40,463 80 36,760 — 41,535 77,855 — 36,320

«



AÎ 15 — 311

Imming
1916.

fjlffrmtfajlttg
1917. Porottfdjlog für Us |aljr 1918.

s«
dinna^mrtt.

It'
lusgaben.

üt
Hinnahmt».

in»

Jnagaben.

gr-

37,447
65

16,363
24,858
15,913
12,500
1,713

SU.

28
96
67
31
48

gv.

43,000
1,000

15,400
24,150
10,000
12,500
1,800

91.

Saufenbe dermaltuttg.

XIII. fottiitmrtfdjaft.

E. £attbt»ittf<baftli$e Söittterfdmle».

2. ßanbtoirtfdjaftli^e 2öinterfc£;u£e ©äj)ft>anb=

•JJlünfingen :

a. Unterricht
b. Sanbroirtfchaftlictje 33erfud)e

e. SSertnaltung
d. Nahrung
e. SSerpftegung
f. SOlietginS

g. Arbeiten ber ^rattifanten

Setrtebêergebnië
h. Snbentarberftnberungen
i. ßoftgelber
k. ©ttyenbien
1. SBunbeêbeitrag

m. ©utêtoirtî^aft

3. Sanbttrirtfdhaftlidje SBinterfc^ule Spruntrut :

a. Unterricht
b. SSerttmltung
e. îta^rung
d. tBerpftegung

Setriebêergebniê
e. Snbentarberänberung
f. fioftgelber
g. Stipenbien
h. Sunbeêbeitrag

1. Sanbwirtfchaftlidje SBinterfdjute ütiitti
2. Sanbroirtfchaftltche 2öinter)d)ule Sct)tunnb=

ÊJtûnftngen
3. Sanbtttrtfdjaftliche Söinterfdjule Sßruntrut

gr.

38,410
5,725

2,550

gv.

44,625
1,000

19,000
66,410
19,225
12,500

gr.

2,550

gr-

44,625
1,000

19,000
28,000
13,500
12,500

105,485
6,619

26,156

16,313

70
90

56

104,250

25,500
2,550

20,500

—

46,685

35,100

21,310

162,760

3,300
35,100

21,310

116,075

3,300

69,586
11,377

04
95

60,800
2,000

— 103,095
52,115

166,060
49,150 2,965

62,965

58,208 09 58,800 — 155,210 215,210 — 60,000

10,526
1,778
7,440
2,167

64
15
35
45

12,550
1,700
7,750
2,500

— 100
50

12,200
2,500

11,600
3,200

—
12,100
2,450

11,600
3,200

21,912

5,437
150

4,885

59

40

44

24,500

5,700
300

6,000
—

150

8,000

5,750

29,500

400
8,000

5,750

29,350

400

11,789 75 13,100 — 13,900 29,900 — 16,000

40,463
58,208

11,739

80
09

75

36,760
58,800

13,100

— 41,535

155,210
13,900

77,855

215,210
29,900

— 36,320

60,000
16,000

110,411 64 108,660 — 210,645 322,965 — 112,320
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312 — JVs 15

Pultuns
1916.

Hdrmtfdjlafl
1917. Poranfdjlog fur bas $aljr 1918. n«u.

Sinnalineti. Insgabtn.

P ri n

Sittna^ntrn.

gr. SR.

9,940
1,358

10,747
3,450
5,000

150

58
70
80

80,347
7,320

5,232

08

17,795

1,317
3,335

80
35

4,653 15

27,429
516,668

38,735
25,121

110,411
17,795

4,653

56
99
15
88
64
08

15

Sr. SR

10,100
900

11,832
3,050
5,000

150

30,732
8,400

780
5,072

18,040

3,000
2,500

5,500

28,225
569,150
49,015
35,330

108,660
18,040

5,500

740,815 45 813,920

Saufcttbc ïEettoalimtg.

XIII. faniumrtfdjaft.

awüttftnöw.

a. Unterricht
b. Stemaltung
c. SRaprung
d. 33erpftegung
e. ïïtietjinê
f. Arbeiten ber «Schülerinnen

g. .Roftgelber
h. ©tipenbien
i. SBunbesbeitrag.

SBetriebêergebniê

«. gleiftiftyau.

1. Snftruïtionêlnrfe.
2. SJerfctitebene Soften

A. SBertoattititgSfojten ber $ireftian.
B. 8anbtoirtfd)nft
C. tknbtoirtfdjaftlidje Sdjule
D. ®ldlïereifdjule
E. 8anbb>irtfdjaftlid}e 2Binterfd)uletr
F. §au3toirtfdjaftlidje ©djule ©ffjtomnbsSJlims

jingeit
G. gleifdjidj««

Sr-

200

200
23,760

7,720

31,680

3,500

3,500

3,000
408,670
229,175
264,800
210,645

31,680
3,500

1,151,470

Sr- Sr.

13,700
1,750

23,760
5,490
5,000

200

49,700

1,980
23,760

7,720

51,680

7,500
2,500

10,000

37,805
995,820
278,190
301,080
322,965

51,680
10,000

1,997,540



As 15 — 313

$etfinung
1916.

Uflranftfrlag
1917. Poronfdjlog für U» |ol)r 1918. Pi

(Sinualinttu.

b-
Jttagaben.

Pi
fiinnabuttu.

lu»

luBgafren.

gr.

7,251
5,668
4,116
1,360

8Î.

50
40
15

Sr.

7,630
5,800
4,100
1,360

SR.

Snitfenfee

XIV. IforßTOcfen.

A. tBertvaltunalfuflen fee« centralen S-orft«
SBertnaltnnfl.

1. Sefolbungen ber Seamten
2. Sefolbungen ber 3lngeftellten
3. Sureau» uub iReifefoften
4. Siietjinfe

B. SfeeftfeoHjei
1. gorftmeifter :

a. Sefolbungen ber gorftmeifter
b. Sureauloften
c. ffteifeïoften
d. 2Jlietjinl

2. Sreiêoberfôrfter :

a. Sefolbungen ber Sreiloberfbrfter
b. Sureauloften
c. 9teife!often
d. 27liet3tnfe

3. Dberbanntoarte uub Söalbauffeljer
4. Anteil ber ©taatêtoalbungen au beu .Soften

ber Sreiloberförfter

C. gbrfeernnfl fee# Surfit»efen».
1. Seiträge an Sßatbtoirtfdjaftöfttäne unb §ôr=

berung beê gorftoefenê int allgemeinen
2. Serbauungen bon äöilbbädjen, Sobenber»

befferuttgen unb Slufforftungen

D. 2cf>u% »on Âatnrfeenïmâlern nnfe Sïlfeen«
feflattjen.

1. Seiträge

Sr.

1,390

185

Sr.

9,020
5,800
4,500
1,545

Sr- Sr.

7,630
5,800
4,500
1,360

18,396 05 18,890 — 1,575 20,865 — 19,290

13,377
1,181
4,788

625

67,840
3,981

20,501
4,290

30,993
48,306

30
10

25
55
10

80
45

13,500
1,200
4,200

625

68,863
4,500

19,000
4,500

31,500
48,000

—

5,790

1,000

30,310

5,500

7,000

51,450

19,290
1,200
6,000

625

101,060
4,500

27,000
6,150

44,000

51,450

13,500
1,200
5,000

625

70,750
4,500

21,500
6,150

37,000

99,271 65 99,888 — 101,050 209,825 — 108,775

3,026

50,000

45 5,000

50,000

—
— 5,000

50,000

— 5,000

50,000

53,026 45 55,000 — — 55,000 — 55,000

1,000 1,000 1,000

— — 1,000 — — 1,000 — 1,000

18,396
99,271
53,026

05
65
45

18,890
99,888
55,000

1,000

—
A. Sertooltungiïojiien
B. gotjtyiiliaei
C. gärberttng bel gorfttoefenë
D. @dju$ bon ülaturbenfuittlern unb 9ll|ten=

bjfanjen

1,575
101,050

20,865
209,825
55,000

1,000

— 19,290
108,775
55,000

1,000

170,694 15 174,778 102,625 286,690 — 184,065



314 — As 15

$edjituttg
1916.

fürnnfitrlag
1917. Pormtfdjlag für îms $aljr 1918. *1

Simtaljmeii.

lj-
Jlnegabrtt.

*e
Äimmjiratit.

lu»

Inspiten.

gt-

1,036,336
193,664

SR. Sr.

1,009,770
186,800

SR.

Sattfettfce îBetUmltiing.

XV. $taatsttttlbungett.

A. £<mpt» tttib
1. Ijaubtnuijungert
2. ^wifcfiennutjurtgen

1. ©totflojungen
2. ©rnbenlofungen, SEorf

3. 3ßeib= utto Sefjertginfe, @raê= unb Sifdjenraub

1. äöalbfulturen
2. SBeganlagen
3. £jutlbï)ne (SBannttmrtenlbjine)
4. Éiiftlbtine
5. sJJÏarc£)uttgett, SSermeffuttgen
6. ©teigerungê= uttb SSerfaufëîoftert....
7. ûiedjtêïoften
8. SBerBauuttgen bon 33acf)Iäufen mtb fRutfc&=

falben
9. ©ebäubereparaturen

D. »Cföfettftett.
1. Staatâfteuern
2. ©emeinbefteuern
3. ©cEjtDeïïenmaterial

(Sieferungen att 58ered)ttgte unb 2lrme.)

g*-

«

1,050,000
195,000

gr-

\.

gr.

1,050,000
195,000

gr-

1,230,000 — 1,196,570 — 1,245,000 — 1,245,000 —

91
1,355

30,934

10
60
17

500
800

28,000

— 100
1,200

30,000 500

100
1,200

29,500

—

32,380 87 29,300 — 81,300 500 30,800 —

13,789
60,000
42,725

217,356
1,776
7,322
1,093
4,933

12,495

61

35

60
40
05
65

25

25,000
70,000
45,000

195,000
2,000
6,500
1,000
5,000

12,000

—

60,000

5,000

85,000
75,000
50,000

217,000
2,000
7,000
1,000

10,000
12,000

—

25,000
75,000
45,000

217,000
2,000
7,000
1,000

10,000
12,000

861,491 91 361,500 — 65,000 459,000 — 394,000

40,616
64,648

612
312

42
85
55

41,000
62,000
3,000

—
1,000

41,000
66,000

2,000

— 41,000
65,000
2,000

106,189 82 106,000 — 1,000 109,000 — 108,000



15 — 315

Jledjmtng

1916.

Üfgrattlitrlftg

1917. Poranftylag für |at)r 1918. ill
dlttna^ntrtt.

U'

lusgabttt.

ill
tSittnalftnrn.

in «

luapbett.

5c-

48,306

5,000

SR.

45

Sc-

48,000

5,000

».

Saufende &ettuaftnng*

XV. $taatsroaUiungcn.

E. »ertraltttttglfoften.
1. Anteil her ©taatènmtbungen art bert Soften

ber lîreiêoberfbrfter
2. SBeitrag art bte ilttfaïl= uttb ÂranÉenïaffe ber

Sßalbarbeiter

A. öaubt« unb 3toif^ennu^ungett
B. îftebennubungen
C. SBirtf^aftSïo^ett
D. Jöefdjtoerben
E. âtotoaftuitaëlofiteit

XVI. IlomSnen.

A. ertrag.
1. ^adjtjtnfe bon ©Mbomänen
2. Spac^tginfe bon Sßfrunbbomänen
3. SJlietjinfe bon ßird)engebäuben
4. SJltetjinfe bon 2lmtégebâuben
5. SJlietjinje bon -fllilttärgeMuben
6. Srlbê bon Sßrobnften
7. Sterfdjiebene @tmtaf)men

5c. 5c.

51,450

5,000

5c. 5c.

51,450

5,000

53,306 45 53,000 — — 56,450 — 56,450

1,230,000
32,380

361,491
106,189
53,306

87
91
82
54

1,196,570
29,300

361,500
106.000
53,000

—
1,245,000

31,300
65,000

1,000

500
459,000
109,000
56,450

1,245,000
30,800

394,000
108,000
56,450

741,392 69 705,370 — 1,342,300 624,950 717,350 —

265,704
11,621
10,750

1,001,895
151,070

4,935
63

83
11

59
50

265,000
11,000
10,495

1,011,135
151,070

500
100

— 292,000
11,000
10,495

1,025,535
151,070

2,000
100

1,500

292,000
11,000
10,495

1,025,535
151,070

500
100

—

\l,446,040 03 1,449,300 — 1,492,200 1,500 1,490,700 —
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316 — A4 15

fUdjitung
1916.

Ujmjttfrfilflg
1917. Poronfdjlog fût im* loljr 1918. 8«

ditnmljtntn.

U-

Itugabtn. dittttafymett.

tn<

linegaben.

St-

5,000
189
115

1,031
52,582

SR.

60
20
05
76

St-

5,000
500
500

2,000
52,000

SR.

Sttufeitbe ©ertonltwtg.

XVI. PomStun.

1. Kulturarbeiten unb SBerbefferungen
2. 3Wartf)ungen, 33ernteffungen
3. 2luffi<|têîoften
4. Kaufê= unb ÏÏJerpacfjtungâfoften
5. SBranboerfic^erungêtoften

C.

1. ©taatêfteuern
2. ©emeinbefteuern
3. SBaffermietjinje

A. ©rtrag
B. SBirtfdjaftSïoftcn
C. Seidjtoerben

St- St-

8,000
500
500

2,000
55,000

St- St-

8,000
500
500

2,000
55,000

58,918 61 60,000 — — 66,000 — 66,000

19,276
24,496

1,484

67
85
25

25,000
23,000

2,000
8,000
3,500

25,000
33,000

5,500

25,000
25,000

2,000

45,257 77 50,000 — 11,500 63,500 52,000

1,446,040
58,918
45,257

03
61
77

1,449,300
60,000
50,000

1,492,200

11,500

1,500
66,000
63,500

1,490,700
66,000
52,000

l,3él,863 65 1,339,300 — 1,508,700 131,000 1,372,700 —



Ai 15 — 317

fUdpnntg
1916.

Jfarmtfdjlag
1917. Porottfdjlûg für fco* $ûl)r 1918.

H a

dinnaütntn.

H-

ItMgabrn.

Ut
dimta&mnt.

1t»

^ttsgabttt.

gr.

55,481
93,969

SR.

92
35

Sr.

54,300
92,660

3d.

ëaufettbe &e?tt>aftttttg*

XVII. Potnantttlwfire.

A. gtnfe Don ©utjjaben
B. gittje für Äauffdjulbett

XVIII. lpotl)eliatltaf|fe.

A. gtofceftffta.

1. ginfe bon |ji$otf)eïar=$arIeIjtt
2. Sinje boit S5arïe£)tt cut ©emeinben
3. 3tafe bon jeitmeitigen ©elbanlagen
4. Sßrobtftonen
5. TOietjing bom 3lnfialtëgebaube
6". SinâbJhtleiÇenê b.l897,3t.44,918,500,3%
6b. 3tn8 beâ 3lnletï)enê b. 1905, $r. 29,288,500,

3 V2°/o
6e. 3htê beè 9lnleit)enê bon 1911, gr. 10,000,000

4%
6d.,8ittë b. Slnlet^enê bon 1913, gr. 15,000,000,

4Va %
6«.3tnê b. 31nlet§enê bon 1915,3*. 20,000,000,

48A %
7. Koften b.Sinlöfungb.Souponêu.OMigationen
8. Slmortifaticm ber SHnleifjenetoften
9. .ginfe ber SDepotê auf JTaffafd)eine

10. ginfe ber Sepotê in Kontokorrent.
11. ginfe ber ©Bareinlagen
12. Momentane ©elbaufnaf)men
13a.35ertufte
13V@intage in ben SReferbefonbê
14. ©inïommenêfteuern
15. 3inê beê ©tammfapitalê
16. fîmbauïoften, 3lmortifation
17. 2JîbbIierungêfoften, 3lmortifation

B. SOermaltungMofien.

1. Saggelber ber 33ertoattnngêbeVôrben
2. Sefolbungen ber ffleamten
3. SBefolbungen ber 3lngefteïïten
4. SOlietjinfe
5. SBureauïoften
6. ?Re<ï)tê= unb SMreibungêfoften

(Smolumente.)

Sr.

39,700

Sr.

102,100

Sr-

39,700

Sr-

102,100

38,487 43 38,360 — 39,700 102,100 — 62,400

14,677,854
632,467
611,872
26,163
22,512

1,378,245
1,039,934

400,000

675,000

950,000

13,923
155,000

5,895,550
1,298,778
1,375,811

78,778
6,375

150,000
347,387
800,000

74,903
35,000

75
15
32
10
79
65
30

70

60
64
94
10

50

15

14,919,300
641,500
360,750

16,000
23,000

1,364,900
1,033,700

400,000

675,000

950,000

20,000
155,000

6,003,000
1,413,000
1,343,000

85,900

100,000
358,050
800,000
30,000
15,000

—

15,205,700
667,700
414,000

40,000
30,000

20,000
7,000

1,347,500

1,025,000

400,000

675,000

950,000
20,000

155,000
6,057,000
1,462,500
1,564,000

55,300

150,000
368,100
800,000

10,000

15,205,700
667,700
414,000

20,000
23,000

1,347,500

1,025,000

400,000

675,000

950,000
20,000

155,000
6,057,000
1,462,500
1,564,000

55,300

150,000
368,100
800,000

10,000

1,296,181 53 1,214,000 16,357,400 15,066,400 1,291,000 — -

14,209
46,410

129,893
20,000
39,551

5,599
3,676

90

60

60
70
65

16,000
48,000

135,000
20,000
43,000

1,000
4,000

12,000
17,000

16,000
57,000

155,000
20,000
60,000
12,000 5,000

16,000
57,000

155,000
20,000
48,000

240,788 75 257,000 29,000 320,000 — 291,000



318 — AÏ 15

Jlettynung

1916.

Harnnftylflj
1917.

Poranfdjlag ftlr îms lûljr 1918. *!
Ginnafitnen.

ilh
lUSgßbfd.

*e
dinnijpnen.

in «

lusgaben.

gr-

800,000

SR.

800,000

SR.

Saufenbe ©erhmltmtg.

XVIII. fijpotyekarluiflre.

bei 3tammfapitalë

gv.

800,000

gv- gt-

800,000

gr-

800,000 — 800,000 — 800,000 — 800,000 —

1,296,181
240,788
800,000

53
75

1,214,000
238,000
800,000

— A. fftotjertraß
B. SBerhmtinnggfoften
C. ging lieg Stammfafntalg

XIX. lantonalbanh.

A. SftriebSertean.

1. SBedjfelertrag
2. gittfe:

a. ginëbeêSMeiljenëb. 1899, gr. 11,514,000,
3V«°/o
(gtttë beë Slrtleifjertê b. 1911, 3*. 10,000,000,
4°/o.)

b. Soften bei ©nlöfung ber (Souponê uttb
Obligationen
(Slmortifation b. Stntei^eneloften b. 1911.)

c. SBerfdjiebene gittfe
3. Ißrobifionen uttb 2lufbetoat)rungêgebûl)ren
4. Cantonale uttb ©emeinbefteuern

f 5. SSertufte 1

f6. SlbfcOreibungen J

7. Jfurêgetninn auf Söertfdjriften
8. âtertoaltungêloften

(Einlage in bie ©pejialreferbe f. gorberungen)

B.^rtraaöoertoentnmg.
1. gutoeifung an bie orbentlid)e fReferöe
2. Sinlage in bie ©pe^talreferbe für gorberungett
3. IRüdlage für gefäljrbeie ginfe

16,357,400
29,000

800,000

15,066,400
320,000

1,291,000

800,000
291,000

1,855,392 78 1,757,000 — 17,186,400 15,386,400 1,800,000 —

1,009,810

428,472

400,000

1,545

3,062,177
1,153,211

306,591
191,523

1,001,777
142,483

1,568,846
106,500

45

30

11

08
71
67
85
06
65
13

1,000,000

411,613

400,000

3,387

2,050,000
1,000,000

300,000

J 485,000

1,450,000

—

1,200,000

14,100,000
1,000,000

394,167

2,333

11,953,500

350,000

500,000

1,600,000

1,200,000

2,146,500
1,000,000

394,167

2,333

350,000

500,000

1,600,000

1,362,426 77 1,000,000 — 16,300.000 14,800,000 1,500,000 —

120,000
2,426

240,000
77 —

— —
—

— —

382,426 77 — — — — — —

1,362,426
362,426

77
77

1,000,000 — A. SBetriebgertraß
B. (firtraggsiertoenbung

16,300,000 14,800,000 1,500,000 —

1,000,000 — 1,000,000 — 16,300,000 14,800,000 1,500,000 —



JVs 15 — 319

Üledjmmti

1916.

Uflrflitftfylag

1917. Porottfdjlûg fur bas $ol)r 1918. S*
(Sinnafintett.

U-

Insgabett.

üt
Sinttabntrn.

1 n >

Insgubt«,

Sr-

06,029
64,271

992,040

294,917
54,984
7,886

7,424

SR.

93
60

86
18
33

77

Sr.

55,000
877,000

144,500
135,345

5,000

SR.

Saufettbe &ettt>aftuttg.

XX. Staatalwffe.

A. 3tnfe bon @ntftaben.

1. Qtttfe bon ©elbanlagen :

a. SBanlbepot
b. Obligationen
c. 311tien

2. ginfe bon SîorfcCjûffen :

a. ëpe^ialberloaltungen
b. Oeffentlidje Unternehmen

3. 3infe bon betriebenen ©utfjaben unb 33er=

fbâtungêjinfe
4. 35erfchiebene Sinnahmen

B. 3tnf« für S(f)utben.

1. ginfe fiir SDefjotê :

a. ©pe^ialbermaltungen
b. ©erichtlidhe ©elbhinterlagen
c. ïtbminiftratibe ©elbhinterlagen
d. ©hejiaIfonb§
e. SSerfdhiebene 2)efiotê

2. ©conti für ^Barzahlungen

A. gûtfe bon Guthaben
B. gtnfe für ©djutöen

Sr.

68,000
1,034,000

153,500
194,000

5,000

Sr- Sr.

68,000
1,034,000

153,500
194,000

5,000

Sr-

1,477,554 67 1,216,845 — 1,454,500 — 1,454,500 —

62,953
29,574

354
3,136
8,885

14,192

55
36
46
15
50
32

150,000
20,000

500

7,000
8,000

—

— 150,000
20,000

500

7,000
8,000

—
150,000
20,000

500

7,000
8,000

112,824 04 185,500 — — 185,500 — 185,500

1,477,554
112,824

67
04

1,216,845
185,500

1,454,500
185,500

1,454,500
185,500

1,364,730 63 1,031,345 — 1,454,500 185,500 1,269,000 —

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1917. 81



320 — Ni 15

ilerijmtttg
1916.

IJflrmtfdjlag
1917.

Porottfdjlag für îms $ol)r 1918. Ü«

diuuaftmeu.

&•

Hifgabru. Igiitttafymttt.

tn •

Insgairtu.

gï-

194,968
21,663

7,461
8,571

317

95
65
05

58

gr-

130,000
30,000

6,500
500

1,000

SR.

Saitfettbe ©erhjrtltuitg.

XXI. $ußen uni) lonftekatUmeti.

A. Sttfcett.

1. ©ericjjttidje Sufjett
2. llmgetDcmbette Süßen
3. Serjäßrte Süßen
4. 2lbminiftratit>tmßen
5. Slnteile art eibgettö|fi|tf)ett Süßen

B. »ufcenbertnttt&unu.

1. Sejugêïoften
2. Selofnungen att ©emeinbepoli^eibtener uttb

Sßribate
3. Seitrag art bie Sefolbmtg beê Spolijeifotpê
4. Seitrag att bie Sttöalibentaffe beêfelben
5. Anteil ber ©etneittbett
6. 2ïnteil beë @efurtb£)eitëroefertê
7. Serjcfjiebene Sußenanteite
8. Sortrag ju berteilenber einteile

©rfatj uttb «onfiëïattottett.
1. (Srfaß
2. Âonfiêïationen

A. Sttfcen
B. Sufeentocrtoenbutrß
C. ©rfalj uttb Mattftlfationen

gr-

130,000

500
1,000

gr.

30,000
6,500

gr.

130,000

500
1,000

gr-

30,000
6,500

174,732 83 95,000 — 131,500 36,500 95,000 —

8,130
2,808

20,000
47,000
38,753
38,753
19,733

446

65
35

15
15
65
12

5,000
3,000

20,000
17,000
23,000
23,000

4,000

—

—

5,000

3,000
20,000
17,000
23,000
23,000

4,000

—

5,000

3,000
20,000
17,000
23,000
23,000

4,000

174,732 83 95,000 — — 95,000 — 95,000

3,341
168

45
70

3,000
100

3,000
100

3,000
100

3,510 15 3,100 — 3,100 — 3,100 —

174,732
174,732

3,510

83
83
15

95,000
95,000
3,100

— 131,500

3,100

36,500
95,000

95,000

3,100
95,000

3,510 15 3,100 — 134,600 131,500 3,100 —



M 15 — 321

ftahmmg
1916.

JJurtmftblitg

1917. Porûttfdjlag für ïms Inljr 1918.
Ii 0

einnahmen.

h-

Inagaben.

»e
einnahmen.

In*
Insgaben.

Sr.

91,575
17,750
18,962

607
3,318

31.

75

80
40
12

Sr.

76,000
15,000
22,100

2,500
3,230

SR.

Saufettbe aSertoaltuttg.

XXII. jtagft, ïifdjerfi uttî) Bergbau.

A.
1. ^yagb^atentgeBii£)ren
2. Stnteil ber ©emeinbett, 20 %
3. 5lufftdjtê= uttb SBepgsfoftett
4. Hebung ber 3agb
5. Vergütung ber ©ibgertoffenf^aft

B. ftifftetci.
1. gifcfjejen^ittfe uttb SßatentgeMljrett
2. 3tuj(i<f)tê= uttb SBegugêfoften
3. Hebung ber gifcEtgucEjt

4. Vergütung ber éibgenoffenf^aft
5. gtfchäucfjtcmftalt
6. SRecljtéfoften

*Be«0f>au.

1. Sefolbung beê 5Pîinen=^nfbeïtorë
2. @tfetterggeBü^rett
3. Steinbrüche :

a. Äonjeffionägebühren
b. Stodernfteinbruct), 2Iuêbeutung

4. §ebuttg beê SSergbcutes

A. Sttflb
B. gifdjerti
C. ÉBerflbau

Sr.

80,000

3,700

Sr.

16,000
24,400

2,500

Sr.

80,000

3,700

Sr-

16,000
24,400

2,500

57,573 67 39,630 — 88,700 42,900 40,800 —

19,508
12,720

193
6,688
1,414

55
19

70
30

20,000
14,500

500
6,500
1,000

400

—

20,000
1,000
1,600
6,500
1,400

15,500
2,100

200
300

20,000

6,500
1,200

14,500
500

300

14,698 36 12,100 — 80,500 18,100 12,400 —

1,000
3,181

270
33

576

68

87
58
55

1,000
2,500

200
800
500

—
2,500

200
500

1,000

500

2,500

200
500

1,000

500

1,909 58 2,000 — 3,200 1,500 1,700 —

57,573
14,698
1,909

67
36
58

39,130
12,100
2,000

— 83,700
30,500

3,200

42,900
18,100

1,500

40,800
12,400

1,700

—

74,181 61 53,230 — 117,400 62,500 54,900 —



322 — M 15

Jledjnmtg

1916.

Hdraitfrfjlag
1917. Porottfdjlog für î>60 goljr 1918.

Ü0

(Sinnafcttttn. Jluspbttt.

St
dinnabtntn.

in >

Insgabtn.

gv.

104,330
1,071,616

1,628
2,418

17,936
60

936
570

83,720

SR.

58
12
75

50

65

58

gv-

1,070,000
900

1,200
16,000

600
100
300

SR.

Sattfenbe ©ettowltung.

XXIII. MjljanöUmg.

A. 0al)t>e«fauf.

1. «Saljjborräte auf 1. partner
2. fto$faIa
3. 2afelfalä
4. Vabefalj (Vieerfatg)
5. ©etoerbefalj
6. S)üngmef)I
7. geinfteê Vergolberfalj „©renol"
8. Safelfalj „©réfit"
9. ©aljborrcite auf 31. Sejember

1. ginê beê Vetriebêïa)ntalê
2. ïranêportïoften
3. Sluêroâgerlbljne
4. ajlagajinlb^ne
5. Vergütungen für Vargalflung
6. Verriebene Vetriebêïoften
7. Verriebene @inna£)men
8. „ Sluêgaben)

C. «etttiaUunflöfofteu.
1. Vefolbungen ber Veamten
2. Vureauïoften
3. Viietjinfe

A. ©aljtoertauf
B. SetnebSIoften
C. Stotoaltunpïoften

gv-

1,500,000
4,000
2,600

60,000
1,100

500
700

gv.

800,000
3,100
1,400

44,000
500
400
400

gv.

700,000
900

1,200
16,000

600
100
300

gv.

1,074,555 02 1,089,100 — 1,568,900 849,800 719,100 —

16,000
61,611

108,094
i 10,726

13,047
6,414

694
100

65
37
03
44
80
01

16,000
71,000

115,000
12,000
13,000
3,500

100

—

100

16,000
71,000

115,000
12,000
14,000
6,500

100

16,000
71,000

115,000
12,000
14,000
6,500

215,800 28 230,400 — 100 234,500 — 234,400

13,035
2,262
7,738

67
75

13,660
2,400
7,970

— — 13,660
2,400
7,970

— 13,660
2,400
7,970

23,036 42 24,030 — — 24,030 — 24,030

1,074,555
215,300

23,036

02
28
42

1,089,100
230,400

24,030

— 1,568,900
100

849,800
234,500

24,030

719,100
234,400
24,030

836,218 32 834,670 — 1,569,000 1,108,330 460,670 —



As IS — 323

JUitymnig

1916.

gflrattrdjlftg
1917. Pormtfdjlog für ban loljr 1918.

Ho

dinna^ntn.

d-
lusgabtn.

He

ditraaipnrti.

In»

Iwgabeit.

117,176
667,448
37,638

91.

70
30
10

Sr-

70,000
500,000
30,000

91.

Saufettbe ©erttmltmtß.

XXIV. Stempelsteuer.

A. 2temb«lt>etlauf.

1. Stempelpajrier
2. ©tempelmarlen
3. @^ieuarten=@tem^el

B. ä9etri(t»Bofteo.

1. Rohmaterial u. Unterhalt ber ©eräie
2. ^robifiottett ber ©tempelberläufer

1. 23efoIbung beë 33orfte£)erâ ber <Stempelber=

maltuttg
2. Sefolbungen ber Sfageftetttett
3. 93ureauloften
4. SDttetjjtttfe

A. ©te«H)eIbtrtattf
B. SBeteieltëïoflett
C. ÜBertoaltttng8fo|ien

Sv.

90,000
580,000

30,000

St.

90,000
580,000

30,000

3r.

822,263 10 600,000 700,000 — 700,000 —

20,101
37,579

25
15

20,000
36,000

— 25,000
36,000

— 25,000
36,000

57,680 40 56,000 — 61,000 — 61,000

5,000

8,400
3,884

550
10

5,000

8,400
3,500

550

—

—
5,000
8,400
3,500

550

— 5,000
8,400
3,500

550

17,834 10 17,450 — 17,450 — 17,450

822,263
57,680
17,834

10
40
10

600,000
56,000
17,450

700,000
61,000
17,450

700,000
61,000
17,450

746,748 60 526,550 700,000 78,450 621,550 —

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1917. 82*



324 — JV» 15

iUtymntg
1916.

3f0rmt|fyiag

1917. Porttttfdjlûg für Öas loljr 1918.
Pfl

<Sinnobmett.

U-

lusgabtn.
»t

gittttabmen.

in»
JLnagaltett.

gi-.

977,150
187,759
568,957

1,390

9t.

85
05

50

g*-

500,000
160,000
400,000

1,500

9t.

Sdufenbe ^ernmltmtß.

XXV. <8eMU|«».

A. Statt*' Utt»
Mttt» SJetteibuttöl« Mit») ftontarl&mte«.

1. Sprojeutgebüfiren ber 2lmtêfd)retber
2. gije ©ebüfyreu ber Slmtêfdjreiber....
3. @ebiiï)rett ber @ericf)têf(ï)retber uttb ber S3e=

trei6urtgë= uttb Äonluröämter
4. äejugälofien

B. etftAtffanslei.

1. (Smoluntente, !patentgebü!)ren uttb 5laturali=
fationêgebûfiren

C. @ert<J>t*tcmjleiro.

1. Obergeridjt, ©ebüfjren itt ©Mlfadjen, $auj=
Iei= uttb 5|3atentgebü£)reu

2. ©ebüfjreu beê S3er»altungêgertd|teë
3. §cmbelêgeri<ïjt

B. 3ufJij uut» $0(i)ei.

1. ©ebii^ren ber ^uftijbireltion unb ber ^ßoItjeU
bireltion

2. ©ebii^rett für ÏJlar!t= unb ^aufierpatente
3. $atenttajen ber §anbe(êretfenben
4. ©ebüfjren für Stabfa^rerberoiEigungen
5. ©ebüfyren ber Siäjtfpießontrolle

gv-

500,000
160,000

400,000

gr-

1,500

gr-

500,000
160,000

400,000

gr-

1,500

1,782,476 40 1,058,500 — 1,060,000 1,500 1,058,500 —

169,173 80 40,000
40,000 40,000

169,173 80 40,000 — 40,000 — 40,000 —

13,450

760
13,050

— 8,000

600
6,000

—
8,000

600
8,000

— 8,000
600

8,000

—

27,260 — 14,600 — 16,600 — 16,600 —

28,375

65,456
58,984
77,707

60

85

80

17,000

60,000
60,000
60,000

—
20,000
60,000
60,000
60,000

6,000

—
20,000
60,000
60,000
60,000
6,000

—

230,524 25 197,000 — 206,000 — 206,000 —



JV» 15 — 325

Innung
1916.

JJormtftyks
1917. $torûttfd)lû0 für Î>û0 $ûl)r 1918.

it<
«i»uûl|turu. lusgabett. fitoualpra.

iu
Jtwjaben.

3*-

3,084
14,506
14,560

SR.

86
90

3*-

3,000
12,000
3,000

SR.

Saufettbe ©ertowlimtg.

XXV. (ßcbityren.

E. 3>ireftio» be$ gutter«.

1. ßoitjefftonggebü^reit
2. ©ett>erbe)d}emgebüfjrert
3. ©ebiifyrett ber £janbelê= uttb ©eluerbeïammer

F. ginant&trcftion.

1. Smofumente uttb ©aljaulttägerpatente
2. IReîurêïotrtttt tffton

A. 3tmt§« uttb ©ertdjtgfdjm&er unb ©etreibungës
unb ÂonïutSatttter

B. ©tutttgïanjlei
C. ©eridjtëïanîltien
D. Suftij uub SPoItjet
E. îsireïtion bel Innern
F. fÇinanjbireftton

XXVI. (frbfdjaft«» «ni Sd)cnhungs=
Steuer.

A. bet <$rbf$ttft£* uttb edteulunab«
Steuer.

1. Drbentlidje Abgaben
2. Slnteil ber ©emetttbett, 10 %
3. Sujjett

Sv.

3,000
12,000
4,000

3*- 3r-

3,000
12,000
4,000

3»-

32,161 76 18,000 — 19,000 — 19,000 —

150
7,856 90

100
8,000

— 100
8,000

— 100
8,000

—

8,006 90 8,100 — 8,100 — 8,100 —

1,732,476

169,173
27,260

230,524
32,151

8,006

40

80

25
76
90

1,058,500

40,000
14,600

197,000
18,000
8,100

—

1,060,000
40,000
16,600

206,000
19,000
8,100

1,500 1,058,500
40,000
16,600

206,000
19,000
8,100

—

2,199,593 11 1,336,200 — 1,349,700 1,500 1,348,200 —

610,507
61,234

6,943

87
26
26

500,000
50,000
2,000

500,000

2,000
50,000

500,000

2,000
50,000

556,216 87 452,000 — 502,000 50,000 452,000 —



326 — JVs 15

Jtedpuitg
1916.

Ifflrmtfttilaij
1917. Poronfdjlog fiir bas |al)r 1918.

HEinna^nen.

U>

Jusgabeit.

1it
Sitmafymett.

iu<

luBgaben.

gr-

10,577
489

SR.

12
60

gr.

10,000
500

SR.

Saufettbe ©erhmltuttg.

XXVI. ®rbfdjafts- uttb Sdjenlutngs=
Steuer.

B. »esupfoftett.

1. öe-jugäpobifiottert
2. SBerfdJtebette SBegugêïoftert

A. (frif^oflês uni @djenluttps@teuer •

B. IBeppïofteit

XXVII. i&afjferreifytsabgaben.

A. 6rt*ag t>er SSafîevredttëaffgabm.

1. Abgaben
2. Slnteil beë îlaturfc^abettfonbë, 10 % • •

B. »esttgifafictt.

1. 2)rucE= unb anbete Sepgêïofiett

g*- gr.

10,000
500

gt- gv-

10,000
500

11,066 72 10,500 — — 10,500 — 10,500

556,216
11,066

87
72

452,000
10,500

502,000 50,000
10,500

452,000
10,500

545,150 15 441,500 — 502,000 60,500 441,500 —

133,143
13,314

65
36

120,000
12,000

120,000
12,000

120,000
12,000

119,829 29 108,000 — 120,000 12,000 108,000 —

30 25 500 500 500

30 25 500 — — 500 — 500

119,829
30

29
25

108,000
500

A. (Ertrag bet 2ßaf|"crre<f)tSabßabcn....
B. SepflSlojiett

120,000 12,000
500

108,000
500

119,799 04 107,500 — 120,000 12,500 107,500



Nt 15 — 327

fUriimrag
1916.

florattfltylag
1917. porattfdjlag für bas |aljr 1918. »«

Hinna^nun.

b'
jMgabttt. ©jwaltmt#.

in«

lisgabttt.

3*-

1,049,886
109,799

5ft.

05
09

Sr.

1,040,000
105,000

5ft.

Saufettbe SSettoaltiutg.

XXVIII. iflirtfdjüftö* unb Blcint>crhaufs=

patentgebfitfcen.

A. S&irtf$aft£t»atentgei>ftf>ren.

1. 5patentgebü£)ren
2. Slttteil her ©emeittbett, 10 %

B. SBerlaufSgebübre«.

1. 5ßatentge!6ü^ren
2. Anteil ber ©emeittbett, 50 %

Se)utH«ft(tt*

1. Sttfpeïtiottë*, £ajatiottê=, 58ejugê= uttb £>rud=

ïoftett

A. Sßirtfdjaftölmtetttßebiifirett
B. $erfauf8ßtbül)ren
C. ScjußSfojlen

Sr-

1,050,000

Sr-

30,000
102,000

Sr-

1,020,000

Sr.

102,000

940,08e 96 935,000 — 1,050,000 132,000 918,000 —

33,888
16,265

30 33,000
16,500

33,000
16,500

33,000
16,500

17,623 30 16,500 33,000 16,500 16,500 —

153 15 1,000
4,000 4,000

153 15 1,000 — 4,000 — 4,000

940,086
17,623

153

96
30
15

935,000
16,500

1,000

1,050,000
33,000

132,000
16,500
4,000

918,000
16,500

4,000

957,557 11 950,500 1,083,000 152,500 930,500 —

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1917. 83



328 — Xi 15

iUtytmtg
1916.

Uorattltylag
1917. Porotifdjlag für da* $aljr 1918.

P«

iimnfyRm.

&'
Insgabrtt.

Pi
(gitraafymrn.

in»
Inagabtn.

Sr.

970,852

17,940
1,335

36,200
34,230

7,380

SR.

50

15

10

8*-

900,000

18,235
11,335
36,200
20,230
4,000

8t.

Saufende ©ertoaltuitg.

XXIX. Anteil am (frtrage des ^lkol)ol=
moitopals.

1. @rtr«{ils5t«tetl
2. ®efämpfuitfl öeö 9Ufof)oli8muö:

a. Spotigeibircïtiort
b. 11ttterrt(ï)têtuefert

c. Slrmettbirefttott
d. 2)ireïtion be§ Innern

- *» j £££i

XXX. Unteil am Ertrage ber Sdjmeijer.
üationalbank.

1. ©ntfdjäbiguttg bort 20 9îp. pro Rimbert ber
5lotettemt|fiort ber ßontonalbütt!....

2. ©ntfdjäbtguttg bon 60 SRp. pro Äopf ber

Söofynbebbllerung

Sr-

900,000

Sr.

12,905
15,335
36,200
25,000

560

Sr.

900,000

Sr.

12,905
15,335
36,200
25,000

560

873,767 25 810,000 — 900,000 90,000 810,000 —

60,000

322,938 50

50,000

355,232
40,000

387,526

40,000

387,526

382,938 50 405,232 — 427,526 — 427,526 —
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|U$tratt0
1916.

Jlflranltylag
1917.

Porattftylog für fta* latjr 1918. Si
(Slmiabntttt.

Ü-

Itwjflfcr«.

Si
(iinutfyttuu.

EH'

InsgatrcR.

S»-

1,677,552
252,425

25,982
13,201

971,379

81.

75
40
15
10
59

Sr.

758,000
80,000

5,000
5,000

419,000

91.

ëaufenbe ^ettoalttmg.

XXXI. fHUitarfieuer.

A. S»UttärfJeuer.

1. Sattbeêanwefenbe @rfai$fltdi)ttge
2. SattbeêabtDejettbe @rfa$pfli<ï)ttge
3. ®rfai$flt<l)tige äöefyrmärtner
4. fRücEfiättbe

5. Slnteil ber ©bgenoffent^oft, 50% •

B. Xasationê« unb ®ejwo«foft«tt.

1. Sefolbungett bee îlbjuttlten uttb ber 2ln=

geftettten
2. Sajattonêlaften
3. Sejugê», 2)rucE= uttb Sîedjtëïoften
4. Anteil an ber SBefolbuttg beê Âautonê»

Jîrtegêfotmniffcirê
5. Slnteil beê 58uttbeê

A. SÄiltiärfiettet:
B. ïajattonl« unb Sejugêloften

Sr-

758,000
80,000
5,000

Sr.

5,000
419,000

Sr.

758,000
80,000

5,000

Sr-

5,000
419,000

971,379 61 419,000 — 843,000 424,000 419,000 —

10,513

5,559
100,085

2,000

77,710

30

80
87

36

14,000

6,000
64,600

2,000

33,200

—

33,200

13,400
6,000

64,600

2,000
33,200

13,400
6,000

64,600

2,000

40,448 61 58,400 — 33,200 86,000 — 52,800

971,379
40,448

61
61

419,000
53,400

843,000
33,200

424,000
86,000

419,000
52,800

930,931 365,600 876,200 510,000 866,200 —
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itafymtttg

1916.

fraattfïtytas
1917.

JJormtfdjlog für ks |al)r 1918. Si
8foua&mtti. iMgaktn.

üei
(Sinua^mm.

n«

Huegabcit.

Sr.

2,637,093
760,335

2,079,061
193,316
35,650
19,600

Sft.

86
86

04
85
67
98

Sr.

2,525,000
744,000

2,050,000
196,800

15,000
5,000

8t.

Sattfenfee &e*tt>aftitttg«

XXXII. Pitthte Steuern.

A. Sermdflettlfttutr.
1. ©runbfteuer :

a. 3m alten fianton, 2,5 %o
b. 3m 3ura, 2,4 %o

2. ßa}ritalfteuer :

a. 3m alten flanton, 2,5 °/oo
b. 3m 3ura, 2,4 °/<><>

3. Stac^bejüge
4. ©teuerbujjen

B. etnïommeirôfteu«.

1. (Sitttommenêfteuer I. klaffe :

a. 3m alten Canton, 3,75 °/o
b. 3m 3ura, 3,6 %

2. ginfommenêfteuer II. klaffe :

a. 3m alten Canton, 5 %
b. 3m 3«ra, 4,8 %

3. Sintommenêfteuer III. ßlaffe :

a. 3m alten Canton, 6,25 %
b. 3m 3uiO/ 6 °/<> •

4. -Jtadjljejiige
5. ©teuerbufjen

O. »ejttflMof»«».

1. ®infommenèfteuer=Âommiffionen
2. Cantonale Ûteïurêfommiffion
3. SBejug^robtfionen :

a. SSermbgenêfteuer
b. ©nïommenêfteuer

4. Soften ber ©teuergefetjrebifion
5. Sntfdjäbigungen an bie ©emeinben
6. JBerfdjiebene Sejugêfoften

Sr.

2,532,500
753,600

2,112,500
192,000

15,000
5,000

Sr- Sr.

2,532,500
753,600

2,112,500
192,000
15,000
5,000

Sr

5,725,059 25 5,535,800 — 5,610,600 — 5,610,600 —

3,771,768
1,142,766

61,572
10,857

1^86,742
82,099
36,357
11,525

43
23

38
41

27
19
57
66

2,740,000
790,000

45,000
8,600

1,125,000
78,000
20,000
8,000

—

3,150,000
936,000

50,000
9,600

1,187,500
78,000
20,000

8,000

—

3,150,000
936,000

50,000
9,600

1,187,500
78,000
20,000

8,000

—

6,403,689 14 4,814,600 — 5,439,100 — 5,439,100 —

18,520
43,943

118,876
199,353

1,165
5,321

30,967

95
37

48
88

75
28

20,000
45,000

112,316
143,598

5,000
5,500

40,000

—

20,000
45,000

113,812
162,333

5,000
5,500

40,000

—

20,000
45,000

113,812
162,333

5,000
5,500

40,000

418,148 66 371,414 — — 391,645 — 391,645
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$edjttuttg
1916.

Itontttfilikg
1917. Porattftylag für da* $afyr 1918. Pi

6tttita&men.

0«

|u0gaiuff.

«e
SinnaOmen.

lu '
tnsgatien.

Sr-

15,735
44,514

6,830
2,005

SR.

30
30
90

Sr-

19,750
46,100
10,000
2,005

31.

Sattfettbe ©ettoaltung.

XXXII. linkte Steuern.

D. ätertoaOttttaifofitett.

1. Sefolbuttgett ber Beamten
2. SBefoIbuttgert ber IngejMftett
3. Sureau» unb IHeifeïofteri
4. Sîietatnfe

A. SBermögenSfteuer
B. dinïduutteirêjïeuer
C. ïajattonâs unb ®ejuß8!djten
D. SertottltuuftSïiiften

XXXIII. Hnwrtjergefelieneg.

1. ©rblofer 9tad}Iafî
2. ïtttontjme fRüderftattungert
3. lîrtegê^euerung^ulagen

Sr- Sr-

19,750
44,200
10,000
2,005

Sr- Sr-

19,750
44,200
10,000
2,005

69,085 50 77,855 — — 75,955 — 75,955

5,725,059
6,403,689

418,148
69,085

25
14
66
50

5,535,800
4,814,600

371,414
77,855

— 5,610,600
5,439,100

391,645
75,955

5,610,600
5,439,100

391,645
75,955

11,641,514 23 9,901,131 — 11,049,700 467,600 10,582,100 —

7,252
15

290,132

87

15 300,000 1,100,000 1,100,000

282,864 28 300,000 — — 1,100,000 — 1,100,000

Beilagen Bum Tagblatt des Grossen Bates. 1917. 84*
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Voranschlag für das Jahr 1918.

Bericht der Finanzdirektion
an

den Regiernngsrat zuhanden des Grossen Rates.

(November 1917.)

Anmit unterbreiten wir Ihnen den Voranschlag
über den Staatshaushalt des Kantons Bern für das
Jahr 1918, wie er vom Regierungsrat zuhanden des
Grossen Rates aufgestellt worden ist.

Er sieht vor:
Rohausgaben Fr. 71,248,856
Roheinnahmen » 64,601,300

Ueberschuss der Ausgaben Fr. 6,647,556

oder wenn nur die Nettoergebnisse der einzelnen
Verwaltungszweige in Betracht gezogen werden:
Reinausgaben Fr. 29,460,352
Reineinnahmen » 22,812,796

Ueberschuss der Ausgaben Fr. 6,647,556

Im Vergleich zum Voranschlag des Vorjahres
sind höher berechnet:
die Ausgaben um Fr. 1,958,892
die Einnahmen um » 1,244,568
und es schliesst mithin der Voranschlag
für 1918 ungünstiger ab als derjenige
für 1917 um Fr. 714,324

Nach Verwaltungszweigen sind die Veränderungen
gegenüber dem Jahr 1917 folgende:

Mehrausgaben :

XXXIII. Unvorhergesehenes (Kriegs
teuerungszulagen)

XI. Anleihen
VIII. Armenwesen

VI. Unterrichtswesen
X. Bau- und Eisenbahnwesen

IXb. Gesundheitswesen
XIII. Landwirtschaft

XVII. Domänenkasse

Fr. 800,000
410,196
249,295
205,212

92,435
64,810
32,150
24,040

Uebertrag Fr. 1,878,138

Uebertrag Fr. 1,878,138
VII. Gemeindewesen » 20,914
IIP. Polizei » 16,263

II. Gerichtsverwaltung » 15,010
IXa. Volkswirtschaft » 10,577

XIV. Forstwesen » 9,287
V. Kirchenwesen » 6,560
I. Allgemeine Verwaltung » 4,503

Summe der Mehrausgaben Fr. 1,961,252

Minderausgeiben :

IV. Militär Fr 1,635
III". Justiz » 725

Summe der Minderausgaben Fr. 2,360

Mehreinnahmen :

XXXII. Direkte Steuern Fr. 680,969
XIX. Kantonalbank » 500,000
XX. Staatskasse » 237,655

XXIV. Stempelsteuer » 95,000
XVIII. Hypothekarkasse » 43,000

XVI. Domänen » 33,400
XXX. Anteil am Ertrage der Schweiz.

Nationalbank » 22,294
XXV. Gebühren 12,000

XV. Staatswaldungen » 11,980
XXII. Jagd, Fischerei und Bergbau » 1,670

XXXI. Militärsteuer 600

Summe der Mehreinnahmen Fr. 1,638,568

Mindereinnahmen :
XXIII. Salzhandlung Fr. 374,000

XXVIII. Wirtschafts- und Kleinver¬
kaufspatentgebühren » 20,000

Summe der Mindereinnahmen Fr. 394,000
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Mehrausgaben Fr. 1,961,252
Minderausgaben » 2,360 Fr. 1,958,892

Mehreinnahmen. Fr. 1,638,568
Mindereinnahmen » 394,000 » 1,244,568

Ungünstigeres Ergebnis, wie oben Fr. 714,324

Die Zunahme der Ausgaben hat zu einem grossen
Teil ihre Ursache in der durch die Zeitverhältnisse
verschärften wirtschaftlichen Lage. Insbesondere sind
die Mehrausgaben für Kriegsteuerungszulagen und das
Armenwesen die direkte Folge dieser Lage. Hierbei
ist der Mehrbelastung, die sich aus der Abgabe von
Brot und Milch zu reduzierten Preisen ergibt, nicht
Rechnung getragen. Ueber die Kosten dieser
Hilfsaktion wird vorläufig ein Kontokorrent geführt. Die
zunehmende Verteuerung fast aller Lebensmittel und
anderer Bedarfsartikel machte auch eine mehr oder
weniger grosse Erhöhung der Kredite der meisten
Staatsanstalten notwendig, namentlich da, wo die
Selbstproduktion ganz fehlt oder ungenügend ist. Des
fernem mussten mit Rücksicht auf die Steigerung
der Materialpreise eine Anzahl Bureaukosten-Kredite
erhöht werden, wenn auch die Begehren der
Verwaltungen nach dieser Richtung lange nicht erfüllt
wurden.

Die Ungunst, der Zeit wirkt auch auf einen Teil
der Einnahmen nachteilig ein. Die Mindererträge der
Salzhandlung und der Wirtschaftspatentgebühren sind
ebenfalls auf diesen Umstand zurückzuführen. Die
Salinen waren infolge der erhöhten Kohlenpreise
genötigt, unter zwei Malen den Salzpreis zusammen um
Fr. 3. — per q. zu erhöhen, und angesichts der
andauernden Krisis in der Hotelindustrie ist mit einem
abermaligen Rückgang der Einnahmen aus
Wirtschaftspatentgebühren zu rechnen. Bei den andern
Einnahmsquellen lassen sich höhere Erträgnisse von
Belang nur für die direkten Steuern und die Staatskasse

erwarten, während die übrigen Mehrerträgnisse
nicht so schwer ins Gewicht fallen. Zum Mehrertrag
der Kantonalbank ist zu bemerken, dass er mit der
Erhöhung des Grundkapitals der Bank zusammenhängt

und ihm eine Mehrbelastung des Anleihens-
dienstes gegenübersteht, indem die Verzinsung des
Anteils des Institutes am Anleihen von 1911 mit
Amortisation der restanzlichen Kursverluste auf die
Staatskasse übergegangen ist. Die Erhöhung des
Grundkapitals erfolgte bekanntlich durch Verrechnung
mit dem erwähnten Anleihensanteil.

Die Veränderungen, welche die Besoldungskredite
aufweisen, sind in der Regel durch fällig werdende
Alterszulagen bezw. durch im Personalbestande
eingetretene Mutationen veranlasst.

I. Allgemeine Verwaltung.

Mehrausgaben :

E. Staatskanzlei Fr. 240
H. Regierungsstatthalter » 20
J. Amtsschreibereien » 4,243

Zusammen Fr. 4,503

Die Ausgaben der Staatskanzlei vermehren sich für
Besoldungen der Angestellten und diejenigen der
Regierungsstatthalter für die Mietzinsvergütung an die
Domänenverwaltung. Die Mehrausgaben der Amts¬

schreibereien verteilen sich mit Fr. 200 auf Besoldungen
der Amtsschreiber, Fr. 3,300 auf Besoldungen der
Angestellten, Fr. 723 auf Bureaukosten und mit Fr. 20
auf Mietzinsvergütung.

II. Gerichtsverwaltung.

Mehrausgaben :

B. Obergerichtskanzlei Fr. 12,650
C. Amtsgerichte » 2,045
D. Gerichtsschreibereien » 2,020
E. Staatsanwaltschaft > 425
K. Handelsgericht » 2,000

Summe der Mehrausgaben Fr. 19,140

Minderausgaben :

G. ßetreibungs- und Konkursämter Fr. 3,130
J. Verwaltungsgericht > 1,000

Summe der Minderausgaben Fr. 4,130

Reine Mehrausgaben Fr. 15,010

Die Kosten der Obergerichtskanzlei steigen für Mietzinse

um Fr. 13,850 infolge der Erweiterung des
Obergerichtsgebäudes. Die Bureaukosten sind um Fr. 300
höher, die Besoldungen der Angestellten um Fr. 1,500
niedriger veranschlagt. Die Mehrkosten für
Amtsgerichte betreffen mit Fr. 1,025 die Besoldungen der
Gerichtspräsidenten, mit Fr. 1,000 die Bureaukosten und
mit Fr. 20 die Mietzinse. Von den Ausgaben der
Gerichtsschreibereien nehmen zu die Besoldungen der
Angestellten um Fr. 2,500 und die Mietzinse um Fr. 20,
wogegen die Besoldungen der Gerichtsschreiber Fr. 500
weniger erfordern. Die Kosten der Staatsanwaltschaft
steigen für Besoldungen der Beamten um Fr. 225 und
für Mietzinsentschädigung an die Domänenverwaltung
um Fr. 200. Die Besoldungen der Beamten der Betrei-
bungs- und Konkursämter gehen um Fr. 3,750 zurück,
hauptsächlich wegen Nichtwiederbesetzung einer
Adjunktenstelle in Bern, anderseits werden die Kredite
für Bureaukosten und Mietzinse um Fr. 500 und Fr. 120
erhöht. Die Minderausgaben des Verwaltungsgerichtes
entfallen auf die Rubrik Entschädigungen der Mitglieder.
Wegen Zunahme der Geschäfte bedarf der Kredit
für Entschädigungen der Mitglieder des Handelsgerichtes
einer Erhöhung von Fr. 1,500, ebenso der Kredit für
Bureau- und Reisekosten einer solchen von Fr. 500.

IIIa. Justiz.

Minderausgäben :

C. Inspektorat Fr. 3,500

Mehrausgäben:

A. Verwältungskosten der Justizdirektion » 2,775

Reine Minderausgaben Fr. 725

Die Mehrausgaben für Verwältungskosten der
Justizdirektion sind zurückzuführen auf die Anstellung eines
Hülfssekretärs und Alterszulagen an einen Angestellten.

Die daherigen Mehrbelastungen betragen Fr. 2,375
auf Rubrik Besoldungen der Sekretäre und Fr. 400 auf
Rubrik Besoldungen der Angestellten. Die Minderkosten
des Inspektorates betreffen die Besoldungen der Beamten.
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Bine Inspektorstelle wurde nicht wieder besetzt, dafür
sind im Kredit Fr. 1,000 für beizuziehende Aushülfe
vorgesehen worden.

IIP». Polizei.

Mehrausgaben :

A. Verwaltungskosten der Polizeidirektion Fr. 4,000
B. Fremdenpolizei und Fahndungswesen » 1,000
C. Polizeikorps » 2,853
D. Gefängnisse » 3,010
E. Strafanstalten » 5,400

Zusammen Fr. 16,263

Die Verwaltungskosten der Polizeidirektion erfahren
in Rubrik Besoldungen der Beamten eine Erhöhung
von Fr. 4,000 infolge der Errichtung einer Beamtung
für die Kontrolle des Lichtspielwesens. Aus dem
gleichen Grunde musste der Kredit für Bureaukosten
um Fr. 700 erhöht werden. Die Besoldungen der
Angestellten beanspruchen Fr. 700 weniger. Der
Mehrforderung für Fremdenpolizei und Fahndungswesen liegen
erhöhte Druckkosten des Fahndungsblattes zugrunde.
Auf den Krediten des Polizeikorps treten Erhöhungen
ein für Besoldungen der Beamten, Fr. 250, Bekleidung,
Fr. 7,000, und Mietzinse, Fr. 100. Für Sold der Landjäger

sind hingegen Fr. 4,497 weniger erforderlich.
Der Bestand des Polizeikorps ist auf 308 Mann
angenommen gegenüber 311 in 1917. Die Mehrkosten
für Gefängnisse betreffen mit Fr. 3,000 die Nahrung
der Gefangenen in der Hauptstadt und Fr. 10 die Mietzinse

(D. 2. c.). Die Kredite der Strafanstalten Thorberg
und Witzwil, sowie der Zwangserziehungsanstalt Trach-
selwald sind in ihrem Nettobetrag unverändert
geblieben, weisen aber in den Rubriken Nahrung und
Verpflegung vermehrte Kosten auf, die indessen durch
Mehrerträgnisse der Landwirtschaft, teilweise auch der
Gewerbe und Kostgelder ausgeglichen werden. Bei der
Arbeitsanstalt St. Johannsen-Ins ermöglicht der höhere
Ertrag der Landwirtschaft bei vermehrten Kosten für
Nahrung und Verpflegung und Mindereinnahmen der
Gewerbe, die Streichung des bisherigen Beitrages aus
dem Alkoholzehntel und eine Reduktion des
Nettokredites um Fr. 4,000. Der freiwerdende Anteil aus
dem Alkoholzehntel wird der Direktion des Innern
zugewiesen. Der Straf- und Arbeitsanstalt Hindelbank
mit beschränktem landwirtschaftlichen Betrieb, der
sich infolge gekündeter Landpachtverträge noch mehr
reduziert, ist eine Krediterhöhung von Fr. 9,400
zugestanden worden.

IV. Militär.

Minderausgaben :

G. Aufbewahrung und Unterhalt des Kriegs¬
materials Fr. 10,105

Mehrausgaben :

A. Verwaltungskosten der Direk¬
tion Fr. 500

B. Kantonskriegskommissariat » 5,470
D. Kasernenverwaltung ...» 200
E. Kreisverwaltung » 1,300

Uebertrag Fr. 7,470 Fr. 10,105

Mindereinnahmen :

H. Erlös von kantonalem Kriegs¬
material » 1,000 » 8,470

Uebertrag Fr. 7,470 Fr. 10,105

Reine Minderausgaben Fr. 1,635

Die Kostenverminderung für Aufbewahrung und
Unterhalt des Kriegsmaterials betrifft mit Fr. 10,000
im speziellen die Rubrik Bekleidung, persönliche
Bewaffnung und Ausrüstung und erfolgt hier mit Rücksicht

auf die Ausgaben der letzten Jahre. Die übrigen
Minderkosten von Fr. 105 berühren den Anteil Betriebskosten.

Der Mehrbedarf für Verwaltungskosten der
Direktion, Kasernenverwaltung und Kreisverwaltung hat
auf Besoldungen Bezug und als Grund fällig werdende
Alterszulagen. Die Mehrkosten des Kantonskriegskommissariates

haben ihre Ursache in den um Fr. 5,880
geringem Anteilen der Konfektion und der Werkstätten,
von welchen Mindereinnahmen die Minderausgabe für
Besoldungen der Angestellten von Fr. 410 abgeht. Der
Erlös von altem Kriegsmaterial kann nur mehr auf
Fr. 500 veranschlagt werden.

V. Kirchenwesen.

Mehrausgaben :

B. Protestantische Kirche Fr. 6,760

Minderausgehen :
0. Römischkatholische Kirche » 200

Reine Mehrausgaben Fr. 6,560

Von den Ausgaben der protestantischen Kirche
nehmen nach Massgabe der Bedürfnisse zu die
Besoldungen der Geistlichen um Fr. 5,175, die
Holzentschädigungen um Fr. 460 und die Leibgedinge um
Fr. 3,300, dagegen gehen zurück die Wohnungsentschädigungen

um Fr. 1,680 und die Mietzinse um Fr. 495.
An Stelle des Loskaufes der Wohnungsentschädigung
in Langenthal tritt der vom Grossen Rate am 28.
November 1916 beschlossene Loskauf der Wohnungsentschädigung

in Burgdorf mit Fr. 20,000. Der Voranschlag

der römischkatholischen Kirche erleidet in Rubrik
Besoldungen der Geistlichen eine Erhöhung von Fr. 300,
in Rubrik Leibgedinge eine Reduktion von Fr. 500.

VI. Unterrichtswesen.

Mehrausgaben :

A. Verwaltungskosten der Direktion und
der Synode Fr. 100

B. Hochschule » 19,910
C. Mittelschulen » 116,932
D. Primarschulen » 47,925
E. Lehrerbildungsanstalten » 11,995
F. Taubstummenanstalten » 3,050
G. Kunst » 5,300

Zusammen Fr. 205,212

Die Mehrausgabe für Verwaltungskosten der Direktion

und der Synode betrifft eine halbe Alterzulage
an einen Angestellten. Im Voranschlag der Hochschule
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sind höher berechnet die Besoldungen der Assistenten
um Pr. 500 für zwei Aufbesserungen, die Besoldungen
der Angestellten um Pr. 1,940 für zwei neu errichtete
Stellen (Präparator im pathalogischen Institut und
Abwart der Tierarzneischule) sowie vermehrte
Versicherungskosten und die Besoldungen des Personals
der Poliklinik um Pr. 1,442 für vertragliche
Mehrentschädigungen an zwei Schwestern. Ferner werden in
Anbetracht der Verteuerung der Preise für Heizmaterial,

Apparate u. dgl. erhöht die Kredite für
Verwaltungskosten um Pr. 16,500, für Lehrmittel und Sub-
sidiaranstalten um Fr. 1,500 und für den botanischen
Garten um Pr. 3,360. Diesen Mehrforderungen stehen
gegenüber ein Mehrertrag der Matrikelgelder von
Fr. 500 und Minderausgaben für Besoldungen der
Professoren und Honorare der Dozenten von Pr. 4,832.
Die Besoldungen und Honorare betragen Pr. 1,432
weniger und die Einnahmen Pr. 3,400 mehr (Beitrag
der christkatholischen Synode Fr. 500, Bundesbeitrag
an die Kosten der Abteilung für Handel, Verkehr
und Verwaltung Fr. 900 und Anteil an den Kollegiengeldern

Pr. 2,000). Von den Mehrausgaben der
Mittelschulen werden berührt der Beitrag an die Kantonsschule

Pruntrut mit Pr. 4,800, die Beiträge an
Gymnasien und Progymnasien mit Pr. 27,905, die Beiträge
an Sekundärschulen mit Pr. 76,652, die Rubrik Inspektion

mit Pr. 1,225 und die Pensionen für Mittelschullehrer

mit Fr. 6,450. Für die Lehrer der Kantonsschule

Pruntrut ist eine Revision der Besoldungen
beschlossen worden. Die Beiträge an Gymnasien,
Progymnasien und Sekundärschulen sind nach den
gegenwärtig bestehenden Verpflichtungen veranschlagt
mit Einstellung von Reserven von Pr. 15,000 und
Pr. 40,000 für allfällig neuentstehende Verpflichtungen.
Der Inspektor für den Jura erhält eine fernere Alterszulage

von Pr. 225 und dem Inspektor des deutschen
Kantonsteils ist die Reiseentschädigung um Pr. 1,000
erhöht worden. Der Kredit für Pensionen entspricht
den zur Zeit laufenden Ruhegehalten. Der Nettokredit

für Stipendien zeigt eine Reduktion von Pr. 100,
herrührend vom erhöhten Zinserträgnis des
Kantonsschulfonds. Die Kostenzunahme der Primarschule
verteilt sich auf folgende Rubriken : Ordentliche
Staatszulagen an Lehrerbesoldungen Pr. 23,000, Beiträge an
erweiterte Oberschulen Pr. 500, Mädchenarbeitsschulen
Pr. 7,000, Schulinspektoren Pr. 3,525, Stellvertretung
kranker Lehrer Pr. 2,000, Beiträge an Spezialanstalten
für anormale Kinder Pr. 400 und hauswirtschaftliches
Bildungswesen Pr. 11,500. Die Mehrausgaben für
Schulinspektoren sind die Folge gewährter höherer
Reiseentschädigungen und diejenigen für Beiträge an
Spezialanstalten für anormale Kinder ergeben sich aus
bewilligten neuen Beiträgen. Die übrigen Mehrausgaben

gründen sich auf gesetzliche Bestimmungen.
Der Beitrag aus dem Alkoholzehntel an die Kosten des
hauswirtschaftlichen Bildungswesens wird um Pr. 4,000
erhöht. Bei den Lehrerbildungsanstalten erfolgen
nachstehende Krediterhöhungen : Unterseminar Hofwil
Fr. 4,155, Oberseminar Bern Pr. 1,520, Seminar Pruntrut

Fr. 2,395 und Seminar Delsberg Fr. 4,670. Sie
werden bei den Anstalten mit Konvikt in der Hauptsache

bedingt durch vermehrte Kosten der Nahrung
und Verpflegung, teilweise auch durch Mindereinnahmen
an Kostgeldern (Hofwil) und vermehrte Ausgaben für
Stipendien (Pruntrut). Beim Oberseminar kommen in
Betracht die Rubriken Beheizung, Beleuchtung etc. und
Reiseentschädigungen. Das Seminar Hindelbank weist

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1917.

Minderausgaben von Pr. 1,745 auf. Ursache hiervon
ist, dass die Schülerinnenzahl von 28 auf 16 abnimmt.
Am erheblichsten wird dadurch der Ertrag der
Kostgelder beeinflusst, während sich die Kosten für Unterricht

annähernd gleich bleiben und die Kosten für
Verwaltung infolge der der Frau des Direktors
bewilligten Entschädigung von Fr. 500 zunehmen. Für
die Taubstummenanstalt Münchenbuchsee stellen sich
die Kosten für Unterricht, Nahrung und Verpflegung
zusammen um Pr. 4,150 höher, wovon Pr. 1000
Mehreinnahmen an Kostgeldern abgehen. Im Abschnitt
Kunst ist der Posten Erhaltung von Kunstaltertümern
nach Massgabe der bestehenden Bewilligungen um
Pr. 2,200 reduziert worden. Neu ist der Kredit Kunsthalle

Bern, Beitrag, I. Rate, mit Fr. 7,500, der sich
auf einen Grossratsbeschluss stützt. Der Voranschlag
des Lehrmittelverlages sieht folgende Erhöhungen vor :

Rohertrag Pr. 6,736, Betriebskosten Pr. 500, Kosten des
amtlichen Schulblattes Pr. 400 und Einlage in die
Reserve Pr. 5,836.

VII. Gemeindewesen.

Die Bureaukosten sind um Pr. 400 höher
angenommen. Neu ist der Posten Develier, Entschädigung,
Amortisation, Pr. 20,514. Die Gesamtentschädigung,
die s. Z. als Vorschuss verrechnet wurde, beträgt
inklusive Prozesskosten Pr. 40,514 und soll in zwei
Raten getilgt werden.

VIII. Armenwesen.

Mehrausgaben :

A. Verwaltungskosten der Direktion
B. Kommission und Inspektoren
C. Armenpflege
P. Kantonale Erziehungsanstalten

Pr. 600
» 1,875
» 240,000
» 6,820

Zusammen Fr. 249,295

An den erhöhten Verwaltungskosten der Direktion
sind beteiligt die Rubriken Besoldungen der
Angestellten und Bureaukosten, erstere mit Pr. 200, letztere
mit Pr. 400. Die Mehrausgaben für Kommission und
Inspektion verteilen sich auf die Kredite Besoldungen,
Fr. 375, und Bureau- und Reisekosten, Pr. 1,500.
Anlehnend an die Ausgaben des Jahres 1917 werden die
Kosten der Armenpflege höher veranschlagt wie folgt :

Beiträge für vorübergehend Unterstützte Pr. 170,000,
Unterstützungen ausser Kanton Pr. 70,000. Der
Voranschlag der Erziehungsanstalt Erlach entspricht in
allen Teilen demjenigen des Jahres 1917. Für die
Anstalt Brüttelen bleibt der Nettokredit unverändert.
Die Ansätze für Nahrung, Verpflegung und Mietzins
sind zwar erhöht worden, indessen werden die
Mehrausgaben durch Mehrerträge der Landwirtschaft und
der Kostgelder, sowie eine Minderausgabe für Verwaltung

ausgeglichen. Bei den andern fünf Anstalten
vermögen die Mehreinnahmen der Landwirtschaft und
der Kostgelder (Aarwangen) die Mehrausgaben für
Nahrung und Verpflegung nicht ganz zu decken. Es
sind daher folgende Erhöhungen der Nettokredite
erforderlich : Landorf Pr. 1,000, Aarwangen Pr. 60,
Kehrsatz Pr. 1,200, Sonvilier Pr. 3,300 und Loveresse
Pr. 1,260.

85
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IXa. Volkswirtschaft.

Mehrausgaben :

A. Verwaltungskosten der Direktion des
Innern Fr. 200

B. Statistik » 500
C. Handel und Gewerbe » 9,510
D. Technikum Burgdorf » 245
F. Mass und Gewicht » 1,000
G. Lebensmittelpolizei » 333

Summe der Mehrausgaben Fr. 11,788

Minderausgaben :

E. Technikum Biel » 1,211

Reine Mehrausgaben Fr. 10,577

Die Mehrausgaben für Verwaltungskosten der
Direktion des Innern betreffen die Besoldungen der
Angestellten und für Statistik die Bureau- und Druckkosten.

Im Abschnitt Handel und Gewerbe sind neu
eingestellt die Posten Schweiz. Verkehrszentrale,
Beitrag, Fr. 5,000, und Genossenschaft der Hotelindustrie,
Fr. 2,000. Die übrigen Mehrkosten entfallen auf die
Handels- und Gewerbekammer, im besondern auf die
Rubriken Besoldungen der Beamten, Fr. 250, Bureau-
und Reisekosten, Fr. 500, und Besoldungen der
Angestellten, Fr. 1,760. Die Betriebskosten des Technikums
Burgdorf steigen um Fr. 950, die Einnahmen um
Fr. 705. Beim Technikum Biel sind die Betriebskosten
in den drei Abteilungen zusammen um Fr. 2,804
höher veranschlagt, indessen übersteigen die
Mehreinnahmen mit Einschluss des Mindererfordnisses der
Postschule für Stipendien die Mehrausgaben um Fr. 1,211.
Vermehrte Inspektionskosten der Eichmeister, veranlasst
durch Nachschau der Lastwagen, machen eine
Erhöhung des bezüglichen Kredites um Fr. 1,000
notwendig. Die Lebensmittelpolizei erfordert mehr für
Chemikalien, Literatur, Beleuchtung etc. Fr. 1,000, für
Besoldungen der Experten Fr. 600 und für Reisevergiltungen
Fr. 1,000. Die Rückerstattungen von Analysenkosten
sind um Fr. 1,000 höher berechnet und es steigt der
Bundesbeitrag in Verbindung mit den Mehrausgaben
um Fr. 1,267. Für Bekämpfung des Alkoholismus werden
Fr. 4,770 mehr vorgesehen.

IXb. Gesundheitswesen.

Mehrausgaben :

B. Gesundheitswesen im allgemeinen Fr. 7,390
C. Frauenspital » 20,800
E. Irrenanstalt Waldau » 8,020
F. Irrenanstalt Münsingen » 20,600
G. Irrenanstalt Bellelay » 8,000

Zusammen Fr. 64,810

Im Kredit für Beiträge an die Bezirkskrankenanstalten

sind 10 sog. Staatsbetten mehr eingestellt. In
den Voranschlägen des Frauenspitals und der drei
Irrenanstalten musste der abermaligen Preissteigerung
auf den Lebensmitteln und anderen Bedarfsartikeln,
namentlich Brenn- und Heizungsmaterial, Rechnung
getragen werden. Es wurden von daher die Ansätze
für Nahrung und Verpflegung folgendermassen erhöht :

Frauenspital Fr. 30,300, Irrenanstalt Waldau Fr. 60,000,
Irrenanstalt Münsingen Fr. 55,000 und Irrenanstalt

Bellelay Fr. 21,000. Die Mehrkosten sollen teilweise
gedeckt werden durch eine Erhöhung der Kostgelder,
die längst nicht mehr im richtigen Verhältnisse zu
den Auslagen stehen. Die zu erwartenden Mehreinnahmen

sind in den Voranschlägen bereits
berücksichtigt. Bei den Irrenanstalten erfahren die Erträge
der Landwirtschaft eine mässige Erhöhung und für
die Waldau und Bellelay sind auch die Erträge der
Gewerbe höher angenommen.

X. Bau- und Eisenbahnwesen.

Mehrausgaben :

A. Verwaltungskosten der zentralen Bau¬
verwaltung Fr. 300

B. Kreisverwaltung 375
G. Unterhalt der Staatsgebäude > 5,000
E. Unterhalt der Strassen » 40,000
I. Vermessunaswesen » 2,760

K. Eisenbahn- und Schiffahrtswesen » 44,000

Zusammen Fr. 92,435

Die Mehrforderungen für Verwaltungskosten der
zentralen Bauverwaltung und die Kreisverwaltung
betreffen die Besoldungen der Angestellten und die
Besoldungen der Kreisoberingenieure. Von den Krediten
für Unterhalt der Staatsgebäude wird derjenige für
Amtsgebäude um Fr. 15,000 erhöht. Für die Erhöhung
sind das Steigen der Arbeitslöhne und der Materialpreise,

sowie die Zunahme der Gebäude massgebend.
Der in 1917 ausgesetzte Kredit von Fr. 10,000 iürPfrund-
loskäufe fällt dahin. Für den Mehrkredit auf Rubrik
Strassenunterhalt sind ebenfalls steigende Arbeitslöhne
und Materialpreise bestimmend. Im Abschnitt
Vermessungswesen werden sämtliche Besoldungen der
Angestellten in eine Rubrik vereinigt, wodurch der
bezügliche Kredit um Fr. 12,260 steigt. Ein Teil der
Besoldungen wurde bisher unter Rubrik Bureau- und
Reisekosten verrechnet, der nun um Fr. 9,500 reduziert
wird. Die Besoldungen der Angestellten der Abteilung
Eisenbahn- und Schiffahrtswesen vermindern sich um
Fr. 1,000, da die Abteilung nur noch einen ständigen
Angestellten beschäftigt und sich nötigenfalls mit
einer Aushülfe begnügen kann. Neu ist der Kredit
von Fr. 45,000 für Amortisation der Subvention an die
Brienzerseebahn und uneinbringlicher Vorschüsse für
Studien von Eisenbahnprojekten.

XI. Anleihen.

Mehrausgaben :

A. Rückzahlung und Verzinsung Fr. 399,196
B. Anleihenskosten » 11,000

Zusammen Fr. 410,196

Der Aufwand für Anleihensrückzahlung beträgt
Fr. 32,000 und der Aufwand für Verzinsung Fr. 367,196
mehr als in 1917. Durch den Uebergang des Anteiles *

der Kantonalbank am 4% Anleihen von 1911 an die
Staatskasse gegen die Erhöhung des Grundkapitals
der Bank steigt die Verzinsung dieses Anleihens um
Fr. 400,000, während sie für die übrigen Anleihen
Fr. 32,804 weniger beansprucht. Die Zunahme der
Anleihenskosten betrifft den erwähnten Anleihens-
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anteil, für den die Staatskasse die Einlösungskosten
und die restanzlich zu amortisierenden Kursverluste

übernimmt.

XII. Finanzwesen.

Unverändert.

XIII. Landwirtschaft.

Mehrausgäben :

A. Verwaltungskosten der Direktion Fr. 6,580
B. Landwirtschaft » 18,000
D. Molkereischule » 950
E. Landwirtschaftliche Winterschulen » 3,660
F. Hauswirtschaftliche Schule Schwand -

Münsingen » 1,960
G. Fleischschau » 1,000

Zusammen Fr. 32,150

Die Mehrausgaben für Verwaltungskosten der
Direktion betreffen die Besoldungen der Angestellten mit
Fr. 6,080 und die Bureau- und Reisekosten mit Fr. 500.
Infolge Zunahme der Geschäftslast sah sich die
Direktion der Landwirtschaft genötigt, ihr Kanzleipersonal

um zwei Angestellte zu vermehren und einen
bisherigen Aushilfsangestellten in ständigen Dienst
zu nehmen. Im Abschnitt Landwirtschaft sind mehr
eingestellt für Förderung des Weinbaues im allgemeinen
Fr. 11,000, Maikäferprämien Fr. 2,500, Bureau- und
Reisekosten Fr. 500, Förderung der Pferdezucht Fr. 3,000
und Hagelversicherung Fr. 12,000. Die Mehrausgaben
für Förderung des Weinbaues im allgemeinen stehen
in Verbindung mit dem erhöhten Kupfervitriolpreis,
diejenigen für Förderung der Pferdezucht mit der
zunehmenden Bedeutung, die der Pferdezucht gerade
unter den gegenwärtigen Verhältnissen zukommt. Für
die Erhöhung des Kredites Hagelversicherung fällt in
Betracht, dass von der Versicherung mehr Gebrauch
gemacht wird und die versicherten Objekte an Wert
zugenommen haben. Der Nettokredit für die
landwirtschaftliche Schule Rütti bleibt unverändert, indem
die Mehrausgaben (für Verwaltung, Nahrung und
Verpflegung) ausgeglichen werden durch erhöhte
Kostgelder, sowie Mehreinnahmen der Gutswirtschaft und
des Mostereibetriebes. Im Voranschlage der Molkereischule

steigen die Betriebskosten um Fr. 4,850, wovon
Fr. 4,000 auf Rubrik Nahrung kommen. Dagegen
nehmen die Kostgelder um Fr. 1,600 und der Bundesbeitrag

um Fr. 300 zu. Für die Molkerei wird ein
Reinertrag von Fr. 2,000 berechnet. In 1917 gleichen
sich Einnahmen und Ausgaben aus. Der Nettokredit
der landwirtschaftlichen Winterschule Rütti reduziert
sich um Fr. 440. Die Kosten für Unterricht, Nahrung
und Verpflegung sind um Fr. 7,245 höher veranschlagt;
diesen Mehrausgaben stehen aber Mehreinnahmen
gegenüber an den erhöhten Kostgeldern, Fr. 7,600, und
dem Bundesbeitrag, Fr. 85. Der landwirtschaftlichen
Winterschule Schwand-Münsingen werden Fr. 1,200 und
der landwirtschaftlichen Winterschule Pruntrut Fr. 2,900
mehr zur Verfügung gestellt. Die Mehrausgaben, die
in der Hauptsache die Nahrung und die Verpflegung
berühren, werden zum grösseren Teil durch die
erhöhten Kostgelder gedeckt. Der Voranschlag für die
hauswirtschaftliche Schule Schwand-Münsingen sieht eine

Schülerinnenzahl von 132 vor gegen 70 in 1917.
Dementsprechend vermehren sich die Kosten, insbesondere

diejenigen für Nährung und Verpflegung, aber sie
werden durch Mehreinnahmen an Kostgeldern, deren
Ansatz auch hier erhöht wurde, und an Bundesbeitrag
bis auf Fr. 1,960 ausgeglichen. Von den Krediten
für Fleischschau erfährt derjenige für Instruktionskurse,
deren Abhaltung sich auf Bundesvorschriften stützt,
eine Erhöhung von Fr. 1,000.

XIV. Forstwesen.

Mehrausgäben :

A. Verwaltungskosten der zentralen Forst¬
verwaltung Fr. 400

B. Forstpolizei » 8,887

Zusammen Fr. 9,287

Der zentralen Forstverwaltung ist für ihre Bureau-
und Reisekosten ein Mehrkredit von Fr. 400
zugestanden worden. Die Mehrkosten der Forstpolizei
verteilen sich auf die Reisekosten der Forstmeister
Fr. 800 und der Kreisoberförster Fr. 2,500; ferner auf
die Besoldungen und Mietzinse der letzteren Beamten
mit Fr. 1,887 und Fr. 1,650, endlich mit Fr. 5,500 auf
Rubrik Oberbannwarte und Wäldaufseher. Forstmeister
und Kreisoberförster kommen in den Fall, mehr zu
reisen, zudem zu erhöhten Fahrtaxen. Den das Bureau
selbst beschaffenden Kreisoberförstern ist die bezügliche

Entschädigung auf Fr. 300 erhöht worden. Die
Ausdehnung der Forstpolizei nach Vorschrift des
Bundesratsbeschlusses vom 23. Februar 1917 verlangt
die Schaffung von 6 neuen Oberbannwartstellen. Der
Anteil der Staatswaldungen an den Kosten der
Kreisoberförster nimmt um Fr. 3,450, der Hälfte der
Mehrausgaben, zu.

XV. Staatswaldungen.

Mehrertrag Fr. 11,980

Dem erhöhten Abgabesatz entsprechend wird der
Ertrag der Hauptnutzungen um Fr. 40,230 höher
veranschlagt. Ferner sind höher angenommen die
Erträge der Zwischennutzungen und der Waid- und Lehenzinse,

für erstere um Fr. 8,200, für letztere Jim Fr. 1,500.
Für die Wirtschaftskosten ergibt sich eine Mehrbelastung

von Fr. 32,500, nämlich : Weganlagen Fr. 5,000,
Rüstlöhne Fr. 22,000, Steigerungs- und Verkaufskosten
Fr. 500 und Verbauungen von Bachläufen und Rutschhalden

Fr. 5,000. Nach dem neuen Wirtschaftsplan sind
für Weganlagen jährlich Fr. 75,000 zu verwenden. Die
Ansätze für Rüstlöhne und Steigerungs- und
Verkaufskosten lehnen sich an die Ausgaben des Jahres
1916 an. Mit der Erhöhung des Kredites für
Verbauungen von Bachläufen und Rutschhalden wird
dem vermehrten Bedürfnis Rechnung getragen. Von
den Beschwerden bedürfen die Gemeindesteuern einer
Erhöhung von Fr. 3,000, während für Schwellenmaterial
eine Reduktion von Fr. 1,000 stattfinden kann. Beide
Veränderungen erfolgen auf Grund der Rechnung
von 1916. Der Anteil der Staatswaldungen an den
Kosten der Kreisoberförster erfährt in Uebereinstim-
mung mit dem Gagenposten unter Forstwesen eine
Erhöhung um Fr. 3,450,
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XVI. Domänen.

Mehrertrag Fr. 33,400

Der Ertrag steigt infolge Neubauten, Ankäufen
und Schatzungserhöhungen um Fr. 41,400. Aus den
gleichen Ursachen nehmen die Brandversicherungskosten

um Fr. 3,000 und die Gemeindesteuern um
Fr. 2,000 zu. Für Kulturarbeiten und Verbesserungen
werden Fr. 3,000 mehr vorgesehen zwecks Tilgung
der Kosten für Verbesserung der Domäne Bellelay.

XVII. Domänenkasse.

Mehrausgaben Fr. 24,040

Auf Grund des Standes der Domänenkasse auf
30. Juni 1917 bringen die Guthaben Fr. 14,600
weniger ein, während die Verzinsung der Passiven
Fr. 9,440 mehr erfordert.

XVIII. Hypothekarkasse.

Mehrertrag Fr. 43,000

Der Rohertrag ist um Fr. 77,000 höher veranschlagt,
wobei Fr. 50,000 mehr für Einlage in den Reservefonds

vorgesehen sind. Die Verwaltungskosten sind
um Fr. 34,000 höher berechnet.

ist erhöht der Reinertrag der Fischzuchtanstalt um
Fr. 200 und reduziert der Posten Rechtskosten um
Fr. 100. Die Einnahmen des Bergbauregals gehen in
Rubrik Stockernsteinbruch, Ausbeutung, um Fr. 300
zurück.

XXIII. Salzhandlung.

Minderertrag Fr. 374,000

Wie hievor erwähnt, ist der Ankaufspreis des
Kochsalzes um Fr. 3. — per q. gestiegen. Dies reduziert

den Ertrag auf dieser Salzart beim gegenwärtigen

Verkaufspreis um Fr. 370,000. Weitere
Preisaufschläge der Salinen sind nicht ausgeschlossen. Die
Betriebskosten stellen sich höher um Fr. 1,000 auf
Rubrik Vergütungen für Barzahlung und um Fr. 3,000
für verschiedene Betriebskosten.

XXIV. Stempelsteuer.

Mehrertrag Fr. 95,000

Der Rohertrag dieser Steuer wird um Fr. 100,000
höher angenommen und die Kosten für Rohmaterial
und Unterhalt der Geräte um Fr. 5,000. Bei Inkrafttreten

des Bundesgesetzes über die Stempelabgaben
werden die Berechnungen des Voranschlages wesentliche

Veränderungen erfahren.

XIX. Kantonalbank.

Mehrertrag Fr. 500,000

Gemäss dem um Fr. 10,000,000 erhöhten
Grundkapital nimmt der Reinertrag der Kantonalbank um
Fr. 500,000 zu.

XX. Staatskasse.

Mehrertrag Fr. 237,655

An diesem Mehrertrag sind beteiligt die Zinsen
von Obligationen mit Fr. 13,000, von Aktien mit
Fr. 157,000, von Vorschüssen an SpezialVerwaltungen
mit Fr. 9,000 und von Vorschüssen an öffentliche
Unternehmen mit Fr. 58,655.

XXV. Gebühren.

Mehrertrag Fr. 12,000

Die Mehreinnahmen haben Bezug auf die Rubriken
Handelsgericht, Fr. 2,000, Gebühren der Justizdirektion
und der Polizeidirektion, Fr. 3,000, Gebühren der Handelsund

Gewerbekammer, Fr. 1,000, und den neuen Posten
Gebühren der Lichtspielkontrolle, Fr. 6,000. Weitere
Aenderungen erscheinen nicht angängig.

XXVI. Erbschafts- und Schenkungssteuer

und

XXVII. Wasserrechtsabgaben.

Wie 1917.

XXI. Bussen und Konfiskationen.

Keine Aenderungen gegen 1917.

XXII. Jagd, Fischerei und Bergbau.

Mehrertrag Fr. 1,670

Der Reinertrag des Jagdregals beträgt Fr. 1,170
mehr. Die Jagdpatentgebühren sind um Fr. 4,000 höher
angenommen und damit in Uebereinstimmung die
Anteile der Gemeinden um Fr. 1,000. Die Errichtung einer
neuen Wildhüterstelle, Alterszulagen an die bisherigen
Wildhüter und Anschaffungen für Ausrüstungen veranlassen

um Fr. 2,300 höhere Aufsichts- und Bezugskosten,
ergeben aber auch eine um Fr. 470 erhöhte Vergütung
der Eidgenossenschaft. Im Voranschlag für Fischerei

XXVIII. Wirtschafts- und Kleinverkaufspatent-
gebühren.

Minderertrag Fr. 20,000

Mit Rücksicht auf den Rückgang der
Patentgebühren in 1917 werden diese von Fr. 1,040,000 auf
Fr. 1,020,000 festgesetzt. In 1918 kommen sämtliche
Patente zur Erneuerung und es sind für die daheri-
gen Auslagen die Bezugskosten um Fr. 3,000 höher
berechnet.

XXIX. Anteil am Ertrage des Alkoholmonopols.

Der Ertragsanteil ist gleich hoch angenommen wie
für 1917. Die Anteile am für Bekämpfung des Alko-
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holismus zu verwendenden Zehntel erleiden eine
Aenderung in dem Sinne, dass mehr erhalten:
Unterrichtsdirektion Fr. 4,000 und Direktion des Innern
Fr. 4,770, wogegen der Polizeidirektion Fr. 5,330 und
der Reserve Fr. 3,440 weniger zugewiesen werden.

XXX. Anteil am Ertrage der Schweizerischen
Nationalbank.

Mehrertrag Fr. 22,294

Die Entschädigung für die eingegangene
Notenemission der Kantonalbank reduziert sich um Fr. 10,000,
während die Entschädigung pro Kopf der
Wohnbevölkerung sich um Fr. 32,294 erhöht.

XXXI. Militärsteuer.

Mehrertrag Fr. 600

Sämtliche Ansätze sind die nämlichen wie für das
Jahr 1917, ausgenommen die Besoldungen des Adjunkten

und der Angestellten, für welche der Bedarf um
Fr. 600 geringer ist.

XXXII. Direkte Steuern.

Mehrertrag Fr. 680,969

Die Veränderungen gegen 1917 sind folgende :

Mehreinnahmen :

Grundsteuer :
Im alten Kanton Fr. 7,500
Im Jura » 9,600

Kapitalsteuer :
Im alten Kanton » 62,500

Einkommenssteuer I. Klasse :

Jm alten Kanton » 410,000
Im Jura » 146,000

Einkommenssteuer II. Klasse:
Im alten Kanton » 5,000
Im Jura » 1,000

Einkommenssteuer III. Klasse:
Im alten Kanton j» 62,500

Summe der Mehreinnahmen Fr. 704,100

Mindereinnahmen :

Kapitalsteuer :

Im Jura Fr. 4,800

Mehrausgaben :

Bezugsprovisionen Fr. 20,231

Minderausgaben :

Besoldungen der Angestellten Fr. 1,900

XXXni. Unvorhergesehenes.

Mehrausgaben Fr. 800,000

Der Mehrbedarf betrifft die Kriegsteuerungszulagen,
die nach dem Dekret vom 30. Mai 1917 eine
Ausgabe von rund Fr. 1,100,000 veranlassen.

Bern, den 5. November 1917.

Der Finanzdirektor:

Scheurer.

Vom Regierungsrat genehmigt und mit Empfehlung

an den Grossen Rat gewiesen.

Bern, den 13. November 1917.

Im Namen des Regierungsrates

der Vizepräsident
Simonin,

der Kanzleisubstitut

Eckert.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1917. 86*



Gemeinsamer Entwurf des Regierungsrates und der
grossrätlichen Kommission

vom 22./26. November 1917.

Revision der Staatsverfassung
Aufhebung von Art. 33 ; letzter Absatz.

(Motion P. v. Fischer betreffend Direktionswechsel.)

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf den Antrag des Regierungsrates

besdhliesst:

1. Art. 33 letzter Absatz der Staatsverfassung des
Kantons Bern, lautend:

«Kein Mitglied des Regierungsrates darf mehr
«als zwei vollständige Amtsperioden nacheinan-
«der, von einer Gesamterneuerung an gerechnet,
«der nämlichen Direktion (Art. 44 St.-Verf.)
«vorstehen»

wird aufgehoben.

2. Diese Verfassungsänderung tritt mit ihrer
Annahme durch das Volk in Kraft.

Bern, den 22. November 1917.

Im Namen des Regierungsrates
der Präsident

Merz,
der Staatsschreiber

Rudolf.

Bern, den 26. November 1917.

Im Namen der grossrätlichen Kommission
der Präsident
Kiudlimann.
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Vortrag der Justizdirektion
an den

Regierungsrat zu Händen des Grossen Rates

über

das Gesetz betreffend die Zivilprozess -Ordoung für den Kanton Bern.

(November 1913/April 1917.)

Die Neugestaltung unseres ZivilprozessVerfahrens
im Jahre 1883 vermochte trotz verschiedener
anerkennenswerter Verbesserungen den Hoffnungen, die sich
an sie geknüpft hatten, nicht zu entsprechen. Das
Verfahren blieb nicht viel weniger schwerfällig als
früher, und der Bürger musste sich nach wie vor sein
Recht mit einem Aufwand an Zeit und Kosten
erkämpfen, der nur allzuoft mit der Bedeutung der
Streitsache in keinem rechten Verhältnis stand.
Juristen und Laien beklagten sich immer wieder über
diesen Zustand und verlangten, dass endlich einmal
gründlich Abhülfe getroffen werde.

Am 28. Dezember 1898 reichten Grossrat Lenz und
eine Reihe Mitunterzeichner beim Grossen Rat eine
Motion ein, durch die Bericht und Antrag über die
Ausführung der bereits eingeleiteten Revision der
Gerichtsorganisation und des Zivilprozesses verlangt
wurde. Der Grosse Rat behandelte die Motion am
19. September 1899; nachdem Grossrat Lenz sie unter
Hinweis auf die Wichtigkeit der Angelegenheit und
die vielfachen Mängel des gegenwärtigen Zustandes
begründet hatte, wurde sie im Einverständnis mit
dem Regierungsrat erheblich erklärt.

Gestützt auf den erhaltenen Auftrag ersuchte der
damalige Justizdirektor, Regierungsrat Kläy, Herrn
Alexander Reichel, damals Professor an der juristischen

Fakultät der Hochschule Bern, den Entwurf
einer neuen Zivilprozessordnung auszuarbeiten. Herr
Reichel war für diese Aufgabe sowohl durch seine
langjährige Praxis als Anwalt, wie durch seine
wissenschaftliche Tätigkeit in vorzüglicher Weise
vorbereitet und bot alle Gewähr für eine Vorlage, die
den Anforderungen unserer Zeit im allgemeinen und
den Verhältnissen des Kantons Bern im besondern in
allen Richtungen Rechnung trug.

Er legte zu Ende des Jahres 1904 einen vollständigen

Entwurf des neuen Gesetzes vor. Die Ver¬

besserung gegenüber der bestehenden Ordnung wurde
in einer Verstärkung der richterlichen Gewalt, einer
weitgehenden Beschränkung der Eventualmaxime und
einer Vereinfachung des Instanzenzuges gesucht;
daneben wurden naturgemäss in einer grossen Zahl
von einzelnen Punkten die Erfahrungen, die bei uns
und anderswo gemacht worden sind, berücksichtigt.

Der Entwurf wurde zunächst von einer Kommission

durchberaten, die Herr Justizdirektor Simonin
leitete und der ausser dem Verfasser die Herren
Oberrichter Schorer, Professor Dr. Thormann und
Fürsprecher F. Zeerleder angehörten. Das so
bereinigte Projekt wurde dem Druck übergeben und
den beteiligten Kreisen zugänglich gemacht. Herr
Reichel, der unterdessen zum Mitglied des Bundesgerichts

gewählt worden war, legte sein Werk am
27. November 1905 dem bernischen Juristenverein
vor. (Zeitschrift des bernischen Juristenvereins, Band
42, Seite 1 und ff.) Während bei diesem Anlass
mehr die Grundzüge beleuchtet und verhandelt wurden,

erfuhren die Einzelheiten in mehreren gemeinsamen

Sitzungen des Juristenvereins und des
Anwaltsverbandes eine eingehende Prüfung. In allen
diesen. Verhandlungen wurde der Entwurf in seinen
Grundzüger gutgeheissen; die Abänderungsvorschläge
bezogen sich auf verhältnissmässig unbedeutende
Bestimmungen.

Sie wurden vom Redaktor geprüft und soweit er
ihnen zustimmen konnte, zur Aufnahme in den
Entwurf vorgeschlagen, (Abänderungsvorschläge vom
Juli 1906).

Der Anwaltsverband befasste sich mit dem Gegenstand

neuerdings in seiner ordentlichen
Hauptversammlung vom 1. Juli 1906 in Thun und in einer
besondern Sitzung vom 12. Januar 1907. Die
Referate dieser letztern Sitzung, gehalten von den Herren

Professor Dr. Blumenstein und Fürsprecher Scheu-
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rer, finden sich im Band 43, Seite 177 und 233 der
Zeitschrift des bernischen Juristenvereins.

Die endgültige Fassung erhielt der Entwurf durch
die oben erwähnte Kommission, die durch die Herren
Oberrichter Dr. Thormann und Fürsprecher Scheurer
verstärkt worden war und die im Juli 1907 ihre
Arbeit abschloss. Ergänzt durch die von Herrn Bun-
desrichter Reichel verfassten Motive wurde der
Gesetzesentwurf im Sommer 1907 von der Justizdirektion
dem Regierungsrat unterbreitet.

Zur Beratung in dieser Behörde ist er nicht
gelangt. Zuerst ging ihm die Verfassungsänderung vor,
durch die der Grund für eine neue Gerichtsorganisation

gelegt wurde (Volksabstimmung vom 3. November

1907); dann kam das Gesetz über die
Gerichtsorganisation selber (Volksabstimmung vom 3. Februar

1909) und nachher traten in den Vordergrund
die Arbeiten für die Einführung des neuen
Zivilgesetzbuches, die seit dem Jahre 1909 die gesamte
Zeit, der mit der Justizgesetzgebung in erster Linie
betrauten Behörden in Anspruch nahmen.

Die Einführung des neuen Zivilrechtes gab An-
lass zü Vorschriften zivilprozessualer Natur. Die Kantone

mussten in einer Menge von Fällen die Behörden
bestimmen, denen in gewissen Streitfällen die
Entscheidung zukam, und sie mussten auch feststellen,
in welchem Verfahren der Streit durchzuführen sei.
Da es sich meistenteils um Streitfragen handelte, die
möglichst rasch und billig entschieden werden mussten,

konnte nicht die Rede davon sein, die
betreffenden Rechtsstreitigkeiten ins ordentliche Verfahren
zu verweisen. Es wurde infolgedessen dem Grossen
Rat der Auftrag erteilt, durch Dekret ein neues
Verfahren einzuführen.

Es war dabei ohne weiteres gegeben, dasjenige
Verfahren zu wählen, das im fertig vorliegenden
Entwurf einer neuen Zivilprozessordnung vorgesehen war.
So sind denn die Vorschriften des Dekretes wesentlich
dem Entwurf vom Juli 1907 entnommen. Wie der
Titel zeigt, wurden sie auch als Grundlage für das
Verfahren vor dem Handelsgericht benutzt.

Seit 1. Januar 1912 ist das neue Verfahren
erprobt worden ; sowohl die erstinstanzlichen Gerichte
als die Abteilungen des Obergerichtes, insbesondere
aber das Handelsgericht, haben Gelegenheit gehabt,
es anzuwenden und sich über seine Brauchbarkeit
und seine Vorzüge gegenüber dem bisherigen Prozessgang

ein Urteil zu bilden. Das Urteil lautet
glücklicherweise übereinstimmend durchaus erfreulich
und günstig. Das Handelsgericht war in der Lage,
eine Reihe von Streitigkeiten, die dem Umfang und
dem Streitwert nach nicht unerhebliche Schwierigkeiten

boten, in wenigen Wochen und Monaten zu
entscheiden, während nach dem bisherigen Verfahren
ein Jahr und mehr hiezu notwendig gewesen wäre.
Ebenso haben die erstinstanzlichen Gerichte viele Fälle
in ungewohnt einfacher und rascher Art erledigt oder
zum endgültigen Entscheid vor die obere Instanz
gebracht. Sozusagen einstimmig ist die Genugtuung der
Richter über die einflussreichere und würdigere
Stellung, die sie erhalten haben und die zweifellos ihre
Tätigkeit günstig beeinflussen wird. Es ist sicher,
dass bei richtiger Anwendung der neuen Vorschriften
das Ziel einer raschen und billigen Rechtsprechung
erreicht werden kann.

Naturgemäss ist durch den Erlass des sogen.
Prozessdekretes die Einheit in unserem Zivilprozess¬

wesen erheblich gestört worden. Die neuen Vorschriften
stehen mit der bisherigen Ordnung, die für die

Mehrzahl der Fälle noch gilt, im grundsätzlichen
Widerspruch. Sie bilden zudem nicht ein abgeschlossenes,

vollständiges System, sondern sie müssen aus
der allgemeinen Zivilprozessordnung ergänzt werden,
was bei dem verschiedenen Charakter der beiden
Erlasse im einzelnen zu grossen Schwierigkeiten An-
lass gibt. Ferner ist die Grenze zwischen den
Gebieten, in denen das eine und das andere Recht zur
Anwendung kommen soll, nicht überall ganz klar.
Es ist natürlich, dass aus diesen Gründen der
gegenwärtige Zustand möglichst bald durch eine einheitliche
Ordnung ersetzt werden sollte.

Diesem Wunsche haben der Grosse Rat sowohl als
das Obergericht und der Juristenverein wiederholt
Ausdruck gegeben; er ist auch bei einer Umfrage,
welche die Justizdirektion bei den erstinstanzlichen
Gerichten und den Anwälten veranstaltet hat, vielfach

geäussert worden. Der bernische Juristenverein
insbesondere hat nach einem Vortrag von Herrn
Oberrichter Trüssel (Zeitschrift des bernischen Juristenvereins,

Band 48, Seite 589, ff.) am 26. Oktober 1912
fügenden Beschluss gefasst: Der bernische Juristenverein

bezeichnet den gegenwärtigen Zustand der
nebeneinander bestehenden grundsätzlich verschiedenen

Prozessverfahren als unhaltbar; er hält daher die
Durchführung der gesamten Zivilprozessreform auf
der Grundlage des Entwurfes Reichel und des Prozessdekretes

für dringend notwendig und spricht den
Wunsch aus, die kompetenten Behörden möchten
ungesäumt und nachdrücklich an die Verwirklichung
dieses Postulates gehen.

Gestützt auf diese Sachlage hat der Regierungsrat
der Justizdirektion am 29. Oktober 1912 den Auftrag
erteilt, ihm zu Händen des Grossen Rates so rasch
wie möglich den Entwurf einer neuen Zivilprozessordnung

vorzulegen.
Die Weisung ging von der Annahme aus, dass

es nicht möglich sei, den Entwurf von 1907 ohne
neue Bearbeitung den gesetzgebenden Behörden zu
unterbreiten. Er konnte wohl in seinen Grundsätzen
und Hauptbestandteilen ohne weiteres als Grundlage
dienen, musste aber in vielen Einzelheiten geändert
werden. Seit 1907 sind in unserer Gerichtsorganisation

wesentliche Aenderungen eingetreten, ferner hat
das materielle Zivilrecht eine vollständige Neugestaltung

erfahren und ebenso sind verschiedene Gebiete
der streitigen und nicht streitigen Gerichtsbarkeit neu
geordnet worden. Zudem verlangten die vielfachen
Erfahrungen, welche die Anwendung des sogen.
Prozessdekretes gebracht hatte, ihre Berücksichtigung.

Herr Bundesrichter Reichel, an den sich die
Justizdirektion in erster Linie wandte, lehnte den Auftrag,
eine neue Fassung des Entwurfes auszuarbeiten, ab,
erklärte sich aber in verdankenswerter Weise bereit,
an den Arbeiten in anderer Stellung teilzunehmen.
Dagegen übernahm Herr Oberrichter Dr. Trüssel auf
Wunsch der Justizdirektion die Aufgabe. Er legte
im Juni 1913 die neue Fassung vor. Die
Berücksichtigung der oben erwähnten Einzelheiten hatte mehr
Zeit und Arbeit gekostet, als ursprünglich angenommen

worden war.
Die Justizdirektion ersuchte eine Reihe von Männern

der Wissenschaft und der Praxis um
Begutachtung des neuen Entwurfes, wobei sie der Ansicht
Ausdruck gab, dass an den Grundlagen nichts mehr
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geändert werden sollte und es sich mehr um Prüfung
der Ausgestaltung handle, welche die Grundsätze
erfahren hatten. Es äusserten sich teils schriftlich teils
mündlich in direktem Verkehr mit Herrn Oberrichter
Dr. Trüssel die Herren Oberrichter Dr. Ed.
Thormann, Oberrichter Merz, Prof. Dr. Ph. Thormann, Prof.
Dr. Blumenstein und Fürsprecher Dr. Dürrenmatt.

Im Auftrag der Justizdirektion prüfte Herr
Oberrichter Dr. Trüssel die gefallenen Bemerkungen und
Anträge, verarbeitete sie, soweit er ihnen beistimmen
konnte und stellte den endgültigen Wortlaut des
Gesetzesentwurfes fest. Die Motive wurden auf Grund
derjenigen vom Jahre 1907 neu bearbeitet.

Wir legen Ihnen diesen neuen Entwurf hiermit
zu Händen des Grossen Rates vor. Wir haben ihn
zugleich neuerdings allen Beteiligten zugesandt mit
dem Ersuchen, uns allfällige Vorschläge jeder Art
so rechtzeitig zu zuleiten, dass sie noch vor der ersten
Beratung i m Grossen Rat geprüft werden könnten.

Wir sind der Ansicht, dass der Gesetzesentwurf
in der vorliegenden Gestalt enthält, was für unsere
Verhältnisse passt und was uns die gewünschten
Fortschritte bringen kann. Wir sprechen den lebhaften
Wunsch aus, dass ihm sobald als möglich die
Beratung in den Behörden und die Vorlage vor das
Volk zuteil werden möchten. Die Verhältnisse sind
heute so, dass die neue Vorlage von allen Seiten als
eine dringend notwendige Verbesserung angesehen
wird; es liegt darin zugleich die Gewähr, dass sie
überall gute Aufnahme und Förderung finden wird.

Bern, im November 1913.

Der Justizdirektor:

Scheurer.

IsTa.clxtrag.
Dem vorstehenden historischen Bericht ist heute

noch folgendes beizufügen:
Der regierungsrätliche Entwurf einer Zivilprozessordnung,

welchen der vorstehende Vortrag einleitete,
trägt das Datum vom 26. Mai 1914. Am 3. Juni 1914
bestellte der Grosse Rat zur Beratung dieses
Entwurfes eine 15-gliedrige Kommission, bestehend aus
den Herren Grossräten Pfister (Präsident), Dr. Dürrenmatt

(Vizepräsident), Berger, Dr. Boinay, Dr. Brüstlein,

Favre, Hadorn, Merguin, Nyffeler, Peter, Rosse,
Segesser, Siegenthaler, v. Steiger und Albrecht. Als
Sekretär der Kommission funktionierte Herr
Obergerichtsschreiber, nunmehr Bundesanwalt Stämpfli
und nach dessen Demission Herr Obergerichtsschreiber

Dr. Leuch. Diese Kommission, deren Arbeiten
durch den Ausbruch des Weltkrieges und die Mobilisation

der Armee verzögert wurden, beriet die Vorlage

in eingehender Weise in ihren Sitzungen vom
6.—9. Dezember 1915, vom 14.—16. Februar 1.916

und 10. Mai 1916. Den Verhandlungen wohnten als
Referenten mit beratender Stimme Justizdirektor Merz
und Oberrichter Dr. Trüssel bei. Das Resultat dieser

Beratung wurde von der bestellten
Redaktionskommission, bestehend aus den Herren Kommissionspräsident

Pfister, Grossrat Dr. Brüstlein, Justizdirelc-
tor Merz und Oberrichter Dr. Trüssel unter Beizie¬

hung des Herrn ObergerfcKtspräsidenten Dr.
Thormann überprüft und bereinigt. Die Schlussberatung
fand, nachdem auch der Regierungsrat zu den
Anträgen der Kommission Stellung genommen hatte,
am 27. April 1917 statt und führte zur Annahme des

vorliegenden gemeinsamen Entwurfes des Regierungsrates

und der Kommission.
Die französische Uebersetzung wurde von Herrn

Oberrichter Dr. Mouttet unter Mithülfe des Ueber-
setzerbureaus der Staatskanzlei besorgt.

Der Entwurf, wie er heute vorliegt, ist das Ergebnis

langer und gründlicher Arbeit der vorberatenden
Behörden. Die Grundlagen des Entwurfes Reichel
sind im wesentlichen beibehalten worden. Sie haben
sich in der mehr als fünfjährigen praktischen Anwendung

des Prozessdekretes wohl bewährt und wir
dürfen die zuversichtliche Hoffnung hegen, dass sie,
auf das allgemeine Zivilprozessverfahren übertragen,
den notwendigen Fortschritt der Beschleunigung und
Verbilligung der Prozesse bringen werden.

Bern, im Juni 1917.

Der Justizdirektor:
Merz.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1917. 87



544 — rë 18

Die nachfolgenden Motive stammen in ihrer ursprünglichen Fassung von Herrn Bundesrichter Dr. Alexander Beichel,
damals Professor der Rechte in Bern ; sie leiteten unter dem Titel « Motive zum Entwurf einer Zivilprozessordnung für den Kanton
Bern » den Gesetzes-Entwurf der Justizdirektion vom 15. Juli 1907 ein. Die Motive Reichel wurden sodann durch Herrn Oberrichter
Dr. Triissel in Bern bei Anlass seiner Ueberarbeitung des Gesetzes-Entwurfes im Jahre 1913 ergänzt und teilweise neu bearbeitet ;

diese Fassung ist dem regitrungsriitliehen Gesetzes-Entwurf vom November 1913/Mai 1914 vorgedruckt. Eine letzte Ueberarbeitung
einzelner Teile im Sinne der Anpassung an die im Laufe der Beratung der grossrätlichen Kommission vorgenommenen Aenderungen wurde
durch die Justizdirektion besorgt.

Motive
zum

Entwurf einer Zivilprozessordnung für den Kanton Bern.

(Juni 1917.)

Seit es einen geordneten Zivilprozess gegeben hat,
stehen sich zwei gegensätzliche Prinzipien gegenüber:
das Interesse an einer gründlichen und gerechten
Entscheidung und das Interesse an einer raschen Erledigung

des Prozesses. Es war von jeher das Streben
einer jeden Gesetzgebrmgspolitik, diese beiden
Interessen, so gut es eben gelingen mochte, miteinander zu
verbinden. Es darf dabei hingewiesen werden auf den
Zusammenhang,, der zwischen Prozess und
Gerichtsorganisation besteht. Selbst wenn es gelingen sollte,
die beiden Gegensätze in annehmbarer Weise zu
verbinden, einen Zivilprozess zu schaffen, der eine
gerechte Entscheidung in nicht allzulanger Frist ermöglicht,

so wird die richtige Ausführung immer zu einem
grossen Teil von der Anwendung des Gesetzes durch
die Gerichte und nicht zum wenigsten durch die
Anwälte abhängen. Es muss also bei der Abfassung einer
Zivilprozessordnung immer mit Rücksicht genommen
werden auf die ausführenden Organe, die berufen sind,
in der Praxis das Gesetz zu handhaben. Wir haben
— zumal nach den guten Erfahrungen, welche die
Handhabung des Verfahrens nach dem Prozessdekret
vom 10. November 1911 bisher gezeitigt hat — das
Vertrauen sowohl zu unsern bernischen Gerichten
als zu dem Anwaltsstande, dass beide die erforderlichen

Eigenschaften und den guten Willen haben, die
Grundsätze des neuen Gesetzes zur richtigen und für
die Volksgenossen, welche den Schutz der Gerichte
anzurufen gezwungen sind, wohltätigen Anwendung
zu bringen.

Immerhin ist mit dem guten Willen nicht alles
getan. Es muss darauf Bedacht genommen werden,
dem Stande, welchem die Ausübung der Justiz
anvertraut ist, diejenigen intellektuellen Kräfte zu
erhalten, und neu zuzuführen, welche geeignet sind,
den neuen Ideen Leben und Bedeutung zu verschaffen.

Dabei wird nach der Tendenz des Entwurfes das
Hauptgewicht auf den Richter zu legen sein. Wir
möchten es nicht unterlassen, schon hier darauf
hinzuweisen, dass die bestehende Organisation der
Erstinstanzgerichte den erhöhten Anforderungen auf die
Dauer kaum genügen wird. Die Gründe sind
bekannt. Verschiedene unserer Amtsbezirke sind zu
klein, um einen Richter voll zu beschäftigen, der
geringen Arbeitslast entsprechen auch die Besoldungen,

weshalb es immer schwieriger werden dürfte, die
Richterstellen mit tüchtigen Juristen zu besetzen. Ein
wirksames Mittel zur Abhülfe könnte vielleicht ohne
Abänderung der territorialen Einteilung in der schon

von verschiedener Seite vorgeschlagenen Vereinigung
der Funktionen einzelner Gerichtspräsidenten in einer
Hand gefunden werden. Wir begnügen uns, auf diese
schon häufig erörterte Frage neuerdings aufmerksam zu
machen. Näher auf sie einzutreten, ist hier nicht der Ort.

Wenn man den heutigen Zustand näher untersucht,
so wird man nicht sagen können, dass der Zustand
der Rechtspflege im Kanton Bern ein schlechter
genannt werden kann. Es wird gründlich und gerecht
Recht gesprochen; aber bis das Endurteil, besonders
in Fällen, die der Weiterziehung an die obere kantonale
oder an die Bundesinstanz unterliegen, ergeht, vergeht
Zeit, viel Zeit. Und je länger der Prozess dauert, desto
mehr Kosten entstehen. Dabei hört man auch nicht
selten klagen darüber, dass die Formen der
Prozessordnung so enge gehalten sind, dass das materielle
Recht darunter leidet.

Während man nun früher die Schäden des
Prozesses hauptsächlich durch eine möglichst ausgiebige
Verwertung der Mündlichkeit, das heisst durch ein
unmittelbares Vorbringen des Prozessstoffes vor dem
erkennenden Gerichte glaubte heilen zu können,
neigt man heute eher zur Ansicht, in einer
Verstärkung der prozessleitenden Gewalt des Richters
das Mittel zu finden, um sowohl eine ausreichende
Grundlage für die Sachentscheidung als insbesondere
auch eine möglichste Verhinderung von Verschleppungen

des Prozessganges zu erzielen. Dabei beschränkt
man sich nicht mehr darauf, dem Richter bloss die
formelle Prozessleitung einzuräumen, kraft deren ihm
in der Hauptsache lediglich die Ueberwachung der
äusseren Form, des Ganges des Verfahrens zusteht,
sondern man rüstet ihn zudem mit der materiellen
Prozessleitungsgewalt aus, womit er die Befugnis
erhält, einerseits auf die Parteien einzuwirken, um sie
zur Vervollständigung ihrer Angriffs- und
Verteidigungsmittel zu veranlassen, anderseits aber auch
direkt und von Amtes wegen die Erforschung der
materiellen Wahrheit selbst zu betreiben. — Man hatte
früher geglaubt, dass der Zivilprozess, weil zur
Anerkennung und zwangsweisen Durchsetzung von
Privatrechten bestimmt, von dem Willen der Parteien in
weitgehendstem Masse abhängig sein müsse. Die von
diesem Gedanken beherrschte sogenannte
Verhandlungsmaxime beruht darauf, dass der Richter nur
in denjenigen Fällen, in welchen es ihm durch das
Gesetz gestattet ist, von Amtes wegen vorzugehen
hat und im übrigen für sein Handeln an die Anträge
der Parteien gebunden bleibt.



As 18 — 345

Der gegenwärtige Entwurf verkehrt diesen in § 65
unseres gegenwärtigen Prozesses enthaltenen Grundsatz

in sein Gegenteil, indem er in Art. 89 bestimmt:
«Der Richter und die Gerichte handeln von Amtes

wegen, soweit sie nicht auf den Antrag einer Partei
verwiesen sind.»

Damit ist die Pflicht des Richters aufgestellt, die
Führung des Prozesses in seiner Hand zu behalten.
Was die Parteien wollen, ist, dass der Richter möglichst
rasch einen Entscheid über die zwischen ihnen streitige

Frage treffe. Damit er das kann, muss er über die
Leitung des Prozessganges Gewalt haben, um ihn zu
seinem natürlichen Abschlüsse, dem Urteil zu bringen.
A.n der Beschleunigung dieses Endresultates haben
nicht nur die Parteien ein Interesse, sondern die
Gesamtheit des Volkes; denn davon hängt es ab, ob im
Staate eine gesicherte und rasche Justizpflege besteht
oder nicht.

Mit dieser Betonung der Richterpflicht hängt auch
die gesetzliche Festlegung der Kassation eines ganzen
Verfahrens von Amtes wegen zusammen. Dieses Institut
war von der Praxis des Appellationshofes schon eingeführt

worden, wurde aber vielfach angefochten (vgl.
Zeerleder, Zeitschrift des bernischen Juristenvereins,
XXII. p. 207 ff. und Krentel, idem, XXXIV. p. 256 .ff.),
weil ihm die gesetzliche Grundlage fehlte. Die
Aufhebung eines Verfahrens, welches unter Verletzung
wesentlicher Vorschriften des Prozesses durchgeführt
worden ist, ist aber nichts anderes, als ein Akt der
Disziplinargewalt des oberen Gerichtes, welches dafür
zu sorgen hat, dass der Richter seiner Pflicht, den
Prozess richtig zu leiten, nachkommt.

Aus der Prozessleitungsgewalt des Richters ergeben
sich eine ganze Reihe von Konsequenzen: Vor allem
die in Art. 89 statuierte allgemeine Befugnis, in jedem
Stadium des Prozesses zur Ergänzung oder wahrheits-
gemässen Feststellung des Tatbestandes der von den
Parteien behaupteten Rechte und Ansprüche, die
Einvernahme der Parteien anzuordnen (vergl. auch
Art. 273), oder die ihm sonst notwendig scheinenden
Beweisverfügungen zu treffen ; sodann die ausschliessliche

Befugnis, Ladungen zu erlassen (Art. 101), sowie
seine Gewalt über die Zeitbestimmungen im Prozess
(Art. 114 bis 116); seine Pflicht, die Prozessvoraussetzungen

von Amtes wegen zu prüfen (Art. 161,
162, 182 und 191); sein Recht, angerufene Beweismittel

abzulehnen (Art. 213, Abs. 2) oder solche
Beweismittel herbeizuschaffen, welche die Parteien nicht
angerufen haben (Art. 214).

Eine weitere Neuerung grundlegender Art ist die
Beseitigung der Eventualmaxime, das heisst des Grundsatzes,

wonach die Parteien unter Folge des Verzichtes
verpflichtet sind, alle ihre Angriffs- und Verteidigungsmittel

auf einmal vorzubringen (vgl. § 67 des
gegenwärtig geltenden Zivilprozesses und Art. 92, 93 und
347 des Entwurfes).

Man kann über diese radikale Beseitigung eines
Ordnungsprinzipes, etwas anderes ist ja schliesslich
die Eventualmaxime nicht, welche sich auf die Reihenfolge

der Parteihandlungen bezieht, verschiedener
Ansicht sein. Aber die vorgesehenen Kautelen (Art. 92,
Abs. 2, 93, 189 und 210) sollen ausreichend sein,
um Verschleppungen zu verhüten und das
Interesse der Parteien an einer richtigen Beurteilung

der Streitsache sorgt ganz von selbst dafür,
dass dem Richter eine möglichst vollständige,
tatsächliche Grundlage für seine Entscheidung gesichert

wird. Auch wird die Tradition der unter der Eventualmaxime

aufgewachsenen Richter- und Anwaltsgenerationen
dafür sorgen, dass die Vollständigkeit der Pro-

zessanbringen gewahrt bleibt.
Die Beseitigung der Eventualmaxime in Verbindung

mit der dem Richter gegebenen Möglichkeit,
das fehlende tatsächliche und Beweismaterial von
Amtes wegen heranzuziehen, ermöglicht auch ein
Fallenlassen der Reform, eines Institutes, das zu
mancher Prozessverzögerung Anlass geboten hat.

Die äussere Struktur des bestehenden Prozessgesetzes

hat der Entwurf im allgemeinen beibehalten.
Dagegen sind die von den verschiedenen Verfahrensarten

handelnden Titel des besonderen Teils einer
gründlichen Revision unterworfen worden. Unser
jetziges Zivilprozessrecht zeigt ein buntes Gemisch
von allerhand Verfahren und Spielarten von
Verfahren, so dass es dem Praktiker oft recht schwer
wird, sich in einem solchen Labyrinth zurechtzufinden.

Diese Vielspurigkeit will der Entwurf durch
eine ausgeprägte Einfachheit der systematischen
Gliederung ersetzen. Er versucht das dadurch zu
erreichen, dass er die vielen bisherigen Verfahrensarten

auf zwei Typen reduziert : das ordentliche
Verfahren und das summarische Verfahren.

Das ordentliche Verfahren gilt für die eigentlichen
Prozessfälle, so dass für diese nur ein Verfahren
besteht, mit der blossen Einschränkung, dass in
einzelnen dieser Fälle vereinzelte Abweichungen von der
Norm vorkommen, so der vollständige Wegfall des
Schriftenwechsels in Bagatellsachen, der Wegfall des
Vorbereitungstermins im einzelrichterlichen
Erstinstanzverfahren, sowie andere besondere Vorschriften,
welche durch die Natur des Streitgegenstandes (Ehe-
und Paternitätssachen) oder durch die Organisation
des zuständigen Gerichts (Appellationshof) bedingt
sind. Diese und weitere das Verfahren selbst nur
wenig berührende Abweichungen finden sich im letzten

(XIII.) Titel des das ordentliche Verfahren
behandelnden Abschnittes vereinigt, mit einziger
Ausnahme der beiden Sondervorschriften für das
einzelrichterliche Erstinstanzverfahren, welche den
Normalvorschriften angefügt sind (Art. 186 und 187,
Abs. 2).

Auch das Verfahren selbst hat eine durchgreifende
Neugestaltung erhalten. Der bernische Prozess war
bis jetzt trotz den Vorschriften der Verfassungen von
1846 (Art. 51) und 1833 (Art. 50) ein rein schriftliches

Verfahren. Gestützt auf die Parteischriften und
die vom Instruktionsrichter gesammelten Beweise
beurteilte das Gericht die Parteibegehren. Die mündlichen

Vorträge in der Schlussverhandlung konnten
nie etwas anderes als ein Resüme des schriftlich
vorliegenden Aktenstoffes sein, welcher die Grundlage

der Urteilsfällung zu bilden hatte.
An Stelle dieses Verfahrens soll ein aus Schriftlichkeit

und Mündlichkeit gemischtes Verfahren treten.
Die Grundlage bilden : Klage und Antwort, welche von
den Parteien schriftlich einzugeben sind. Wo
besondere Umstände vorliegen (Art. 164), kann sogar
die schriftliche Antwort ermangelt werden. Schriftsätze
für Replik und Duplik sollen nur in Ausnahmefällen
zugelassen werden. Der Präsident ladet nach Beendigung
des Schriftenwechsels die Parteien in seine Audienz
und soll in dieser Audienz die Instruktion, das heisst
die Beschaffung des Prozessstoffes, so weit fördern,
dass womöglich die Entscheidung in einem Termin vor
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dem erkennenden Gericht vor sich gehen kann. Vor
Gericht tragen die Parteien ihre Sache vor. Das Gericht
entscheidet, ob ein Beweis zu führen ist oder nicht.
Diese Beweisverfügung ist frei abänderbar. Nach der
Beweisführung oder, wenn keine erforderlich ist,
sofort, urteilt das Gericht. Die Beweisführung soll aber
durch die Verfügungen des Präsidenten so weit
vorbereitet sein, dass sie, wo sie erforderlich ist, im
nämlichen Termin vor sich gehen kann.

Die Möglichkeit von Teilurteilen ist vorgesehen.
Auch kann das Gericht, soweit nicht schon der Präsident

auf Grundlage des Vorbereitungsverfahrens die
Verhandlung auf eine Vorfrage beschränkt hat, die
Parteien zunächst über eine Prozessvoraussetzung plai-
dieren lassen, welche ihm von Erheblichkeit erscheint.

Der Grundgedanke ist, dass das Verfahren möglichst
von beengenden Schranken losgelöst, sich in der Freiheit

entwickeln kann, die zu einem schleunigen
Sachurteile führt.

Das summarische Verfahren kommt in verschiedenen

streitigen und nichtstreitigen Rechtssachen zur
Anwendung, deren Erledigung das Betreibungsgesetz,
das Zivilgesetzbuch, das Obligationenrecht oder das
Einführungsgesetz zum Zivilgesetzbuch dem Richter
zuweisen. Es handelt sich hier zum Teil bloss um
einseitige richterliche Verfügungen, zum Teil um
Parteistreitigkeiten, welche lediglich eine vorläufige,
die materielle Rechtsfrage der Schuld oder
Nichtschuld nicht endgültig erledigende Entscheidung
herbeiführen. Hieher gehören ihrem rechtlichen
Charakter nach auch die einstweiligen (provisorischen)
Verfügungen, welche der Entwurf als vorsorgliches
prozessuales Schutzmittel gegen drohenden Schaden,
freilich in veränderter Form, beibehalten hat. Sie
werden daher ebenfalls im summarischen Verfahren
erlassen. In diesem Verfahren sollen auch noch
einzelne andere Streitsachen ihre Erledigung finden,
welche zwar unter keinen der genannten Gesichtspunkte

fallen, für welche sich aber im Hinblick auf
die einfache Natur der zu entscheidenden Streitfrage
das summarische Verfahren durchaus eignet:
gewisse Streitigkeiten des Betreibungs- und Konkursrechtes

(Art. 317); Streitigkeiten über die Bestellung
eines Schiedsgerichts (Art. 385); die aus der
kantonsrechtlichen Zwangsvollstreckung sich ergebenden
Streitfälle (Art. 402, Abs. 3).

Das Verfahren ist einfach und elastisch. Es
gestattet eine den Besonderheiten des einzelnen Falles
angepasste und beschleunigte Behandlung und
Erledigung der summarisch zu entscheidenden Rechtssachen.

Im Rechtsmittelverfahren ist zu bemerken, dass die
Appellation als das Hauptrechtsmittel, welches nicht
nur die Nachprüfung des Urteils, sondern des gesamten

demselben vorhergehenden Verfahrens umfasst,
gelten soll. Im geltenden Prozess ist die Abgrenzung
zwischen den verschiedenen Rechtsmitteln der Appellation,

der Nichtigkeitsklage und der Beschwerde je
länger, je schwieriger geworden. Der Praktiker war im
ungewissen, zu welchem Rechtsmittel er greifen sollte
und, um nichts zu versäumen, legte er mehrere ein,
was unnötige Weiterungen und Kosten zur Folge hatte.
Oder er legte das unrichtige Rechtsmittel ein,
versäumte die Fristen des richtigen und schädigte dadurch
die Interessen seiner Kiientschaft.

Beseitigt sind auch die Zwischenappellationen,
welche in vielen Fällen m einer unnötigen Verlänge¬

rung des Verfahrens führten. Appellation soll nur
zulässig sein gegen ein Urteil, welches in der untern
Instanz das Verfahren abschliesst (Art. 335, Abs. 2).
Ein solcher Entscheid kann ein prozessualischer sein
zum Beispiel der Zuspruch einer Gerichtsstandsein-
rede, aber er muss, um der selbständigen Appellation
fähig zu sein, das Verfahren der Instanz beendigen.

Auch das internationale Prozessrecht hat eine
Neugestaltung erfahren (vgl. Art. 16, 17, 18, 401).

Allgemein ist noch zu bemerken, dass das Bundesrecht

und die Konkordate überall, auch da, wo es nicht
ausdrücklich ausgesprochen ist (zum Beispiel bei der
Kostenversicherung), vorbehalten bleiben. Der
jedesmalige Vorbehalt würde die Redaktion unnötig
erschwert haben.

Der Entwurf ist, um dies noch anzuführen,
durchgängig mit Marginalien versehen.

Zu den einzelnen Bestimmungen sind folgende
Bemerkungen zu machen. Es sollen dabei, um diese
Motive nicht allzu ausführlich zu gestalten, nicht alle
Einzelheiten, sondern nur die hauptsächlichsten Aen-
derungen und Neuerungen hervorgehoben werden.

Allgemeiner Teil.
Titel I.

Von den Gerichten.

Art. 1 behandelt im Anschluss an die Vorschrift
des gegenwärtigen Prozesses die Abgrenzung des
Zivilprozesses von andern Gerichtsbarkeiten; insbesondere
von der Verwaltungsgerichtsbarkeit, welche nunmehr
durch das Gesetz vom 31. Oktober 1909 geregelt ist.

Art. 2 bis 7. Hier ist die sachliche Zuständigkeit
der Zivilgerichte geregelt, die eigentlich in die
Gerichtsorganisation gehören würde, in den bernischen
Zivilprozessordnungen aber seit derjenigen von 1847
Aufnahme gefunden hat.

Brei wesentliche Neuerungen sind hervorzuheben.

A. Die Erhöhung der endlichen Zuständigkeit des

Gerichtspräsidenten und der Amtsgerichte.
Der Gerichtspräsident erhält nach dem Entwurf eine

Kompetenz bis 400 Fr., das Amtsgericht von 400 bis
800 Fr. Ebenso wird da, wo der Gerichtspräsident als
Einzelrichter mit erhöhter Kompetenz urteilt, diese
auf 800 Fr. gebracht.

Wir halten diese Erhöhung der Kompetenz für
geboten einerseits durch die Veränderung der
Lebensverhältnisse seit dem Zeitpunkt der letzten
Prozessrevision im Jahre 1883. Es ist nicht zu verkennen,
dass eine Steigerung der Preise im allgemeinen
stattgefunden hat. Dass sie sich gerade in dem Verhältnisse
von 4 zu 8 vollzogen hat, wollen wir nicht behaupten

; man wird in solchen Fällen sich immer mit einer
ungefähren Abwägung begnügen müssen. Aber sicher
ist, dass 400 Franken heute nicht mehr dieselbe Kaufkraft

besitzen, wie vor 20 oder 30 Jahren. Ueberall
sehen wir die Kantone genötigt, ihre Beamtengehälter
zu erhöhen, weil die bisherigen Besoldungen für die
Lebenshaltung nicht mehr ausreichen.

Anderseits wird mit jeder Erhöhung der endlichen
Kompetenz eine Beschleunigung und Verbilligung aller
derjenigen Prozesse bewirkt, die nun nur eine Instanz
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durchmachen können und einer Nachprüfung durch
eine zweite Instanz entzogen sind.

Ein Gegengewicht gegen allfällige Nachteile der
ausschliesslichen Rechtsprechung der untern Gerichte
durch diese Ausdehnung ihrer sachlichen Zuständigkeit,

liegt in der Einführung einer Nichtigkeitsklage
wegen mangelnder sachlicher Zuständigkeit und
Verletzung klaren Rechtes (vgl. Art. 360). Durch die
Fassung des Art. 360, Ziff. 2, ist vorgebeugt, dass diese
Nichtigkeitsklage sich in eine verkappte Appellation
verwandeln könnte, indem dieses Rechtsmittel nur
dann zur Anwendung gelangen soll, wenn das Urteil
mit bestimmten Vorschriften des Zivil- oder Prozessrechtes

im Widerspruch steht oder auf einer offenbar
unrichtigen Akten- oder Beweiswürdigung fusst. —
Eine bloss unrichtige Auslegung des Gesetzes würde
also die Ergreifung des Rechtsmittels nicht
rechtfertigen.

Endlich wird auch durch die Erhöhung der endlichen

Kompetenz des Amtsgerichts und des
Gerichtspräsidenten eine etwelche Entlastung des Appellationshofes

herbeigeführt, welche notwendig ist, um so mehr,
da die direkt vor Appellationshof geführten Prozesse
eine Erhöhung der Geschäftslast herbeiführen werden.

B. Die VÜbertragung der in der Berufungskompetenz
des Bundesgerichtes stehenden vermögensrechtlichen
Streitigkeiten an den Appellationshof als einzige
Instanz. (Art. 7, Abs. 2.)
Durch die Einführung des Bundesgerichtes als oberste

Berufungsinstanz in allen vom eidgenössischen
Privatrecht beherrschten Streitsachen eines gewissen
Streitwertes, haben wir für eine grosse Kategorie von
Prozessen drei Instanzen erhalten. Das hat zur Folge,
dass diese Prozesse erheblich mehr Zeit in Anspruch
nehmen und kostspieliger werden. Allerdings war im
geltenden Recht die Möglichkeit der Umgehung einer
Instanz gegeben, die nach dem Entwurf wegfällt. Aber
erspart wurde durch die Umgehung nur das
amtsgerichtliche Urteil, die Instruktion des Prozesses
erfolgte doch vor der ersten Instanz.

Andrerseits hatte die Bundesgesetzgebung die Kantone

in der Materie des gewerblichen Urheberrechtes
zur Einführung einer einzigen Instanz verhalten.

Verschiedene Kantone haben nun von sich aus die
Zahl der kantonalen Instanzen in ihrem Prozessrecht
vermindert, indem sie besonders bei den
bundesgerichtlichen Prozessen nur noch eine Instanz zulassen,
welche dann in der Regel das kantonale Obergericht
bildet. (Waadt, loi révisant l'organisation judiciaire,
23. Ill 1886 mit Ergänzungsgesetz vom 24. XI 1905;
Aargau, Zivilprozessordnung § 16, Abs. 3, — fakultativ

auf Vereinbarung der Parteien —; ähnlich wie
Aargau auch St. Gallen, Zivilprozess Art. 30, Abs. 1,
wonach alle appellabeln Streitsachen durch
Vereinbarung der Parteien direkt vor Kantonsgericht gebracht
werden können, und in gleichem Sinne Baselland
Zivilprozess §§ IIe und 34).

Im Entwurf ist dem Appellationshof als einziger
Instanz die Instruktion und Beurteilung aller
vermögensrechtlichen Streitigkeiten übertragen, welche
auf dem Wege der Berufung an das Bundesgericht
gezogen werden können, mit Ausnahme der dem
Gerichtspräsidenten als Einzelrichter dem Amtsgericht,
oder dem Handelsgericht zugewiesenen Sachen. Wir
verhehlen uns nicht, dass dadurch eine Mehrbelastung

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1917.

des .vppeliationshofes bedingt ist. Die
Gerichtsorganisation sieht aber schon eine Vermehrung der
Mitglieder des Obergerichtes vor und andrerseits wird
der Appellationshof durch den Wegfall der
Zwischenappellationen, der Weiterziehung von Rechtsversiche-
rungs- und Wiedereinsetzungssachen sowie der
nunmehr vom Handelsgericht zu beurteilenden Fälle
entlastet ; auch wird die Mehrbelastung sich dadurch
kompensieren, dass bei einer durch die Prozessordnung
ermöglichten einfacheren Instruktion das zu
bewältigende Aktenmaterial wesentlich vereinfacht werden
kann.

Der Prozess wird aber durch den Wegfall einer
Instanz rascher und weniger kostspielig; man darf
getrost sagen, dass für unsere Verhältnisse drei
Instanzen zu viel des Guten sind und dass bei der
sorgfältigen und doch ziemlich umfassenden
Nachprüfung des Bundesgerichtes auch bei nur zwei
Instanzen eine hinreichende Garantie für eine richtige
Rechtsprechung geboten ist. — Die Instruktion der
direkt vor dem Appellationshof verhandelten Prozesse
wird auch den untern Instanzen als ein Muster der
Behandlung des neuen Prozesses dienen können. —
Die Instruktion selbst, soweit sie zu besondern
Terminen Veranlassung gibt, besonders in der
Beweisführung, kann an jedem Orte des Kantons
durchgeführt werden, so dass auch die Anwälte in den
Bezirken draussen nicht zu befürchten brauchen, dass
die direkte Instruktion zu einem Monopol der stadt-
bernischen Anwälte werde.

C. Die Zuständigkeit des Gerichtspräsidenten als
Erstinstanzrichter.

Das bisherige System, wonach im ordentlichen
Verfahren der Gerichtspräsident, welcher den
Beweisentscheid ausfällt und die Beweisaufnahmen besorgt,
infolge der fast regelmässigen Uebergehung der ersten
Instanz nur selten an der Ausfällung des Urteils
beteiligt ist, hat, abgesehen von der Verletzung des
Grundsatzes der Unmittelbarkeit, in der Praxis zu
erheblichen Unzukömmlichkeiten geführt (vgl. Trüssel,
Zeitschrift des bernischen Juristenvereins, Band
48, Seite 677). Im Gegensatz hiezu geht der
Entwurf von dem Grundsatze aus, dass der Richter,

welchem die Sammlung des Prozessstoffes
obliegt, auch in der Sache urteilen soll. Er
beseitigt daher die Möglichkeit der Uebergehung
der ersten Instanz und überträgt neben den
Betreibungsstreitigkeiten alle appellablen Streitsachen,
mit Ausnahme derjenigen, welche gemäss Art. 4
des Einführungsgesetzes zum Zivilgesetzbuch vom
Amtsgericht zu beurteilen sind, dem
Gerichtspräsidenten zur erstinstanzlichen Beurteilung. Es
hätte allenfalls daran gedacht werden können,
alle die genannten Streitsachen in erster
Instanz durch das Amtsgericht entscheiden zu lassen.
Vor dieser Lösung verdient jedoch der Vorschlag des
Entwurfes unseres Erachtens aus dreifachen Gründen
den Vorzug : Einmal dient es entschieden zur
Vereinfachung des Verfahrens, wenn der Gerichtspräsident

mit einziger Ausnahme der besonderen
Streitsachen aus dem Zivilgesetzbuch durchwegs als
Erstinstanzrichter fungiert, sodann bewirkt diese Regelung
eine erhebliche Beschleunigung der Prozedur und
schliesslich wird damit der sonst zu befürchtenden
Ueberlastung der Amtsgerichte vorgebeugt. Die
Uebertragung aller appellablen Streitsachen zur erstinstanz-

88*
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lichen Entscheidung an die Amtsgerichte würde nämlich

eine ganz erhebliche Vermehrung ihrer Arbeitslast
nach sich ziehen. Wie sich aus den Geschäftsberichten
des Obergerichts nachweisen lässt, ist die Zahl der
Geschäfte, in denen eine Uebergehung der ersten
Instanz nicht stattfindet, eine verhältnismässig sehr
geringe. Der Ausfall, den die Amtsgerichte durch die
Uebertragung der erstinstanzlichen Beurteilung an den
Gerichtspräsidenten erleiden, ist also kein grosser,
jedenfalls kein so grosser, wie der Zuwachs,
den sie durch die Erweiterung des Kompetenzraumes

(400 bis 800 statt 200 bis 400), sowie
durch die nach dem Zivilgesetzbuch vorgesehene
häufigere Inanspruchnahme erfahren. Ueberdies ist
nicht einzusehen, welches Interesse die Prozessparteien
an der erstinstanzlichen Beurteilung aller appellablen
Fälle durch ein Kollegialgericht haben, wenn ihnen
hernach doch noch die Möglichkeit vorbehalten bleibt,
ihre Streitsache einer in jeder Beziehung freien Ueber-
prüfung durch ein Kollegialgericht, den Appellations-
hof, zu unterstellen.

Die Zuständigkeit der Gewerbegerichte, des
Handelsgerichts und des kantonalen Versicherungsgerichts
(Art. 4, 5 und 6) ist entsprechend den für diese
Gerichte geltenden Spezialbestimmungen des
Gerichtsorganisationsgesetzes vom 31. Januar 1909 und des
Gesetzes über das Versicherungsgericht vom 10.
September 1916 geordnet.

Art. 8 bezeichnet den Instruktionsrichter und
umschreibt seine Kompetenzen, wobei zu beachten ist,
dass der Erlass der Beweisverfügungen und die
Aufnahme des Beweises nicht wie bisher durch ihn,
sondern in der Regel durch das urteilende Gericht
selber erfolgen (Art. 193, 197, 199).

Art. 9—14. Diese Artikel behandeln die Besetzung
der Gerichte, die Bedienung, die Ablehnung und das
Ablehnungverfahren und zwar auf Grundlage des bisher

bestehenden Rechtes und der Gerichtsorganisation.
Neu sind in Art. 11 die Ablehnungsgründe der

Ziffern 1, 2, 3 und 9. In Ziffer 4 ist die Kategorie
des mittelbaren Interesses gestrichen, die
Verwandtschaftsgrade als Ablehnungsgründe sind beschränkt,
in Ziffer 6 ist auch das Auftreten als Sachverständiger

und in Ziffer 8 das Gegenüberstehen im Straf-
prozess als Ablehnungsgrund aufgenommen.

Art. 15. Die Verantwortlichkeit der Gerichtspersonen

untersteht den allgemeinen Grundsätzen der
Beamtenverantwortlichkeit (Gesetz vom 19. Mai 1851).
Die im ursprünglichen regierungsrätlichen Entwurf
vom Mai 1914 vorgesehene Beschränkung der
Verantwortlichkeit der Gerichtspersonen auf die grobe
Fahrlässigkeit wurde beseitigt, in der Meinung, dass
es Sache des Richters sei, den Grad des zur Begründung

der Verantwortlichkeit ausreichenden Verschuldens

im einzelnen Falle unter vernünftiger Würdigung

der Besonderheiten der richterlichen Tätigkeit
zu bestimmen.

Art. 16—18. Dass die bernischen Richter sich gegenseitig

Rechtshülfe zu leisten haben, ist selbstverständlich.

Dagegen besteht kein Satz eidgenössischen
Staatsrechtes, wonach die Kantone sich in Zivilsachen gegenseitig

Rechtshülfe zu leisten haben und es sind in der
Tat einzelne Fälle der Rechtshülfeverweigerung
vorgekommen. Trotzdem haben wir geglaubt, in Art. 16
Absatz 2, eine solche Verpflichtung für den
bernischen Richter aufzustellen, die sich aus der Natur

des Bundesstaates eigentlich ergeben sollte. Dabei
kann sich der bernische Richter, wenn die Zulässig-
keit der verlangten Prozesshandlung ihm zweifelhaft
erscheint, an den Appellationshof wenden und von
diesem Weisung für sein Verhalten verlangen.

Art. 17 regelt die Rechtshülfe gegenüber
ausländischen, also nicht schweizerischen Gerichten, in
wesentlicher Uebereinstimmung mit dem bisher
geltenden Recht. Dabei ist es in die Hand des
Appellationshofes gegeben, dem Richter zu gestatten,
ausländisches Prozessrecht (zum Beispiel Abnahme
eines religiösen Eides) anzuwenden. Als Regel
wird allerdings zu gelten haben, dass der Richter
nur sein, ihm bekanntes Prozessrecht anwendet.

Aber es gibt Fälle, in denen die strikte Durchführung

dieses Grundsatzes für die Prozessparteien
unverhältnismässige Nachteile mit sich bringt. Nur da
wird der Richter die zwangsweise Anwendung
ausländischen Prozessrechtes verweigern müssen, wo sie
im Widerspruch mit Grundsätzen unserer öffentlichen
Ordnung steht. Zum Beispiel kann er niemanden zur
Abschwörung eines religiösen Eides zwingen; wenn
aber eine Partei oder ein Zeuge freiwillig einen
religiösen Eid nach der Form des ausländischen Rechtes
leisten will, so ist kein zureichender Grund gegeben,
dies zu verweigern.

Titel II.
Gerichtsstände.

Die Gerichtsstandslehre hat eine ziemlich
durchgreifende Umarbeitung erfahren.

Art. 20 führt den dem bernischen Recht bis jetzt
unbekannten allgemeinen Gerichtsstand des Wohnsitzes
ein. An diesem Orte können alle Klagen angebracht
werden, für welche nicht ein ausschliesslicher
Gerichtsstand gilt (Art. 23, 29, Abs. 1, Art. 30, Abs. 1

und 2).
Neu ist der in Analogie der deutschen Zivilprozessordnung

aufgestellte Gerichtsstand des Vermögens in
Art. 25 gegen Personen, welche in der Schweiz keinen
Wohnsitz haben und in Verbindung damit der
Gerichtsstand des Arrestortes für die Klage auf Begründetheit

der Forderung, für welche Arrest gelegt wurde
(Art. 278 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung
und Konkurs), den die Praxis bereits anerkannt hatte,
sowie der Gerichtsstand der Heimat für Statusklagen
(Art. 31), welcher ebenfalls durch die Praxis schon
eingeführt wurde.

Für dingliche Klagen ist nur, wenn es sich um
Grundstücke handelt, ein ausschliesslicher Gerichtsstand

beibehalten (Art. 29, Abs. 1). Bei Beweglichkeiten

ist dem Kläger die Wahl zwischen dem Orte
der gelegenen Sache und dem Wohnort des Beklagten

gelassen (Art. 29, Abs. 3).
Bei Klagen auf Anerkennung eines Grundpfandrechtes
in Verbindung mit der Klage auf Bezahlung oder

Anerkennung der Forderung soll der Kläger ebenfalls
die Wahl zwischen Wohnsitz und Ort der gelegenen
Sache haben.

Um eine in der Praxis bestehende Unsicherheit
(vgl. Zeitschrift des bernischen Juristenvereins, Bde.
41, Seite 424 und ff.; 44, Seite 649 und ff; 45, Seite
567, Blumenstein, Handbuch des Schuldbetreibungs-
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rechts, Seite 393) zu beseitigen, sieht der Entwurf
für die in Art. 32 genannten betreibungsrechtlichen
Streitigkeiten den Gerichtsstand des Betreibungsortes
vor. Allerdings wird die vorgeschlagene Bestimmung
den bestehenden Differenzen den Boden nur im
intrakantonalen Verhältnis entziehen; für das
interkantonale Verhältnis werden sie fortbestehen (vgl.
Entscheidungen des Bundesgerichts, Amtl. Sammig,
Bd. 34, I. Teil, Seite 727 und ff.)

Durch Einlassung vor einem örtlich unzuständigen
Gericht entsteht wie nach bisherigem Bechte ein
vereinbarter Gerichtsstand (Art. 28). Aber das Gericht soll
die Befugnis haben, die Anhandnahme der Streitsache
abzulehnen, was im Anfang des Rechtsstreites zu
geschehen hat. Denn wenn es die Sache «an Hand
nimmt», so hat es damit zugegeben, dass es die
Vereinbarung der Parteien anerkennt. — An sich muss
dem Gerichte die Befugnis zustehen, seine örtliche
Zuständigkeit abzulehnen, da sonst leicht bei so schon
stark mit Geschäften belasteten Gerichten (man denke
zum Beispiel an Bern und Biel) eine ganz unerträgliche
Ueberhäufung mit Arbeit entstehen könnte.

Selbstverständlich finden die Bestimmungen dieses
Titels keine Anwendung soweit Bundesverfassung,
Bundesgesetze oder Staatsverträge etwas anderes
festsetzen (Art. 34).

Titel III.
Von den Parteien.

In der Parteilehre sind drei wesentliche Neuerungen
zu verzeichnen.

A. Art. 35, Abs. 2, gibt den in ihren Handlungsfähigkeiten

beschränkten Personen die Prozessfähigkeit
insoweit als sie zivilrechtlich handlungsfähig sind.

Diese logische Konsequenz aus dem in Abs. 1
aufgestellten Grundsatze zu ziehen, erscheint ohne
weiteres gerechtfertigt. Die Anwendungsfälle finden sich
speziell in den Art. 295, Abs. 2, 296, 412 und 414
des Zivilgesetzbuches.

B. Art. 36—39 ordnen die Streitgenossenschaft
und zwar wird die Möglichkeit des gemeinsamen
Auftretens neben Belassung der alten Voraussetzungen
(Art. 36 — Materielle Streitgenossenschaft) in Art. 37
dahin erweitert, dass Streitgenossenschaft auch
zulässig sein soll bei Rechtsverhältnissen, welche auf
einem tatsächlich gleichartigen Grunde beruhen
(Formelle Streitgenossenschaft.) Speziell wird in dieser
Richtung im Entwurf auf die Art. 107, 109, 111, 148,
242, 250 und 285 ff. des Bundesgesetzes über
Schuldbetreibung und Konkurs hingewiesen, aber es lassen

sich noch eine Reihe von Fällen denken, in
denen keine Rechtsgemeinschaft vorhanden, und doch
eine gemeinsame Prozessverhandlung aus praktischen
Rücksichten geboten ist. Es klagen zum Beispiel mehrere

Personen aus einem und demselben Vorfall,
sagen wir aus Art. 58 Obligationenrecht gegen den
Eigentümer eines Gebäudes oder Werkes auf Schadenersatz,

oder es will ein Unternehmer verschiedene
Unterakkordanten oder ein Vermieter verschiedene
Mieter aus inhaltlich gleichlautenden Verträgen für
analoge Ansprüche belangen. Der Grund der Klage
ist bei allen derselbe, aber die Kläger bezw. die
Beklagten stehen weder in Gemeinschaft eines Rech¬

tes, noch ist es dasselbe Rechtsverhältnis, auf Grund
dessen sie klagen oder beklagt werden.

Die Frage, ob zwei oder mehrere Prozesse in der
Führung vereinigt werden sollen, ist ja überhaupt nicht
aus theoretischen Gründen zu entscheiden, sondern
ist immer in erster Linie eine Frage der Zweckmässigkeit,

indem dadurch in der Regel Kosten- und
Zeitersparnis zu erreichen ist. Als Korrektiv bleibt für die
Parteien die selbständige Anbringung besonderer
Angriffs- und Verteidigungsmittel (Art. 39, Abs. 1), für
den Richter die Trennungsbefugnis (Art. 38).
Voraussetzung ist bei der bloss formellen Streitgenossenschaft

immer, dass auch die Zuständigkeit für jeden
einzelnen Beklagten begründet sei. Die Anwendung
des Sondergerichtsstandes für die passive
Streitgenossenschaft rechtfertigt sich nur beim Vorhandensein

der materiellen Streitgenossenschaft.
Eine kleine Neuerung ist die Vertretung der

säumigen Streitgenossen durch die nichtsäumigen (Art.
39, Abs. 2).

C. Die Art. 40 und 41 füllen eine Lücke
unseres bisherigen Prozessrechtes aus, indem sie
Bestimmungen über den Wechsel der Parteirolle
enthalten.

Zu Art. 43 ist zu bemerken, dass die disziplinarische
Ahndung von Ehrverletzungen die strafrechtliche
Verfolgung nicht ausschliessen soll. Es wird also § 65
des geltenden Prozesses beseitigt, welcher die
Ehrverletzung durch den Richter «aufheben» lässt. Die
disziplinarische Busse bezieht sich nur auf die damit
begangene Anstandsverletzung.

Titel IV.

Von der Intervention und der Streitverkündung.

Hinsichtlich der Beteiligung Dritter am Rechtsstreite

hat der Entwurf erhebliche Wandlungen
durchgemacht. Während der Entwurf Reichel (1907) die
unaufgeforderte Nebenintervention beseitigte und die
Hauptintervention neu ordnete, liess die Vorlage des
Regierungsrates (1914) sowohl die Haupt- als die
Nebenintervention fallen. Die erneute Prüfung der
Frage führte nun dazu, dass die Hauptintervention
beseitigt, die Nebenintervention dagegen wieder
aufgenommen und neu geordnet wird.

Der Verzicht auf die Hauptintervention, ein erst
durch das kanonische Recht in den gemeinen Prozess
hineingekommenes Institut, lässt sich schon dadurch
rechtfertigen, dass die Fälle wirklicher Hauptintervention

in der bisherigen Praxis nur sehr selten
vorgekommen sind. In Zukunft werden die
Anwendungsfälle noch seltener werden. Die sogenannte
Exekutionsintervention ist jetzt durch das eidgenössische

Recht (Art. 107, 109, 242 des Betreibungsgesetzes)

geordnet und was ausserdem noch übrig
bleibt, ist ein verhältnismässig sehr beschränktes
Anwendungsgebiet. Eines der Hauptbeispiele (vgl. Weissmann,

die Hauptintervention, Seite 25) ist: Zwei
Personen streiten um dieselbe Sache, die ein Dritter
(der Hauptintervenient) für sich beansprucht. — Bei
Liegenschaften ist ein solches Verhältnis bei dem
scharf ausgebildeten Grundbuchsystem des Zivilgesetzbuches

kaum denkbar. Bei beweglichen Sachen macht
das Prinzip Hand wahre Hand eine Hauptintervention
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in der Regel unmöglich,. In dem einzig noch denkbaren
Anwendungsgebiet, dem Streit verschiedener Gläubiger

um dieselbe Forderung gegen denselben Schuldner,

kann, wo nicht schon von vornherein durch
Hinterlegung nach Art. 168 des Obligationenrechts
die Notwendigkeit der Intervention beseitigt ist, durch
eine EinstellungsVerfügung (Art. 96) geholfen werden.

Die Nebenintervention (Art. 44 ff.) hat den Zweck,
die Zahl der Prozesse zu verringern und widersprechende

Urteil zu vermeiden, indem sie jedem Dritten,
dessen Rechtsphäre durch einen schwebenden Pro-
zess beeinflusst wird, das Recht gibt, auch
unaufgefordert an diesem Prozesse als Intervenient
teilzunehmen (Art. 44). Ein derartiges Interesse liegt in
zahlreichen Fällen vor, so z. B. für den Legatar im
Streite des Intestaterben gegen den Testamentserben
über die Gültigkeit des Testamentes, für den Gläubiger

einer verpfändeten Forderung im Streite des
Forderungspfandgläubigers gegen den Schuldner der
verpfändeten Forderung, für die einzelnen
Kollektivgesellschafter oder Koromanditäre in den Prozessen
eines Gläubigers gegen die Kollektiv- oder
Kommanditgesellschaft usw.

Der Intervenient ist nicht Partei, sondern Gehilfe
der Partei, der er beitritt. Seine Prozesshandlungen
sind daher für die Hauptpartei nur insoweit wirksam,

als sie mit deren eigenen Prozesshandlungen
nicht im Widerspruch stehen (Art. 46). Das Urteil
ergeht nur gegen die Hauptpartei, doch kann der
Intervenient nach Ermessen des Richters zu Kosten
verurteilt werden (Art. 62). Wenn aber das in einem
Prozess zu erlassende Urteil in seiner Wirkung
unmittelbar auch das Rechtsverhältnis des Intervenien-
ten zum Gegner der Hauptpartei erfasst, so kann der
Intervenient die prozessuale Stellung eines
Streitgenossen in Anspruch nehmen und unabhängig von
der Hauptpartei prozessuale Vorkehren treffen (Art.
47). Es ist dabei besonders an den Fall zu denken,
wo eine im Prozesse liegende Forderung vom Gläubiger

verpfändet oder betreibungsrechtlich gepfändet
wird. Hier ist das ergehende Urteil unmittelbar auch
gegen den Pfandgläubiger wirksam und es rechtfertigt
sich, ihm deshalb zur Wahrung seiner Interessen eine
von der Hauptpartei unabhängige Stellung
einzuräumen.

Die Zulässigkeit der Intervention ist hinsichtlich
des Intervenienten als Prozessvoraussetzung zu
behandeln (Art. 191 und 192) und somit vom urteilenden

Gericht von Amtes wegen oder auf Antrag
vorfrageweise zu erledigen (Art. 194 und 195).

In der Regelung der Streitverkündung (Art. 48 ff.)
wurden alle diejenigen Bestimmungen des bisherigen
Zivilprozesses beseitigt, welche materiellrechtlicher
Natur sind. Die Fragen, welche Wirkung das Prozessergebnis

auf die Rechtstellung eines Regress
verpflichteten habe, ob und inwieweit die Unterlassung
der Streitverkündung als Verzicht auf das Rückgriffsrecht

und der Beitritt des Streitberufenen als
Anerkennung des Rückgriffsrechtes anzusehen seien, sind
materiell-rechtlicher Natur. Soweit für ihre Regelung
ein Bedürfnis vorhanden war, hat sie das Schweizerische

Obligationenrecht geordnet; so für den Kauf
und Tausch in Art. 193, für den Werkvertrag in
Art. 365. Für Miete und Pacht ergibt sich die Regelung

aus Art. 258 0. R. Wo das eidgenössische Recht
keine Bestimmungen aufgestellt hat, wie z. B. für die

Fälle der Art. 50 und 51 0. R., wird es, da sich ein
dem Art. 161 des alten Obligationenrechts entsprechender

Vorbehalt zugunsten der kantonalen Gesetzgebung

im revidierten Gesetze nicht mehr findet,
kaum angehen, kantonalrechtliche Erlöschungsgründe
für das Regressrecht oder Vermutungen für die
Anerkennung der Regresspflicht aufzustellen. Der
vorliegende Entwurf hat daher alle derartigen Vorschriften

fallen lassen und sich auf die rein prozessrechtlichen

Bestimmungen beschränkt.
Diesbezüglich ist zunächst darauf hinzuweisen,

dass die bisherige Umgrenzung der Streitverkündung

eine erhebliche Erweiterung erfahren hat,
indem den Regressverhältnissen die Kategorie
derjenigen Fälle beigefügt worden ist, in denen eine
Partei für den Fall des ihr ungünstigen Ausgangs
des Rechtsstreites den Anspruch eines Dritten
befürchtet (Art. 48). Es handelt sich hiebei um eine
Kategorie, die in verschiedenen neueren Prozessordnungen

eingeführt ist (Zürich, Aargau, Tessin, deutsche

und österreichische C. P. 0.) und namentlich
in Handelsstreitigkeiten (betreffend Kommission,
Spedition, Frachtvertrag, Versicherung), in denen ein
Prozess auf Gefahr oder für Rechnung eines Dritten
geführt wird (z. B. vom Kommissionär für Rechnung

des Kommittenten) einem Bedürfnis entspricht.
Was sodann die Rechte des Denunziaten

anbelangt, so sind sie entsprechend dem verschiedenen
Grade seines Interesses an der Beteiligung dreifach
abgestuft: er kann dem Streitverkünder bloss
Angriffs- und Verteidigungsmittel an die Hand geben —
ein interner Vorgang, der im Prozess nicht in
Erscheinung zu treten braucht —, er kann ihm als
Intervenient beitreten, er kann schliesslich mit
Zustimmung des Streitverkünders als dessen Stellvertreter

die Prozessführung übernehmen (Art. 49).
Auch diese letzte intensivste Art der Beteiligung
macht den Denunziaten nicht zur Partei, sondern nur
zum Stellvertreter der Partei; das Urteil ergeht, wie
in den andern Fällen, stets gegen den Streitverkünder.

Ein Eintritt des Denunziaten in den Prozess an
Stelle und unter Befreiung des Streitverkünders ist
nur möglich mit Zustimmung beider Prozessparteien.

Auch im Falle des Art. 50 führt der Denunziat,
welcher den Streit übernimmt, den Prozess auf eigene
Gefahr und Kosten, jedoch auf den Namen des
Denunzianten als dessen Stellvertreter.

In Art. 51 werden die prozessualen Folgen der
Intervention auf das Rechtsverhältnis zwischen
Intervenient und Hauptpartei im Sinne einer Beschränkung

der Einreden des ersteren bestimmt.

Titel Y.

Von der Vertretung des öffentlichen Interesses.

Der Entwurf ordnet die Fälle, in denen der Staat
aus Grund der Beteiligung des öffentlichen Wohles
(Art. 95 Gerichtsorganisation) zur Intervention
berechtigt ist, sowie die im bisherigen Recht nicht
geregelten Fälle, wo ihn das Gesetz zur Klageerhebung
von Amtes wegen anhält, in diesem besonderen Titel.

Art. 52 beschlägt die Klageerhebung von Amtes
wegen. Das Zivilgesetzbuch nimmt eine solche nicht nur in
dem nach bisherigem Recht einzigen Falle der
Ehenichtigkeitsklage (Art. 121 Zivilgesetzbuch), sondern
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noch in zahlreichen andern Fällen in Aussicht: Klage
auf Auflösung eines Vereines (Art. 78 Zivilgesetzbuch!,

Aufhebung einer Stiftung (Art. 89 Zivilgesetzbuch),

Anfechtung der Ehelicherklärung (Art. 262
Zivilgesetzbuch), Anfechtung der Kindesanerkennung
(Art. 306 Zivilgesetzbuch), Durchführung der
Verschollenerklärung (Art. 550 Zivilgesetzbuch). Nun
hat das Einführungsgesetz zum Zivilgesetzbuch (Art. 6,
7 und 9) die Klageerhebung im Falle des .Art. 78
Zivilgesetzbuch dem Regierungsrat, im Falle des
Art. 89 der jeweiligen Aufsichtsbehörde
(Einwohnergemeinderat, Regierungsstatthalter oder Regierungsrat)

in allen andern Fällen dem Einwohnergemeinderat
bezw. der Burgergemeinde übertragen. Nach Art.

95 der Gerichtsorganisation sind die Bezirksprokuratoren

verpflichtet, den Staat von Amtes wegen
in Zivilprozessen zu vertreten, in welchen dieser aus
Gründen des öffentlichen Wohls beteiligt ist. Der
Entwurf dehnt nun diese Verpflichtung der
Staatsanwälte auf alle Fälle aus, wo einer Behörde auf
Grund des öffentlichen Interesses die Klageerhebung
von Amtes wegen obliegt.

Art. 53. Als Intervenient hat der Staatsanwalt
eine analoge Stellung wie der Parteigehülfe, jedoch
mit dem Unterschiede, dass er dem Gerichte Begehren
zur Beurteilung unterbreiten kann, welche von den
Hauptparteien nicht gestellt worden sind.

Art. 54 nennt die Interventionsfälle, in denen dem
Staatsanwalt ein Klagedoppel zugestellt werden muss,
um die Prüfung der Frage zu ermöglichen, ob das
öffentliche Interesse eine Intervention erheischt. Freilich

wird dies häufig aus der Klageschrift allein nicht
ersichtlich sein, weshalb die Befugnis des Gerichtes
vorgesehen ist, die Teilnahme der Staatsanwaltschaft
am Verfahren anzuordnen (Art; 55).

Art. 56 ordnet die prozessuale Stellung der
Heimatgemeinde, die sich z. B. im Verfahren der
Ehelicherklärung eines Brautkindes (Art. 260 und 261 Z. G.

B.) oder im Falle der Klage auf Zusprechung eines
Kindes mit Standesfolgen (Art. 312 Z. G. B.) zur
Wahrung ihrer Interessen am Prozess beteiligt und
weist ihr die nämlichen Rechte zu, die dem Staate
im Falle der Intervention auf Grund des öffentlichen
Wohles zustehen.

Titel VI.

Prozesskosten.

In diesem Abschnitt sind mit wenigen Ausnahmen
(Art. 203, 298, 366, 379, 404, Abs. 3) sämtliche, die
Prozesskosten betreffenden Bestimmungen enthalten.

Insbesondere haben die im geltenden Prozessgesetz
in einem besonderen Abschnitt vereinigten Vorschriften

über die Kostenbestimmung (§§ 318 ff.) hier
Aufnahme gefunden (Art. 64—69). Die Kostenbestimmung

bei Abstand oder Vergleich erfolgt durch den
Instruktionsrichter, dessen Entscheid der Ueber-
prüfung auf dem Wege der Appellation nur
unterworfen werden kann bei Appellabilität der Hauptsache

und wenn der Instruktionsrichter nicht ein
Mitglied des Appellationshofes sondern ein
Gerichtspräsident ist.

Art. 65 bestimmt den notwendigen Inhalt des
Kostenverzeichnisses.

Beilagen zum Tagblatt dea Grossen Bates. 1917.

Art. 66 stellt die Festsetzung' der Parteientschädigungen

und Anwaltsgebühren im Rahmen der
Tarifansätze in das freie Ermessen des Richters, wobei
als Anhaltspunkte für den Gebrauch dieses Ermessens
dienen sollen: der zum prozessualen Angriff oder zur
Abwehr erforderliche Aufwand, die Beschaffenheit
der geleisteten Arbeit und die pekuniäre oder sonstige
Bedeutung des Streitgegenstandes.

Neuerungen weisen im übrigen folgende
Bestimmungen auf :

Art. 58, dritter Absatz: Mit Rücksicht auf die
gegen früher viel zahlreicheren Fälle, in denen nach
dem Zivilgesetzbuch die Parteien an das Offizium
des Richters verwiesen und somit zur Prozessführung
genötigt werden, rechtfertigt es sich, den Grundsatz
der Kostenauflage an die unterliegende Partei in
weiterem Umfange als bisher zu mildern und dem richterlichen

Ermessen in dieser Beziehung einen grösseren
Spielraum zu gewähren. Wir schlagen daher
entsprechend § 171 der Basler Prozessordnung vor, das
urteilende Gericht zu ermächtigen, ausnahmsweise,
wenn die Kostenauflage an die unterliegende Partei
sich als eine Unbilligkeit erweisen würde, die Kosten
wettzuschlagen oder in einem andern Verhältnis zu
teilen.

Art. 60 geht von dem Gedanken aus, dass der
Kläger die Kosten tragen soll, wenn die Umstände
so liegen, dass anzunehmen ist, der Beklagte würde
dem im Prozess sofort anerkannten Ansprüche des
Klägers auch ohne Gerichtshülfe entsprochen haben,
falls ihm dazu Gelegenheit gegeben worden wäre.
Dem Kläger darf in der Tat zugemutet werden, seinen
Anspruch zunächst aussergerichtlich geltend zu
machen, wenn ihm nicht bekannt ist, dass der
Beklagte ihn bestritten hat. Einen Anwendungsfall dieses
Grundsatzes bildet Art. 149.

Art. 61. Für die Streitgenossen gilt als Regel
solidarische Haftung für die Prozesskosten. Um aber
namentlich im Falle der bloss formellen
Streitgenossenschaft Unbilligkeiten zu vermeiden, wird dem
richterlichen Ermessen vorbehalten, den in der Hauptsache

nicht solidarisch haftenden Streitgenossen die
Kosten nach Kopfteilen gleichmässig oder im
Verhältnis ihrer Beteiligung am Rechtsstreite aufzuerlegen.

Art. 63. Der als Kläger oder Intervenient
auftretende Staat soll zur Erstattung von Prozesskosten
nur dann verurteilt werden, wenn die Klage- oder
Interventionsbefugnis durch seine Organe in miss-
bräuchlicher Weise oder mit unnötigem Aufwände
ausgeübt wird.

Art. 64. Bei der Bestimmung der Kostenforderung
ist zur Orientierung der Parteien anzugeben, wie viel
von den Gesamtkosten auf Gerichtsgebühren,
Auslagen, Anwaltsgebühren und Parteientschädigung
entfällt.

Sodann hat die Sicherheitsleistung für die Prozesskosten

eine Neugestaltung erfahren.
Die Bedeutung des ganzen Institutes hat durch die

Haager Prozesskonvention und das darauf bezügliche
Konkordat zwischen einer grossen Zahl von Kantonen,
dem Bern auch beigetreten, stark abgenommen. Der
aus Art. 70, Ziff. 2, hergeholte Grund der Sicherheitsleistung

(Insolvenz des Klägers) findet im ganzen in
der Praxis eine seltene Anwendung. Man darf daher
wagen, den Instruktionsrichter zur Beurteilung aller

89
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Kostenversicherungsfragen endlich zuständig zu
erklären. Er entscheidet über die Pflicht zur Sicherheitsleistung,

ihre Höhe, sowie eine im Laufe des Prozesses
notwendig werdende Erhöhung; ebenso über dieRück-
weisung der Klage im Falle der Nichtleistung. Man
gewinnt damit eine rasche Erledigung dieses Präli-
minarverfahrens. — Das Gesuch um Leistung der
Sicherheit stellt den Prozess ein, wenn es im Anfang
des Verfahrens, nach Zustellung der Klage angebracht
wird (Art. 165, Abs. 2). Spätere Gesuche um Erhöhung
oder Begehren, welche sich auf nachträgliches
Eintreten der die Leistungspflicht begründenden Tatsachen
(Art. 70, Abs. 3) stützen, haben diese Wirkung nicht.
Einzig kann auch in diesen Fällen nach Ablauf der
20-tägigen Frist des Art. 75 Rückweisung der Klage
durch den Gerichtspräsidenten verlangt werden. Neu
ist die Bestimmung, dass der Kläger die Fortsetzung
des Verfahrens verlangen kann, wenn er die Sicherheit

nachträglich geleistet und die bisherigen Kosten
bezahlt hat (Art. 76, al. 3).

Das Armenrecht ist nach verschiedenen Richtungen
erweitert. Das Armenrechtsgesuch ist stempelfrei
erklärt und die Verhandlung erfolgt vorläufig gebühren-
und stempelfrei, es bedarf dazu keiner besondern
Verfügung des Gerichtspräsidenten; nur ist bei
Abweisung die Gerichts- und Stempelgebühr nachzuzahlen.

Unter die Wirkungen des Armenrechtes ist nach
Vorgang der bundesrechtlichen Haftpflichtgesetzgebung
die Befreiung von den Expertenkosten (Art. 81)
aufgenommen, weiche die Staatskasse vorzuschiessen hat
und um die Prozessführung des das Armenrecht
Geniessenden vollständig kostenlos zu machen, ist er
auch von den Zeugengeldern befreit worden. Erst
durch diese Ergänzungen des bestehenden Rechtes
wird erreicht, dass der ökonomisch Schwache in der
Prozessführung vollständig dem Vermögenden
gleichgestellt wird.

Titel VII.

Von den Rechtsbeiständen der Parteien.

Die bisher vorgesehene Kompetenz des
Appellationshofes zur Aufsicht über die Prozessführung
der Anwälte ist beseitigt, in der Meinung, dass die
Disziplinaraufsicht über die Anwälte im ganzen neu
geordnet und einer aus Richtern und Anwälten
gemischt besetzten Anwaltskammer übertragen werden
soll. Nach Art. 419 ist diese Neuordnung einem
Dekret des Grossen Rates vorbehalten.

Eine kleine Neuerung findet sich in Art. 83 in der
Vertretung der Partei durch Familiengenossen. Es ist
bei Kompetenzstreitigkeiten des Gerichtspräsidenten
hauptsächlich in ländlichen Verhältnissen häufig die
Beobachtung gemacht worden, dass eine Partei, die am
persönlichen Erscheinen verhindert ist, dadurch bei
den strengen Säumnisfolgen dieses Verfahrens
Rechtsnachteile erleidet. Wir haben es deshalb als angezeigt
erachtet, für dieses Verfahren eine Vertretung durch
einen Familiengenossen (Ehefrau oder Ehemann, Bruder,

Schwester, Sohn, Tochter, Onkel, sonst in der
Familie aufgenommene Person) zuzulassen (296, Abs.
2). Es soll damit durchaus nicht etwa in die Anwaltstätigkeit

eingegriffen werden. Denn der Familiengenosse

kann sich selbst wieder durch einen Anwalt
verbeiständen lassen. Es soll nur vermieden werden,

dass die Partei verurteilt wird, weil- sie am persönlichen

Erscheinen verhindert ist.
Diese Vertretungsmöglichkeit kann schon deshalb

keine 'Konkurrenz für die Anwälte bilden, weil sie nicht
generell einer Klasse von Personen zusteht, sondern
nur im konkreten Falle auf die Familiengenossen des

Beklagten zugeschnitten ist. Wollen aber die Leute
einen Anwalt überhaupt beiziehen, so sind sie nicht
dadurch daran verhindert, dass ein Familienglied für
die Partei vor Gericht erscheint.

Art. 86 verwandelt die gesetzlich bestimmte 14-tägige
Frist des jetzigen § 63 in eine angemessene und
verlängerbare.

Art. 88. Die Pflicht, die Zurückziehung der Vollmacht
bei Gericht anzuzeigen, liegt nach dem Entwurf nicht
nur der Partei, sondern auch dem Anwalt ob, wenn
er die Vollmacht kündet.

Titel VIII.
Allgemeine Grundsätze des gerichtlichen

Verfahrens.

Hier sind eine Reihe grundlegender Neuerungen zu
verzeichnen.

A. Art. 89 statuiert, worauf schon im Eingang
hingewiesen wurde, neben einer stärkeren Betonung
der Verpflichtung des Richters, den Prozess
selbständig in der Hand zu halten, zu leiten und zu
Ende zu bringen, die richterliche Fakultät, das fehlende
tatsächliche und Beweismaterial von Amtes wegen
heranzuziehen. Es ist nicht der vollständige Ueber-
gang zum Offizialprinzip; denn soweit das
Gesetz Anträge der Parteien vorsieht, hat der Richter
solche abzuwarten. Aber unserer Auffassung nach
ist es, wie das Marginale sagt, Richterpflicht, dafür

zu sorgen, dass die Parteien zu ihrem Rechte
gelangen und zwar nicht nur durch eine
Entscheidung über den Streit, die irgendwann erfolgt,
sondern dadurch, dass die Entscheidung so schnell
erfolgt, als unter den gegebenen Verhältnissen möglich
und erreichbar ist. Der der sogenannten Verhandlungsmaxime

zu Grunde liegende richtige Gedanke, dass die
Parteien über das dem Zivilprozesse zu Grunde
liegende streitige Privatrecht zu verfügen haben, wird
durch die Betonung dieser Richterpflicht nicht berührt.
Denn aus der materiellen Disposition der Parteien
über den Streitgegenstand ergibt sich zunächst bloss,
dass jedenfalls die Erhebung des Anspruches oder
einer gegen ihn sich richtenden Einrede dem direkten
Impulse der Parteien entspringen muss, nicht aber,
dass das zu ihrer Substantierung dienende tatsächliche
und Beweismaterial ausschliesslich von den Parteien
herbeigeschafft werden muss. Einen Vergleich zu
schliessen oder ganz oder teilweise den Abstand zu
erklären oder die gestellten Begehren zu beschränken,

daran kann und soll der Richter die Parteien
nicht hindern ,wohl aber daran, einen Prozess
überflüssigerweise jahrelang hinauszuziehen oder durch
unvollständige Parteianbringen dem Gerichte die zu
einer richtigen Sachentscheidung notwendigen Grundlagen

vorzuenthalten; hierfür besteht kein irgendwie
schutzwürdiges Interesse der Parteien.

Wo es allfällig aus praktischen Gründen geboten
sein kann, einen Prozess ganz einzustellen, gibt Art. 96
dem Richter die erforderliche Befugnis.
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Dem Richter wird durch die Vorschrift des Art. 89
eine grosse Verantwortlichkeit Überbunden; er kann
sich in Zukunft nicht gegenüber Vorwürfen über
allzulange Prozessdauer damit entschuldigen, dass die
Parteien es nicht anders gewollt hätten; aber wir
haben das Zutrauen zu den bernischen Gerichten und
Richtern, dass sie die ihnen hier gewordene Aufgabe
lösen werden. Nicht zum wenigsten rechnen wir dabei
auch auf die Mithülfe des bernischen Anwaltsstandes.
Der Anwalt ist nicht nur Parteivertreter, sondern
ebensosehr Gehülfe des Richters, um diesem zu ermöglichen,

das Recht zu finden. Je ernster der Anwalt es
mit dieser Seite seiner Tätigkeit nimmt, uin so mehr
wird er sich den Aufgaben seines Berufes gewachsen
erzeigen.

Mit Art. 89 hängt auch die in Art. 90 aufgenommene

Berechtigung des Appellationshofes zusammen,
ein Prozessverfahren, in welchem wesentliche Grundsätze

des Verfahrens verletzt worden sind, unter den
hier genannten Voraussetzungen von Amtes wegen
aufzuheben, die sogenannte Kassation von Amtes wegen,
über welche schon im Eingange gesprochen wurde.

B. Art. 92 und 93 enthalten eine wesentliche
Einschränkung der sogenannten Eventualmaxime,
das heisst der Vorschrift, wonach die Parteien alle
ihre Angriffs- und Verteidigungsmittel unter Folge
des Verzichtes gleichzeitig vorbringen mussten. Ein
geistvoller deutscher Prozessualist (Stein, die Kunst
der Rechtsprechung) hat dieses Prinzip mit folgendem
Beispiel illustriert:

Der Kläger verlangt vom Beklagten einen Sack
Kartoffeln. Der Beklagte wendet ein: Erstens habe ich
die Kartoffeln nicht gekauft, zweitens habe ich sie
bezahlt und drittens waren sie schlecht. So komisch
auf den ersten Blick diese drei sich durchaus
widersprechenden Standpunkte der Verteidigung erscheinen,
so hat doch eine jahrhundertlange Erfahrung gezeigt,
dass es von Vorteil sowohl für die Prozessleitung als
für die Parteien ist, wenn alle überhaupt möglichen
Standpunkte dem Richter gleichzeitig vorgetragen werden,

denn einerseits kann der Richter sich das ihm
für das Urteil erheblich Scheinende zur Beweisführung

aussuchen und die Beweisführung kann über
Verschiedenes gleichzeitig vor sich gehen; andrerseits
weiss eine Partei niemals zum voraus, ob ihr der
Beweis für eine tatsächliche Behauptung gelingen wird
oder nicht. Es ist also immer eine Unvorsichtigkeit,
wenn sie die eine oder andere Eventualität ausser
Betracht fallen lässt.

Dieses Ordnungsprinzip soll durch die neuen
Vorschriften durchaus an sich nicht beseitigt werden.
Der erste Satz von Art. 92 verpflichtet die Parteien
nach wie vor, ihre Angriffs- und Verteidigungsmittel
auf einmal vorzubringen. An das nicht rechtzeitig
erfolgte Vorbringen der Angriffs- und Verteidigungsmittel

knüpft sich aber nur dann die Verwirkungs-
folge, wenn der Partei keine genügenden
Entschuldigungsgründe für die nachträgliche Geltendmachung
zur Verfügung stehen. Und selbst in diesem Falle
tritt noch als Sicherheitsventil die Möglichkeit der
Berücksichtigung der verspäteten Anbringen und
Beweismittel durch den Richter von Amtes wegen hinzu.
Als Konzentrationsmittel kommt neben der im Prinzip
beibehaltenen, aber auf das Stadium bis und mit
den Parteivorträgen in der Hauptverhandlung
ausgedehnten Eventualmaxime die Kostenstrafe in Be¬

tracht, welche die Partei trifft, die durch nachträgliche

Ergänzungen oder Berichtigungen eine
Terminsverschiebung schuldhaft verursacht hat (Art. 92,
Abs. 2). In allen Fällen nachträglicher Anbringen
muss der Gegenpartei Gelegenheit gegeben werden,
auf diese zu antworten (Art. 93, Abs. 2).

C. Regel ist, dass eine Aenderung der Klage- oder
Widerklagebegehren nach Eintritt der Rechtshängigkeit

nur mit Einwilligung der Gegenpartei möglich
ist. Dies ist notwendig, um die Rechte des Beklagten,
der seine Verteidigung nur nach diesen ihm einzig
bekannten Begehren richten konnte, zu wahren. Es
gibt aber Fälle, in denen die Zulassung einer
Klageänderung sowohl dem Gebot der Billigkeit entspricht
als unnötige Weiterungen vermeidet. Für diese Fälle
ist in Art. 94 bei prinzipieller Aufrechterhaltung des
Verbotes der Klageänderung eine Auskunft geschaffen.

Klageänderung ist zulässig, wenn gestützt auf den
nämlichen Tatbestand an Stelle des ursprünglich
geltend gemachten Anspruchs ein anderer oder ein mit
dem geltend gemachten im Zusammenhang stehender
weiterer Anspruch erhoben wird. Ein Beispiel für
den ersteren Fall ist die Abänderung einer Klage
auf Vertragserfüllung in die Klage auf das Interesse;
ein Beispiel für den zweiten Fall die Erweiterung
einer Klage auf Zahlung einer Mietzinsrate auf eine
im Laufe des Prozesses fällig gewordene weitere
Rate. Selbstverständlich steht den Parteien auch bei
Aenderung der Klage das Recht zu nachträglichen
Ergänzungen gemäss Art. 92 und 93 zu. Der Begriff
«Tatbestand» ist hier denn auch nicht im engern
Sinne der «tatsächlichen Behauptungen» zu verstehen,
sondern in der weiteren Bedeutung des «Klagegrundes»,

das heisst derjenigen klagebegründenden
Tatsachen, welche das Wesen des Rechtsverhältnisses
bestimmen, aus dem geklagt wird. Dagegen ist nach
wie vor eine Verschiebung der rechtlichen Gesichtspunkte,

eine Aenderung der rechtlichen Qualifikation
des behaupteten Klagefundamentes keine Aenderung
der Klage (Seuffert, Kommentar zur deutschen
Zivilprozessordnung, 8. Auflage, Bdi. I S. 397 ff.).

Abgesehen von diesen Fällen, in denen die
Klageänderung ein prozessuales Recht der Partei ist, kann
das Gericht nach seinem Ermessen eine Klageänderung

zulassen, die eine Aenderung des Klagefundamentes

voraussetzt, falls daraus eine erhebliche
Erschwerung oder Verzögerung der Verhandlung nicht
zu besorgen ist. Es handelt sich hiebei um eine aus
praktischen Gründen vorgesehene Befugnis des
Gerichtes, welche dazu bestimmt ist, dem Kläger die
Anhebung eines neuen Prozesses zu ersparen, wenn
die abgeänderte Klage ohne erhebliche Weiterungen
im Rahmen der bisherigen Verhandlung erledigt werden

kann.
Einer Klageänderung steht auch nicht im Wege,

dass durch sie die sachliche Kompetenz verändert
wird; der Richter hat in diesem Falle die Sache
von Amtes wegen dem zuständigen Gerichte zu
überweisen.

Der Entwurf schafft also eine weitgehende Möglichkeit
der Klageänderung. Dass damit die Rechte des

Beklagten verkürzt werden, steht nicht zu befürchten,
da die Klageänderung ihm einen hinreichenden
Entschuldigungsgrund an die Hand gibt, um der
veränderten Sachlage entsprechend seine Verteidigung
durch neue Anbringen zu ergänzen (Art. 93).
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Die Zulässigkeit der Klageänderung ist hinsichtlich
der abgeänderten Klage als Prozessvoraussetzung

zu behandeln (Art. 191 und 192) und somit vom
urteilenden Gerichte von Amtes wegen oder auf
Antrag vorfrageweise zu erledigen. Wird die Klageänderung

als unzulässig erklärt, so bleibt der ursprünglich
geltend gemachte Anspruch rechtshängig.

Die allgemeine Vorschrift des Art. 95 über
Verbesserung von Missrechnung und Misschreibung
bezieht sich sowohl auf die mündlichen als auf die
schriftlichen Vorträge der Parteien.

Titel IX.

Von den Zeitbestimmungen im Prozesse.

In diesem Abschnitt ist als Hauptneuerung —
neben der bereits eingangs erwähnten Bestimmung,
dass alle Ladungen vom Richter amtlich erlassen
werden (Art. 101) — hervorzuheben, dass die
Zustellung gerichtlicher Akten (Art. 102) der Regel
nach durch die Post erfolgen soll. Nur wo die
Postzustellung nicht möglich ist oder aus
irgendwelchen Gründen untunlich erscheint, tritt an ihren
Platz die Zustellung durch den Weibel oder gegen
schriftliche Empfangsbescheinigung (Art. 103).Beider
Organisation unseres Postdienstes ist anzunehmen,
dass die Postzustellung den Adressaten ebenso sicher
und ebenso schnell erreichen wird, wie der Weibel,
dessen Tätigkeit in Zukunft auf ausserordentliche Fälle
(zum Beispiel abgelegene Orte, für welche kein
Postdienst besteht) beschränkt sein wird. Für die Weibel-
zustellung haben wir das etwas altertümliche Annageln
der Vorladung an die Haustüre durch Bestimmungen
nach Analogie des Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes

ersetzt (vgl. Art. 105 in Verbindung mit
Art.64, Abs.2, Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz).
Ueberdies sind zwei fernere Neuerungen zu erwähnen

: Die Verlängerung der Zustellungszeit auf abends
8 Uhr (statt 6 Uhr) und die Verbalisierung des
Verrichtungszeugnisses bloss auf dem Hauptdoppel statt
in den verschiedenen Doppeln (Art. 107).

Gestrichen ist aus praktischen Rücksichten die
Vorschrift des § 78 Zivilprozess, wonach bei Vorladungen
an in einem andern Amtsbezirk wohnhafte Personen
auch der Gerichtspräsident des Wohnsitzes die
Zustellung noch besonders bewilligen musste. Der Richter

übt durch seine Ladung nur einen Akt der Gerichtsbarkeit

in seinem eigenen Amtsbezirke aus und die
besondere Bewilligung durch den Domizilrichter
erscheint als überflüssige Weiterung.

Bei der Ediktalladung ist der zur leeren Formalität
gewordene Anschlag am Sitzungsorte des Gerichtes
beseitigt worden (Art. 112).

Sehr wichtig ist die Bestimmung des Art. 116 über
die Verlängerung der vom Richter getroffenen
Zeitbestimmungen. Die Handhabung der Zeitbestimmungen

soll damit in die Hände des Richters gelegt werden.

Eine derjenigen Ursachen, welche mit eine
Verlängerung der Prozesse verursacht haben, ist darin zu
suchen, dass den Parteien, richtiger ihren Anwälten
die Befugnis eingeräumt ist, die Fristen beliebig zu
erstrecken und die angesetzten Termine nach Belieben

zu verschieben. Wir haben deshalb die Möglichkeit
der Parteivereinbarung vollständig gestrichen und

auch dem Richter eine Verlängerung einer von ihm

getroffenen Zeitbestimmung nur aus «zureichendem
Grund» gestattet. Mehr als zweimalige Verlängerung
soll überhaupt der Regel nach nicht stattfinden; im
Ausnahmefalle nur nach Anhörung der Gegenpartei.
Wir halten dafür, dass den Parteien kein Recht darauf

zusteht, die Zeitbestimmungen im Prozesse von
ihrer Uebereinkunft abhängig zu machen. Dies ist und
soll durchaus Sache des Richters sein; denn es ist
ein Teil seiner amtlichen Tätigkeit, zu bestimmen,
wann eine Parteihandlung vor ihm oder in welcher
Frist sie vorgenommen werden soll. Um die neue
Ordnung möglichst wirksam zu machen, sieht der letzte
Absatz des Art. 116 die Nichtigkeit der von den
Parteien getroffenen Zeitbestimmungen vor.

Die grossen Gerichtsferien sind nach verschiedenen
uns ausgesprochenen Wünschen auf die Zeit vom
1. August bis Ende September festgesetzt worden (Art.
118, Ziff. 2). Um eine besondere Beschleunigung der
Erledigung der in Art. 2, Ziff. 3, und in Art. 3, Abs. 2,
genannten Prozessfälle zu ermöglichen, haben wir es
dem richterlichen Ermessen anheimgestellt, diese
Sachen auch in den Ferien zu verhandeln. Es
erweist sich dies umsomehr als nötig, weil diese
Prozesse zwei kantonale Instanzen durchlaufen müssen.

Titel X.

Form der gerichtlichen Verhandlungen.

Art. 121, Abs. 3 enthält eine Neuerung in bezug auf
die Gerichtssprache. In unserm zweisprachigen Kanton
kommt es besonders an der Sprachgrenze nicht selten
vor, dass eine Partei vor dem Richter erscheint, welche
die Gerichtssprache des Bezirkes nicht beherrscht. Um
nun die Verhandlung nicht unnötig durch Beizug eines
Dolmetschers zu erschweren, ist vorgesehen, dass,
wenn Richter und Gerichtsschreiber die Sprache der
Partei verstehen und auch die Gegenpartei oder deren
Anwalt dem Vortrage zu folgen vermag, der Richter
einer Partei gestatten kann, sich in der ihr geläufigen
Sprache auszudrücken. Diese Vorschrift ist natürlich
auf das Verhältnis der zwei Landessprachen des Kantons

(deutsch und französisch) beschränkt. Wir
nehmen an, dass sie in Amtsbezirken, wie Biel und Neuenstadt

gut zur Anwendung gelangen kann, wo nicht
selten das Gerichtspersonal beide Sprachen geläufig
beherrscht. Der Natur der Sache nach muss die
Anwendung auf die mündlichen Vorbringen der Parteien
beschränkt bleiben und wird wesentlich da ihre
wohltätigen Folgen entfalten, wo es vorkommt, dass die
Parteien selbst ihre Sache vor Gericht vertreten, also
im Kompetenzverfahren des Gerichtspräsidenten.

Art. 123, Ziff. 1 bringt die Neuerung, dass umgekehrt

wie bisher, nunmehr das Gerichtsdoppel der
Schriftsätze zu stempeln ist, während die Parteidoppel

stempelfrei bleiben.
Art. 123, Ziff. 2 sodann löst eine betreffend der

Stempelpflicht bestehende Streitfrage. Es war streitig,
ob eine Urkunde, welche nach dem Stempelgesetz
vom Stempel befreit war, dadurch stempelpflichtig
wurde, dass sie als Beweismittel Verwendung fand
(zum Beispiel der Briefwechsel zwischen den
Parteien). Die Praxis scheint eher für Bejahung der
Stempelpflicht gewesen zu sein (vgl. Zeitschrift des
bernischen Juristenvereins, XL, p. 395). Wir haben
aber hier die Stempelpflicht durch ausdrückliche
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Bestimmung beseitigt. Die fiskalischen Rücksichten
können nicht so weit gehen, die Parteien zur Stempelung

einer Urkunde zu zwingen, nur weil sie
dieselbe als Beweismittel verwenden will.

Art. 126 bis und mit 131 fassen die Vorschriften
über das gerichtliche Protokoll in einheitlicher Weise
zusammen und ordnen die Verwendung der
Stenographie zur Protokollführung (Art. 126 AI. 2 in
Verbindung mit Art. 133 Ziff. 4).

Art. 133 bringt eine Neuerung, die in den Prozessrechten

der meisten Kantone besteht, das gerichtliche
Aktenheft. Bis jetzt führte jede Partei ein Aktenheft,
welches eine vollständige Wiedergabe des ganzen
Prozesses war, die Parteivorkehren, alle gerichtlichen
Verhandlungen und die eigenen, sowie die Urkunden der
Gegenpartei enthielt. Das amtliche Aktenheft enthielt
nur die Schriftsätze. In Zukunft soll der
Gerichtsschreiber ein gerichtliches Aktenheft führen. Die
Parteien, beziehungsweise ihre Anwälte werden ja auch,
soweit erforderlich, ihre Akten in der Ordnung halten
müssen ; aber das eigentliche Aktenheft soll dem Richter

jederzeit zur Verfügung stehen und bleibt überhaupt
während der Dauer des Prozesses auf dem Gerichte.
Nach Beendigung des Prozesses werden die Urkunden
den Beteiligten herausgegeben (Art. 135).

Das Aktenheft steht den Parteien und Anwälten zur
Einsicht auf dem Gericht zur Verfügung. Für die
Parteien wird diese Einrichtung den Vorteil haben,
dass sie nicht genötigt sind, von jeder gerichtlichen
Verhandlung für teures Geld sich einen Protokollauszug

geben zu lassen.

Titel XI.
Vom Streitwerte.

Eine Hauptneuerung ist die in Art. 139 eingeführte
Zusammenrechnung der verschiedenen Ansprüche bei
Klagenkonkurrenz zur Bestimmung des Streitwertes.
Der bisherige Prozess kannte sie bei subjektiver
Klagenkonkurrenz (gleichzeitige Geltendmachung mehrerer
Ansprüche durch mehrere Personen) überhaupt nicht,
bei objektiver Klagenkonkurrenz (gleichzeitige
Geltendmachung mehrerer Ansprüche durch dieselbe Person)
nur in sehr beschränktem Masse, das heisst wenn ein
Zusammenhang unter diesen mehreren Ansprüchen
nachgewiesen war (vgl. Zeitschrift des bernischen Juristenvereins

XXI. 478, XXII. 248, XXXII. 394, XXXIX. 282,
XXXIII. 363, XXXIII. 424, XXXI. 106). Wenn sechs
Miterben, jeder eine Forderung von 150 Fr., gemeinsam

geltend machten, so mussten sie vor den
Gerichtspräsidenten im Kompetenzverfahren klagen, wenn
jemand eine Forderung aus Darlehn von 350 Fr. und eine
aus Kauf von 350 Fr. besass, so musste er vor
Amtsgericht im Kompetenzverfahren klagen. Schon die
deutsche Zivilprozessordnung hat mit diesem Prinzip
gebrochen, ebenso ist im Berufungsverfahren vor
Bundesgericht das Zusammenrechnungsprinzip anerkannt.

Ausgeschlossen bleibt die Zusammenrechnung von
Klage und Widerklage.

Ebenso ist beibehalten die Vorschrift, dass die Erhebung

einer die Kompetenz des erstangegangenen Richters

übersteigenden Widerklage Verweisung des
Prozesses vor den nun zuständigen Richter zur Folge hat.
Hierbei soll jedoch insofern ein Einfluss der Widerklage

auf den Streitwert nicht stattfinden, als, wenn bei
Beilagen zum^Tagbtatt des Grossen Bates. 1917.

Geldforderungen der Beklagte und Widerkläger die
Vorklage anerkennt, der Streitwert sich nur nach der
Differenz bestimmt. (Vorklage 500, Widerklage 700. Wenn
der Beklagte die Vorklage anerkennt, so ist der Streitwert

200. Vgl. dazu auch die bundesgerichtliche Praxis
A. S. der Entschdg. XXXI. 2., p. 529 ff.). Die Widerklage

hat also' in diesem Falle keine Kompetenzveränderung

zur Folge.
Ausdrücklich ist in Art. 142 festgestellt, was die

Praxis seit längeren Jahren angenommen hat, dass
der Richter seine sachliche Zuständigkeit bei
Beginn des Rechtsstreites von Amtes wegen zu prüfen
hat. Doch kann er auch durch einen Parteiantrag
zu dieser Prüfung veranlasst werden. Ist aber die
sachliche Zuständigkeit einmal anerkannt, so soll sie
bei vermögensrechtlichen Streitigkeiten auch in der
obern Instanz nur dann abgelehnt werden können,
wenn sich der Mangel des zur Appellation erforderlichen

Streitwertes zur Evidenz aus den Akten ergibt.

Besonderer Teil.

I. Abschnitt.
Von dem ordentlichen Verfahren.

Titel I.

Vom Aussöhnungsversuche.

Der Aussöhnungsversuch ist im ganzen dem
bisherigen Rechte konform gestaltet. Wenn auch nach
der neuen Gerichtsorganisation der Friedensrichter
wegfällt, so soll nichtsdestoweniger in der Regel
jedem ordentlichen Prozess der Versuch einer
gütlichen Ausgleichung vorausgehen.

Die Ausnahmen, wo ein Aussöhnungsversuch nicht
stattfindet, sind in Art. 145 zusammengefasst. Dabei
ist insbesondere auf die Fälle zu verweisen, wenn
der Beklagte unbekannt abwesend ist und wenn die;
Parteien in vermögensrechtlichen Streitigkeiten auf
die Abhaltung eines Aussöhnungsversuches verzichten
(Art. 145, lit. c und d).

Neu ist ferner die Bestimmung, dass ein
Aussöhnungsversuch nicht mehr erforderlich ist, wenn
der Instruktionsrichter trotz Fehlens eines solchen
die Zustellung der Klage verfügt hat (Art. 145, letzter

Absatz). Die Pflicht des Instruktionsrichters, eine
Klage zurückzuweisen, wenn der gesetzlich
vorgeschriebene Aussöhnungsversuch unterlassen wurde
(Art. 161 und 162), wird dadurch nicht berührt,
doch will die Bestimmung vermeiden, dass der Mangel

des Aussöhnungsversuches vom Beklagten erst
in der Verhandlung geltend gemacht und zur Begründung

eines Antrages auf Rückweisung der Klage
verwendet werde. Die Bestimmung rechtfertigt sich
schon deshalb, weil es auch in den Prozessen, in
denen ein Aussöhnungsversuch der Klage nicht
vorausgeht, in jedem Stadium der Sache dem Richter
gestattet ist, sobald er Aussicht auf Gelingen vorsieh
sieht, die Parteien auf einen Vergleich hinzuweisen.
Wir nehmen an, dass insbesondere im Vorbereitungs-

90*
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verfahren, wo eine nicht von Formen eingezwängte
direkte Berührung zwischen dem Richter und den
Parteien stattfindet, sich hierzu Gelegenheit bieten
wird. Die Tätigkeit des Gerichtspräsidenten ist
eindringlicher gestaltet, insofern als die Parteien ihm
die in ihren Händen befindlichen Urkunden vorzulegen

haben und ihm gestattet ist, Augenscheine
vorzunehmen (Art. 148). Für das Kompetenzverfahren
des Gerichtspräsidenten ist auf Art. 294 und 297 zu
verweisen.

Gestrichen ist die Berechtigung der Parteien, einen
Vermittler zu verlangen ; es wurde diese vom Beklagten

vielfach benutzt, um Zeit zu gewinnen. Denn dem
Kläger wurde das Recht erst nach fruchtlosem
Ablauf des Vermittlungsversuches eröffnet. Damit ist
nicht ausgeschlossen, dass, wenn beide Parteien einen
Vermittler wünschen, der Gerichtspräsident ihnen
einen solchen bezeichnet oder selbst dieses Amt
übernimmt.

Neu ist die in Art. 155 aufgenommene Klagefrist von
sechs Monaten von der Klagebewilligung. Hat der Kläger

einmal den Weg der gerichtlichen Geltendmachung
vorbereitet, indem er den Aussöhnungsversuch
veranstaltete, so soll er auch das gerichtliche Verfahren
durch Klageerhebung einleiten. Versäumt er diese,
so fällt nach einer Frist von sechs Monaten die
Klagebewilligung dahin und er muss ein neues Sühneverfahren

einleiten, vorher aber die Kosten des alten
berichtigt haben.

Titel II.

Der Scliriftenwecksel.

Als Regel wird ein einmaliger Schriftenwechsel in
Klage und Antwort und eventuell noch Antwort auf die
Widerklage eingeführt (Art. 172). Bei besonderen
Verumständungen kann selbst eine schriftliche
Antwort ermangelt werden. Dies trifft namentlich da
zu, wo der Streitsache ein ganz einfacher Sachverhalt
zu Grunde liegt, oder wo schon aus der Klageschrift
und den Beilagen die Unhaltbarkeit des Verteidigungsstandpunktes

oder die trölerische Absicht des
Beklagten ersichtlich ist, sodann häufig im Scheidungsverfahren,

in Paternitäts- und Statusklagen oder auch
in solchen Fällen, wo das mündliche Vorbringen der
Antwort aus dem Grunde vorzuziehen ist, weil die
beklagte Partei ohne Anwalt auftritt. Unter solchen
und ähnlichen Umständen kann der Instruktionsrichter
gleich nach Einlangen der Klageschrift das
Vorbereitungsverfahren einleiten oder Termin zur
Hauptverhandlung ansetzen. Auf eine solche Verfügung
darf natürlich auf rechtzeitiges, begründet erfundenes

Gesuch der Beklagtschaft hin zurückgekommen
werden. Auf eine Replik und Duplik kann jedoch
fast immer verzichtet werden. Es hat sich in der
Praxis erwiesen, dass diese Schriftsätze meistens
nichts mehr Neues enthalten. Dagegen halten wir,
abgesehen von den genannten Ausnahmefällen mit
vollem Bewusstsein an einem einfachen Schriftenwechsel

als Grundlage der daran sich knüpfenden
mündlichen Verhandlung vor Gericht fest. Erst
dann treten die Vorteile eines freien mündlichen
Verfahrens vollständig hervor, wenn es sich auf
dem festen Gerippe gegebener, wenn auch nicht
durchaus unveränderbarer, aber in der Regel un¬

verändert bleibender Parteibehauptungen aufbaut, auf
das Richter und Parteien stets zurückgreifen können.
Nur soll dieses Schrifttum nicht in ganze Bücher und
unnütze Abschreibereien von Urkunden, welche sonst
bei den Akten sind, ausarten, wie es im heutigen
Prozesse nicht selten geschieht.

Beseitigt ist auch, wenigstens als notwendiges
Formerfordernis, die sogenannte Artikulation, das
heisst die Pflicht, jede einzelne klagebegründende
Tatsache unter besonderer Numerierung, unter Angabe
der Beweismittel anzuführen. Die Klage (und dasselbe
gilt für die Antwort) soll eine kurze zusammenhängende

Darstellung enthalten.
Einzig bei komplizierten Rechnungsverhältnissen

kann der Richter (muss aber nicht) Replik und Duplik
gestatten (Art. 173), eine Vorschrift, die jedoch im
amtsgerichtlichen Kompetenzverfahren nicht Platz
greift.

Die Rechtshängigkeit (Art. 160) tritt mit der Einreichung

der Klage beim Richter ein und alle damit
verbundenen Wirkungen sind an diesen Zeitpunkt,
welcher vom Richter zu bescheinigen ist, gebunden. Es
ist dieses einheitliche System dem gegenwärtigen, das
einzelne Wirkungen mit der Einreichung, andere mit
der Zustellung an den Beklagten verbindet,
vorzuziehen. Denn in der Tat hat der Kläger mit der
Einreichung der Klage alles getan, was an ihm liegt; und
es hängt nicht von ihm ab, wie schnell oder wie langsam

die Klage dem Beklagten zugestellt wird. Wir
erhalten damit zugleich im Gegensatz zum gegenwärtigen

Gesetz bei den kurzen zehntägigen Fristen des
eidgenössischen Betreibungs- und Konkursgesetzes
(zum Beispiel Einspruchsklage gegen Kollokationsplan,
Arrestprosequierungsklage etc.) für den Kläger eine
Erleichterung. Denn es ist offenbar leichter, binnen 10
Tagen eine Klage einzureichen, als sie dem Beklagten
zustellen zu lassen.

Zudem ist in Art. 160 jetzt durch die ausdrückliche
Erwähnung der Einrede der Rechtshängigkeit eine
Lücke des geltenden Gesetzes ausgefüllt.

Eine wichtige und zweckmässige Neuerung bringt
Art. 163, der für den Fall des Rückzuges oder der
Rückweisung einer Klage mangels örtlicher oder
sachlicher Zuständigkeit des angegangenen Gerichtes oder
wegen eines verbesserlichen Fehlers dem Kläger eine
Nachfrist von 10 Tagen zur Neuanbringung der Klage
bei dem zuständigen Gerichte einräumt mit der
Wirkung der Rückdatierung der Rechtshängigkeit auf den
Zeitpunkt der ersten Klageeinreichung. Die Bestimmung

ist der Vorschrift des Art. 139 0. R1. nachgebildet

und hat den Zweck, in den Fällen, wo für die
Klageerhebung gesetzliche Fristen oder Verwirkungs-
fristen vorgesehen sind, die bei Rückweisung der
Klage abgelaufen sind, dem Kläger die Beseitigung
der VerWirkungsfolgen zu ermöglichen.

Wenn die Rückweisung vom Appellationshof
ausgeht, so hat dieser gleichzeitig, sofern dies nach der
Aktenlage tunlich ist, das zuständige Gericht in
verbindlicher Weise zu bezeichnen.

Selbstverständlich können diese Bestimmungen nur
dann den beabsichtigten Erfolg erzielen, wenn das
zuständige Gericht ein bernisches Gericht ist.

Ein die rasche Durchführung des Prozesses in un-
serm gegenwärtigen Gesetz hemmender Umstand lag
in dem sogenannten Zwischengesuchsverfahren. Die
Partei hatte das absolute Recht, ihre Antwort zu
verschieben und irgend eine formale Bestreitung der Klage
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vorerst in einem Inzident bis vor den Appellationshof
durchzuführen.

Dem System des Entwurfes gemäss gehört es zur
Aufgabe des Richters, gleich bei Eingang der Klage die
formellen Voraussetzungen der Einleitung eines
Prozesses zu prüfen (vgl. Art. 142, 161, 162, 182, 191,
192, 194, 195). Deshalb kann der Richter, wenn er
nicht nach Art. 161 die Zustellung der Klage ohne
weiteres von der Hand weist, den Kläger auf den Mangel
der Prozessvoraussetzungen aufmerksam machen oder
wenn der Kläger auf Zustellung besteht, das Verfahren
zunächst auf die Rehandlung dieser Vorfragen
beschränken.

Aber auch der Partei, das heisst in diesem Falle
dem Reklagten steht das Recht zu, eine solche
Beschränkung des Verfahrens zu veranlassen (Art. 169),
wodurch die Antwortsfrist verschoben wird. Doch
bleibt dem Richter immer das Recht einer selbständigen

Prüfung vorbehalten (Art. 169, zweiter Satz).
Denn nur wenn der Instruktionsrichter die erhobenen
Einwände für erheblich erachtet, soll er die Antwort
auf die Prozessvoraussetzungen beschränken.

Hat der Beklagte kein Zwischenverfahren veranlasst

oder ist sein Gesuch vom Richter abgewiesen,
so kann er die formellen Bestreitungen immer noch in
Verbindung mit der Antwort vorbringen (Art. 166).

Eine Weiterziehung des gerichtlichen Entscheides
über eine Prozessvoraussetzung, also zum Beispiel eine
Legitimationseinrede ist nur zulässig, wenn durch
das Urteil das Verfahren vorläufig beendet ist, also
die Einrede gutgeheissen wird (vgl. Art. 335,
Absatz 2). Andernfalls nimmt das Verfahren seinen Fortgang

und es kann die Weiterziehung nur mit der Hauptsache

verbunden werden. Es kann dabei allerdings
vorkommen, dass der Appellationshof die Klage dann
schon auf Grund der Vorfrage abweist, was eine
gewisse Vermehrung der Kosten zur Folge haben würde.
Andrerseits erspart man aber wohl in der Grosszahl

der Fälle eine Instanz und erledigt das ganze
Verfahren mit einer einzigen Weiterziehung. Je richtiger

die Erstinstanzgerichte urteilen, desto weniger
Nachteile werden sich aus dieser neuen Einrichtung
ergeben.

Eine Aufzählung der Prozessvoraussetzungen findet
sich in Art. 192 und dort wird auch die Einrede der
Rechtshängigkeit und der beurteilten Sache, die ja auf
demselben Prinzipe beruhen, dass nicht zweimal in
derselben Sache geurteilt werden soll (ne bis in idem),
aufgeführt. Die Einrede der Rechtshängigkeit, welche
im gegenwärtigen Prozess nirgends ausdrücklich
erwähnt wird, ist im Entwurf in Art. 160, Ziffer 3,
geregelt. Die Einrede der beurteilten Sache war nach
der gegenwärtigen Prozessordnung ein mit der Hauptsache

zu verbindender Uneinlässlichkeitsgrund. Es
sollen nun diese beiden Einreden als Vorfragen
behandelt werden. Es dringt in neuern Prozessordnungen

immer mehr die Auffassung durch, dass auch
die Einrede der beurteilten Sache nicht eine materielle
Bestreitung des Klaggrundes, sondern eine formelle
Bestreitung der Klageerhebung bildet (so die
Prozessordnung von Baselstadt und die neue österreichische
Prozessordnung).

Wir sind der Meinung, dass die Prüfung der
Prozessvoraussetzungen überhaupt in der bernischen
Prozessordnung und in der Praxis eine viel zu wichtige
Rolle gespielt haben. Natürlich muss in jedem Ver¬

fahren Ordnung herrschen und es kann nicht gestattet
werden, dass nicht prozess- oder nicht parteifähige
Personen auftreten oder dass dem Richter die
örtliche oder sachliche Zuständigkeit fehlt; aber diese
Formalfragen sollen möglichst kurzerhand abgetan
werden, sonst bilden sie ein Dornengehege, in welchem
leicht das materielle Recht erstickt, um dessen
Entscheidung es doch schliesslich gehen soll.

Art. 174 erwähnt ausdrücklich der von der Praxis
längst zugelassenen Feststellungsklagen. Diese
ausdrückliche Sanktionierung durch das Gesetz ermöglicht,
das Gebilde der gemeinrechtlichen Provokationsklage,
welche wir in der Form der Berühmungsprovokation in
der gegenwärtigen Prozessordnung noch haben, zu
beseitigen. Denn beide Institute verfolgen denselben
Zweck und sobald bei Vorhandensein eines Interesses
mit der Feststellungsklage jederzeit geklagt werden
kann, dass ein Recht besteht oder nicht, ist die
Provokation überflüssig.

Titel III.
Die Vorbereitung der Hauptverhandlung.

Dieses Zwischenstadium soll bei geschickter
Leitung durch den Instruktionsrichter ermöglichen, die
Entscheidung durch das urteilende Gericht in einem
Termin zu erreichen.

Der Instruktionsrichter hat die Schriftsätze der
Parteien in den Händen und prüft zunächst, ob ein solches
Vorverfahren überhaupt notwendig ist (Art. 175). Wo
es sich nur um Rechtsfragen handelt oder wo nur
Urkundenbeweis angerufen ist, wird er, wenn die Partei-
behauptungen ihm ausreichend erscheinen, ein
Vorverfahren überhaupt nicht veranlassen. Auch wo der
Rechtsstreit in der Kompetenz des Amtsgerichtes liegt,
wird er die Sache in der Regel direkt dem Gerichte
überweisen.

Grosses Gewicht für die Vereinfachung der Prozesse
legen wir auf Art. 176. Wenn der Instruktionsrichter
ein Vorverfahren für erforderlich erachtet, so soll er es
so leiten, dass nicht ein Protokoll über Replik und
Duplik entsteht, sondern dass er die Parteien veranlasst,

Tatsachen über die in den Schriftsätzen nicht
genügender Aufschluss zu finden ist, näher zu bestimmen,

ihre Rechtsstandpunkte genauer zu erläutern,
Beweise beizubringen, wo solche fehlen. Eine richtige
Durchführung dieser Verhandlung verlangt, dass der
Instruktionsrichter die gewechselten Schriftsätze
genau studiert hat; dass aber auch die Anwälte gehörig
vorbereitet am Termin erscheinen.

Im Vorverfahren kann der Instruktionsrichter auch
schon die ihm erforderlichen Beweisanordnungen
treffen, die allerdings der Modifikation durch das
Gericht unterliegen, aber im Durchschnitt der Fälle
doch von diesem genehmigt werden können. Er
kann auch gewisse Beweise schon abnehmen,
Sachverständigengutachten einholen, Zeugenrogatorien
veranlassen. Alle diese Vorschriften stehen wieder
unter der Voraussetzung, dass der Richter den
Prozess auch wirklich leitet, das heisst, dass er
nicht der Diener der Parteien ist und etwa alle
die Beweismittel, welche von diesen verlangt werden,

in seine vorläufigen ßeweisanordnungen einbezieht,

sondern vielmehr selbständig prüft, welche
Beweismittel zu erheblichen Tatsachen angerufen sind
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und auch hier diejenigen Beweismittel auswählt, die
ihm entscheidend erscheinen (vgl. auch Art. 213).
— Er kann endlich die Verhandlung vor Gericht
beschränken, sei es auf prozessualische Vorfragen
sei es auf materiell rechtliche Einreden (Art. 182).

Titel IV.

Die Hauptverhandlung.

Die Verhandlung vor Gericht ist als eine auf Grundlage

der Schriftsätze stattfindende mündliche Erörterung

der Streitsache gedacht, an welche sich die
Beweisführung womöglich sofort anscliliesst, soweit das
Gericht eine solche für notwendig erachtet. — Hierbei
ist immer in Berücksichtigung zu ziehen, dass die
Streitsachen im Werte von 2000 Fr. an, soweit sie
bundesgerichtlicher Kompetenz im Berufungsverfahren
unterstehen, überhaupt nicht mehr vor Amtsgericht
gelangen, sondern direkt vor dem Appellationshof
verhandelt werden (vgl. Art. 7, Abs. 2).

Das Gericht ist frei in der Ordnung des Verfahrens ;

es ist nicht gebunden an die vom Instruktionsrichter

im Vorverfahren getroffenen Verfügungen,
obgleich diese der Natur der Verhältnisse nach in
der Regel auf den Gang des Verfahrens von Ein-
fluss sein werden. Es erledigt zunächst die
Prozessvoraussetzungen, untersucht, ob ein Beweis zu führen
ist, die Beweisführung findet vor ihm statt oder
kann an den Instruktionsrichter oder eine Abordnung

des Gerichtes delegiert werden (Art. 199,
Absatz 2). Das Gericht kann die Erörterung des Rechtsstreites

auf einzelne Fragen beschränken, soweit
dadurch ein Endurteil herbeigeführt werden kann. Wir
heben besonders hervor, dass der Beweisentscheid als
Cäsur im Verfahren wegfällt und dass das Gericht an
seine ursprüngliche Beweisanordnung nicht gebunden
ist (Art. 197 und 201).

Auch den Parteien ist das Recht gegeben, ihre
Anbringen zu ergänzen (Art. 188) ; doch treffen sie Kosten-
nachteiie, wenn sie nicht den Nachweis erbringen, dass
sie diese Anbringen nicht früher machen konnten. Dies
bezieht sich hauptsächlich auch auf die Fälle, in
welchen ein Vorverfahren stattgefunden hat. War eine
Partei im Vorverfahren säumig oder hat der Beklagte
keine Antwort eingereicht, so werden neue Anbringen
überhaupt nur gehört, wenn genügende Entschuldigung
für die Säumnis angebracht wird (Art. 189).

Wird im Laufe des Prozesses der Streit gegenstandslos,

so wird die Sache erledigt erklärt. Dagegen
hat der Richter nach Einvernahme der Parteien ohne
weitere Parteiverhandlung über die gegenseitige
Kostenpflicht zu entscheiden und die Höhe der Kosten
zu bestimmen. Sofern dieser Kostenentscheid von
einem Gerichtspräsidenten erlassen worden ist, so
kann in appellabeln Fällen und wenn der ursprüngliche

Belauf der Kostenforderung 800 Fr. beträgt,
das Rechtsmittel der Appellation ergriffen werden.
Diese Regelung gibt die Lösung für eine in der
bisherigen Praxis wiederholt verschieden beantwortete
Streitfrage (vgl. Zeitschrift des bernischen Juristenvereins,

Bd. 49, Seiten 539 und ff.)
Auf diese Weise hoffen wir zu erreichen, dass das

Gericht zu einemi wirklich entscheidenden Gerichte
wird, dem nicht nur die schriftliche, vor dem
Instruktionsrichter erfolgte Instruktion Kunde von dem Streit¬

verhältnis gibt, sondern vor dem sich der ganze
Prozessstoff in seiner Entstehung und Durchführung
aufbaut. Dabei hat das Gericht Gelegenheit, selbständig
einzugreifen und dem Prozess diejenige Richtung zu
geben, welche es als für die Endentscheidung geboten
erachtet. Die Vorträge der Parteien, insbesondere die
ersten (Art. 188) werden nicht mehr so bedeutungslos
sein, wie im gegenwärtigen Verfahren, wo sie nur
ein Resüme des Akteninhaltes und eine neue Erörterung

des Rechtsstandpunktes bilden.
Wir geben vollkommen zu, dass dieses Verfahren

grosse Anforderungen sowohl an die Richter als an
die Anwälte stellt, aber wir haben das Vertrauen, dass
bei richtigem Zusammenwirken beider sich eine
einfachere und raschere Abwicklung der Prozesse ergeben
wird, als bei dem gegenwärtig geltenden Rechte.

Wir gewinnen mit dieser Ordnung auch die Möglichkeit,

nur ein Verfahren zu haben, in welchem sich
alle ordentlichen Prozesse sowohl vor dem Kollegialgericht

als vor dem Einzelrichter abspielen, ebenso die
direkt vor Appellationshof instruierten Prozesse, als
die in der Kompetenz des Amtsgerichtes stehenden
Streitsachen. : |M|

Im ordentlichen Verfahren vor dem Gerichtspräsidenten

findet ein eigentliches Vorverfahren nicht statt,
doch soll der Gerichtspräsident von Art. 176 Gebrauch
machen, soweit die Schriftsätze der Parteien nicht eine
ausreichende Urteilsgrundlage ergeben und er kann
das Verfahren auf Vorfragen beschränken (Art. 186);
bei Eröffnung der Verhandlung gibt er den Parteien
von vorgängig der Hauptverhandlung getroffenen
Verfügungen Kenntnis; im übrigen gelten die
Bestimmungen der Art. 188 ff. auch für den
Gerichtspräsidenten.

Art. 205 gestattet den Parteien, auf die mündliche
Verhandlung des Rechtsstreites vor Gericht zu
verzichten, ohne aber das Gericht an eine solche Ueber-
einkunft zu binden. Solche Verzichte sind bei
einfacher Prozesslage anlässlich der schiedsgerichtlichen
Uebertragung von Streitsachen an den Appellationshof

in der bisherigen Praxis auch schon mehrfach
vorgekommen. Es entspricht einem praktischen
Bedürfnis, die Möglichkeit des Verhandlungsverzichtes
im ordentlichen Prozessverfahren vorzusehen, um den
Parteien die mit Kosten und Umtrieben verbundene
Konstituierung eines Schiedsgerichtes zu ersparen.
Nachteile sind nicht zu befürchten, da eben das
Gericht, wenn es eine mündliche Verhandlung für un-
erlässlich erachtet, eine solche von sich aus anordnen

kann.

Titel Y.

Das Säumnisurteil.

Bei der neuen Regelung des Verfahrens vor Gericht,
musste auch die Säumnis im Urteilstermine einer
Neuordnung unterworfen werden. Im gegenwärtigen rein
schriftlichen ordentlichen Verfahren hat diese Säumnis
einer Partei keine andern Folgen, als dass sie von der
mündlichen Erörterung der Streitsache ausgeschlossen
ist. Das Gericht urteilt eben auf Grundlage des schriftlich

vollständig vorbereiteten Prozessstoffes.
Der Entwurf macht zwischen dem Ausbleiben des

Klägers und des Beklagten keinen Unterschied und
will damit eine einfache und einheitliche Regelung
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erzielen. Im Falle des Ausbleibens einer Partei wird
das mündliche Verfahren auf Antrag der anwesenden
Partei nach den in Titel IV gegebenen Vorschriften
durchgeführt (Art. 206). Hat die ausgebliebene Partei
im Vorverfahren Anbringen geltend gemacht, so müssen

diese berücksichtigt und die behaupteten
Tatsachen, soweit erheblich, zum Beweise ausgehoben
werden (Art. 207). Liegen keine solchen Anbringen
vor, so entscheidet das Gericht nach freiem Ermessen,
inwiefern es die tatsächlichen Anbringen der
anwesenden Partei als erwahrt ansehen will. Es kann
hierüber eine Beweisführung anordnen und soll dies
tun, sofern es Grund zu haben glaubt, an der Richtigkeit

der einseitig behaupteten Tatsachen zu zweifeln
(Art. 208). Das Gericht hat zum Beispiel die Ueber-
zeugung, die es aus der Kenntnis der Verhältnisse
oder aus der Art der Abfassung der Rechtsschriften,
aus den diesen beigegebenen Urkunden schöpft, dass
die anwesende Partei unrichtige Behauptungen
aufstellt. In solchen Fällen soll es nicht gezwungen sein,
gegen seine bessere Ueberzeugung zu urteilen,
sondern es soll das Recht haben, den Beweis zu
verlangen.

In einem zweiten Hauptverhandlungstermine kann
die im ersten säumige Partei Tatsachen und Beweismittel

nur beibringen, wenn sie beweist, dass sie
vorher dazu nicht in der Lage war (Art. 210).

Art. 211. Das Ergebnis der Verhandlung wird der
säumigen Partei amilich mitgeteilt. In den in Art. 54
genannten Interventionsfällen erfolgt, sofern die
Staatsanwaltschaft am Termin nicht anwesend war,
amtliche Mitteilung an den Bezirksprokurator, damit er
gegebenenfalls ein Rechtsmittel einlegen kann.

Titel VI.

Vom Beweise.

Die Beweismittel sind mit Ausnahme des Eides
unverändert geblieben. An Stelle des Eides tritt das
Parteiverhör.

Die Beseitigung des Eides ist nur die konsequente
Folge einer langen Entwicklung, wie sie sich in un-
serm Prozessrechte kundgibt. Das Wesen des Eides
besteht darin, dass die Aussage einer Partei, welche
unter gewissen religiösen oder nicht religiösen
Bekräftigungsformeln abgegeben wird, vom Richter als
wahr angesehen werden muss, auch wenn er noch
so sehr von ihrem Gegenteil überzeugt wäre. Ein
solcher Zwang steht im Widerspruch mit der ganzen
Richtung des Prozessrechtes, welche die Bildung der
Ueberzeugung des Richters nur aus logischen Gründen,
nicht durch gesetzliche Vorschrift über den Wert eines
Beweismittels verlangt, was man als das Prinzip der
freien Beweiswürdigung bezeichnet.

Der bernische Prozess war beim zugeschobenen
Eide schon in seiner 47er Redaktion von der starren
Eidesformel des gemeinen Prozesses abgewichen und
hatte an Stelle derselben eine Befragung des Eides-
delaten gleich einem Zeugen gesetzt. Auch musste diese
Aussage nicht notwendig beschworen werden,
sondern der damals religiöse Eid wurde nur geleistet,
wenn die Gegenpartei es ausdrücklich verlangte. Die
unbeschworene Aussage galt aber wie die beschworene
als rechtliche Wahrheit. Man kann aber wohl die Be-

Beilageu zum Tagblatt des Grossen Rates. 1917.

h'auptung aufstellen, dass in der weitaus grössten Mehrzahl

von Fällen es bei der unbeschworenen Aussage
blieb. Die Prozessordnung von 1883 behielt das
System im Grundsatze bei, sie beseitigte nur die religiöse
Form des Eides. Immerhin war in § 258 Zivilprozess
schon ein Einbruch in die formale Wirkung der
Beweiskraft des Eides geschehen. Absolut verbindlich
für den Richter ist die Aussage nur, soweit die Partei

«die Wahrheit oder Unwahrheit der zu beweisenden

Tatsache bestimmt versichert hat». — Den übrigen
Inhalt der Aussage soll das Gericht schon nach der
gegenwärtigen Prozessordnung nach freiem Ermessen
würdigen. Damit war dem Prinzip der freien
Beweiswürdigung eine erhebliche Konzession gemacht.

Der Entwurf geht einen Schritt weiter mit der
Einführung des Parteiverhörs. Die Abhörung der Partei
nach den Regeln des Zeugenverhörs bleibt bestehen,
nur verliert die Aussage die formal bindende Wirkung
für den Richter. Die Partei wird aber auch bezüglich
der strafrechtlichen Folgen ihrer Aussage dem Zeugen
gleichgestellt (Art. 420), das heisst die Partei ist
verpflichtet, dem Gerichte die Wahrheit, soweit ihr
dieselbe bekannt ist, zu sagen und nichts zu verschweigen,
was zur Aufklärung des Richters dienen kann.

Wir wollen hier die Frage nicht näher erörtern, ob
es eine prozessualische Pflicht, die Wahrheit zu sagen,
gebe. Wir verweisen nur auf Art. 42 des
Entwurfes, der sinngemäss dem § 44 Zivilprozess
entspricht. Darin ist das Prinzip aufgestellt, dass die
Parteien redlich prozessieren sollen. Es würde aber
jeder Redlichkeit ins Gesicht schlagen, wenn die
Partei, welche vom Richter gefragt wird, wie sich
eine Sache tatsächlich verhält, ihn mit Unwahrheit

bedient und damit wissentlich versucht, ein
falsches Urteil herbeizuführen. Daher scheint es
uns durchaus gerechtfertigt, auf derartiges Verhalten

eine scharfe StrafSanktion zu setzen.
Wir sind zudem der Ueberzeugung, dass die richtige

Anwendung des Parteiverhörs eine Menge
überflüssiger Beweisführungen ersparen kann. Wenn das
Gericht, das ja von Amtes wegen das Parteiverhör
verfügen kann, zunächst einmal ein kontradiktorisches
Parteiverhör veranstaltet, so werden sich eine Menge
von Parteibehauptungen und Verneinungen, soweit das
nicht schon im Vorbereitungsverfahren vor dem
Instruktionsrichter erfolgt ist, vereinfachen. Die
Gewalt der Wahrheit ist eine grosse und es braucht
eine ziemliche Kunstfertigkeit, abgesehen von aller
Schlechtigkeit, um in der öffentlichen Verhandlung be-
wusst die Unwahrheit auszusagen.

Religiöse Bedenken sollten einer Abschaffung des
Eides in einem Lande nicht entgegenstehen, in
welchem die Bevölkerung sich mehrheitlich zum Christentum

bekennt, dessen Religionsurkunden die unbestrittene

Moralvorschrift enthalten : « Deine Rede sei ja, ja,
nein, nein, und was darüber ist, das ist vom Uebel. »

Uebrigens hat die evangelisch-reformierte
Synodalversammlung vor einigen Jahren eine Motion des Pfarrers

Blattner zum Beschluss erhoben, welche auf eine
Beschränkung der Eide in der Gesetzgebung abzielt.

Wie schon bei Ausfällung der Beweisverfügung ist
auch bei der Anordnung des Beweises selbst dem
Gerichte eine freiere Stellung eingeräumt. — Hier sind
zu vergleichen Art. 213, Abs. 2 und Art. 214 : einmal die
Befugnis, von den Parteien auch zu erheblichen
Tatsachen angerufene, aber überflüssige Beweismittel
abzulehnen und Beweismittel, welche die Parteien über-
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haupt nicht angerufen haben, herbeischaffen zu lassen.
Diese letztere Befugnis ist im Züricher Zivilprozess seit
dem Einführungsgesetz z. B. G. über Schuldbetreibung
und Konkurs Rechtens und besteht im Zivilprozess von
Baselstadt in der Form der amtlichen Erkundigung
schon seit Jahren. Der Zivilrichter braucht dadurch
nicht zum Inquisitionsrichter zu werden, sondern es
soll ihm nur die Möglichkeit eingeräumt werden, der
materiellen Wahrheit, die wir nicht nur für das Ziel
des Straf-, sondern auch des Zivilprozesses halten,
näher zu kommen.

Neu ist die Einführung der Notorietät in Art. 218,
das heisst in der Praxis haben die Gerichte sie längst
angewendet; unser Gesetz hatte aber bisher eine
Regelung unterlassen. 'Die Fassung des Art. 218 ist aus
§ 291 der deutschen Zivilprozessordnung entnommen.
Ebenso im Anschluss an dieses Gesetz sind geordnet
der Widerruf des Geständnisses in Art. 216 (deutsche
Zivilprozessordnung § 290) und das qualifizierte
Geständnis in Art. 217 (deutsche 'Zivilprozessordnung
§ 289). Besonders die letztere Lehre ist immer noch sehr
umstritten, wenn sich auch die bundesgerichtliche
Praxis im Anschluss an die in der neueren Literatur
vertretene Strömung (vgl. Meyerhofer, Zur Lehre von
der Beweislast in Zeitschrift für schweizerisches Recht
XXII, p. 313 ff.) der Teilbarkeit des Geständnisses,
auch wenn es eine Verneinung des Klagegrundes sein
will, zuzuneigen scheint. (A. S., Band XVIII, p. 295,
824.) Es ist daher angezeigt, die Regelung der Beweislast

beim qualifizierten Geständnis im einzelnen Falle
dem Gerichte zu überlassen.

Art. 219 bestätigt in vollem Umfange das Prinzip
der freien Beweiswürdigung.

Titel VII.
Von der vorsorglichen Beweisführung.

Die vorsorgliche Beweisführung ist der der Sache
entsprechende Ausdruck für dasjenige, was wir bisher
in Uebersetzung aus dem Lateinischen (probatio in
futuram rei memoriam) Beweisführung zum ewigen
Gedächtnis nannten. Die Regelung erfolgte im
wesentlichen auf dem Boden des bestehenden Rechtes.
Doch ist die jetzt bestehende unumschränkte Befugnis

der Parteien, eine Beweisführung zu veranstalten,
in zwei Richtungen etwas eingeschränkt worden:

das Parteiverhör soll nur gestattet werden, wenn zu
befürchten steht, dass eine Partei im Prozesse nicht
mehr abgehört werden könne (Art. 222) und der Gegner

des Beweisführers kann sich der Beweisführung
widersetzen, wenn er sofort nachweist, dass der
Beweisführer kein rechtliches Interesse daran hat (Art.
227).

Titel VIII.
Vom Urkundenbeweise.

Der Urkundenbeweis ist im Entwurf wesentlich
vereinfacht worden. Die Unterschiede zwischen öffentlicher

und Privaturkunde und die daran sich knüpfende
Beweispräsumtion sind beibehalten (Art. 232, 233,
234).

Art. 233 gibt eine umfassende Definition der
öffentlichen Urkunde.

Art. 234 bestimmt, unter welcher Voraussetzung
eine im Ausland errichtete Urkunde als öffentliche
zu betrachten ist. Dabei fassen wir den Begriff
«Ausland» als ausserschweizerisches Territorium;
denn im Gebiete der Schweiz soll der Richter
aus dem geltenden öffentlichen Recht des Bundes und
der Kantone entnehmen können, ob eine Urkunde eine
öffentliche ist oder nicht.

Bei der Produktion der Urkunden vertreten beglaubigte

Abschriften die Stelle des Originals, soweit nicht
das Gericht die Vorlage des Originals verlangt (Art. 229,
Abs. 1). Den Parteien steht natürlich das Recht zu,
durch ihre Anträge einen dahinzielenden Beschluss
des Gerichtes zu veranlassen.

Art. 229, Abs. 2, nimmt auf die Fälle Rücksicht,
wo die Herausgabe von Originalurkunden berechtigte
Interessen (zum Beispiel weil die Urkunden nicht
entbehrt werden können) verletzt. In solchen Fällen
soll, sofern die Einsichtnahme des Originals verfügt
wird, der Instruktionsrichter oder eine Delegation des
Gerichts es beim Inhaber einsehen.

Art. 229, Abs. 3. Kommen Geschäftsgeheimnisse
in Frage, so kann die Urkunde unter Umständen

durch Verfügung des Gerichtes der Einsicht
der Gegenpartei entzogen werden. In demselben Ideengang

bestimmt Art. 239, dass Teile einer Urkunde,
welche sich nicht auf den zu führenden Beweis
beziehen, versiegelt werden können. Es wird das zum
Beispiel bei Vorlegung von Kopierbüchern oder Hausund

Handelsbüchern (welche nach Art. 241 auch als
Urkunden gelten) von Bedeutung sein.

Art. 229, Abs. 4. Bei Urkunden, die sich so
entfernt vom Gerichtssitze befinden, dass sie nur mit
grossen Kosten und unter Verletzung berechtigter
Interessen (z. B. Geschäftsbücher) herbeigeschafft werden

können, kann die Einsichtnahme auf rogatorischem
Wege verfügt werden. Die Praxis hat diesen Grundsatz

für Urkunden, welche sich im Auslande befinden,
schon unter der Herrschaft des geltenden Gesetzes
auf dem Wege der Analogie angewendet (Zeitschrift
des bernischen Juristenvereins, Bd. 47, Seite 302
und ff.) Es rechtfertigt sich, nunmehr diese Regelung
im Gesetze selbst zu treffen.

Art. 231, Abs. 2. Nach bisherigem Zivilprozess
(§ 208, Abs. 2) hatte die Weigerung des zur
Herstellung von Handschriftenvergleichungsmaterial
Aufgeforderten die Folge, dass sie als eine Anerkennung
der bestrittenen Unterschrift ausgelegt wurde; diese
Normierung steht mit dem Grundsatze der freien
Beweiswürdigung nicht im Einklang. Der Entwurf
bestimmt daher, dass die Weigerung einer Partei nach
freiem richterlichen Ermessen zu würdigen sei, eine
sich weigernde Drittperson aber die Folgen der
Zeugnisverweigerung treffen.

Das Editionsverfahren ist in der Weise geregelt,
dass zwischen den Parteien unbedingte Editionspflicht
gilt für Urkunden, welche sich in ihren Händen befinden.

Dritten gegenüber stellt sich der Entwurf auf den
Boden der Zeugnispflicht. Wer als Zeuge zur Aussage
verpflichtet ist, ist auch zur Vorlegung einer Urkunde
gehalten. Wer die Aussage als Zeuge verweigern kann,
braucht auch die Urkunde nicht vorzulegen. Die jetzt
geltende Prozessordnung vermischt damit noch die
aus dem gemeinen Rechte stammende Lehre von der
Gemeinschaftlichkeit der Urkunde, welche in das
Prozessrecht einen ihm an sich fremden privatrechtli-



JVÎ 18 — 361

chen Gesichtspunkt hineinträgt. Geht doch die deutsche
Zivilprozessordnung in dieser Hinsicht soweit, dass
unter Umständen zur Beschaffung einer zum Beweis
notwendigen Urkunde der Beweisführer einen Zivil-
prozess gegen den dritten Inhaber führen muss, während

dessen Dauer der Hauptprozess eingestellt bleibt.
Betreffend Editionspflicht des Staates ist in Anlehnung

an das Kreisschreiben vom 16. Februar 1852 in
Art. 240 verfügt, dass eine solche Editionspflicht nur
besteht, soweit es sich um vom Staate abgeschlossene
privatrechtliche Rechtsgeschäfte handelt. Die zuständige

Behörde kann aber auch in andern Fällen die Edition

ausnahmsweise gestatten. Es wird zunächst Sache
des Verwaltungsbeamten sein, der als Chef der
betreffenden Abteilung gilt, über die Herausgabe offizieller
Akten zu entscheiden. Es steht aber auch nichts entgegen,

dass der Regierungsrat auf dem Reglementswege
bestimmt, wie sich die einzelnen Verwaltungsabteilungen

zu verhalten haben.
Ueber den Grundsatz selbst ist zu sagen, dass der

Staat der Gerichtshoheit nicht, wie ein Privatmann,
unterworfen ist und er allein darüber zu bestimmen
hat, wie weit Verwaltungsakten dritten unberufenen
Personen zur Einsicht gegeben und in öffentlicher
Verhandlung vorgelegt werden können.

Titel IX.

Vom Zeugenbeweise.

Als Hauptneuerung in diesem Titel ist die Beseitigung

des Zeugeneides zu erwähnen. Der Zeugeneid
ist in einer ganzen Reihe kantonaler Prozessordnungen

und der eidgenössischen Militärgerichtsordnung
beseitigt und, da wir den zugeschobenen Eid durch die
Parteiabhörung ersetzt haben, welche einer Zeugenab-
hörung gleichsteht, so ist kein Grund vorhanden, vom
Zeugen noch eine besondere Bekräftigung seiner
Aussage zu verlangen. Die Richtigkeit der Zeugenaussage
hängt einmal von der Schärfe der Beobachtung, andrerseits

von der Wahrhaftigkeit des Individuums ab. Diese
letztere ist aber Charaktereigenschaft und wird nur
in sehr geringem Masse durch äusserliche
Einwirkungen beeinflusst.

Eine weitere Neuerung ist, dass der Zeuge nur insoweit

unzulässig ist, das heisst nicht abgehört werden
darf, als er das zwölfte Altersjahr noch nicht zurückgelegt

hat, dass er aber, wenn seine Erinnerung es
überhaupt zulässt, wohl über Tatsachen aussagen darf,
welche vor seinem zwölften Altersjahr zurückliegen.
Die Wahrnehmungs- und Erinnerungsfähigkeit lässt
sich nicht an ein bestimmtes Alter binden; sie hängt
von der Entwicklung der einzelnen Individuen ab.
Das Zeugenalter von 12 Jahren hat vielmehr nur die
Bedeutung, dass man annimmt, erst von diesem Alter
an könne auch einem Kinde klar gemacht werden,
welche Verantwortlichkeit es mit seiner Zeugenaussage

übernimmt.
Gestrichen wurde die Aufhebung der Zeugenfähigkeit

infolge Verlust der bürgerlichen Ehrenfähigkeit
durch strafgerichtliches Urteil, als mit dem Prinzip
der freien Beweiswürdigung unverträglich. Der Richter
soll beurteilen, wie weit er einem solchen Zeugen
Glauben schenken kann oder nicht. Solche Personen
von vornherein als unglaubwürdig zu bezeichnen,

würde jeder Wahrscheinlichkeit widersprechen. Die
Zeugenfähigkeit war im älteren Rechte vielmehr als ein
Attribut der bürgerlichen Ehrenfähigkeit gedacht (vgl.
S. 17, C.); aber schon lange hatte man diejenigen, die
von der Ehrenfähigkeit aus andern Gründen als durch
strafgerichtliches Urteil ausgeschlossen waren, zum
Beispiel die Konkursiten, zum gerichtlichen Zeugnis
zugelassen. Das Strafmoment, das im Ausschlüsse
liegt, trifft den Zeugen weniger als den, der sich seiner
bedienen möchte; denn letzterer verliert durch das
Strafurteil ein Beweismittel, dessen er sich sonst hätte
bedienen können.

Dem Grundsatze der freien Beweiswürdigung
entspricht es sodann auch, wenn die nach § 217, Ziff. 2,
des geltenden Zivilprozessgesetzes als Zeugen
unzulässigen Ehegatten, Verwandten und Verschwägerten
einer Partei zum Zeugnis zugelassen werden.
Dagegen soll ihnen gestattet sein, die Ablegung des
Zeugnisses zu verweigern (Art. 245).

Art. 246. Es sind in der Praxis mitunter Zweifel
darüber entstanden, ob die Aussagenverweigerung wegen

Berufsgeheimnisses nicht bloss als eine Pflicht,
sondern als ein Recht desjenigen aufzufassen sei, der
ein solches Geheimnis zu bewahren hat. Der
Entwurf nimmt zu dieser Frage ausdrücklich im Sinne
der ersten Alternative Stellung. Er bringt
damit zum Ausdruck, dass die Zeugnisverweigerung
nicht als Privilegium der die qualifizierten
Berufsarten ausübenden Personen (Geistliche, Aerzte,
Apotheker, Hebammen, Anwälte, Notare etc.) aufzufassen

ist, vielmehr die Verschwiegenheit im Interesse
desjenigen besteht, welcher das Geheimnis dem Zeugen

anvertraut hat. Entbindet er daher den Zeugen

von der Geheimhaltungspflicht, so muss dieser
aussagen.

Art. 246, Abs. 2, ermächtigt die öffentlichen
Beamten oder Angestellten des Bundes oder des Kantons,

denen von ihrer vorgesetzten Behörde verboten
worden ist, über Tatsachen Auskunft zu geben, die
sie in ihrer amtlichen Stellung wahrgenommen haben,
ihre Aussage hierüber zu verweigern. Vgl. den
bekannten Beschwerdeentscheid in Sachen Schumacher,
vom 5./8. Juli 1911 (Zeitschrift des bernischen
Juristenvereins, Bd. 48, Seite 516 und ff.), welcher zu
dieser Bestimmung Veranlassung gegeben hat.

Art. 249 bestimmt die Folgen der unbefugten
Zeugnisverweigerung. Neu ist hiebei, dass die Straffolgen
nicht durch den Zivil- sondern durch den Strafrichter
ausgesprochen werden. Das Strafmass ist derart
bemessen, dass gegen das Urteil die Appellation
ergriffen werden kann. Neben diesen Folgen haftet der
widerspenstige Zeuge den Parteien für allen aus seiner
Weigerung entstandenen Schaden. Doch wird es in
den meisten Fällen schwer sein, den Schaden, der
aus der Zeugnisverweigerung entstanden ist, zu sub-
stanziieren und nachzuweisen. Der Entwurf stellt
daher in Anlehnung an die zürcherische Zivilprozessordnung

(§ 196) die durch Gegenbeweis widerlegbare
Vermutung auf, dass der widerspenstige Zeuge für
den Beweisführer günstig ausgesagt hätte.

Art. 250 sieht eine bloss summarische Mitteilung
des Abhörungsthemas in der Zeugenladung vor. Der
bisherige Modus, wonach dem Zeugen auf der Ladung
die zum Beweise ausgehobenen Parteibehauptungen
in extenso mitgeteilt werden, hat in der Praxis zu
verschiedenen Unzukömmlichkeiten geführt. Abge-
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sehen von der durch Ueberflüssiges und
Wiederholungen vermehrten Schreibarbeit wirken die
apodiktisch aufgestellten Parteibehauptungen nicht selten
geradezu suggestiv auf den Zeugen, oder fordern
umgekehrt seinen Widerspruch heraus, beides ist
geeignet, auf die Objektivität der Aussage einen
nachteiligen Einfluss auszuüben. Zur Orientierung des
Zeugen genügt es vollständig, wenn ihm bloss
Anhaltspunkte gegeben werden, bezüglich der Tatsachen,
zu denen er aussagen soll. (Zum Beispiel der
Vermerk: Ueber das Vertragsverhältnis des Zeugen zum
Kläger oder über den dem Kläger zugestossenen Unfall

etc.)
Art. 254. Neben der als Norm (Art. 251)

aufgestellten Abhörung des Zeugen ist die Möglichkeit
vorgesehen, auf die Abhörung des Zeugen
zurückzukommen oder ihn zur Aufklärung von
Widersprüchen mit andern Zeugen oder mit den Parteien
zu konfrontieren.

Titel X.

Vom Beweise durch Augenschein und
Sachverständige.

Diese Vorschriften sind im ganzen auf der Grundlage

des bisherigen Rechtes geordnet.
Kleinere Neuerungen sind:
a. Art. 261, Abs. 2, wahrt auch beim Augenschein

das Geschäftsgeheimnis durch die Befugnis des
Gerichtes, diejenige Partei auszuschliessen, welche keine
Berechtigung zur Kenntnisnahme besitzt.

b. Art. 263 regelt die Verpflichtung von
Drittpersonen, einen Augenschein zu gestatten.

c. Der Sachverständigeneid, der übrigens schon
jetzt nur äusserst selten Anwendung findet, ist
beseitigt.

d. Den Sachverständigen ist eine Frist zur Abgabe
ihres Gutachtens anzusetzen, welche der Richter
angemessen verlängern kann. Bei Nichtinnehaltung der
Frist können die Sachverständigen zu einer Busse von
25 bis 500 Fr. verurteilt werden, eine Bestimmung, die
sich säumigen Sachverständigen gegenüber als absolut

notwendig erweist, um dem richterlichen Auftrag die
erforderliche Sanktion zu verleihen (Art. 269).

e. Der Richter bestimmt kraft seines Prozess-
leitungsrechtes die Zahl der Sachverständigen und
bezeichnet sie (Art. 265).

Ueber Oberaugenschein und Oberexpertise sind die
Art. 349 und 350 zu vergleichen.

Titel XI.
Das Parteiverhör.

Das Parteiverhör kann jederzeit — also auch vor
der eigentlichen Beweisführung — von Amtes wegen
oder auf Antrag einer Partei angeordnet werden (vgl.
auch Art. 89). Es kann gegenüber einer oder gegenüber

beiden Parteien angewendet werden (Art. 273).
Auch der Appellationshof kann jederzeit in der
Appellationsinstanz ein Parteiverhör veranstalten. Es
erstreckt sich auf alle Tatsachen, welche zur Aufklärung
des Streitverhältnisses dienlich sein können. Doch
kann eine Partei die Aussage über Fragen verweigern,
die ihre Ehre berühren.

Die Einvernahme findet nach den Regeln über die
Zeugeneinvernahme, aber in Gegenwart der Gegenpartei

statt, wovon bei Geschäftsgeheimnissen eine
Ausnahme gestattet ist.

Wenn die Partei einen gesetzlichen Vertreter hat,
so ist in der Regel dieser einzuvernehmen ; ist sie
aber urteilsfähig (Art. 16 Zivilgesetzbuch) und
besteht die Tatsache, über welche die Einvernahme
stattfinden soll, in einer Handlung oder Wahrnehmung
der Partei selbst, so erfolgt die Einvernahme mit ihr.
Die übrigen Vorschriften über die Abhörung von
Gesellschaftsmitgliedern oder Vertretung juristischer Personen

sind dem in der österreichischen Zivilprozessordnung
enthaltenen Rechte analog geordnet.

Die in Art. 279 vorgesehene Beweisaussage ist
ein qualifiziertes, unter die Straffolgen der falschen
Aussage- gestelltes Verhör einer der Parteien, das
ähnlich dem jetzigen Ergänzungseid vom Gericht nur
von Amtes wegen und als ausserordentliches
Auskunftsmittel angeordnet werden kann, wenn die
Parteieinvernahmen und das sonstige Beweisergebnis
über bestimmte tatsächliche Fragen nicht schlüssig
sind und von einem nochmaligen, unter Straffolge
gestellten Verhör einer der Parteien eine Aufklärung
erwartet werden kann. Die Beweisaussage ist nur
mit Vorsicht anzuwenden und darf jedenfalls nicht
dazu missbraucht werden, dem Gerichte die Arbeit
einer ordentlichen Beweisführung oder die
Verantwortung für eine selbständige Würdigung des
Beweismaterials abzunehmen. Der Beweisaussage kommt
übrigens an sich kein höherer Beweiswert zu, als dem
Parteiverhör; das Gericht würdigt beide nach freiem
Ermessen (Art. 281).

Ausbleiben der Partei, welche abzuhören war oder
Verweigerung der Aussage würdigt das Gericht ebenfalls

nach freiem Ermessen (Art. 280). Es kann, aber
muss nicht so weit gehen, eine dem Widersetzlichen
ungünstige tatsächliche Annahme zu machen (vgl.
die analoge Bestimmung bei der Editionspflicht in
Art. 237). Es soll eben dem Gerichte die Freiheit
gelassen werden, selbst seine Schlüsse aus dem
Verhalten der widerspenstigen Partei zu ziehen.

Die unentschuldigt ausgebliebene Partei treffen
überdies Bussen- und Kostenstrafen (Art. 280, Abs, 2).

Art. 282 bestimmt, dass die Manifestation in den
Fällen, in denen solche gesetzlich vorgesehen ist, auf
dem Wege des Parteiverhörs vor sich geht. Das
Verfahren richtet sich nach den Vorschriften über die
vorsorgliche Beweisführung.

Titel XII.
Von der Säumnis und der Wiedereinsetzung.

Art. 283 stellt den allgemeinen Grundsatz fest, dass
das Ausbleiben einer Partei oder die Nichterfüllung
einer ihr obliegenden Prozesshandlung, soweit das
Gesetz keine besondern Vorschriften aufstellt, nur die
Folge hat, dass das Verfahren seinen Fortgang nimmt
und der Richter auf Grund der einseitigen Anträge der
nicht säumigen Partei seine Verfügungen trifft.

Neben der Verurteilung zu einer Busse, welches
Art. 285 für das nicht hinreichend entschuldigte
Ausbleiben der Parteien vorsieht, muss dem Richter in
gravierenden Fällen, wo in Folge augenscheinlicher
Konnivenz der Parteien oder ihrer Anwälte einfach
vermittelst beidseitigen Ausbleibens der richterlich



JVs 18 — 363

bestimmte Termin illusorisch gemacht werden will,
ein wirksameres Auskunftsmittel an die Hand gegeben
werden, sonst bleibt der Richter einem solchen
Verhalten gegenüber machtlos und muss es sich wie
bisher gefallen lassen, dass der Prozess solange liegen
bleibt, als es den Parteianwälten gefällt. Der
österreichische Prozess gibt in solchen Fällen dem
Richter das Recht, den Prozess auf die 'Dauer
von drei Monaten einzustellen unter Mitteilung
an die von Anwälten vertretenen Parteien selbst.
Der Entwurf schlägt folgende Regelung vor : Bei
Ausbleiben beider Parteien erhält der Richter
die Befugnis, sie zur Verantwortung einzuladen,
und sofern das Ausbleiben nicht innert acht Tagen
hinreichend entschuldigt wird, nebst Verhängung einer
Busse den Streit als nicht mehr hängig abzuschreiben
und den Parteien die Kosten zu gleichen Teilen
aufzuerlegen. Die Folge hievon ist die, dass das
Verfahren von vorne begonnen werden muss.

Neu ist die in Art. 284 aufgenommene Bestimmung,
dass die Kenntnisgabe der aus der Säumnis entstandenen

Folgen nicht mehr wie bisher durch die nicht
säumige Partei, sondern durch den Richter von ilmtes
wegen zu erfolgen hat.

Die Feststellung des Ausbleibens einer Partei
erfolgt wie bisher durch den Gerichtsdiener, nur ist die
altertümliche Form des Rechtsrufes beseitigt (Art.
287).

Die Wiedereinsetzungsgründe sind im Wesentlichen
dieselben geblieben (Art. 288); nur ist der dem bernischen

Prozessrecht eigentümliche Grund der
Fahrlässigkeit oder Gefährde des eigenen Anwaltes
beseitigt worden (§ 96, Ziffer 3, des gegenwärtigen
Prozesses)). Der Grund der Beseitigung liegt einmal darin,

dass eine sachliche Rechtfertigung für eine so
weitgehende Wiedereinsetzungsbereclitigung sich schwer
finden lässt. Denn das Verhältnis zwischen Partei
und Anwalt ist ein Vertrauensverhältnis und wenn sich
eine Partei in ihrem in den Anwalt gesetzten
Vertrauen täuscht, so hat. sie selbst die Folgen zu tragen
und kann nicht daraus Rechte gegenüber der Gegenpartei

herleiten. Erleidet sie einen Schaden, so muss
sie den Anwalt dafür verantwortlich machen. Andrerseits

aber — und das hat den hauptsächlichsten An-
stoss zur Beseitigung abgegeben — ist dieser
Wiedereinsetzungsgrund vielfach missbräuchlich verwendet
worden und hat Prozessverschleppungen verursacht.
Es war ja ein äusserst bequemes Mittel, eine
Terminsverschiebung oder Fristverlängerung, die auf anderm
Wege nicht zu erreichen war, dadurch zu erlangen,
dass der Anwalt sich auf seine Säumnis berief. —
Wiedereinsetzungen werden bei der nun gegebenen
Ordnung etwas ziemlich seltenes werden, da das
Zustellungswesen in der Regel richtig funktioniert und
die Wiedereinsetzungsgründe von Art. 288, Ziff. 2, sich
doch nicht häufig ereignen.

Weggefallen ist auch mit dem Eide überhaupt der
im gegenwärtigen Prozess (§ 96, Ziffer 1) noch
vorgesehene Calumnieneid zum Beweis des
Wiedereinsetzungsgrundes in Art. 288, Ziffer 1. Der Beweis wird
hier, wenn die Tatsache bestritten ist, in gewöhnlicher
Form geführt werden müssen, was bei der freien
Beweiswürdigung keinerlei Schwierigkeiten ergeben wird,
da der Richter selbstverständlich auch hier das
Parteiverhör zur Anwendung bringen kann, das in Verbindung

mit den Zustellungsurkunden und amtlichen
Mitteilungen ein mindestens ebenso sicheres Resultat er¬

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1917.

geben wird, als die eidliche Versicherung der Partei,
an welche der Richter ohne weitere Nachprüfung
gebunden war.

Die Wiedereinsetzung ist zulässig nur gegen einen
infolge der Säumnis erlittenen Prozessnachteil, aber
auch gegen jeden solchen Prozessnachteil. Insbesondere

ist sie gegen Säumnisurteile gestattet. Die
besondere Erwähnung dieser Befugnis im Kompetenzverfahren

des Gerichtspräsidenten, die im geltenden
Gesetz des Gegensatzes zum ordentlichen Verfahren
wegen notwendig war, konnte deshalb gestrichen werden.

Prozessnachteile werden aus der entschuldbaren
Säumnis meist überhaupt nur entstehen, wenn in
einem versäumten Termin ein Säumnisurteil ausgefällt

wurde. Wurden lediglich Parteianbringen
versäumt, so kann eine Wiedereinsetzung häufig
unterbleiben. Denn das Vorliegen eines Wiedereinsetzungsgrundes

bildet zweifellos zugleich einen genügenden
Entschuldigungsgrund, um das nachträgliche Vorbringen

versäumter Angriffs- oder Verteidigungsmittel zu
rechtfertigen. Dagegen können allerdings infolge der
Säumnis nicht gestellte Rechtsbegehren nicht
nachgeholt werden, so dass in diesem Falle die
Wiedereinsetzung am Platze ist.

Das Wiedereinsetzungsbegehren wird nicht mehr
durch Parteiladung sondern durch Gesuch an den
Richtei- gestellt. Das Verfahren ist formlos und
einfach geordnet. Eine Parteiverhandlung findet nicht
statt. Der Richter beurteilt das Gesuch unabhängig
davon, ob sich die Gegenpartei unterzogen hat. Er
spricht es nur zu, wenn die Wiedereinsetzung wirklich

notwendig ist. Dadurch wollen wir verhindern,
dass auf dem Wege der KonventionalWiedereinsetzung
richterliche Frist- oder Terminsbestimmungen
umgangen werden können. Die Appellation ist
ausgeschlossen. Das Gesuch wird von der Gerichtsbehörde,
bei welcher die Säumnis stattgefunden hat, endlich
beurteilt (Art. 289). In den wichtigeren Fällen ist
also der Appellationshof ohnehin die entscheidende
Instanz und in den übrigen nicht zahlreichen und
unbedeutenden Sachen eine Weiterziehung zu gestatten,

lohnt sich nicht, zumal die Frage, ob ein
Wiedereinsetzungsgesuch zugesprochen werden soll oder nicht
an Hand der in Art. 288 klar formulierten
Voraussetzungen keine Schwierigkeiten verursacht.

Titel XIII.
Besondere Bestimmungen.

1. Endliche Entscheidung des Gerichtspräsidenten.

Das Verfahren in Bagatellsachen wird ohne
vorgängigen Schriftenwechsel rein mündlich durchgeführt.
Die Rechtshängigkeit tritt mit Anbringung des
Ladungsgesuches durch den Kläger beim Richter ein
(Art. 294, Abs. 2). Als weitere Abweichungen von
der Norm sind zu erwähnen :

a. Die schon besprochene Vertretung der Partei
durch ein erwachsenes Familienmitglied, wenn sie
am Erscheinen verhindert ist (Art. 296, Abs. 2).

b. Die Befugnis des Richters, die ihm von einer
ausgebliebenen Partei vor dem Termine eingesandten
schriftlichen Mitteilungen oder Belege nach freiem
Ermessen zu berücksichtigen (Art. 295, Abs. 2). Für
eine weit vom Gerichtssitze weg wohnende Partei

92*
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lohnt es sich oft wegen der verhältnismässig hohen
Kosten nicht, selbst zu erscheinen oder einen Anwalt
mit ihrer Vertretung zu beauftragen. Wenn sie daher
in der Lage ist, dem Richter schriftliches Material
an die Hand zu geben, welches für die Beurteilung
der Sache von Bedeutung sein kann, so soll sie wenigstens

das tun dürfen. Dem richterlichen Ermessen
bleibt es anheimgestellt, ob und wie die eingesandten
Belege zu berücksichtigen sind. Jedenfalls wird sie
der Richter der erschienenen Partei vorlegen und
diese darüber einvernehmen.

c. Der Wegfall eines besonderen Aussöhnungsver-
suches (Art. 294 und 297).

d. Die singulären Kostenbestimmungen in Art.
298: bei einem Streitwert bis 100 Fr. dürfen die
Parteikosten, Anwaltsgebühren eingerechnet, nicht mehr
als 25 Fr., bei einem Streitwert von 100—200 Fr.
nicht mehr als 50 Fr. betragen. Dagegen besteht in
Fällen von trölerischer oder sonst mutwilliger
Aufnahme oder Durchführung des Prozesses die
Möglichkeit, die kostenpflichtige Partei zu allen Parteikosten

zu verurteilen.
2. Vorsorgliche Massreqeln bei Ehescheidungen

(Art. 299).
In etwelcher Abänderung von Art. 4 des

Einführungsgesetzes zum Zivilgesetzbuch, welcher den
Erlass vorsorglicher Massnahmen im Falle des Art. 145
Zivilgesetzbuch ausschliesslich in die Kompetenz des

Amtsgerichts stellt (vgl. Zeitschrift des bernischen
Juristenvereins, Bd. 48, Seite 432), trifft der
Entwurf die den Verhältnissen entsprechendere Ordnung,
dass solche Verfügungen, sofern das bezügliche
Gesuch schon nach Einreichung der Klage gestellt wird,
vom Gerichtspräsidenten im Vorverfahren, andernfalls

vom Amtsgericht in der Hauptverhandlung und
zwar endlich getroffen werden. Das Gericht kann
die Verfügungen des Präsidenten abändern oder
ergänzen. Wird in der Hauptsache appelliert, so ist
der Appellationshof zuständig, dem auch die Befugnis
der Abänderung oder Ergänzung einer getroffenen
Verfügung zusteht. In jedem Falle ist die Gegenpartei
vor dem Erlass der Verfügungen einzuvernehmen.

Entsprechend der Vorschrift von Art. 158, Ziff. 2,
des Schweizerischen Zivilgesetzbuches ist die
Beweisaussage (Art. 279) zum Beweis von Tatsachen,
die zur Begründung einer Klage auf Scheidung oder
Trennung dienen, unzulässig (Art. 300).

3. Vaterschaftsklage.
Die Art. 301, 302 und 303 nehmen die in den

§§ 56, 57 und 59, Abs. 2 des Prozessdekrets vom
30. November 1911 enthaltenen Vorschriften auf, so
dass hier an dem zur Zeit bestehenden Rechtszustand
nichts geändert wird (vgl. Tagblatt des Grossen Rates,
Jahrgang 1911, Seiten 734 ff.) Dagegen ist die
Bestimmung des § 58, Abs. 1, wonach die Einvernahme
durch den Paternitätsbeamten den Aussöhnungsversuch

vertreten soll, nicht rezipiert worden. Unter
der Herrschaft des alten Zivilgesetzbuches war diese
Regelung verständlich, weil der Einvernahme durch
den Paternitätsbeamten die Standesbestimmung vor
Amtsgericht folgte, bei welchem Anlasse Gelegenheit
zu Vergleichsunterhandlungen vor der Prozessan-
hebung geboten war. Es liegt aber auf der Hand, dass
die getrennte Einvernahme der Parteien vor dem
Paternitätsbeamten für sich allein den Aussöhnungsversuch

nicht zu ersetzen vermag.

4. Der Appellationshof als einzige Instanz (Art.
7 und 304).

Als einzig wesentliche, von den allgemeinen
Verfahrensvorschriften abweichende Punkte sind zu
erwähnen :

Die Beweisaufnahme kann nicht nur dem
Instruktionsrichter oder einer Abordnung aus der Mitte des
Gerichtes, sondern auch dem Gerichtspräsident des
Ortes übertragen werden, wo sie vor sich gehen soll.

Die Beweisführung kann an jedem Orte des Kantons

stattfinden.
Der Instruktionsrichter ist bei der Beratung des

Appellationshofes in der Regel einziger Berichterstatter.

II. ADsclmitt.

Vom summarischen Verfahren.

Titel I.

Allgemeine Bestimmungen.
Im ersten Titel sind die allgemeinen Vorschriften

für das summarische Verfahren enthalten, welche für
alle Anwendungsfälle gemeinsam gelten, sofern nicht
das Bundesrecht oder besondere Bestimmungen der
nachfolgenden Titel einzelne Abweichungen vorsehen.
Zunächst wird die subsidiäre und sinngemässe
Anwendung der im allgemeinen Teil sowie für das
ordentliche Verfahren aufgestellten Bestimmungen
statuiert (Art. 306). Im übrigen stellt der Entwurf
in der Hauptsache auf die im Prozessdekret vom
30. November 1911 für die Massnahmen und
Verfügungen auf einseitigen Antrag (§§ 61 und ff.)
vorgesehenen Verfahrensvorschriften ab. Die bisherige
Praxis hat gezeigt, dass es einer speditiven und
zweckmässigen Erledigung solcher Fälle durchaus dienlich
ist, wenn abgesehen von der Aufstellung einiger
Leitsätze dem Richter in der Gestaltung des Verfahrens
möglichste Freiheit gelassen wird.

Immerhin mussten an der gegenwärtigen Ordnung
einige Ergänzungen angebracht werden.

Art. 309 gibt dem Richter die Berechtigung,
verpflichtet ihn aber nicht, eine förmliche Parteiverhandlung

anzuordnen. Eine solche kann abgesehen von
den Fällen, wo sie nach der Natur der zu erlassenden

Verfügung überflüssig erscheint, jeweilen auch
da entbehrt werden, wo das gestellte Gesuch sich
schon von vornherein als unbegründet erweist.

Für die Ladungen und die Zustellung richterlicher
Verfügungen braucht nicht die Form der Post- oder
Weibelzustellung beobachtet zu werden, sondern sie
können durch eingeschriebenen Brief erfolgen (Art.
311). Rechtsversicherungsbegehren sind unzulässig
(Art. 313). Ebenso ist die Ergreifung von Rechtsmitteln

mit Ausnahme der Appellation in den
ausdrücklich bezeichneten (Art. 336) Fällen und der
Nichtigkeitsklage wegen Verletzung klaren Rechtes
ausgeschlossen (Art. 314). Dagegen ist die Beschwerde

(Art. 374 ff.) gegeben. Die Gerichtsferien gelten für
das summarische Verfahren nicht (Art. 315). Selbstverständlich

ist schliesslich, dass rechtskräftige
Verfügungen und Entscheide nicht erst nach Ablauf der
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14-tägigen Frist des Art. 397, sondern sofort vollstreckbar
sein müssen. Eine andere Regelung wäre dem

Zwecke dieser Verfügungen zuwider.

Titel II.

Schuldbetreibung»- und Konkurssachen.

Aus der Bezeichnung der Anwendungsfälle in
Art. 317 ist ersichtlich, dass nicht nur diejenigen
Sachen, für welche das Betreibungsgesetz ein
summarisches Verfahren vorsieht, in diesem Verfahren
behandelt werden sollen, sondern auch noch andere
in die richterliche Kompetenz gestellte Massnahmen
und Entscheidungen.

Für die Rechtsöffnungsbegehren gilt die besondere,

durch die bundesrechtliche Natur dieser Sachen
bedingte Bestimmung, dass dem Gesuche die
Urkunden beizulegen sind, auf welche sich die verlangte
Rechtsöffnung stützt und dass der Richter auf Grund
dieser, sowie der ihm von den Parteien sonst
zugestellten Urkunden entscheiden soll (Art. 318 und 319).
Auch im übrigen sind die besondern Vorschriften des
Bundesrechtes in bezug auf das Verfahren ausdrücklich

vorbehalten (Art. 321). Hiezu gehören namentlich:

die Bestimmungen über die Betreibungsferien
(Art. 56 ff. Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz);
über das Verfahren bei nachträglichen Rechtsvorschlägen

(Art. 77), in Rechtseröffnungssachen (Art.
80 ff.), bei Wechselrechtsvorschlägen (Art. 181), bei
der Konkurseröffnung (Art. 166 ff., 189, 190 und ff.)

Art. 320 führt die einem vollstreckbaren gerichtlichen

Urteile gleichgestellten Entscheide auf.

Titel III.
Massnahmen und Verfügungen auf Grundlage des

Zivilrechts.

Art. 322 und 325 entsprechen der durch das
Prozessdekret vom 30. November 1911 für diese
Sachen getroffenen Regelung.

Titel IV.
Von den einstweiligen Verfügungen.

Der Entwurf wählt anstatt der bisherigen Bezeichnung

«provisorische» den Ausdruck «einstweilige»
Verfügungen. Einmal um damit einem deutschen vor
einem Fremdwort den Vorzug zu geben und sodann
weil schon das Betreibungsgesetz jenen Ausdruck als
Bezeichnung für ganz andere Dinge (provisorische
Rechtsöffnung, Pfändung, provisorischer Verlustschein)

braucht.
Sonst sind die Grundlagen im grossen und ganzen

dieselben geblieben, wie im geltenden Rechte.
Eine wesentliche Neuerung bringt nur Art. 326,

Ziff. 3, welcher zum Schutze von fälligen Rechtsansprüchen,

wenn durch die nicht sofortige Erfüllung
dem Berechtigten ein erheblicher, nicht leicht zu
ersetzender Schaden droht, die Herausnahme
einstweiliger Verfügungen gestattet. Eingeschränkt ist
diese Möglichkeit auf die Rechtsansprüche, welche
nicht auf Geld oder Sicherheitsleistung gerichtet sind;

das aus dem Grunde, weil für die auf Geld- oder
Sicherheitsleistung sich richtenden Ansprüche das
bundesrechtliche Mittel des Arrestes gegeben ist, in welches

die kantonale Gesetzgebung nicht eingreifen darf.
In der Praxis hat sich gezeigt, dass die im geltenden

Rechte aufgenommenen Voraussetzungen zu eng
gefasst sind. So ist insbesondere § 306, Ziffer 3,

Zivilprozess vom Appellationshof immer so ausgelegt
worden, dass der nicht leicht zu ersetzende Schaden
von Sachen drohen muss, und nicht von Handlungen
von Personen herrühren darf (Zeitschrift des bernischen

Juristenvereins XXXVII., p. 100, 238, XXXVIII.,
98, XXXIX., 166). Das moderne Verkehrsleben bringt
aber Verhältnisse mit sich, bei denen unter
Umständen auch auf dem Wege vorläufigen richterlichen
Befehls ein Einschreiten des Richters gegeben sein
muss, wenn Handlungen von Personen in Frage stehen.
Zum Beispiel ein Milchgeschäft in einer Stadt,
welches auf einen bestimmten Kundenkreis angewiesen ist,
wird verkauft mit der bestimmt umschriebenen
Verpflichtung, dem Käufer während 5 Jahren keine
Konkurrenz zu machen. Wenn der Verkäufer dieser
Verpflichtung zuwiderhandelt, so kann der Käufer, wenn
er auf das rechtskräftige Urteil warten muss, schweren
Schaden erleiden, der durch keine Ersatzsumme
gedeckt wird. Es sollte je nach den gegebenen tatsächlichen

Umständen möglich sein, ein richterliches Verbot

zu erwirken (mit oder ohne Kautionsleistung),
welches eine solche offenbar vertragswidrige Konkurrenz

bis zum Austrag des Rechtsstreites untersagt.
Eine solche Möglichkeit gibt nun die neue Bestimmung

von Art. 326, Ziff. 3, dem Käufer an die
Hand, indem sie von einem durch die nicht sofortige
Erfüllung einer Verbindlichkeit, also gerade durch
eine Handlung oder Unterlassung drohenden Schaden
spricht. Ein Hauptanwendungsfall dieser Vorschrift
dürfte sodann die richterliche Auflösung einer
Gesellschaft aus wichtigem Grund (Art. 545, Ziff. 7,
Obligationenrecht) abgeben. Wenn der Teilhaber einer
Gesellschaft einen wichtigen Grund hat, um die
Auflösung der Gesellschaft vor Ablauf der
Vertragsdauer zu verlangen, so ist er heute auf
den ordentlichen Prozessweg angewiesen. Er kann
nicht, wie es z. B. beim Dienstvertrag vorgesehen
ist (Art. 352 Obligationenrecht) durch eine blosse
Erklärung den Vertrag auflösen. Die Folge
davon ist die, dass er das unerträgliche Gesellschaftsverhältnis

fortsetzen muss und die Frage der
Auflösung während längerer Zeit pedent bleibt, wodurch,
abgesehen von Unzukömmlichkeiten aller Art, dem
Auflösungsberechtigten ein enormer Schaden erwachsen

kann. Für solche und ähnliche Fälle gibt die
neue Bestimmung ein wirksames Schutzmittel,
indem sie durch eine Art antizipierter Vollstreckung
den Berechtigten vor dem Schaden bewahrt, der ihm
infolge des von der ordentlichen Prozessführung in
Anspruch genommenen Zeitablaufs bevorsteht. Der
Richter hat es nach Art. 330 in der Hand, durch
Fristansetzung die Anhebung des Rechtsstreites unter

Androhung des Dahinfallens der einstweiligen
Verfügung zu erzwingen.

Art. 332 regelt gesetzlich, was in der Praxis schon
jetzt feststeht, dass die Schadenersatzklage aus einer
einstweiligen Verfügung nur im ordentlichen Verfahren,
nicht als Widerklage in dem Verfahren über die
provisorische Verfügung selbst geltend gemacht werden
kann.
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Aehnlich wie bei der Arrestnahme (Art. 279, Abs. 1,
Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz) ist eine
Appellation nicht vorgesehen (Art. 314 in Verbindung
mit Art. 336.) Das zum Zwecke des Erlasses einer
einstweiligen Verfügung stattfindende Verfahren soll
sich nicht, wie es jetzt oft vorkommt, zu einem eigentlichen

Prozesse auswachsen. Es ist eine blosse Prima-
facie-Kognition, wobei über den Bestand oder Nicht-
bestand des in Frage stehenden Anspruchs erst im
nachfolgenden ordentlichen Verfahren entschieden
wird.

III. Abschnitt.

Die Rechtsmittel.

Titel I.

Die Appellation.

Das Wesen der Appellation besteht in einer
umfassenden Nachprüfung des Urteils nach Tat- und
Rechtsfrage durch den obern Richter. Sie richtet sich
deshalb vornehmlich und in erster Linie gegen das
Urteil. Das Urteil ist aber nichts anderes als das
Endergebnis des ihm vorhergegangenen Verfahrens.
Wenn daher die Durchführung dieses Verfahrens von
der Prüfung des Obergerichtes ausgeschlossen bleibt,
so ist sehr häufig das Urteil nicht mehr zu ändern,
obgleich es auf einer unrichtigen Grundlage beruht.

Die bisherige Praxis hatte nun die Richtung
eingeschlagen, eine scharfe Scheidung der einzelnen
Rechtsmittel herbeizuführen, Appellation und
Nichtigkeitsklage sowie die Beschwerde genau von einander
abzugrenzen. Eine solche Scheidung ist aber, so
logisch genau man auch die Grenzen zu ziehen sucht,
eine schwierige Aufgabe; es war soweit gekommen,
dass die Anwälte manchmal im Zweifel darüber
waren, welches Rechtsmittel eigentlich im gegebenen
Falle das Zutreffende sei; ja man versuchte mehrere
Rechtsmittel gleichzeitig, um sicher zu sein, das
Richtige zu treffen.

Diesem Zustand entgegenzutreten, ist die Appellation

im Entwurf als ein Rechtsmittel gestaltet, dem
«das gesamte Verfahren vor erster Instanz, soweit es
der Prüfung des Appellationshofes nicht ausdrücklich
durch gesetzliche Bestimmung entzogen ist», unterliegen

soll (Art. 333, Abs. 2). Damit steht im
Zusammenhang, dass kein anderes Rechtsmittel mit
Ausnahme der Beschwerde, welche auch nach dem
Entwürfe kein Rechtsmittel im technischen Sinne ist,
eingelegt werden kann, solange die Appellation
offen steht (Art. 337). Damit ist die Nichtigkeitsklage

gemeint und ausgesprochen, dass durch die
Appellation auch Nichtigkeitsgründe gegen das
erstinstanzliche Urteil geltend gemacht werden können.

Die Parteien können also mit der Appellation das
gesamte dem Urteil vorhergegangene Verfahren
anfechten und deshalb ist dem Appellationshof auch in
Art. 352 die Rückweisungsbefugnis eingeräumt, wobei

er bestimmt, ob das ganze oder einzelne Teile
des Verfahrens aufgehoben werden. Die Erwägungen
des Appellationshofes sind dabei für das erstinstanzliche

Gericht bindend. — Die Rückweisungsbefugnis

ist aber nur fakultativ. Das Gericht wird davon nur
Gebrauch machen, wenn das Aktenmaterial nicht
vollständig genug ist, um in der Sache selbst ein
Urteil fällen zu können (vgl. auch Art. 365). Denn
der Zweck der Justizpflege ist nicht die Beobachtung
der Formen an sich, sondern mit möglichster
Beförderung einen Endentscheid in einer Streitsache
herbeizuführen.

Eine Rückweisung der Sache kann auch stattfinden,
wenn der Appellationshof einen neuen Rechtsstandpunkt

einnimmt und in Folge davon eine
Beweisführung erforderlich ist. Doch wird in vielen Fällen
Art. 347 genügen, wonach der Appellationshof selbst
Beweise abnehmen kann.

Eine zweite Hauptneuerung ist, dass die Appellation
nur zulässig ist, wenn ein erstinstanzliches Urteil
vorliegt, welches das Verfahren vorläufig abschliesst. Unter

dieser Voraussetzung ist sie auch gegen Entscheide
über Vor- und Zwischenfragen gestattet (Art. 335,
Abs. 2). Wir haben uns über die Bedeutung dieser
Aenderung schon bei Gelegenheit der Aufhebung des
Zwischengesuchsverfahrens ausgesprochen und hoffen

damit eine erhebliche Beschleunigung in der
Erledigung der Prozesse herbeizuführen.

Sonst ist eine Appellation gegen prozessuale
Entscheide nur noch gestattet bei Prozesskostenmoderation

(Art. 69), bei Kostendekreten infolge
Prozesserledigung (Art. 203, Abs. 2), bei Streitigkeiten über
Bildung von Schiedsgerichten und Ablehnung von
Schiedsrichtern (Art. 385), und bei Streitigkeiten in
der kantonalen Zwangsvollstreckung (Art. 402, Abs. 3) ;
ausgeschlossen bei Kostenversicherungs- und
Wiedereinsetzungsentscheiden.

Art. 336 nennt die im summarischen Verfahren
erlassenen Verfügungen und Entscheide, gegen welche
appelliert werden kann. Der Entwurf lehnt sich dabei

im wesentlichen an das bisherige Recht an.
Hinsichtlich der auf Grundlage des Zivilrechts getroffenen
Verfügungen rechtfertigen sich einige durch die Natur
der betreffenden Sachen begründete Aenderungen. Von
der in § 65 des Prozessdekretes enthaltenen
Aufzählung hat der Entwurf die Art. 35, 662, Abs. 3,
808, Abs. 1 und 2, 809, Abs. 3, 839, Abs. 3, des
Zivilgesetzbuches gestrichen dagegen beigefügt: Art
170, Abs. 1 und 3 und 977 des Zivilgesetzbuches.
Wenn man die erstgenannten Fälle prüft, so wird
man zur Einsicht gelangen, dass bei diesen eine
Weiterziehung füglich ermangelt werden kann. In
den beiden neu appellabel erklärten Fällen
(Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes, Berichtigungen
von Grundbucheintragungen) stehen jedoch so wichtige

Interessen in Frage, dass eine Appellation
zugelassen werden muss.

Einstweilige Verfügungen, die vom Instruktionsrichter

in einem hängigen Prozess erlassen werden,
sind nicht appellabel; in "den übrigen Fällen ist die
Appellation zulässig, sofern die Hauptsache appellabel

ist (Art. 336, Abs. 3).
Neu eingeführt wird im Entwurf nach dem Vorbild

der Bundesgerichtsorganisation die Anschlussappellation

(Art. 340).
Beseitigt sind die Formalien der aus dem gemeinen

Prozess stammenden Appellationsdiligenzien. Die
Appellation bedarf als einziger Form der Erklärung durch
die Partei. Die Einsendung der Akten, die ja in
Zukunft nicht mehr Partei-, sondern Gerichtsakten sind,
erfolgt durch den Gerichtspräsidenten von Amtes we-
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gen (Art. 341). Die Appellationsgebühr ist bei der
Verhandlung, wie jede andere Gebühr zu entrichten.

Eine Neuerung gegenüber dem geltenden Recht
ist die Bestimmung, dass in der Appellationserklärung

anzugeben ist, inwieweit der Appellant Abänderung

des erstinstanzlichen Urteils verlangt und welche
weiteren Beweismassnahmen er zu beantragen gedenkt.
Es handelt sich hiebei aber nicht um ein formales
Erfordernis, von dessen Beobachtung die Gültigkeit
der Appellation abhängig wäre, sondern um eine
blosse Ordnungsvorschrift, deren Verletzung aber
Kostenfolgen nach sich zieht, sofern infolgedessen
eine Terminsverschiebung notwendig wird (Art. 339,
Abs. 2).

In bezug auf die Zulassung weiterer Beweismassnahmen

gilt, soweit es sich um nachträgliche
Anbringen handelt, der in Art 93 niedergelegte
allgemeine Grundsatz auch für die Appellationsinstanz.
Beschwerden gegen die Beweisverfügung der
Vorinstanz werden nach der Bestimmung von Art. 333,
Abs. 2, von der Appellation umfasst, sollen aber in
der Appellationserklärung namhaft gemacht werden
(Art. 339, Abs. 2).

Verspätete Appellationen sind vom Appellationshof
ohne Parteiverhandlung zurückzuweisen; ebenso kann
er seine sachliche Zuständigkeit von Amtes wegen
ablehnen (Art. 342, 343). Zu verweisen ist hier
noch auf Art. 142, Abs. 2. Doch steht den Parteien,
wenn keine Ablehnung von Amtes wegen erfolgte,
das Recht zu, diese Gegenstände Vortragsweise noch
zur Entscheidung zu bringen (Art. 346, Abs. 2).

In den im summarischen Verfahren zu
verhandelnden Sachen, sowie in Arrestaufhebungssachen sind
mündliche Verhandlungen vor dem Appellationshofe
ausgeschlossen. Auch ist für diese Sachen eine
Anschlussappellation nicht zugelassen (Art. 355).

In Streitigkeiten über Prozessvoraussetzungen
(Art. 192) kann der Appellationshof, wenn er eine
mündliche Verhandlung nicht für erforderlich hält,
ohne Parteivorträge urteilen (Art. 355, Abs. 2).

Mitaufgenommen sind jetzt im Zivilprozess die
Bestimmungen über das Verfahren bei Appellationen
im Konkurs- und Nachlassverfahren (Art. 356 und ff.)
und zwar auf der Grundlage, wie sie das Einführungsgesetz

zum Schuldbetreibungs- und Konkursgesetze
gestaltet hatte.

Titel II.

Die Nichtigkeitsklage.

Unter den Nichtigkeitsgründen ist in Art. 359, Ziff. 1,
neu aufgenommen der Mangel der gültigen Besetzung
des Gerichtes ; es wird damit eine Lücke des bestehenden

Gesetzes ausgefüllt. Die übrigen Nichtigkeitsgründe

entsprechen, soweit sie für alle Urteile gelben,
dem § 359 der geltenden Zivilprozessordnung.
Gestrichen wurde nur der Nichtigkeitsgrund des
bestochenen Richters, indem dieser ablehnbar ist. Uebrigens
ist nunmehr für diesen Fall der Revisionsgrund des
Art. 368, Ziff. 3, gegeben.

Neu ist die Bestimmung des Art. 360, von dem schon
im Eingange die Rede war. Kompetenzurteile des
Gerichtspräsidenten oder des Amtsgerichtes sind mit der
Nichtigkeitsklage anfechtbar, wenn dem urteilenden
Richter die sachliche Zuständigkeit fehlte oder wenn
klares Recht verletzt ist.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1917.

Die sachliche Zuständigkeit ist die Ordnung der
Gerichte unter einander. Es besteht nicht nur ein Partei-,

sondern ein öffentliches Interesse daran, dass
diese in der Organisation der Gerichte liegenden
Regeln nicht verletzt werden. Jedenfalls aber hat die
Partei ein Recht, zu verlangen, dass sie von
demjenigen Richter beurteilt wird, dem ihre Streitsache
ihrer Art und ihrem Werte nach zugewiesen ist und den
das Gesetz zu ihrer Beurteilung als geeignet erklärt
hat. Dieses Recht muss auch für die in der endlichen
Entscheidungskompetenz der einzelnen Untergerichte
stehenden Streitsachen durch eine Weiterziehung an
das obere Gericht geschützt werden. Denn es handelt
sich um ein Recht, das nicht vom Streitwert abhängig
ist, das heisst um die Gerichtsbarkeit selbst.

Ueber die Verletzung klaren Rechtes haben wir
uns schon zu Art. 2 ff. ausgesprochen. Die gewählte
Fassung soll zum Ausdruck bringen, dass nicht jede
unrichtige Interpretation, nicht jede falsche Entscheidung

einer Kontroverse Grund zu einer Nichtigkeitsklage

abgibt, sondern nur eine solche, die mit dem
bestimmten und klaren Wortlaut des Gesetzes im
Widerspruch steht oder auf einer offenbar unrichtigen

Akten- oder Beweiswürdigung fusst. Man kann
auch dieser Fassung gegenüber einwenden, dass
dem einen klar vorkommt, was der andere durchaus

nicht als leicht lösbar ansieht. Aber man wird sich
hier, wie noch in manch andern Dingen, mit
Durchschnittsbegriffen begnügen müssen. Der Grundsatz
selbst findet sich im Anschluss an den gemeinen Pro-
zess in einer Reihe kantonaler Prozessordnungen (so
Zürich § 344, Ziff. 9, und Schaffhausen § 311,
Ziff. 10, Luzern § 259, Ziff. 5, Schwyz § 276).

Im allgemeinen mag hier noch zu dieser
Nichtigkeitsklage gegen Kompetenzentscheide bemerkt werden,

dass die Ausschliessung der Appellation in
Streitsachen geringem Wertes, ja überall nur auf praktischen

Rücksichten beruht. Die Zulassung wenigstens
einer Nichtigkeitsklage beruht auf einem Gebot
sozialer Gerechtigkeit. «Jedermann weiss, dass es der
Maus, der man die Haut über die Ohren zieht, ebenso
weh tut, wie dem Ochsen. Die Justizgesetzgebung hat
wahrlich einen schlüpfrigen und abschüssigen Standpunkt,

wenn sie diese triviale Wahrheit verleugnet und
dem Eigentumsrecht am Taglöhnerhäuschen ein
geringeres Mass von Schutzmitteln zumisst als dem
Eigentumsrecht am Herrenhaus.» (Briegleb, Einleitung
in die Theorie der summarischen Prozesse.)

Für die Behandlung der Nichtigkeit aus Art. 360,
Ziff. 2, ist in Art. 365 eine Rückweisungsbefugnis
des Appellationshofes vorgesehen, die aber nur fakultativ

ist. Sind die Akten spruchreif, so kann und
soll er selbst an Stelle des aufgehobenen ein neues
Urteil setzen.

Das Verfahren ist im wesentlichen sonst gleich
geblieben. Die 30-tägige Frist beginnt mit der
Eröffnung des Urteils zu laufen. Der Staatsanwaltschaft
ist eine besondere Befugnis zur Erhebung einer
Nichtigkeitsklage eingeräumt, wenn der Grund des Art.
359, Ziff. 6 (Mangel einer Zivilprozessache) vorliegt
Art. 361). Endlich ist in Art. 364 in Erweiterung des
geltenden Rechtes dem Appellationshof die Befugnis
eingeräumt, bei Zuspruch der Nichtigkeitsklage nicht
nur das Urteil aufzuheben, sondern auch diejenigen
Teile des Verfahrens zu bestimmen, welche von der
Nichtigkeit mit ergriffen werden.
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Art. 366, Abs. 2, sieht die Möglichkeit vor, die
Kosten der Gerichtsbehörde, deren Urteil nichtig
erklärt wird, aufzuerlegen, sofern ihr Arglist oder grobe
Nachlässigkeit zur Last fällt. Selbstverständlich muss
vorgängig einer solchen Entscheidung der fehlbaren
Behörde Gelegenheit zur Verantwortung gegeben
werden.

Titel III.
Das neue Recht.

Die Bestimmungen über das neue Recht haben
zwei nennenswerte Neuerungen erfahren.

Art. 368, Ziff. 3, bezeichnet als Revisionsgrund
die Tatsache, dass durch eine strafbare Handlung
zum Nachteil des Gesuchstellers auf den Entscheid
eingewirkt worden sei. Der entsprechende Revisionsgrund

in § 353 des geltenden Zivilprozesses wird
dadurch in zweifacher Beziehung modifiziert. Einerseits

bedeutet dies eine Erweiterung, indem nicht nur
die Fälschung eines in der Prozessverhandlung
gebrauchten Beweismittels, sondern jede strafbare
Einwirkung auf eine der Entscheidungsgrundlagen als
Revisionsgrund dient, anderseits eine Einschränkung
insofern, als die Einwirkung zum Nachteil des
Gesuchstellers geschehen sein muss.

Art. 369 stellt den Entscheid über die Gestattung
des neuen Rechtes in die sachliche Kompetenz der
Gerichtsstelle, vor welcher der Prozess in letzter (nicht
in erster, vgl. § 355 Zivilprozess) Instanz verhandelt
wurde. Die neue Regelung rechtfertigt sich aus dem
Grunde, weil nach der im Entwurf vorgesehenen
Ordnung die tatsächlichen und rechtlichen Grundlagen

des Prozesses auch noch in der Appellationsinstanz

frei verändert werden können und somit die
letztere die geeignete Behörde ist, um zu entscheiden,
inwiefern eine Neuaufnahme des Verfahrens am
Platze sei.

IY. Abschnitt.
Die Beschwerde.

Die Beschwerde ist im Entwurf als eine Art der
Verantwortlichkeitsklage nach dem Gesetze vom 19.
Mai 1851 behandelt. Die verletzte Partei oder der
ungebührlich behandelte Dritte (Art. 374, Ziff. 4) wendet

sich an den Appellationshof als Aufsichtsbehörde
und verlangt Remedur der ihn beschwerenden Handlung

der Gerichtsperson. Gestrichen ist deshalb die
Beschwerde wegen FormVerletzung, welche ihrer Natur

nach gar nicht in die Beschwerde, sondern unter
die Nichtigkeitsklage gehören würde. Die
Beschwerdegründe sind:

Verweigerung oder Verzögerung der Rechtshülfe
(Art. 374, Ziff. 1), was schon im geltenden Recht
enthalten ist;

die ungerechtfertigte Einstellung eines Prozesses,
gerichtet gegen eine missbräuchliche Anwendung der
dem Richter in Art. 96 verliehenen Gewalt;

Amtsmissbrauch ;

ungebührliche Behandlung der Parteien oder dritter
Personen von Seite der Gerichtspersonen anlässlich
yon Amtshandlungen.

Gestrichen sind die stark formalistischen Be-
schwerdediligenzien (Beschwerdeankündung) des
geltenden Rechtes. Die Beschwerde ist schriftlich innert
14 Tagen beim Appellationshof einzureichen. Sie hat
die Begehren, die Begründung und die Angabe der
Beweismittel zu enthalten (Art. 375).

Die Beschwerde gegen den Appellationshof geht
an den Grossen Rat, gegen einzelne Mitglieder, den
Obergerichtsschreiber, die Sekretäre und Angestellten
des Obergerichtes an den Appellationshof (Art. 376).

Das Beschwerde-Verfahren und Urteil ist im übrigen
nicht verändert; nur ist dem Appellationshof in Art.
378 die Befugnis erteilt, den Gerichtspersonen, gegen
welche sich die Beschwerde richtet, bei Gelegenheit
des Entscheides bindende Weisungen zu erteilen. Im
übrigen wird auf das zu Art. 15 Gesagte verwiesen.

V. Abschnitt.
Schiedsgerichte.

Die Grundlagen des Schiedsgerichtsverfahrens sind
aus dem geltenden Rechte herübergenommen, unter
etwas schärferer Auseinanderhaltung des
Schiedsvertrages und der Schiedsklausel (Art. 381 und 382).

Neu ist die Bestimmung von Art. 382, Abs. 2,
wonach in der Schiedsklausel die Beiziehung von
Anwälten nicht von vorneherein ausgeschlossen werden

darf. Sie rechtfertigt sich aus der Erfahrung,
dass derartige Vereinbarungen, die häufig in
Verträgen oder Statuten Aufnahme finden, nicht selten
den Parteien lästig und nachteilig werden, wenn es
zum Prozess kommt und sie sich gezwungen sehen,
ohne rechtskundigen Beistand vor dem Gericht zu
erscheinen und ihre Sache selber zu führen. Im Augenblicke

eines Vertragsabschlusses rechnen die Kontrahenten

in der Regel überhaupt nicht mit einem Prozess

und können sich jedenfalls keine Vorstellung
von der Art, Bedeutung und Schwierigkeit der
möglicherweise eintretenden Streitfälle machen. Sie sollen
sich daher ihrer Handlungsfreiheit hinsichtlich der
wichtigen Frage der Beiziehung eines Anwaltes in
künftigen Streitfällen nicht von vorneherein entäussern

können. Liegt ein konkreter Streitfall vor, so
können die Parteien alsdann den Ausschluss der
Anwälte vereinbaren, wenn sie dies für zweckmässig
erachten.

Die im geltenden Rechte enthaltene gesetzliche 40-
tägige Frist zur Ausfällung des Spruches, die indess
gewöhnlich durch Parteivereinbarung beseitigt wurde,
ist in Art. 386 dadurch ersetzt, dass die Parteien eine
Frist bestimmen können, binnen welcher das Urteil
des Schiedsgerichtes ausgefällt und den Parteien schriftlich

zugestellt sein muss, ansonst der Schiedsvertrag
erlöscht.

Als Verfahren gilt, wenn die Parteien nichts anderes
festsetzen, das ordentliche Verfahren mit den für die
Bagatellsachen vorgesehenen Modifikationen (Art.
387). Der Schiedsspruch bedarf zu seiner Gültigkeit
der schriftlichen Form (Art. 389); die bisherige
Vorschrift von § 378, Abs. 2 C. P., dass im Urteil das
Datum der Zustellung bescheinigt werden müsse, ist
beseitigt. Art. 390 ergänzt eine Lücke des
gegenwärtigen Rechtes. Der ordentliche Richter
(Gerichtspräsident) soll dem Schiedsgericht mit seiner Zwangsgewalt

zu Hülfe kommen, wenn Zeugen oder Sach-
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verständige der Aufforderung des Schiedsgerichtes
gegenüber sich renitent verhalten. Ebenso soll er die
erforderlichen Urkundeneditionen bewirken.

Nach dem Entwurf können die Parteien auch noch
während des Verfahrens über den Ersatz eines
weggefallenen Schiedsrichters Vereinbarungen treffen.

VI. Abschnitt.
Die Zwangsvollstreckung.

Titel I.

Neu ist in Art. 398 die Bestimmung, wonach für
die Geldschulden und Kautionsansprüche die Gnadenfrist

von 14 Tagen zur Vollstreckbarkeit des Urteils
beseitigt wird. Es geschah dies aus der Ueberlegung,
dass die Fristen des Betreibungsverfahrens dem
Schuldner hinreichend Zeit lassen, sich zur
Vollstreckung zu rüsten.

Neu sind ferner die Art. 400 und 401. Sie ordnen
die Vollstreckung ausserkantonaler Urteile.

Art. 400 behandelt schweizerische, nicht im Kanton
Bern ergangene Urteile. Hier wird auf die Vorschrift
des Art. 61 der Bundesverfassung verwiesen, anhand
deren die Vollstreckbarkeitsentscheidung durch den
Appellationshof, nach Einvernahme des Belangten,
gegeben werden soll.

Art. 401 regelt die Vollstreckbarkeit ausländischer
Urteile an der Hand der Praxis des Appellationshofes
(vgl. Zeitschrift des bernischen Juristenvereins, Bd. 26,
p. 499 Monatsblatt VIII, p. 140). Leider ist die
internationale Vollstreckbarkeit der Urteile nur mit wenigen
Staaten (Frankreich und Spanien) in umfassender
Weise geordnet und jeder Staat geht in der Ordnung
dieses Verhältnisses gezwungenerweise autonom vor.
Es ist auch nach den letzten Entscheidungen des
Deutschen Reichsgerichtes nicht zu hoffen, dass man
so bald zu weiteren internationalen Vereinbarungen
gelangen wird. Die internationale Prozesskonvention
vom Haag bezieht sich nur auf die Vollstreckbarkeit
der Kostenurteile, also eines Nebenpunktes.

Die Judikatur des Appellationshofes geht von dem
gewiss richtigen Grundsatze aus, dass die materielle
Begründetheit eines auswärtigen Urteiles nicht mehr
untersucht werden soll, sobald gewisse Bedingungen,
welche Garantie gewähren dafür, dass das Urteil in
richtiger Weise zustande gekommen ist, erfüllt sind.
Als solche Bedingungen erscheinen :

1. Dass das Urteil Rechtskraft besitzt.
Diese Voraussetzung wird in der Regel durch eine

Bescheinigung der zuständigen ausländischen Behörde
zu erbringen sein.

2. Dass es von einem nach hiesigem Recht kompetenten

Gericht erlassen wurde.
Der Entwurf nimmt damit auch den durch die

Praxis anerkannten Standpunkt ein, dass für die
Prüfung der (örtlichen) Kompetenz des Prozessgerichtes

die einheimischen Zuständigkeitsnormen
massgebend sein sollen. Diesen letzteren sind aber nicht
nur die Grundsätze des eidgenössischen und des
kantonalen Rechtes, sondern auch die vom Vollstreckungsrichter

gebilligten Regeln des internationalen Privatum!

Prozessrechtes zuzuzählen. Eine Wegleitung mag

hiebei vielleicht die in Anwendung des
französischschweizerischen Gerichtsstandvertrages geübte
bundesgerichtliche Praxis geben (Gruebler, die Vollstreckung
ausländischer Zivilurteile in der Schweiz, Seite 99).
Wir erinnern in diesem Zusammenhang auch an die
Interpretation, welche das Bundesgericht dem Art. 59
Bundesverfassung gegeben hat, wonach sich der in der
Schweiz domizilierte Schuldner auch gegenüber
Urteilen aus auswärtigen Staaten auf Art. 59 berufen
kann (A. S. XXV., 1, p. 93/2).

3. Der Verurteilte muss zur Urteilsverhandlung
gesetzlich vorgeladen worden sein.

4. Die Vollstreckung darf nicht gegen die Grundsätze

öffentlicher Ordnung und guter Sitte Verstössen.
Dieser Vorbehalt ist notwendig, da Art. 401 für alle

auswärtigen Staaten gilt; es kann unter Umständen
auch ein in der Türkei oder in China gefälltes Urteil
in Frage kommen.

Unter diese Kategorie kann auch dasjenige Moment
eingereiht werden, welches in der Praxis des
Appellationshofes damit näher umschrieben wurde, dass das
zu vollstreckende Urteil keine wesentlichen Grundsätze
des Prozessrechtes verletzen dürfe. Soweit es sich um
solche handelt, zum Beispiel dass dem Beklagten das
rechtliche Gehör nicht verweigert werden darf,
gehören sie zu unserer öffentlichen Ordnung und sind
im internen Verkehr durch das Rechtsmittel des
staatsrechtlichen Rekurses geschützt.

Das Erfordernis der Reciprocität ist von dergross-
rätlichen Kommission entgegen der im Entwurf
vorgesehenen Regelung fallen gelassen worden. Immerhin
ist darauf zu verweisen, dass der Appellationshof für
die Vollstreckbarkeit ausländischer Urteile den Nachweis

des im auswärtigen Staate gehaltenen Gegen-*
rechtes verlangt. Die Form, in welcher diese Voraussetzung

zu erfüllen war, hatte im früheren Entwurf
eine negative Umschreibung gefunden, indem nicht
der Nachweis der Gegenseitigkeit sondern der
Beweis, dass nicht Gegenrecht gehalten werde, erforderlich

war. Wird die Forderung aufgestellt, dass das
Vorliegen des Gegenrechtes bewiesen werden müsse,
so kann leicht ein Zustand entstehen, von dem von
Bar (Theorie und Praxis des internationalen Privatrechts,

Seite 510) ironisch bemerkt: ein Jeder
verlange, dass der andere vorangehe, was zur Folge habe,
dass beide zurückbleiben, und von dem auch Gruebler
(a. a. O. pag 83) 'sagt: «Keiner der beiden Teile
sichert das Gegenrecht zu, wohl aber fordert es jeder
von dem andern, es liegt mithin ein regelrechter
circulus vitiosus vor, aus welchem nur dadurch
herauszukommen ist, dass einer der beiden Staaten den
Anfang macht, indem er den Urteilen des andern die
Vollziehung tatsächlich gewährt.» Der Grundsatz, dass
Urteile aus nicht Gegenrecht haltenden Staaten nicht
vollzogen werden sollen, kann mithin als Retorsions-
massregel unter Umständen noch seine Berechtigung,
haben.

Bewilligt der Appellationshof die Vollstreckbarkeit,
so ist das ausserkantonale oder ausländische Urteil
wie ein bernisches zu vollziehen.

Die Vollstreckungsnormen des bernischen Prozesses
beziehen sich mit Ausnahme von Art. 397 nur noch auf
diejenigen Urteile, welche nicht auf Zahlung einer
Geldsumme oder eine Kautionsleistung gehen (Art. 398).
Denn die letztere Kategorie wird vom eidgenössischen
Rechte beherrscht und der Rechtsöffnungsrichter hat
über die Vollstreckbarkeit zu entscheiden. Das gilt
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freilich neben den ausserkantonalen schweizerischen
Urteilen nur für Urteile aus Staaten, welche einen
Staatsvertrag mit der Schweiz überUrteilsvollstreckung
abgeschlossen haben. Bei den andern Urteilen wird
der bernische Rechtsöffnungsrichter die definitive
Rechtsöffnung ablehnen müssen, solange nicht der
Appellationshof gemäss Art. 401 das Exequatur erteilt
hat. Dann aber unterliegt das Urteil wie ein
bernisches der definitiven Rechtsöffnung.

Titel II.
Besondere Vorschriften.

Art. 402 bezeichnet als den für die Vollstreckung
zuständigen Richter den Richter des Wohnsitzes des
Verurteilten, soweit derselbe im Kanton Bern wohnt. Diese
Lösung ist die einfachere gegenüber dem auch gemachten

Vorschlag, den Präsidenten des Prozessgerichtes
zuständig zu erklären. Dabei hätte es in allen Fällen,
in denen der Appellationshof einzige Instanz ist, einer
besondern Regelung bedurft.

Hat der Verurteilte keinen Wohnsitz im Kanton,
so ist zuständig der Richter des Ortes, an welchem
sich die Sache oder das Vermögen, gegen welche die
Vollstreckung gerichtet ist, liegen. Nur in Fällen, in
welchen das Vollstreckungsobjekt im Kanton sich
befindet, kann von einer Vollstreckung gegen den ausserhalb

des Kantons befindlichen Verurteilten
vernünftigerweise gesprochen werden.

Der Gerichtspräsident entscheidet Vollstreckungsstreitigkeiten

im summarischen Verfahren; Appellation
ist, wenn der erforderliche Streitwert (800 Fr.) gegeben
ist, aber nur zulässig, soweit es sich um Einspruch
gegen die Vollziehung selbst handelt (Art. 402, Abs. 3,
und 410). Also, um ein Beispiel zu geben, wenn der
Richter, nachdem sich zwischen Parteien ein Anstand
erhoben hat, einen Dritten bestimmt, der die Handlung,

zu der der Unterliegende verurteilt wurde, nach
Art. 404 vorzuneümen hat, so ist gegen solche
Verfügung keine Weiterziehung gegeben.

Die einzelnen Fälle der Vollstreckung sind unter
Berücksichtigung der durch das neue Zivilrecht
gegebenen Abänderungen (vgl. Art. 408 und 409) auf
Grundlage des geltenden Rechtes geordnet. Nur ist
bei der Verurteilung zu einem Tun (Art. 404) das im
Falle der Vornahme der Handlung durch einen Dritten

zu beobachtende Verfahren näher umschrieben.
Bei der Rechnungslegung (Art. 405) ist einem aus
Anwaltskreisen stammenden Wunsche entsprechend
beigefügt worden, dass, soweit die Ablegung der Rechnung

durch einen Dritten möglich erscheint, dies vom
Richter bei Weigerung des eigentlich Rechnungspflichtigen

verfügt werden kann.
Die Bestimmung des Art. 407 soll alle aus der

Vollstreckung entstehenden Schadensersatzansprüche in
das Gebiet des Prozessrechtes versetzen, das heisst
das Fundament des Schadensanspruches ist nicht mehr
das materielle Recht, sondern die Nichtbefolgung des
richterlichen Befehls. Es ist eine ähnliche Klage wie
in Art. 332 die Schadenersatzklage aus einstweiliger
Verfügung. Es bedarf dort keines weiteren Nachweises,
als dass die Verfügung unbegründet war oder dass
kein materieller Anspruch zu Grunde lag; ein Nachweis

des Verschuldens ist nicht erforderlich, und so soll
auch beim Schadenersatzanspruch aus Art. 407 die

Frage des Verschuldens wegfallen. — Es soll also damit
nicht in das Obligationen recht eingegriffen werden,
sondern nur rein prozessualisch sollen die Folgen
bestimmt werden, welche den Verurteilten treffen, wenn
er dem im Urteil des Richters liegenden Befehle nicht
nachkommt.

Eine Regelung der Sache, welche aus Art. 97
Obligationenrecht genommen würde, hätte zur Folge, dass
jede aus Urteilsvollstreckung wegen Nichterfüllung
gestellte Schadenersatzforderung, zu einem neuen
Prozess führen müsste, der auf dem Berufungs- oder
Kassationswege an das Bundesgericht gezogen werden
könnte (vgl. Bundesgericht A. S. XXX/2 562/5).

Uebergangsbestimmungen.

Als Grundsatz gilt, dass nur die nach dem
Inkrafttreten dieses Gesetzes anhängig gemachten
Prozesse im neuen Verfahren durchgeführt werden, während

diejenigen, welche schon vorher rechtshängig
waren, nach dem alten Rechte zu Ende geführt werden.

Hievon sehen die vorgeschlagenen
Uebergangsbestimmungen nach zwei Richtungen Abweichungen
vor : Zunächst soll die Uebergehung der ersten
Instanz nach Inkrafttreten des Gesetzes auf diejenigen
Streitsachen beschränkt sein, welche nach dem neuen
Rechte vor dem Appellationshof als einziger Instanz
zu führen sind. Der Zweck dieser Bestimmung geht
dahin, den Appellationshof, welcher nach dem
Inkrafttreten des neuen Gesetzes sofort mit direkt bei
ihm anhängig gemachten Prozessen in Anspruch
genommen wird, vor einer zu grossen momentanen
Geschäftslast zu schützen. Der zweite Einbruch in das
aufgestellte Prinzip besteht darin, dass der Kläger
durch Erklärung der Reform über das ganze
Verfahren einen hängigen Prozess dem neuen Rechte
unterstellen kann.

Art. 418 enthält die übliche exemplikative
Aufzählung derjenigen Erlasse, welche durch das neue
Gesetz aufgehoben werden. Dabei ist darauf
hinzuweisen, dass an der dem Grossen Rate durch die
Gerichtsorganisation (Art. 65 und ff.) eingeräumten
Kompetenz, die organisatorischen und Verfahrensbestimmungen

für das Handelsgericht auf dem Dekretswege

zu ordnen, nichts geändert wird.
Art. 419 sieht die Aufhebung des Gesetzes über

die Advokaten vom 10. Dezember 1840 vor und
verweist die Neuordnung dieser Materie an ein gross-
rätliches Dekret. Wie schon oben erwähnt, handelt
es sich hauptsächlich um die Aufsicht und
Disziplinarbefugnisse über die Anwälte, daneben aber auch
um einige andere Bestimmungen, welche revisionsbedürftig

sind.
Art. 420 ersetzt die im Strafgesetzbuch enthaltenen

S trafSanktionen für den «falschen Eid» und das
«falsche Zeugnis» durch neue Bestimmungen, welche
sich an die Entwürfe für ein schweizerisches
Strafgesetzbuch anlehnen, und den aus dem vorliegenden
Entwurf einer Zivilprozessordnung sich ergebenden
Tatbeständen angepasst sind. Auf die in Strafsachen
sowie in denjenigen Zivilsachen, welche nach dem
alten Recht zu Ende geführt werden, gemachten
falschen Aussagen finden die bisherigen Bestimmungen
weiterhin Anwendung.



Gemeinsamer Entwurf des Regierungsrates und der
grossrätlichen Kommission

April 1917.

Geesetz
betreffend

die Zivilprozess-Ordnung

für den

Kanton Bern.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

in der Absicht, das Zivilprozessverfahren den
heutigen Anforderungen anzupassen, es insbesondere
einfacher, rascher und weniger formalistisch zu
gestalten,

beschliesst :

Allgemeiner Teil.

Titel I.

Von den Gerichten.

Art. 1. Die Zivilgerichte beurteilen alle privat- Zivilprozesssache,
rechtlichen Streitigkeiten, in welchen die Hülfe des
Staates angerufen wird.

Sie haben von Amtes wegen zu untersuchen, ob eine
ihnen unterbreitete Streitigkeit Zivilprozesssache ist.,

Findet das Gericht, dass es sich nicht um eine
Zivilprozesssache handelt oder bestreitet eine Partei die
Zuständigkeit der Zivilgerichte, so werden die Akten
samt dem motivierten Entscheide über die
Kompetenzfrage dem Obergerichte zur Ueberprüfung und
Weiterleitung an den Regierungsrat oder an das
Verwaltungsgericht übermittelt (Art. 15 des Gesetzes Vom
31. Oktober 1909 betr. die Verwaltungsrechtspflege).
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Sachliche Zuständig- Art. 2. Die sachliche Zuständigkeit des Gerichts-
keit: Präsidenten umfasst folgende Fälle :

a)desGerichtspräsi- ^ Er leitet den Aussöhnungsversuch.
2. Er beurteilt endgültig alle Streitigkeiten, deren

Gegenstand den Wert von 400 Fr. nicht
erreicht.

3. Er beurteilt die nachgenannten Streitigkeiten
aus dem Schuldbetreibungs- und Konkursverfahren

und zwar endgültig, wenn der
Streitgegenstand den Wert von 800 Fr. nicht
erreicht, sonst unter Vorbehalt der Appellation:
a) Klagen von Ehefrauen, Kindern, Mündeln,

Verbeiständeten und Pfründern auf
Teilnahme an einer Pfändung (Art. 111, Abs. 3
Sch. K. G., 334 Z. G. B., 529 0. R.).

b) Kollokationsstreitigkeiten (Art. 148, 250 Sch.
K. G.);

c) Klagen auf Aufhebung eines Arrestes mangels

eines Arrestgrundes (Art. 279 Sch.
K. G.);

d) Klagen auf Rückschaffung von heimlich oder
gewaltsam fortgeschafften Retentionsgegen-
ständen (Art. 284 Sch. K. G., 274 O. R.);

e) Klagen dritter Personen, welche Eigentum
oder Pfandrecht an gepfändeten oder in eine
Konkursmasse gezogenen Sacher) ansprechen
(Art. 107, 242 Sch. K. G.) und Klagen des
betreibenden Gläubigers oder der
Konkursverwaltung gegenüber Dritten in den Fällen
des Art. 109 und 204 Sch. K. G. ;

f) Klagen zur Anfechtung der in Art. 214 und
286—288 Sch. K. G. erwähnten Rechtshandlungen

;

g) Klagen des Wechselgläubigers gegen den im
Handelsregister eingetragenen Schuldner,
welchem der Rechtsvorschlag bewilligt worden
ist (Art. 186 Sch. K. G.).

4. Er beurteilt endgültig oder unter Vorbehalt der
Appellation, die ihm in Art. 3 des Gesetzes
vom 28. Mai 1911 betr. die Einführung des
Schweizerischen Zivilgesetzbuches übertragenen

Rechtssachen.
5. Er entscheidet über alle im summarischen

Verfahren zu behandelnden Rechtssachen.
6. Er leitet das Vorverfahren gemäss Art. 5 ff.

der Verordnung des Bundesrates vom 14.
November 1911 betreffend das Verfahren bei der
Gewährleistung im Viehhandel.

7. Er urteilt endgültig oder unter Vorbehalt der
Appellation in allen streitigen und nichtstreitigen

Rechtssachen, deren Beurteilung das
Geisetz nicht ausdrücklich einem andern Gerichte
überträgt.

b) des Amtsgerichts. Art. 3. Das Amtsgericht beurteilt endgültig alle
Streitigkeiten, deren Streitwert mindestens 400 Fr.
beträgt, aber 800 Fr. nicht erreicht, soweit sie nicht
dem Gerichtspräsidenten zugewiesen sind.

[Jeberdies beurteilt es unter Vorbehalt der
Appellation die in Art. 4 des Gesetzes vom 28. Mai 1911
betr. die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches

aufgezählten Fälle, sowie die Ansprüche aus
Verlöbnisbruch (Art. 92—95 Z.G.B.).

c) der Gewerbe- Art. 4. Die Gewerbegerichte beurteilen endgültig
gerichte. Streitigkeiten unter 400 Fr. zwischen Arbeitgebern

und ihren Arbeitern (Gesellen, Angestellten und Lehr-



lingen) oder Personen, welche im eigenen Namen
für Dritte, einen Lehrvertrag abgeschlossen haben,
aus Lehr-, Dienst- oder Werkverträgen. Hiervon
sind ausgenommen Streitigkeiten zwischen häuslichen
Dienstboten und landwirtschaftlichen Arbeitern einerseits

und ihren Arbeitgebern anderseits.
Im übrigen gelten die Bestimmungen der Art. 54

bis 64 des Gesetzes vom 31. Januar 1909 über die
Organisation der Gerichtsbehörden.

Art. 5. Das Handelsgericht beurteilt als ein- d) des Handelsge-
zige kantonale Instanz alle handelsrechtlichen Strei- richts.

tigkeiten aus Obligationenrecht und Mobiliarsachenrecht
im Sinne der Art. 72 und 73 G. 0., sowie

Streitigkeiten aus unlauterem Wettbewerb, wenn der
Wert mindestens 800 Fr. beträgt.

Es beurteilt ferner alle zivilrechtlichen Streitigkeiten

aus Bundesgesetzen oder Staatsverträgen über
den Schutz der Erfindungen, der gewerblichen Muster
und Modelle, der Fabrik- und Handelsmarken,
Herkunftsbezeichnungen und gewerblichen Auszeichnungen.

Art. 6. Das Versicherungsgericht (Gesetz über e) desVersicherungs-
das kantonale Versicherungsgericht vom 10. Septem- gerichts.
ber 1916) beurteilt als einzige kantonale Instanz die
Streitigkeiten nach Art. 120 des Bundesgesetzes vom
13. Juni 1911 über die Kranken- und Unfallversicherung.

Art. 7. Der Appellationshof beurteilt als Appel- f) deB Appellations-
lationsgericht alle auf dem Wege der Weiterziehung bofes.

an ihn gelangenden Rechtssachen, bei welchen der
Wert des Streitgegenstandes nicht geschätzt werden
kann oder mindestens 800 Fr. beträgt, oder welche
ihm durch besondere Gesetzesvorschrift als höherer
Instanz übertragen werden.

Der Appellationshof beurteilt als einzige Instanz
alle vermögensrechtlichen Streitigkeiten, welche der
Berufung an das Bundesgericht fähig sind, soweit
sie nicht einem andern Gericht zugewiesen sind.

Der Appellationshof beurteilt die Beschwerden
gegen die seiner Aufsicht unterstellten Gerichte und
Gerichtsbeamten und Angestellten, sowie die
Nichtigkeitsklagen. Richtet sich die Nichtigkeitsklage
gegen das Urteil einer Abteilung des Obergerichtes,
so ist sie vom Plenum des Appellationshofes zu
beurteilen.

Art. 8. Der Instruktionsrichter besorgt die Lei- g) des Instruktions-
tung des Schriftenwechsels und des Vorbereitungs- richters.

Verfahrens. Er entscheidet über die Kostenversicherungspflicht

(70).
Im Verfahren vor dem Gerichtspräsidenten und

vor dem Amtsgericht ist der Gerichtspräsident
Instruktionsrichter; im Verfahren vor dem Appellationshof

als einziger Instanz ist der Präsident oder ein
von ihm bezeichnetes Mitglied des Gerichtshofes
Instruktionsrichter.

Art. 9. Zur Besetzung des Gerichtes gehört bei
Folge der Nichtigkeit der Verhandlung neben den in
der Gerichtsorganisation vorgesehenen Personen die
Anwesenheit eines gesetzlichen Protokollführers (Art.
16, 40 und 53 G. O.).

Gerichtspersonen :

a) Richter und
Gerichtsschreiber.
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b) Bedienung des Ge- Art. 10. Die Bedienung des Gerichtes erfolgt durch
ncllt8- die in der Gerichtsorganisation bezeichneten Personen

(Art. 16, Abs. 2, und Art. 45 G. 0.).

Ablehnung der Ge- Art. 11. Eine Gerichtsperson darf an der Verhand-
nchtspersonen. iung un,j Beurteilung eines Rechtsstreites nicht teil¬

nehmen :

1. wenn ihr ein gesetzliches Erfordernis für das
Amt abgeht,

2. wenn ihr die zur Besonnenheit und Willensfreiheit
erforderlichen Eigenschaften fehlen,

3. wenn sie des Gesichtes oder des Gehörs be¬

raubt ist,
4. wenn sie amAusgange des Streites ein unmittelbares

Interesse hat,
5. wenn sie zu einem der streitenden Teile im

Verhältnisse eines Ehegatten, eines Verlobten, eines
Verwandten in der geraden Linie oder bis und
mit dem vierten Grade der Seitenlinie, oder
eines Verschwägerten in der geraden oder bis
und mit dem dritten Grade der Seitenlinie oder
im Verhältnis eines Adoptivvaters oder
Adoptivsohnes steht,

6. wenn sie für eine Partei in dem obschwebenden
Rechtsstreite als Vormund, Beistand, Anwalt
oder Bevollmächtigter verhandelt oder in
anderer Instanz als Richter geurteilt hat oder als
Zeuge oder Sachverständiger aufgetreten ist,
sowie wenn sie in der Streitsache Rat erteilt hat,

7. wenn eine ihr in gerader Linie oder im zweiten
Grade der Seitenlinie verwandte oder verschwägerte

Person in dem Streite als Anwalt oder
Bevollmächtigter verhandelt hat,

8. wenn sie oder eine ihr in gerader Linie ver¬
wandte oder verschwägerte Person mit einer
der Haupt- oder Nebenparteien in einem Ziviloder

Strafprozesse steht oder innert Jahresfrist

seit der Ablehnung gestanden hat,
9. wenn Tatsachen vorliegen, welche geeignet sind,

sie als befangen erscheinen zu lassen und
Misstrauen gegen ihre Unparteilichkeit zu erregen.

Selbstablehnung der Art. 12. Eine Gerichtsperson, welche weiss, dass
Gerichtspersonen. ein Ablehnungsgrund gegen sie besteht, ist verpflich¬

tet, der Gerichtsbehörde, welche über die Ablehnung
zu entscheiden hat (14), hievon Mitteilung zu
machen. Diese Behörde entscheidet von Amtes wegen
über die Ablehnung.

Lautet der Entscheid auf Abweisung der Ablehnung,

so bleibt es den Parteien unbenommen, ihr
Ablehnungsrecht selbständig geltend zu machen.

Ablehnungsver- Art. 13. Die Partei, welche eine Gerichtsperson
fahren. ablehnen will, hat ihr Gesuch bei der Gerichtsstelle,

welche darüber zu urteilen hat, ordentlicherweise so
rechtzeitig einzureichen, dass nötigenfalls ein
Stellvertreter einberufen werden kann. Das Gesuch ist
zu begründen und die Tatsachen, auf welche die
Ablehnung gestützt wird, sind zu bescheinigen.

Fällt dem Gesuchsteller eine Säumnis zur Last, so
kann er in die dadurch verursachten Kosten verurteilt
werden.

Beurteilung der Ab- Art. 14. Ueber die Ablehnung des Gerichtspräsi-
lehnung. denten als Einzelrichter entscheidet dessen Stellver¬

treter.
Ueber die Ablehnung des Präsidenten, einzelner

Mitglieder oder des Gerichtsschreibers (Protokoll-



führers) eines Gerichtes entscheidet das Gericht
selbst unter Austritt der Beteiligten und Zuziehung
von Ersatzmännern.

Ueber die Ablehnung des Amtsgerichts in der
Mehrheit oder Gesamtheit seiner Mitglieder entscheidet

der Appellationshof. Bei Begründeterklärung der
Ablehnung überweist er die Beurteilung dem
Amtsgerichte eines Nachbarbezirkes.

Ueber die Ablehnung des Versicherungsgerichtes
in seiner Mehrheit oder Gesamtheit entscheidet der
Appellationshof. Bei Begründeterklärung der Ablehnung

bezeichnet er die zur Bildung des
Versicherungsgerichtes nötigen Richter aus der Mitte der
Mitglieder oder Ersatzmänner des Obergerichts.

Ueber die Ablehnung des Appellationshofes in
der Mehrheit oder Gesamtheit seiner Mitglieder
entscheidet ein vom Grossen Rate aus der Zahl der
Gerichtspräsidenten gewähltes ausserordentliches
Gericht. Dieses Gericht urteilt auch in der Hauptsache,
wenn die Ablehnung begründet erklärt wird.

Ueber die Ablehnung anderer Gerichtspersonen
entscheidet der Präsident des Gerichts, bei welchem sie
ihres Amtes walten.

Ansuchen ausländischer

Gerichte.

Art. 15. Die Gerichtspersonen sind den Parteien Verantwortlichkeit
sowie Drittpersonen für jeden Schaden verantwort- der Genchtsper-

lich, der diesen durch ihre Arglist oder Fahrlässigkeit
entsteht.

Die Geltendmachung der daherigen Ersatzansprüche

erfolgt nach den Bestimmungen des
Verantwortlichkeitsgesetzes vom 19. Mai 1851.

Art. 16. Die Gerichtsbehörden des Kantons sind Rechtshülfe,

zu gegenseitiger Rechtshülfe verpflichtet.
Ebenso sind sie verpflichtet, den Ansuchen um

Rechtshülfe, welche von einem schweizerischen
Gerichte an sie gestellt werden, nachzukommen.
Erscheint die Zulässigkeit der verlangten Prozesshandlung

zweifelhaft, so ist die Sache dem Appellationshof
zum Entscheide vorzulegen.

Art. 17. Bei Ersuchen ausländischer Gerichtsstellen

ist, sofern nicht ein Staatsvertrag direkte
Erledigung vorschreibt, oder die beteiligte Person sich
dem Ersuchen nicht freiwillig unterziehen will, die
Sache nach Einvernahme der Interessenten dem
Appellationshofe zum Entscheide vorzulegen.

Bei der Leistung der Rechtshülfe hat der Richter
sein Zivilprozessrecht anzuwenden, falls ihm nicht die
Anwendung auswärtigen Prozessrechtes durch den
Appellationshof ausdrücklich gestattet wird. Der
Appellationshof entscheidet hierüber nach freiem
Ermessen. Doch sind Zwangsmittel zur Durchführung
von Prozesshandlungen, welche dem bernischen Rechte
unbekannt sind, ausgeschlossen.

Art. 18. Verlangt ein ausserkantonales Gericht Editionspflicht,

die Edition von Urkunden, so kann der
Editionspflichtige nur'angehalten werden, die zu edierenden
Urkunden während einer richterlich zu bestimmen^
den Frist bei dem Gerichte seines Wohnortes zu
deponieren.

Art. 19. Wer in mündlichen oder schriftlichen Achtungsverletzung.

Aeusserungen die dem Richter oder dem Gerichte
geschuldete Achtung verletzt, wird von der Behörde
selbst disziplinarisch mit Verweis, Geldstrafe bis auf
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einhundert Franken oder Gefangenschaft bis zu
achtundvierzig Stunden bestraft.

Zu spätes Erscheinen der Parteien oder ihrer
Anwälte ist durch das Gericht mit einer Busse von 1 bis
20 Fr. zu belegen, sofern nicht triftige
Entschuldigungsgründe glaubhaft gemacht werden.

Titel; II.

Gerichtsstände.

Wohnsitz. Art. 20. Soweit nicht ein ausschliesslicher Ge¬
richtsstand besteht, kann die Klage am Wohnsitz
des Beklagten angebracht werden.

Zweigniederlassung. Art. 21. Aus Geschäften einer Zweigniederlassung
kann der Inhaber an ihrem Sitze belangt werden.

Streitgenossen. Art. 22. Die Klage gegen Streitgenossen im Falle
des Art. 36 ist bei dem Richter anzubringen, in
dessen Bezirk die grössere Zahl der Beklagten ihren
Wohnsitz hat. Ist die Zahl in zwei oder
mehreren Bezirken gleich, so hat der Kläger unter den
Richtern dieser Bezirke die Wahl.

Staat. Art. 23. Ansprüche gegen den Staat sind, sofern
nicht ein besonderer Gerichtsstand besteht, bei dem
Richter des Bezirkes, in welchem die der Klage
zugrunde liegende Verhandlung oder Rechtsverletzung
stattgefunden hat, oder bei dem Richter des Wohnsitzes

des Klägers oder falls dieser ausserhalb des
Kantons wohnt, bei demjenigen der Hauptstadt
anzubringen.

Aufenthalt. Art. 24. Personen, welche in der Schweiz keinen
Wohnsitz haben, können am Orte ihres Aufenthaltes
belangt werden.

Vermögen und Art. 25. Klagen aus vermögensrechtlichen
AnArrest. Sprüchen können gegen Personen, welche keinen

Wohnsitz in der Schweiz, aber Vermögen im Gebiete
des Kantons Bern besitzen, bei dem Gerichte
angebracht werden, in dessen Bezirk das Vermögen liegt.

Die Klage auf Begründetheit einer Forderung, für
welche Arrest herausgenommen ist, kann am Orte der
Arrestnahme angebracht werden.

Art. 26. Klagen aus unerlaubten Handlungen können

gegen Personen, welche keinen Wohnsitz in der
Schweiz haben, am Orte der Begehung angebracht
werden.

Vereinbarung. Art. 27. Durch ausdrückliche schriftliche Verein-
a) durch ausdrück- barung der Parteien kann für Rechtsstreitigkeiten'

liehe Erklärung, über die Erfüllung von Verträgen ein besonderer Ge¬
richtsstand bezeichnet werden. An diesem Gerichtsstande

können alle Klagen auf Feststellung, Erfüllung,

Aufhebung oder Entschädigung hinsichtlich des
Vertrages angebracht werden.

Das bezeichnete Gericht kann seine Zuständigkeit
ablehnen, wenn zur Zeit der Klageerhebung
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keine der Parteien im Kanton Bern Wohnsitz oder
eine Zweigniederlassung hat.

Art. 28. Verteidigt sich der Beklagte vor einem durch stillschwei-

örtlich unzuständigen Gerichte, ohne dessen Zustän- gende EinlassunS-

digkeit zu bestreiten, so wird dieses Gericht zur
Beurteilung des Rechtsstreites zuständig.

Das Gericht kann indessen die Anhandnahme der
Streitsache von Amtes wegen ablehnen.

Art. 29. Alle dinglichen und Besitzesklagen sind Gelegene Sache,

ausschliesslich am Orte der gelegenen Sache
anzubringen, wenn es sich um Grundstücke handelt. Wird
die Klage auf Anerkennung eines Grund pfandrech tes
mit der Klage auf Bezahlung oder Anerkennung der
pfandrechtlich versicherten Forderung verbunden, so
kann sie am Gerichtsstande des Wohnsitzes des
Schuldners angebracht werden.

Bei unbeweglichen Sachen, welche in mehreren
Gerichtsbezirken liegen, hat der Kläger die Wahl
unter den Gerichten dieser Bezirke.

Bei beweglichen Sachen können alle diese Klagen
entweder am Wohnsitze des Beklagten oder am Orte
der gelegenen Sache angebracht werden.

Art. 30. Alle Klagen aus Erbrecht, auf Teilung Erbschaft,

einer Verlassenschaft und auf Ungültigerklärung einer
letztwilligen Verfügung oder eines Erbvertrages sind
ausschliesslich am Wohnsitz des Erblassers
anzubringen.

Klagen der Vermächtnisnehmer gegen die Erben
auf Auszahlung des Vermächtnisses können an diesem
Gerichtsstande angebracht werden.

Art. 31. Klagen auf Festsetzung eines Personen- Heimat.
Standverhältnisses können beim Gerichte des
Heimatortes der Person, deren Zivilstand festgestellt werden

soll, angebracht werden.

Art. 32. Am Orte der Betreibung können ausser Betreibungsort.
den im Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs besonders genannten Klagen angebracht werden

:

1. Klagen betr. den Pfändungsanschluss des
Ehegatten, der Kinder, Mündel und Verbeistände-
ten des Schuldners (Art. 111 Sch. K. G. und Art.
334 Z.G.B.), sowie des Pfründers (Art. 529
0. R.);

2. Widerspruchsklagen (Art. 107, 109 und 242
Sch. K. G.);

3. Klagen betr. Zulässigkeit einer neuen Betreibung

auf Grund eines Verlustscheines (Art. 265
Sch. K. G.);

4. Klagen auf Rückschaffung von Retentionsob-
jekten (Art. 284 Sch. K. G.);

5. Anfechtungsklagen (Art. 285 ff. Sch. K. G.).

Art. 33. Der Gerichtsstand für die Klage besteht Widerklage,
auch für die Widerklage. Er dauert fort, wenn die
Vorklage aus irgend einem Grunde dahinfällt.

Art. 34. Die Bestimmungen dieses Titels finden
keine Anwendung, soweit Bundesverfassung, Bun-
desgesetze oder StaatsVerträge etwas anderes
festsetzen.



Titel III.
Von den Parteien.

Prozessfälligkeit. Art. 35. Wer nach dem Privatrecht handlungs¬
fähig ist, kann seine Rechte als Partei selbständig
vor Gericht verfolgen und verteidigen.

Die in ihrer Handlungsfähigkeit beschränkten
Personen sind befugt, mit Bezug auf die Rechte, die
ihnen um ihrer Persönlichkeit willen zustehen und die
Rechtsgeschäfte, die sie nach den Bestimmungen des
Zivilrechtes selbständig vornehmen können, vor
Gericht aufzutreten.

Streitgenossenschaft. Art. 36. Mehrere Personen können als Streitgenossen
a) Rechtsgemein- gemeinschaftlich klagen oder verklagt werden, wenn sie

schaft. mi); Rücksicht auf den Streitgegenstand in der Gemein¬
schaft eines Rechtes oder einer Verbindlichkeit stehen
oder aus demselben Rechtsgeschäfte Rechte ansprechen

oder Verbindlichkeiten übernommen haben.

b) gleichartiger Klag- Art.37. Streitgenossenschaft ist auch zulässig, wenn
grund. die Klage Rechtsverhältnisse betrifft, welche auf einem

tatsächlich gleichartigen Grunde beruhen und ohne
Schwierigkeiten in einem einheitlichen Urteile festgestellt

werden können und wenn zudem die Zuständigkeit
des Gerichtes für jeden einzelnen Beklagten

begründet ist.
Insbesondere können Streitigkeiten aus den Artikeln

107 und 109, 111, 148, 242, 250 und 285 ff. des
Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs
in demselben Verfahren erledigt werden, wenn der
von mehreren Personen oder gegen mehrere Personen
erhobene Anspruch ohne Schwierigkeiten einheitlich
beurteilt werden kann.

Trennung der einzel- Art. 38. Der Instruktionsrichter ist befugt, von
nen Klagen. Amtes wegen oder auf Antrag der Parteien eine

Trennung der einzelnen Klagen eintreten zu lassen,
wenn sich aus der gemeinschaftlichen Durchführung
des Prozesses Schwierigkeiten ergeben.

Pflichten und Rechte Art. 39. Die Streitgenossenschaft verpflichtet zur
der Streitgenossen, gemeinsamen Führung des Rechtsstreites. Stehen

einem einzelnen Streitgenossen besondere Angriffsund
Verteidigungsmittel zu, so kann er sie mit

Bewilligung des Instruktionsrichters in gesonderter
Vorkehr anbringen. Nichtsdestoweniger ist in einem
und demselben Urteile über die Streitsache zu
entscheiden.

Soweit es sich nicht um besondere Angriffs- und
Verteidigungsmittel oder die Anbringung von Rechtsmitteln

handelt, gilt der säumige Streitgenosse als
durch die nicht säumigen Streitgenossen vertreten.

Die Streitgenossen haben dem Prozessgegner ein
im Bezirke des Prozessgerichtes befindliches
Zustellungsdomizil (109) zu bezeichnen.

Rechtsnachfolge Art. 40. Rechtsnachfolge einer Partei infolge Erb-
im Prozess. ganges ist stets zulässig. Der Prozess bleibt einge-

a) durch Erbgang, stellt bis zum Zeitpunkte, in dem die Erben die
Erbschaft nicht mehr ausschlagen können.

[b) in andern Fällen. Art. 41. In andern Fällen von Rechtsnachfolge ist
die Gegenpartei, auch bei Nachweis der Rechtsnachfolge,

erst dann verpflichtet, den Wechsel der Partei
anzunehmen, wenn ihr Sicherheit geleistet wird,
dass dem Urteil in Haupt- und Nebensache stattgetan

werde.



Art. 42. Die Parteien und ihre Anwälte sollen Pflichten der Par-

sich des mutwilligen Prozessierens, der absichtlichen teien-

Verdrehung der Wahrheit, des mutwilligen Leugnens

und unredlicher Prozessverzögerungen enthalten.

Ebenso ist ihnen untersagt, den Gegner oder
dritte Personen durch Anzüglichkeiten, die nicht zur
Sache gehören, zu beleidigen.

Zuwiderhandelnde können vom Richter mit
Verweis, Geldstrafe bis auf hundert Franken oder
Gefangenschaft bis zu 48 Stunden bestraft werden.
Im Wiederholungsfalle können Geldstrafe und
Gefangenschaft verdoppelt werden.

Art. 43. Ehrverletzungen, die während der ge- Ehrverletzungen,
richtlichen Verhandlungen vorkommen, werden von
dem Richter sofort disziplinarisch geahndet (42).

Schriftsätze, welche Ehrverletzungen enthalten, sind
vom Richter zurückzuweisen.

Die strafrechtliche Verfolgung bleibt vorbehalten.

Titel IV.

Von der Intervention und der Streitverkündung.

Art. 44. Wer ein rechtliches Interesse daran hat, Intervention,
dass ein zwischen zwei Parteien hängiger Rechtsstreit

zugunsten der einen Partei entschieden wird,
kann dieser Partei als Gehülfe (Intervenient)
beitreten.

Art. 45. Der Intervenient kann dem Streit in Erklärung,
jeder Lage des Verfahrens durch eine dem Gericht
und den Parteien zuzustellende Erklärung beitreten.
Diese hat zu enthalten:

1. Den Grund der Intervention;
2. Die Bezeichnung der Partei, neben welcher in¬

terveniert wird.

Art. 46. Der Intervenient ist berechtigt, im Pro- Rechte des Inter-
zesse zur Unterstützung der Hauptpartei Angriffs- venienten.

und Verteidigungsmittel geltend zu machen und alle
sonstigen Prozesshandlungen vorzunehmen. Seine
Prozesshandlungen sind insoweit für die Hauptpartei
rechtlich wirksam, als sie nicht mit deren eigenen
Prozesshandlungen im Widerspruch stehen.

Dem Intervenienten soll vom Zeitpunkte seines
Beitrittes hinweg von allen auf den Rechtsstreit
bezüglichen richterlichen Verfügungen Mitteilung
gemacht werden.

Art. 47. Wenn das in einem Prozess ergehende intervenient als

Urteil unmittelbar auch in bezug auf das Rechtsver- Streitgenosse,

hältnis des Intervenienten zum Gegner der Hauptpartei

rechtlich wirksam ist, kommt dem Intervenienten
die Stellung eines Streitgenossen zu (39).

Art. 48. Wer für den Fall des 'Unterliegens in Streitverkündung,
einem Rechtsstreite auf einen Dritten zurückgreifen
will oder den Anspruch eines Dritten befürchtet,
kann diesem unter vorläufiger Angabe der Gründe
Anzeige von dem Streite machen.

Art. 49. Durch die Streitverkündung erhält der Rechte des Dritten.
Dritte (Denunziat) das Recht, an der Führung des a) im allgemeinen.

Streites in der Weise teilzunehmen, dass er entweder
Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1917.



dem Streitverkünder (Denunzianten) bloss Angriffs-
und Verteidigungsmittel an die Hand gibt oder ihm
als Intervenient beitritt (Art. 44—46) oder mit
Einwilligung des Denunzianten als dessen Stellvertreter
die Prozessführung übernimmt. In allen Fällen bleibt
der Denunziant Partei, es sei denn, dass mit
Einwilligung beider Prozessparteien der Denunziat an
Stelle des Denunzianten als Partei in den Prozess
eintritt.

Art. 50. Will der Denunziant den Streit nicht
aufnehmen oder den Sprach von Schiedsrichtern
anrufen, so soll er dem Denunziaten durch den
Richter eine Frist bestimmen lassen, binnen welcher
er sich zu erklären hat, ob er dem Entschluss des
Denunzianten beipflichte oder den Rechtsstreit auf
eigene Gefahr und Kosten fortführen wolle. Ueber-
nimmt der Dritte daraufhin die Prozessführung, so
muss er den Streitverkünder auf sein Begehren
zuvor in betreff der ihm durch die Fortsetzung des
Streites erwachsenden Nachteile innerhalb einer vom
Richter zu bestimmenden Frist sicherstellen.

Einredendesinter- Art. 51. Der Intervenient wird im Verhält-
venienten gegen die nisse zur Hauptpartei mit der Behauptung nicht ge-

aup par i. hört, dass der Rechtsstreit, wie derselbe dem Richter

vorgelegen habe, unrichtig entschieden sei; er
wird auch mit der Behauptung, dass die Hauptpartei
den Rechtsstreit mangelhaft geführt habe, nur
gehört, wenn er durch die Lage des Rechtsstreites

zur Zeit seines Beitrittes oder durch
Erklärungen und Handlungen der Hauptpartei verhindert
worden ist, Angriffs- oder Verteidigungsmittel
geltend zu machen, oder wenn Angriffs- oder
Verteidigungsmittel, welche ihm unbekannt waren, von der
Hauptpartei absichtlich oder durch grobes Verschulden

nicht geltend gemacht worden sind.

Titel Y.
Von der Vertretung des öffentlichen Interesses.

Klageerhebung von Art. 52. Wo das Gesetz auf Grund des öffent-
Amtes wegen, liehen Interesses die Klageerhebung von Amtes wegen

vorsieht, kann sich die zur Klage legitimierte
Behörde mit Einwilligung des Regierungsrates durch
den Staatsanwalt vertreten lassen.

Die Staatsanwälte sind zu dieser Vertretung von
Amtes wegen verpflichtet.

Intervention des Art. 53. Der Staat ist in allen Fällen, in welchen
Staates. es ihm auf Grand des öffentlichen Interesses geboten

erscheint, berechtigt, durch die Person des
Staatsanwaltes am Prozesse teilzunehmen.

Er erhält damit die Befugnis, Angriffs- und Ver-
teidungsmittel geltend zu machen und' alle sonstigen
Prozesshandlungen vorzunehmen. Ueberdies kann er
diejenigen selbständigen Begehren dem Gerichte zur
Beurteilung unterbreiten, die nach der Prozesslage
als geboten erscheinen.

Vom Zeitpunkte der Intervention hinweg soll dem
Staatsanwalt von alien auf den Rechtsstreit bezüglichen

richterlichen Verfügungen Mitteilung gemacht
werden. Ebenso ist ihm ein Doppel der Parteivorkehren

zuzustellen.

Zustellung eines Art. 54. In allen den Personenstand betreffenden
Klagedoppels. Prozessen, sowie bei Eheeinspruchs-, Scheidungs-,

Trennungs-, Nichtigkeits- und Anfechtungsklagen
(Art. 253, 256, 260, 262, 269, 305, 306, 323, 111,

b) bei beabsichtigtem
Abstand oder

Kompromiss.



137 ff., 121, 123 ff., 128 Z. G. B.) ist dem Staatsanwalt

(Bezirksprokurator) ein Doppel der Klage
zuzustellen.

Art. 55. In den in Art. 54 genannten Fällen kann Anordnung der
das Gericht die Teilnahme der Staatsanwaltschaft Inte"enÂ10"„Äurch
am Verfahren anordnen.

Art. 56. Der Heimatgemeinde, welche sich kraft
zivilrechtlicher Bestimmung zur Wahrung ihrer
Interessen an einem Prozess beteiligt (Art. 261, 312
Z.G.B.), stehen die in Art. 53 umschriebenen Befugnisse

zu.

Titel VI.
Prozesskosten.

Art. 57. Jede Partei hat den Kostenaufwand für
ihre Rechtsverfolgung oder Verteidigung zu tragen.
Die Kosten, welche durch gemeinschaftliche Anträge
veranlasst werden, müssen von den Parteien
gemeinschaftlich bestritten werden.

Jede Partei ist für die ihr auffallenden Kosten
vorschusspflichtig. Bei Massnahmen, welche vom
Gericht von Amtes wegen getroffen werden, verfügt
das Gericht, welche Partei die für die Durchführung
notwendigen Kosten vorzuschiessen hat.

Wird für die ganze Tätigkeit des Gerichts eine
einheitliche Gebühr erhoben, so sind beide Parteien
hierfür vorschusspflichtig.

Art. 58. Die unterliegende Partei ist in der Regel zum Prozesskostenpflicht
vollständigen Ersatz der Prozesskosten an ihren Geg- a) im allgemeinen,
ner zu verurteilen.

Hatte die obsiegende Partei zu viel gefordert oder
die Prozesskosten durch unnötige Weitläufigkeiten
vermehrt, oder ist in der Hauptsache teilweise auch
zu Gunsten der andern Partei entschieden worden,
so tritt nach Umständen Wettschlagung oder
verhältnismässige Teilung der Kosten ein.

Ausnahmsweise kann das Gericht, wenn nach den
Umständen des Falles die Kostenauflage an die
unterliegende Partei als unbillig erscheint, nach freiem
Ermessen die Kosten zwischen den Parteien
wettschlagen oder in einem andern Verhältnis teilen.

Diese Befugnis besteht insbesondere bei Streitigkeiten

zwischen Ehegatten, Verwandten und
Verschwägerten in auf- und absteigender Linie, voll- und
halbbürtigen Geschwistern und ihren Ehegatten
sowie bei Streitigkeiten erbrechtlicher oder
familienrechtlicher Natur.

Art. 59. Wenn eine Partei durch das Urteil b) bei abgelehntem
nicht wesentlich mehr erhält, als ihr von der Ge- Vergleichsvorschlag,

genpartei für den Fall der gütlichen Beilegung des
Streites angeboten wurde, so kann sie zu allen Kosten
verurteilt werden.

Art. 60. Hat der Beklagte nicht durch sein Ver- e) bei nicht bestrit-
halten zur Erhebung der Klage Veranlassung ge- tenem Anspruch,

geben und anerkennt er den Anspruch sofort, so
fallen die Prozesskosten dem Kläger zur Last.

Art. 61. Die Streitgenossen haften in der Regel Streitgenossen,

solidarisch für die Prozesskosten. Dagegen bleibt
es dem richterlichen Ermessen vorbehalten, den in

aas uericnt.

Intervention der
Heimatgemeinde.

Gerichtskösten.



der Hauptsache nicht solidarisch haftenden
Streitgenossen die Kosten nach Kopfteilen gleichmässig
oder im Verhältnis ihrer Beteiligung am Rechtsstreite

aufzuerlegen.

Intervenant. Art. 62. Der Intervenant kann der Gegenpartei
gegenüber ebenfalls zu Prozesskosten verurteilt werden.

Ob und in welchem Umfange dies geschehen
soll, entscheidet der Richter nach freiem Ermessen.

Klage oder Inter- Art. 63. Der aus Grund der Wahrung des öffent-
vention des Staates, liehen Interesses als Kläger oder Intervenient auf¬

tretende Staat kann den Parteien gegenüber zur
Erstattung von Prozesskosten nur verurteilt werden,
wenn er solche durch unnötige Prozesshandlungen
verursacht hat, oder wenn es die Umstände des Falles
sonst rechtfertigen.

Kostenbestimmung. Art. 64. Wird eine Partei zur Bezahlung von
Prozesskosten verurteilt, so soll ordentlicherweise im
Urteile auch der Betrag der Kostenforderung bestimmt
werden. Hierbei ist anzugeben, wie viel von den
Gesamtkosten auf Gerichtsgebühren, Auslagen,
Anwaltsgebühren und Parteientschädigung entfällt.

Die Kostenfestsetzung kann, soweit das Gesetz
nicht anders bestimmt (298), den Parteien auch erst
mit der schriftlichen Zustellung des Urteils oder,
wenn keine solche stattfindet, durch besondere
Verfügung eröffnet werden.

Die Parteien haben das Recht, die sofortige
Festsetzung der Kosten zu verlangen.

Kostenverzeichnis. Art. 65. Die Parteien haben vor dem Urteile für
ihre Kostenforderung ein spezifiziertes Verzeichnis
einzureichen, welches die Gerichtsgebühren, die
Auslagen samt vorhandenen Belegen, die beanspruchten
Anwaltsgebühren und Parteientschädigungen getrennt
anführt.

Festsetzung der Art. 66. Die Festsetzung der Parteientschädigungen
Kosten. und Anwaltsgebühren erfolgt im Rahmen der Tarif¬

ansätze unter Berücksichtigung der notwendigen
Zeitversäumnisse, der Beschaffenheit der geleisteten
Arbeit und der Höhe des Wertes oder der Bedeutung
des Streitgegenstandes nach freiem richterlichem
Ermessen.

Ausschluss der Art. 67. Ueber eine in einem Urteil enthaltene
Appellation. Kostenbestimmung kann selbständig nicht appelliert

werden. Ist dagegen in der Sache selbst appelliert
worden, so erfasst die Appellation auch die
Kostenbestimmung.

Kostenforderung bei Art. 68. Hat eine Partei infolge von Abstand oder
Abstand und Ver- Vergleich an ihren Gegner Prozesskosten zu fordern,

gleich. so son g^g (jag Verzeichnis ihrer Kosten samt Be¬

legen dem Instruktionsrichter zur Festsetzung
einreichen. Dieser bestimmt die Kostenforderung ohne
weitere Parteiverhandlung und eröffnet seine
Verfügung den Parteien.

Die Artikel 64, 65 und 66 finden entsprechende
Anwendung.

Appellation. Art. 69. In Fällen, wo die Hauptsache zur Wei¬
terziehung geeignet wäre, kann gegen die Verfügung
eines Gerichtspräsidenten appelliert werden, wenn der
ursprüngliche Belauf der Kostenforderung mindestens
800 Fr. beträgt. Der Appellationshof bestimmt die
Kosten ohne Parteiverhandlung und eröffnet seine
Verfügung den Parteien.



Art. 70. Der Kläger hat in folgenden Fällen seinem Prozesskostensicher-

Gegner auf dessen Antrag für die Kosten des Pro- heit-

zesses Sicherheit zu leisten:
1. Wenn er keinen Wohnsitz in der Schweiz hat.
2. Wenn seine Zahlungsunfähigkeit durch gegen

ihn eröffneten Konkurs, durch einen Verlustschein oder
eine gleichbedeutende Urkunde nachgewiesen ist.
Beweist er den Widerruf des Konkurses oder die
Befriedigung seiner Gläubiger im Konkurse oder bei der
Pfändung, so ist er nicht kostenversicherungspflichlig.

In Kollokations- und Arreststreitigkeiten darf keine
Sicherheit verlangt werden.

Antwortet der Beklagte auf die Klage, ohne Sicherheit

zu verlangen, so ist dies als Verzicht
anzusehen, wenn nicht die Tatsache, welche die
Sicherheitsleistung begründet, erst im Laufe des Prozesses,
eingetreten ist.

Art. 71. Die zu leistende Sicherheit ist in jedem Höhe der Sicherheit.

Falle vom Instruktionsrichter zu bestimmen. Sie kann
im Laufe des Prozesses erhöht werden, wenn sich
erzeigt, dass sie zur Deckung der Prozesskosten nicht
ausreicht.

Art. 72. Das Begehren ist vom Beklagten durch Begehren,

schriftliche, kurz begründete Eingabe beim
Instruktionsrichter geltend zu machen.

Art. 73. Bestreitet der Kläger auf erfolgte Einver- Verfahren,
nähme die Verpflichtung zur Sicherheitsleistung nicht, a) bei Nicht-Bestrei-
so bestimmt der Richter die Höhe der Leistung und tung-
eröffnet seine Verfügung den Parteien schriftlich.

Art. 74. Wird dagegen die Verpflichtung bestrit- b) bei Bestreitung,
ten, so entscheidet der Richter nach mündlicher oder
schriftlicher Einvernahme des Klägers und bestimmt
gleichzeitig, wenn er die Verpflichtung bejaht, die
Höhe der zu leistenden Sicherheit.

Gegen diesen Entscheid findet keine Appellation
statt.

Art. 75. Die Sicherheit ist binnen zwanzig Tagen Frist zur Leistung,
nach Eröffnung des Entscheides an den
Kostenversicherungspflichtigen in bar bei der Gerichtskanzlei
zu hinterlegen. j

Art. 76. Nichtleistung der Sicherheit hat kosten- Folge der
Nichtfällige Rückweisung der Klage zur Folge. leistung.

Der Instruktionsrichter entscheidet hierüber ohne
nochmalige Anhörung der Parteien endgültig.

Wird die Sicherheit nachträglich geleistet und
der Betrag der bisherigen Kosten bezahlt, so ist
der Kläger befugt, die Fortsetzung des Verfahrens zu
verlangen.

Art. 77. Wer durch ein Zeugnis des Einwohnerge- Voraussetzungen des

meinderates seines Wohnortes nachweist, dass sein Armenrechts.

Vermögen oder Erwerb nicht ausreichen, um, ohne
Beschränkung des notwendigen Lebensunterhaltes für
sich und seine Familie, die Kosten eines Prozesses zu
bestreiten, kann verlangen, dass ihm das Armenrecht
erteilt werde. Dem Armutszeugnisse soll eine
möglichst annähernde Uebersicht des Vermögens und
Erwerbes desjenigen beigefügt werden, welcher sich um
das Armenrecht bewirbt.

Ausser dem Kanton ausgestellte Armutszeugnisse
würdigt das Gericht nach freiem Ermessen.

Armutszeugnisse sind gebühren- und stempelfrei.
Beilagen zum Tagblatt Aes Grossen Rates. 1917,



Form des Gesuches Art. 78. Das Gesuch wird unter Beilegung des Arund

Entscheidung. mutszeugnisses mündlich oder schriftlich bei dem
Gerichtspräsidenten angebracht, welcher darüber die
Gegenpartei, sofern sie im Kanton wohnt, mündlich
oder schriftlich einvernimmt und nach vorläufiger
Untersuchung der streitigen Frage seine Verfügung
trifft. In appellablen, sowie in den der Berufung

an das Bundesgericht unterliegenden Fällen,
wird die Verfügung mit den Akten dem Appellationshofe

zur Bestätigung oder Abänderung eingesandt.
Durch das Gesuch wird der Fortgang des Rechtsstreites

nicht gehemmt; der Richter oder das Gericht
ist indessen befugt, das Verfahren in der Hauptsache
bis zur definitiven Erledigung des Gesuches
einzustellen.

Kostenfreiheit. Art. 79. Das Armenrechtsgesuch ist stempelfrei.
Die Verhandlung über das Gesuch erfolgt vorläufig
gebühren- und stempelfrei. Wird es abgewiesen, so
ist die Gerichts- und Stempelgebühr nachzubezahlen.

Im Verfahren vor Art. 80. In Streitsachen, welche der Kompetenz
dem Gerichtspräsi- des Gerichtspräsidenten unterliegen, ist das Gesuch

denten. jm Verhandlungstermin selbst anzubringen; es kann
aber eine vorläufige Befreiung von den Ladungskosten
ausgesprochen werden, sofern der Kläger das
Armutszeugnis vorweist.

Inhalt des Armen- Art. 81. Die Partei, welche das Armenrecht ge¬
rechte. niesst, ist von der Bezahlung der tarifmässigen Ge¬

bühren, dem Gebrauche des Stempelpapiers und von
der Versicherung der Prozesskosten befreit. Zeugengelder

und Expertengebühren, soweit sie ihr auffallen
würden, sind aus der Staatskasse zu entnehmen.

Der endgültig über das Armenrechtsgesuch
entscheidende Richter ordnet der Partei einen
armenrechtlichen Anwalt aus der Zahl der patentierten
Advokaten bei, sofern sie eines solchen zur Prozessführung

bedarf.
Von der Bezahlung der Prozesskosten an ihren

Gegner ist jedoch die das Armenrecht geniessende
Partei, falls sie unterliegt und gerichtlich in dieselben
verurteilt wird, nicht enthoben. Auch ist sie verpflichtet,

die tarifmässigen Stempel-, Gerichts- und
Anwaltsgebühren für ihre Rechtsbesorgung, sowie die vom
Staate für sie ausgelegten Zeugengelder und Expertengebühren

nachzubezahlen, wenn sie später zu
hinreichendem Vermögen gelangt.

Kostenforderung der Art. 82. Wenn die Partei, welche zum
Armenobsiegenden Partei, rechte zugelassen ist, in dem Prozesse obsiegt, so

hat der ihr bestellte oder zu diesem Zweck zu
bestellende Anwalt ihre daherige Kostenforderung
einzukassieren und den Beteiligten darüber Rechnung
abzulegen.

Titel VII.
Von den Rechtsbeiständen der Parteien.

Vertretung vor Ge- Art. 83. Es steht jedermann frei, seinen Prozess
rieht. selbst zu führen oder sich bei den gerichtlichen Ver¬

handlungen durch einen Rechtsbeistand vertreten zu
lassen; die Fälle vorbehalten, wo die persönliche
Anwesenheit der Parteien geboten oder die Vertretung
durch Familiengenossen (296) zugelassen ist.



Die Fähigkeit für einen andern im Prozesse als
Rechtsbeistand zu verhandeln, ist nach den bestehenden

besondern Gesetzen über die Befähigung zur
Anwaltschaft zu beurteilen.

Art. 84. Der Anwalt hat sich bei seiner ersten Vollmacht,

gerichtlichen Handlung durch eine schriftliche
Vollmacht zur Prozessführung zu legitimieren.

Vollmachten, welche ausserhalb der Schweiz
ausgestellt werden, müssen von der zuständigen Behörde
beglaubigt sein.

Die Vollmacht verbleibt während der Dauer des
Prozesses in der Verwahrung des Gerichtes.

Art. 85. Zum Abschluss eines Vergleiches oder Spezialvollmacht.
Kompromisses, zu Verzicht oder Abstandserklärung
bedarf es einer ausdrücklichen Vollmacht.

Art. 86. Im Kanton Bern zur Ausübung ihres Be- Vermutete
Vollrufes berechtigte Anwälte sind als vermutete Bevoll- macht,

mächtigte anzuerkennen, wenn sie auf die Streitsache

bezügliche Akten in Händen haben.
Das Gericht hat eine angemessene Frist zu

bestimmen, innerhalb welcher der Anwalt eine ordnungs-
mässige Vollmacht einzulegen hat. Diese Frist kann
im Bedürfnisfalle verlängert werden.

Art. 87. Das Gericht hat von Amtes wegen oder
auf Antrag einer beteiligten Partei Verhandlungen,
welche von einem nicht bevollmächtigten Anwalte
geführt wurden, nichtig zu erklären.

Die Kosten des Verfahrens sind dem Anwalte
aufzuerlegen.

Art. 88. Die Partei, welche eine Vollmacht zu- Rückzug der
Vollrückzieht, muss dies dem Gerichte und ihrem Geg- macht,

ner kund tun.
Der Anwalt, welcher seine Vollmacht kündet, hat

dies dem Gerichte und der Gegenpartei unverzüglich
anzuzeigen.

Nichtigkeit der
Verhandlung bei
mangelnder Voll¬

macht.

Titel VIII.
Allgemeine Grundsätze des gerichtlichen

Verfahrens.

Art. 89. Der Richter und die Gerichte handeln Die Richterpflicht,
von Amtes wegen, soweit sie nicht auf den Antrag
einer Partei verwiesen sind. Sie können in jedem
Stadium des Prozesses von Amtes wegen zur
Ergänzung oder wahrheitsgemässen Feststellung des
Tatbestandes der von den Parteien behaupteten
Rechte und Ansprüche die Einvernahme der Parteien
anordnen oder die ihnen notwendig scheinenden
Beweisverfügungen treffen.

Art. 90. Der Appellationshof ist befugt, ein Pro- Kassation von Amtes
zessverfahren, in welchem wesentliche Grundsätze' wegen,

des Verfahrens derart verletzt worden sind, dass die
richtige Beurteilung unmöglich oder wesentlich
erschwert wird, von Amtes wegen aufzuheben. Ebenso

kann ein Entscheid oder eine Verfügung einer
unteren Gerichtsbehörde aufgehoben werden, wenn
sie zu deren Erlass offensichtlich sachlich nicht
zuständig war.

Bei grobem Verschulden oder Arglist sind die
Kosten den fehlbaren Gerichtspersonen, Parteien oder
Anwälten aufzuerlegen.



Oeffentlichkeit der Art. 91. Die Prozessverhandlungen bis und mit
Verhandlung. <jer Urteilseröffnung sind öffentlich.

Wo es die Sittlichkeit gebietet, dürfen die
Verhandlungen auf Beschluss des Gerichtes bei geschlossenen

Türen geführt werden.

Rechtzeitiges Vor- Art. 92. Die Parteien haben alle Angriffs- und
bringen der Angriffs- Verteidigungsmittel auf einmal vorzubringen. Es ist
und Verteidigungs- ihnen jedoch unter .Vorbehalt des Art. 189 gestattet,

nuttel. gje kjs un(j mjj. (jerl Parteivorträgen in der Hauptver¬
handlung (188) zu ergänzen oder zu berichtigen.

Kann infolge solcher Ergänzungen oder
Berichtigungen einer Partei die Hauptverhandlung nicht zu
Ende geführt werden, so ist die betreffende Partei,
sofern sie ein Verschulden trifft, zu den Kosten des
Termins zu verurteilen.

Nachträgliche Art. 93. Nach den Parteivortrügen in der Haupt-
Anbringen. Verhandlung bis zum Endurteil werden neue An¬

griffs- und Verteidigungsmittel nur gehört, wenn die
Partei genügende Entschuldigungsgründe für die
nachträgliche Geltendmachung glaubhaft macht oder
das Gericht die Anbringen gemäss Art. 89 von Amtes
wegen berücksichtigt.

In allen Fällen muss der Gegenpartei Gelegenheit
gegeben werden, auf nachträgliche Anbringen zu
antworten.

Klageänderung. Art. 94. Eine Aenderung der Klage- oder Wider¬
klagebegehren, wonach mehr oder anderes verlangt
wird, ist ohne Einwilligung der Gegenpartei nach
Eintritt der Rechtshängigkeit nur zulässig, wenn
gestützt auf den nämlichen Tatbestand an Stelle des
ursprünglichen Anspruches ein anderer oder ein mit
dem geltend gemachten im Zusammenhang stehender

weiterer Anspruch erhoben wird.
Ueberdies kann das Gericht eine Klageänderung

zulassen, wenn daraus eine erhebliche Erschwerung
oder Verzögerung der Verhandlung nicht zu besorgen

ist.
Bei Veränderung der Zuständigkeit durch die

Klageänderung wird die Sache von Amtes wegen
dem kompetenten Richter überwiesen.

Klage und Widerklage können jederzeit beschränkt
werden.

Missrechnung und Art. 95. Verbesserung von Missrechnung undMiss-
Missschreibung. Schreibung in den Vorkehren der Parteien ist in

jedem Falle zulässig.

Einstellung. Art. 96. Der Richter ist befugt, einen Prozess
einzustellen, wenn das Urteil entweder von der
Entscheidung in einem andern Rechtsstreite abhängig
ist oder wesentlich beeinflusst wird, sowie wenn in
dem andern Prozesse die gleiche Rechtsfrage zur
Erledigung gelangt

Titel IX.
Von den Zeitbestimmungen im Prozesse.

Zeitbestimmung im Art. 97. Die Zeitbestimmungen im Prozesse er¬
allgemeinen. folgen entweder durch Bezeichnung eines Tages

zur Erscheinung vor dem Richter (Tagfahrt, Termin)
oder durch Festsetzung eines Zeitraumes, innerhalb
welchem eine Handlung vorzunehmen ist (Frist).



Art. 98. Der Lauf einer Frist beginnt mit der Zu- Fristenlauf.

Stellung des Aktes, in welchem die Frist festgesetzt
ist oder mit Verkündung derselben oder kraft besonderer

gesetzlicher Bestimmung.
Für die Berechnung der Fristen gelten die

Bestimmungen des Bundesgesetzes über das Obligationenrecht.

Art. 99. Die Frist gilt als eingehalten, wenn ein Einhaltung der Frist
Schriftsatz am letzten Tage der Frist vor abendsbei Fostbeförderung.

6 Uhr einer schweizerischen Poststelle zur
Beförderung übergeben ist.

Art. 100. Jede Vorladung soll enthalten: Vorladungsinhalt.
1. Namen, Wohnort und genaue Bezeichnung der

Parteien;
2. die Anzeige der Handlung, zu welcher vorgeladen

wird;
3. die Angabe des Ortes und der Zeit der Erscheinung

vor der Gerichtsbehörde, und
4. das Datum und die Unterschrift der Behörde, von

der sie ausgeht.

Art. 101. Alle Ladungen werden vom Richter amt- Ladung und

lieh erlassen. Die Wissenlassungen, welche von den lssen ssung'

Parteien ausgehen, sind dem Richter zur Genehmigung

der Zustellung vorzulegen.

Art. 102. Die Zustellung gerichtlicher Akten an Zustellung durch die

die Parteien geschieht ordentlicherweise nach der in Post-

der Postordnung bestimmten Weise. Für einfache
Mitteilungen an die Parteien kann sich der Richter
auch des eingeschriebenen Briefes bedienen.

Art. 103. Wo eine Postzustellung nicht möglichAndere Zustellungsist

oder aus irgendwelchen Gründen nicht tunlich er- "

scheint, erfolgt die Zustellung durch den Betreibungs-
gehülfen (Weibel).

Die Zustellung kann rechtsgültig auch in anderer
Weise erfolgen, sofern der Adressat den Empfang
des Aktes schriftlich bescheinigt.

Art. 104. Die Zustellung hat, wo das Gesetz nichts Ladungsfrist,
anderes bestimmt, wenigstens 48 Stunden vor dem
in der Ladung bezeichneten Termine stattzufinden^

Art. 105. Der Weibel hat seine Zustellungen zwi- Form der Zustellung
sehen 7 Uhr morgens und 8 Uhr abends bei durcb den Weibel.

dem Wohn- oder Aufenthaltsorte derjenigen Person

zu machen, an welche die Zustellung zu
erfolgen hat. Trifft er diese nicht an, so hat er
das Doppel des Aktes (Nebendoppel) einem der
Familien- oder Hausgenossen abzugeben. Ist niemand
im Hause anwesend und kann der Weibel trotz
sorgfältiger Bemühung die Zustellung nicht bewirken, so
hat er den Akt dem Gemeindeschreiber oder der
Ortspolizeibehörde zur Zustellung zu übergeben. Diese
Behörden haben über die Zustellung eine Bescheinigung

auszustellen und das Hauptdoppel an die bewilligende

Behörde zurückzusenden. Finden sie den
Zustellungsempfänger nicht, so haben sie dies zu
bescheinigen.

Art. 106. Verrichtungen an Behörden und Kor- Verrichtungen an

porationen oder Gesellschaften sind bei dem Vor- Behörden^und^
Korsteher oder in dessen Abwesenheit bei einem andern pora onen"
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Vorgesetzten zu bestellen. Mitteilungen an den Staat
werden an den Regierungsstatthalter des Bezirkes,
wo der Prozess geführt wird, gemacht.

Weibelzeugnis. Art. 107. Ueber die erfolgte Zustellung hat der
Weibel auf dem Hauptdoppel ein Zeugnis
auszufertigen, in welchem bestimmt angegeben sein soll,
wann, wo und an welche Person sie bestellt und
welche Antwort er allfällig darauf erhalten hat. Dieses

Zeugnis hat den Charakter einer öffentlichen
Urkunde.

Zustellung an den Art. 108. Während der Dauer eines Rechtsstreites
Vollmachtsträger, kann die Zustellung an die zur Führung des Prozes¬

ses bevollmächtigten Anwälte erfolgen, sofern eine
schriftliche Vollmacht beim Gerichte eingereicht ist
und diese keinen Vorbehalt enthält.

Prozessdomizil. Art. 109. Hat eine Partei einen Ort bezeichnet,
an welchem ihr gerichtliche Akte rechtsverbindlich
zugestellt werden können, oder ist sie hierzu verpflichtet,

so kann die Zustellung an diesem Orte erfolgen.
Hat die Partei keine Person bezeichnet, bei welcher
die Akten abgegeben werden können, so sind sie auf
der Amtsgerichtsschreiberei des Bezirkes zuhanden der
Partei abzugeben.

Ist dem Gerichtsschreiber der Wohnort der Partei
oder ihres Anwaltes bekannt, so hat er ihr den Akt
zu übermitteln.

Beweis der Zustel- Art. 110. Der Beweis der Zustellung wird bei
lunS- der Zustellung durch die Post durch die Erklärung

über die erfolgte Bestellung auf dem Hauptdoppel
(Art. 100 der Postordnung vom 15. November 1910),
bei der Zustellung durch den Weibel durch das
Zeugnis des letztern, bei der Zustellung durch den
Gemeindeschreiber oder die Ortspolizeibehörde durch
die Bescheinigung dieser Behörden geführt.

Oeffentliche Ladung Art. 111. Eine öffentliche Ladung oder Wissen-
und Wissenlassung. Jaggyjjg js); jn den gesetzlich bestimmten und ausser¬

ordentlicherweise in denjenigen Fällen zulässig, wo
man den Aufenthaltsort oder den Namen des
Zustellungsempfängers nicht kennt oder der Richter seines
Wohnortes die Bewilligung der Zustellung verweigert.

Form der öffent- Art. 112. Die Ediktalladung oder Ediktalwissen-
hehen Ladung und lassung soll in das amtliche Blatt eingerückt und über¬

lasen assung. dies in der Weise durch die Presse veröffentlicht
werden, welche der Richter im Einzelfalle für
angemessen erachtet, damit der Zustellungsempfänger am
ehesten Kenntnis erhalte.

Fristen bei Ediktal- Art. 113. Bei Ediktalladungen ist der Erschei-
ladungen. nungstag und bei Fristansetzungen die Frist auf

wenigstens einen Monat, von der Bekanntmachung
durch das amtliche Blatt an zu rechnen,
hinauszusetzen; die Fälle vorbehalten, für welche das
Gesetz etwas anderes bestimmt.

Bestimmung der Art. 114. Der Richter bestimmt die Termine und
Termine und Fristen Fristen und macht sie den Parteien bekannt. Die Be-

urc en ic r. kanntmachung erfolgt, wenn die Parteien anwesend
sind, durch mündliche Eröffnung.



Art. 115. Die Fristen sind in der Regel auf vierzehn

Tage anzusetzen; aus besondern Ursachen kann
der Richter bis auf sechzig Tage gehen. Bei Gefahr
im Verzuge oder in den Verfahren, in denen es auf
besondere Raschheit ankommt, kann er die Frist auf
vierundzwanzig Stunden herabsetzen.

Art. 116. Der Richter darf die von ihm getroffenen

Zeitbestimmungen auf Begehren einer oder beider
Parteien nur verlängern, wenn ihm ein zureichender
Grund dafür nachgewiesen ist. Mehr als zweimalige
Verlängerung ist nur in Ausnahmefällen und nach
Anhörung der Gegenpartei gestattet.

Die Kosten der Verlängerung trägt die das Gesuch
stellende Partei, oder, wenn beide Parteien das
Gesuch gestellt haben, tragen beide die Kosten.

Verlängerungen von Zeitbestimmungen durch blosse
Parteiübereinkunft sind nichtig.

Art. 117. An Sonn- und Feiertagen sollen weder Sonn- und Feiertage,
der Richter noch der Aktuar und Weibel in
Zivilrechtssachen ihr Amt ausüben; mit Ausnahme der
Erteilung und Vollziehung von Verboten und
einstweiligen Verfügungen in besonders dringenden Fällen.

Art. 118. Gerichtsferien sind: Gerichtsferien.
1. die Wochen, in welche Weihnacht und Neujahr

fallen; die Woche vor Ostern und die
Woche vor Pfingsten;

2. die Zeit vom 1. August bis 30. September.

Art. 119. Während der Gerichtsferien bleiben das Einfluss der Ferien.
Verhör des Richters und des Gerichtes für alle im
ordentlichen Verfahren durchzuführenden Rechtssachen,

welche nicht im wachsenden Schaden liegen,
eingestellt. Vorkehren, die nicht vor dem Richter
oder vor dem Gerichte getroffen werden müssen,
wie Zustellungen von Prozessschriften, Weibelverrich-
tungen, Appellationsdiligenzien usw., sind dagegen,
stets zulässig.

Die in Art. 2, Ziff. 3 und in Art. 3, Abs. 2
genannten Rechtssachen können nach Ermessen des
Gerichtes auch in den Ferien verhandelt werden.

Art. 120. Läuft eine von dem Richter bestimmte Auslauf einer Frist
oder gesetzliche Frist an einem Sonn- oder Feiertage undTerminansetzung

aus, so erstreckt sich dieselbe noch auf den nächstfol- an Sonn-und Feier-

genden nützlichen Tag. Läuft ein von dem Richter für tasenF""ienin en

die Einreichung einer Prozessschrift bestimmte Frist
während der Gerichtsferien aus, so erstreckt sie
sich noch auf den übrigen Teil der Ferien und den
ersten nützlichen Tag nach denselben.

Fällt aber ein zu der Vornahme einer gerichtlichen
Handlung festgesetzter Termin auf einen Tag, an
welchem die Handlung nach den vorhergehenden
Bestimmungen nicht stattfinden darf, so ist die
Terminbestimmung nichtig und der Richter hat von
Amtes wegen einen neuen Termin zur Verhandlung
zu bestimmen und diesen den Parteien anzuzeigen.

Erhebt keine Pariei Einspruch, so ist die
Verhandlung gültig.

Titel X.

Form der gerichtlichen Verhandlungen.

Art. 121. Bei den untern Gerichtsbehörden sollen Gerichtssprache,

die Parteivorträge in den deutschen Bezirken des

Länge der Fristen.

Verlängerung der
Zeitbestimmung.
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Kantons in deutscher, in dem französischen Kantonsteile

in französischer Sprache gehalten werden.
In den vom Appellationshofe gemäss Art. 7, Abs. 2

zu beurteilenden Streitsachen werden die Verhandlungen

in der Sprache des örtlich zuständigen
Bezirkes geführt. Vor dem Appellationshofe als
Rechtsmittelinstanz steht den Parteien die Wahl unter den
beiden Landessprachen frei.

Der Richter eines deutschen Bezirkes kann einer
Partei nach seinem Ermessen gestatten, sich in der
mündlichen Verhandlung französisch auszudrücken,
wenn er selbst und der Gerichtsschreiber diese
Sprache verstehen und er überzeugt ist, dass auch die
Gegenpartei oder deren Anwalt dem Vortrage zu
folgen vermag.

Dieselbe Befugnis steht in entsprechender Weise
dem Richter eines französischen Bezirkes sowie dem
Appellationshofe zu.

Uebersetzung fremd- Art. 122. Beweisurkunden, welche in einer frem-
sprachiger Ur- den Sprache verfasst sind, sind auf Verlangen des

imden. Gerichtes zu übersetzen. Das Gericht kann verfügen,
dass zur Uebersetzung ein Sprachkundiger beigezogen
wird, der als Sachverständiger zu behandeln ist.

Stempelpflicht. Art. 123. Dem Stempel unterliegen nicht:
1. die Parteidoppel der Schriftsätze.
2. die nach Gesetz vom Stempel befreiten

Urkunden sowie Druckschriften, Zeichnungen und
Photographien, welche als Beweismittel
verwendet werden.

Nachträgliche Erfüllung der Stempelpflicht für
Prozesschriften ist während der Dauer des Prozesses
ohne Bezahlung des Extrastempels jederzeit zulässig
und soll vom Richter von Amtes wegen verfügt
werden.

Ausfertigung in Art. 124. Die schriftlichen Erlasse und Ladungen
Doppel. des Richters und die Schriftsätze der Parteien sind

in so vielen Doppeln auszufertigen, dass jeder
Zustellungsempfänger eine Ausfertigung erhält. Das
Hauptdoppel geht an den Richter oder die Partei,
von der es ausgeht, zurück. Ueberdies ist von jedem
Schriftsatz dem Richter ein Doppel zu seinen Händen
zu überreichen (Gerichtsdoppel).

Unterzeichnung der Art. 125. Jeder Schriftsatz ist von der Partei oder
Schriftsatze. ihrem Anwalt zu unterzeichnen und mit einer Auf¬

schrift zu versehen, welche seine Benennung und die
Namen der Parteien enthält

Protokoll. Art. 126. Das Protokoll über die Verhandlung soll
a) Niederschrift. während der Gerichtssitzung und in Gegenwart der

Parteien niedergeschrieben werden.
Mit Zustimmung der Parteien kann das Protokoll

durch einen beeidigten Stenographen oder den
Gerichtsschreiber stenographisch aufgenommen werden.
Das Stenogramm gilt als Originalprotokoll.

bj ausser« Form. ' Art. 127. Das Protokoll enthält im Eingang die
Bezeichnung der Behörde und, wenn diese ein
Gericht ist, die Namen aller anwesenden Mitglieder,



die Anzeige des Ortes und der Zeit der Verhandlung
und die Namen der Parteien und ihrer Vertreter; es
ist vom Gerichtsschreiber oder von dem ihn vertretenden

Protokollführer zu unterzeichnen.

Art. 128. Die Anträge der Parteien, sowie die ergan- e) Inhalt,

genen Verfügungen des Gerichtes sind dem Wortlaute
nach aufzunehmen. Die Aussagen der Zeugen und
Sachverständigen, sowie Einvernahmen bei der Parteibefragung,

sind in jedem Verfahren ihrem wesentlichen
Inhalte nach niederzuschreiben und das Protokoll hat
überdies den Gang des Verfahrens und das Urteil zu
enthalten

Art. 129. In allen Verfahren, welche einer Weiter- d) appellable Ver-

ziehung auf dem Wege der Appellation an eine höhere fahren'

Instanz unterliegen, sind überdies die in den Schriftsätzen

der Parteien nicht enthaltenen wesentlichen
Anbringen unter Aufsicht des Gerichtspräsidenten
aufzunehmen.

Protokolldiktate der Parteien sind untersagt;
dagegen können letztere verlangen, dass bestimmte von
ihnen abgegebene Erklärungen wörtlich eingetragen
werden.

Art. 130. Nach beendigter Verhandlung soll der e) Genehmigung.
Gerichtsschreiber den beteiligten Personen auf ihr
Verlangen das Protokoll zur Gutheissung vorlegen und
dieses Umstandes unter Aufnahme ihrer allfälligen
Bemerkungen Erwähnung tun.

Art. 131. Das gerichtliche Protokoll unterliegt der f) Beweiskraft,

nämlichen Anfechtung, wie die öffentliche Urkunde
(232).

Offenbare Missschreibungen können jederzeit
berichtigt werden.

Art. 132. Den Parteien ist auf ihr Begehren gegen Be- Abschriften an die

Zahlung der tarifmässigen Gebühren durch den Ge- Parteien,

richtsschreiber ein Auszug von der Verhandlung
auszufertigen.

Ebenfalls sind sie berechtigt, von den bei Gericht
deponierten Urkunden, sowie von allen auf den Pro-
zess Bezug habenden Akten und Schriftstücken sich
auf ihre Kosten Abschriften anfertigen zu lassen.

Art. 133. Der Gerichtsschreiber führt für jeden Gerichtliches Akten-

Rechtsstreit ein besonderes Aktenheft, welches ent- heft"

hält:
1. die Schriftsätze der Parteien (Gerichtsdoppel);
2. die von den Parteien oder von Dritten vorgelegten

Beweisurkunden oder Abschriften solcher;
3. alle auf den Prozess bezüglichen Verfügungen,

Beschlüsse und Mitteilungen des Gerichtes;
4. die Protokolle der gerichtlichen Verhandlungen

in chronologischer Reihenfolge. Schwer
leserlichen Protokollen sind Abschriften, stenographischen

Protokollen Uebertragungen beizufügen.
5. Die Ausfertigung des Urteils mit seinen

rechtlichen Erwägungen.

Art. 134. Den Parteien und ihren Anwälten ist Berechtigung zur

Einsicht in die Akten zu gestatten. Einsicht m die Akten.

Art. 135. Nach Beendigung des Prozesses hat der Rückstellung der Be-

Gerichtsschreiber die Beweisurkunden den Parteien weisurp^"t^®"nan die

oder den Drittpersonen, welche sie ediert haben,
zuzustellen und sich dafür im Aktenheft oder auf einer
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dem Aktenheft einzuverleibenden Empfangsbescheinigung
quittieren zu lassen.

Während des Prozesses ist eine Herausgabe nur
mit Bewilligung des Richters oder Gerichts zulässig.

Bescheinigung der Art. 136. Der Gerichtsschreiber der urteilenden
"Rechtskraft. Gerichtsstelle ist befugt, die Rechtskraft eines Ur¬

teils zu bescheinigen.

Titel XI.
Vom Streitwerte.

Angabe des Klägers Art. 137. Ist der Streitgegenstand in Geld ab-
über den Streitwert, schätzbar, so bestimmt sich der Streitwert nach der

Angabe des Klägers. Vorbehalten bleiben die
nachfolgenden Bestimmungen.

Art. 138. Der Wert des Streitgegenstandes ist
nach dem zu bestimmen, was der Kläger in seinem
Klagebegehren fordert, ohne Hinzurechnung der Zinsen

und Kosten.
Als Wert wiederkehrender Nutzungen oder Leistungen

ist der mutmassliche Kapitalwert anzunehmen.
Bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer gilt als
Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen
Nutzung oder Leistung.

Bei Streitigkeiten über Besitz oder Eigentum an
Liegenschaften macht die Grundsteuerschatzung Regel.

Der Wert einer Grunddienstbarkeit wird durch den
Wert, welchen sie für das herrschende Grundstück hat,
und wenn der Betrag, um welchen sich der Wert des
dienenden Grundstückes durch die Dienstbarkeit
mindert, grösser ist, durch diesen Betrag bestimmt.

Wird ein Pfandrecht eingeklagt, so richtet sich der
Wert nach dem Betrage der versicherten Forderung
und, wenn das Pfand einen geringem Wert hat,
nach diesem.

Streitwert bei Art- 139. Werden mehrere Ansprüche von einem
Klagenkonkurrenz. Kläger in demselben Verfahren angebracht oder brin¬

gen mehrere Kläger in einem Verfahren mehrere
Ansprüche zur Geltung, so werden die Klageansprüche
zusammengerechnet, soweit sie sich nicht gegenseitig
ausschliessen. Eine Zusammenrechnung des
Gegenstandes der Klage und Widerklage findet nicht statt.

Einfluss der Wider- Art. 140. Uebersteigt der Streitwert des vom
Beklage aufjlen Streit- klagten angemeldeten Widerklagebegehrens die sach-

111 liehe Zuständigkeit des Gerichtes, bei welchem die
Vorklage angebracht ist, so sind die Parteien von
Amtes wegen an den zuständigen Richter zu weisen,
bei dem die Klagebegründung neu anzubringen ist.

Anerkennt bei Geldforderungen der Beklagte und
Widerkläger die Vorklage, so findet eine Ueberweisung
nur statt, wenn die Differenz zwischen der in der
Vorklage und der in der Widerklage geforderten Summe
die Zuständigkeit des angegangenen Richters
übersteigt.

Einfluss auf die Art. 141. Für die Zulässigkeit der Appellation
Appellabihtat. jst derjenige Streitwert massgebend, der sich aus den

Begehren und Erklärungen der Parteien ergibt, welche
dem erstinstanzlichen Urteile zugrunde gelegen haben.

Bestimmung des
Streitwertes.



Art. 142. Der Richter beurteilt seine sachliche Beurteilung der sach-

Zuständigkeit bei Beginn des Rechtsstreites von Am-llcllen Zuständigkeit,

tes wegen oder auf Antrag der Parteien; soweit
erforderlich kann er Sachverständige beiziehen.

Wird die sachliche Zuständigkeit ohne Widerspruch
der Gegenpartei angenommen, so kann sie bei
vermögensrechtlichen Streitigkeiten auch in einer
andern Instanz vom Richter nur dann abgelehnt werden,
wenn sich aus den Akten zweifellos ergibt, dass der
erforderliche Streitwert nicht vorhanden ist.

Art. 143. Die sachliche Zuständigkeit der ersten Verminderung des

Instanz wird dadurch nicht verändert, dass sich der Streitwertes.

Streitwert durch Parteierklärung oder in anderer
Weise im Laufe des Verfahrens vermindert.

Besonderer Teil.

I. Abschnitt.

Von dem ordentlichen Verfahren.

Titel I.

Vom Aussöhnungsversuche.

Art. 144. Im ordentlichen Verfahren ist vor Ein- Pflicht zum
Aussöhreichung der Klage ein Aussöhnungsversuch durch nungsversuch.
den Gerichtspräsidenten des in der Hauptsache
örtlich zuständigen Gerichtes abzuhalten, wenn nicht
wegen Ablauf einer Verjährungs- oder Verwirkungs-
frist oder einer gesetzlichen Befristung Verlust eines
Rechtes zu befürchten ist.

Art. 145. Ein Aussöhnungsversuch findet nicht Ausnahmen,

statt:
a) in den in Art. 2, Ziff. 3 genannten Streit¬

sachen,
b) in den Streitsachen, welche der Gerichtspräsident

endgültig beurteilt,
c) wenn der Beklagte unbekannt abwesend ist und

keinen Vertreter hat,
d) in vermögensrechtlichen Streitigkeiten, wenn

die Parteien durch Uebereinkunft auf die
Abhaltung eines Aussöhnungsversuches verzichten.

Ein Aussöhnungsversuch ist nicht mehr
erforderlich, wenn der Instruktionsrichter trotz Fehlens
eines solchen die Zustellung der Klage verfügt hat.

Art. 146. Der Gerichtspräsident bestimmt auf Ge- Termin zum Aussöh-

such des Klägers einen Termin, teilt ihn dem Kläger nungsversuch.

mit und ladet den Beklagten hiezu von Amtes wegen
vor. In der Ladung ist der Streitgegenstand genau
zu bezeichnen.

Art. 147. Beim Aussöhnungsversuch haben die Persönliches

ErParteien, die im Amtsbezirke wohnen, persönlich zu scllem®"ie^or Par"

erscheinen, wenn sie beide im Amtsbezirk wohnen
oder der Gerichtspräsident es so anordnet.



Verfahren. Art. 148. Der Gerichtspräsident sucht die Parteien
zu vergleichen. Er kann die Vorlage der in ihren
Händen befindlichen Urkunden verlangen und ist
berechtigt, einen Augenschein vorzunehmen.

Anerkennung des Art. 149. Bestreitet der Beklagte im Termin den
Anspruches.

gegen ihn erhobenen Anspruch nicht, und kann der
Kläger nicht sofort dartun, dass der Beklagte vorher
den Anspruch bestritten hat, so ist der Kläger zu
den Kosten des Verfahrens zu verurteilen.

Ausbleiben des Art. 150. Bleibt der Kläger beim Verhandlungster-
Klägers. mjn aug^ g0 jgj. er jn ^ (jes fruchtlosen Ter¬

mins zu verurteilen und es wird ein neuer Verhandlungstag

angesetzt. Bleibt er zum zweiten Male aus,
so fällt das Verfahren dahin und er ist in die Kosten
zu verurteilen.

Ausbleiben des Art. 151. Bleibt der Beklagte aus, so ist dem Klä-
Beklagten. ger die Bewilligung zur Klage zu erteilen, falls er

nicht die Ansetzung eines zweiten Aussöhnungsversuches

verlangt.
"Im zweiten Termine entscheidet der Richter, ob

der Beklagte wegen unentschuldigten Ausbleibens die
Kosten des ersten Termines zu bezahlen habe.

Vergleich und Unter- Art. 152. Kommt ein Vergleich zustande oder
ziehung. unterzieht sich der Beklagte dem klägerischen Rechts¬

begehren, so soll das im Protokoll verurkundet und
vom Richter und von den Parteien unterzeichnet
werden. Vergleich und Unterziehung sind in diesem
Falle einem rechtskräftigen Urteile gleichzuachten.

Kann eine Partei nicht schreiben, so ist ihr
Handzeichen durch den Richter zu beglaubigen.

Misslingen des Aus- Art. 153. Misslingt der Aussöhnungsversuch, so
söhnungsversuches. ist dem Kläger die Klagebewilligung zu erteilen.

Aeusserung der Art. 154. Die bei den Verhandlungen gefallenen
Parteien. Aeusserungen und Vorschläge, welche zu keinem Ver¬

gleiche führen, sollen im nachherigen Prozesse nicht
berücksichtigt werden. Ist auf Antrag einer Partei
ein Vergleichsvorschlag in das Protokoll aufgenommen

worden, so findet die Bestimmung des Art. 59
Anwendung.

Klagefrist. Art. 155. Wird die Klage nicht innert sechs Mo¬
naten eingereicht, so verliert die Klagebewilligung
ihre Wirkung. Der Kläger hat dem Beklagten seine
Kosten auf richterliche Bestimmung hin zu vergüten.
Ein neuer Aussöhnungsversuch wird ihm erst
bewilligt, wenn er nachweist, dass er diese Kosten
bezahlt hat.

Titel II.
Der Schriftenwechsel.

Klageschrift. Art. 156. Die Klage ist durch Schriftsatz beim
zuständigen Richter oder Gericht einzureichen.

Hievon ausgenommen sind die der endlichen
Beurteilung des Gerichtspräsidenten unterliegenden
Streitfälle, in welchen die Sache ohne vorgängigen
Schriftenwechsel vor dem Richter verhandelt wird
(294 und ff.)



Art. 157. Die Klage hat zu enthalten: Klageinhalt.
1. Namen, Wohnort und genaue Bezeichnung der

Parteien ;
2. die Rechtsbegehren (Anträge) des Klägers;
3. die Angabe des Wertes des Streitgegenstandes,

soweit solcher zur Bestimmung der sachlichen
Zuständigkeit dient;

4. die Aufzählung der Tatsachen, welche zur for¬
mellen und sachlichen Begründung der Klage
dienen in knapper übersichtlicher Darstellung;

5. für jede Tatsache die genaue Angabe der ein¬
zelnen Beweismittel, deren sich der Kläger
bedienen will;

6. das Datum und die Unterschrift des Verfassers.

Art. 158. Urkunden, welche sich in Händen des Vorlage der

Klägers befinden, sind im Original oder in beglau- Urkunden,

bigter Abschrift mit der Klageschrift einzureichen.
Die Zeugen sind mit Namen und Wohnort genau
zu bezeichnen, ebenso der dritte Inhaber einer als
Beweismittel angerufenen Urkunde.

Art. 159. Mehrere Personen können in derselben Klagenkonkurrenz.
Klage als Kläger auftreten und als Beklagte belangt
werden, wenn Streitgenossenschaft vorliegt. Mehrere
Ansprüche können in einer Klage verfolgt werden,
wenn diese Ansprüche ihrer Art nach in demselben
Verfahren angebracht werden können.

Art. 160. Die Einreichung der Klage ist vom Eechtshängigkeit.
Richter mit dem Datum zu bescheinigen. Sie
begründet die Rechtshängigkeit und hat folgende
Wirkungen :

1. Sie unterbricht jede Ersitzung und Verjährung.
2. Sie begründet den Gerichtsstand der Widerklage.
3. Sie berechtigt den Beklagten zur Erhebung der

Einrede der Rechtshängigkeit.
4. Sie macht Forderungen, soweit sie es nicht vorher

schon waren, zu fünf vom Hundert verzinslich.
5. Sie macht den Beklagten ersatzpflichtig, wenn er

den Streitgegenstand zum Schaden des Klägers
wesentlich verändert oder veräussert. Ueber diese
Ersatzpflicht kann im Haupturteil entschieden
werden. Der Kläger ist überdies berechtigt, jede
wesentliche Veränderung oder eine Veräusserung
des Streitgegenstandes durch eine einstweilige
Verfügung (326) zu verhindern.

Art. 161. Der Instruktionsrichter verfügt die Zu- Zustellung an den

Stellung an den Beklagten, wenn er bei vorläufiger Beklagten.

Prüfung findet, dass die Vorschriften über den
Aussöhnungsversuch erfüllt sind, der Schriftsatz den
Erfordernissen des Art. 157 und 158 entspricht und
der Anwalt zu seinem gerichtlichen Auftreten
befugt ist (84).

Art. 162. Der Instruktionsrichter kann den Kläger1 Mängel der Klage,

vor Zustellung der Klage an den Beklagten aufmerksam

machen, dass er das angegangene Gericht nicht
für zuständig erachte oder dass die Klage an formellen
Mängeln anderer Art (192) leide. Er hat in diesem
Falle den Kläger zur Beseitigung der Mängel
aufzufordern. Es steht dem Kläger frei, vorhandene Mängel

zu beseitigen oder die Klage zurückzuziehen oder
auch trotz der Bemängelung durch den Instruktionsrichter

Zustellung an den Beklagten zu verlangen.
Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1917.



Kückdatierung der Art. 163. Wird eine infolge Beanstandung der
Rechtshängigkeit, örtlichen oder sachlichen Zuständigkeit oder wegen

eines verbesserlichen Fehlers zurückgezogene oder
vom Gericht zurückgewiesene Klage innert zehn
Tagen nach dem Rückzug oder der Rückweisung beim
zuständigen bernischen Gerichte neu angebracht, so
gilt als Zeitpunkt der Rechtshängigkeit das Datum
der ersten Klageeinreichung.

Geht die Rückweisung vom Appellationshof aus,
so bezeichnet dieser, sofern es nach der Aktenlagpj
tunlich ist, gleichzeitig in verbindlicher Weise das
zuständige bernische Gericht.

Art. 164. Erachtet der Instruktionsrichter die
Einreichung einer schriftlichen Antwort für
unnötig oder untunlich, so leitet er das Vorbereitungsverfahren

ein oder bestimmt sogleich den Termin
zur Hauptverhandlung. In diesem Falle ist die
Antwort mündlich in der Verhandlung anzubringen.

Beantwortungsfrist. Art. 165. In allen übrigen Fällen setzt der In¬
struktionsrichter mit der Zustellung der Klage dem
Beklagten eine Frist zur Beantwortung (98, 115).

Durch Eingabe eines Gesuches um Kostenversicherung

wird der Lauf dieser Frist unterbrochen und der
Richter hat nach Erledigung des Verfahrens (72 ff.)
dem Beklagten eine neue Antwortfrist zu bestimmen,
sofern nicht die Klage wegen Nichtleistung der
Sicherheit zurückgewiesen wird.

Inhalt der Antwort. Arf< 166 Der Beklagte hat innerhalb der Frist
seine Antwort dem Instruktionsrichter einzureichen.
Diese hat zu enthalten :

1. alle Einwendungen gegen die formelle Zulässigkeit
der Klage (192), mit kurzer Begründung und
seinen Anträgen (z. B. Bestreitung der örtlichen
oder sachlichen Zuständigkeit, der Legitimation
des Klägers oder seines Anwaltes, und ähnliches) ;

2. die Anträge in der Hauptsache;
3. die Antwort auf die Klageanbringen und die tat¬

sächliche Begründung seiner Anträge;
4. die Beweismittel und die Einwendungen gegen

die vom Kläger angerufenen Beweismittel;
5. die Widerklage, wenn er eine solche erheben

will;
6. das Datum und die Unterschrift des Verfassers.

Art. 167. Auf die Antwort findet Art. 158
entsprechend Anwendung.

Art. 168. Besteht der Kläger im Falle des Art. 162
auf Zustellung der Klage, so kann der Instruktions-

a^von Amtes wegen, rieh ter den Beklagten veranlassen, sich in der
Antwort nur über die formellen Mängel der Klage
auszusprechen. Das Verfahren zur Vorbereitung der
Hauptverhandlung (175 ff.), soweit der Instruktionsrichter

ein solches für erforderlich erachtet, ist auf diese
Mängel zu beschränken und die Ueberwèisung an
das Gericht findet nach Art. 182 statt.

b) Auf Antrag des Art. 169. Der Beklagte hat während der Antworts-
Beklagten. frist das Recht, durch schriftliche Eingabe den In¬

struktionsrichter auf formelle Mängel der Klage
aufmerksam zu machen. Erachtet der Instruktionsrichter
die geltend gemachten Einwände für erheblich, so
ist nach Vorschrift des Art. 168 zu verfahren.

Ermangelung
der schriftlichen

Antwort.

Vorlage der
Urkunden des Be¬

klagten.

Beschränkung der
Antwort auf Vor¬

fragen.



Art. 170. Die Widerklage bezweckt die Verfol- Widerklagen,

gung von Gegenansprüchen, die dem Beklagten
gegen den Kläger zustehen. Der Gegenanspruch muss
einklagbar sein und, sofern es sich nicht um
Kompensationsverhältnisse handelt, mit dem Gegenstande
der Vorklage in einem Zusammenhange stehen.

Art. 171. Der für die Vorklage zuständige In- Trennung von Vor-
struktionsrichter kann zur Vermeidung von Verwir- und Widerklage,

rung oder wenn er es sonst für angemessen hält,
die Widerklage in ein besonderes Verfahren weisen.
Er bestimmt dem Beklagten eine Frist zur Anbringung

der Widerklage nach den Vorschriften des
Gesetzes.

In diesem Falle ist bei Kompensationsverhältnissen
der Vorkläger gehalten, bis zur Erledigung

der Widerklage einen so grossen Teil seiner
Forderungen stehen zu lassen, als zur Deckung der
Gegenansprüche des Widerklägers nötig erscheint,
oder diesem für die Erfüllung seiner Verbindlichkeiten

auf den Fall der Verurteilung auf andere Weise
Sicherheit zu bestellen.

Art. 172. Hat der Beklagte eine Widerklage ein- Antwort auf die

gereicht, so kann der Richter dem Kläger die Ant- Widerklage,

wort mit einer Frist zur Beantwortung der Widerklage
zustellen. Für die Widerklagebeantwortung gelten die
Vorschriften der Art. 166 und 167 ; nur kann der
Kläger keine neue Widerklage erheben und kann vom
Beklagten nicht Versicherung der Prozesskosten
verlangen.

Art. 173. Ein weiterer Schriftenwechsel ist in Weitere Schriftsätze,

der Regel ausgeschlossen.

Art. 174. Das Bestehen oder Nichtbestehen eines Feststellungsklage.
Rechtsverhältnisses kann Gegenstand einer Klage oder
Widerklage sein, wenn die Partei, welche die
Feststellung beantragt, ein Interesse an der sofortigen
Feststellung hat.

Titel III.
Die Vorbereitung der Hauptverhandlung.

Art. 175. Der Instruktionsrichter prüft die ein- Ansetzung der

gereichten Schriftsätze und setzt, wenn er die Ver- Hauptverhandlung.
Handlung des Rechtsstreites für genügend vorbereitet
erachtet, Termin zur Hauptverhandlung an. Die
Parteien werden hiezu vorgeladen. Die Ladungsfrist
beträgt 8 Tage.

Art. 176. Erachtet der Instruktionsrichter die Vorbereitungs-
durch die Schriftsätze gegebene Grundlage als nicht verfahren,

genügend, um den Urteilsspruch am Tage der
Hauptverhandlung zu ermöglichen, so ladet er die Parteien
vor und erörtert in freier mündlicher Verhandlung
mit ihnen den Streitfall. Er macht von seiner
Richterpflicht (89) entsprechenden Gebrauch, indem er
insbesondere durch persönliche Einvernahme der
Parteien den bestrittenen Tatbestand aufklärt und
die nötige Ergänzung der Parteianbringen veranlasst.

>



In der Regel soll die Vorbereitung der Hauptverhandlung

in einem Termin erledigt werden.
Hat der Beklagte keinen Schriftsatz eingereicht,

so findet kein Vorbereitungsverfahren statt.

Art. 177. Erscheint eine Partei im Vorbereitungs-
verfahren nicht, so erörtert der Instruktionsrichter
den Streitfall mit der erschienenen Partei. Die Ueber-
weisung an das Gericht erfolgt nach dem Ergebnis
dieser einseitigen Verhandlung.

Art. 178. Bleiben beide Parteien aus, so wird
ohne weiteres Termin zur Hauptverhandlung angesetzt.

Art. 179. Der Instruktionsrichter kann im
Vorbereitungsverfahren Urkunden edieren lassen, Roga-
torialeinvernahmen veranstalten, einen Augenschein
vornehmen und Sachverständige abhören oder
Gutachten von solchen einholen.

Termin zur Haupt- Art. 180. Erachtet der Instruktionsrichter die
Verhandlung. Streitsache für genügend vorbereitet, so wird Termin,

zur Hauptverhandlung angesetzt.

Zeugenladungen und Art. 181. Zur Hauptverhandlung werden die Zen-
andere Massnahmen.

gen vorgeladen, welche zu erheblichen Tatsachen
von den Parteien angerufen sind, oder deren
Vorladung von Amtes wegen als erforderlich erscheint.
Ueberhaupt sind alle Massnahmen zu treffen, welche
notwendig sind, um den Urteilsspruch am Tage der
Verhandlung zu ermöglichen.

Beschränkung des Art. 182. Zur Abkürzung des Verfahrens kann
der Instruktionsrichter die Verhandlung auf die
Entscheidung einzelner formeller Einwände oder
einzelner gegen den Anspruch erhobener Einreden
beschränken.

Art. 183. Ist der Streitwert bestritten oder
zweifelhaft und hängt von ihm die sachliche Zuständigkeit

ab, so veranlasst der Instruktionsrichter dessen
Feststellung durch Sachverständige oder in anderer
Weise.

Art. 184. Der Instruktionsrichter bestimmt die
Vorschüsse, welche von den Parteien zur
Durchführung seiner Verfügungen zu leisten sind.

Art. 185. In der Regel sollen vor der Hauptverhandlung

die Akten bei den Mitgliedern des
Gerichtes zirkulieren oder in der Gerichtsschreiberei
aufgelegt werden.

Verfahren vor dem Art. 186. Ist der Gerichtspräsident unter Vorbe-
Gerichtsprasidenten der Appellation zur Beurteilung der Streitsache

8
richter.anZ zuständig, so findet ein Vorbereitungsverfahren nicht

statt. Der Gerichtspräsident trifft auf den
Hauptverhandlungstermin alle diejenigen Verfügungen, die
ihm zur Beschleunigung des Verfahrens erforderlich
erscheinen. Er ist auch berechtigt, das Verfahren
nach Analogie der Art. 168 und 169 auf formelles
Mängel der Klage zu beschränken.

Ausbleiben einer
Partei.

Ausbleiben beider
Parteien.

Beweismassnahmen
im Vorbereitungs¬

verfahren.

Verfahrens.

Feststellung des
Streitwertes.

Vorschüsse der
Parteien.

Zirkulation der
Akten.



Titel IV

Die Hauptverhandlung.

Art. 187. Der Vorsitzende stellt die Anwesenheit Eröffnung der Ver-
der Parteien fest, eröffnet die Verhandlung, gibt, handlung.

falls keine Zirkulation oder Auflegung der Akten
stattgefunden hat, dem Gerichte einen kurzen Ueber-
Iblick über den Streitgegenstand und teilt die vor
der Hauptverhandlung getroffenen Verfügungen mit.

In Streitsachen, in denen der Gerichtspräsident
unter Vorbehalt der Appellation zuständig ist,
eröffnet er die Verhandlung, indem er den Parteien die
im Vorverfahren getroffenen Verfügungen mitteilt.

Art. 188. Die Parteien stellen und begründen ihre Vorträge der Par-
Anträge. Sie sind berechtigt, ihre Anbringen und teien.

Beweismittel gemäss Art. 92 und unter Vorbehalt von
Art. 93, Abs. 2 zu ergänzen und zu berichtigen.

Art. 189. Ist eine Partei im Vorbereitungsver- Ergänzung der Par-
fahren nicht erschienen oder hat der Beklagte trotz teianbringcn bei Aus-

Fristansetzung keine Antwort eingereicht, so werden ble'ben im v°r_
«r.- i ° bereitungsverfahren.

neue Anbringen nur unter den in Art. 93 vorgesehenen

Voraussetzungen gehört.

Art. 190. Ist die Verhandlung nur nur Beurteilung Verhandlung über
von Vorfragen angesagt, so erstrecken sich die Vor- Vorfragen,

träge nur auf diese und die Partei hat das erste Wort,
welche in dieser Hinsicht Anträge gestellt hat.

Art. 191. Das Gericht ist verpflichtet, von Amtes Prüfung der Prozesswegen

alle Prozessvoraussetzungen mit Ausnahme der Voraussetzungen.

Kostenversicherung zu prüfen. Es kann, auch wenn
der Instruktionsrichter keine beschränkende Verfügung

im Sinne von Art. 182 getroffen hat, und auch
ohne dass Parteianträge vorliegen, die Parteien
veranlassen, zunächst einen vom Gericht für erheblich
erachteten formellen Punkt vorzutragen.

Art. 192. Zu den Prozessvoraussetzungen gehören Prozessvoraus-

alle Einwände, welche eine Partei gegen die pro- Setzungen,

zessualische Zulässigkeit der Klageerhebung, der
Klageänderung oder der Intervention, gegen die
sachliche oder örtliche Zuständigkeit des Gerichtes,
gegen das Verfahren, gegen die Legitimation der
Parteien oder ihrer Vertreter erheben oder daraus
ableiten kann, dass die gleiche Streitsache schon
rechtshängig oder bereits beurteilt ist.

Art. 193. Das Gericht ordnet über tatsächliche Beweisanordnung bei

Verhältnisse, deren Feststellung zur Entscheidung Vorfragen,

von Vorfragen erforderlich ist, Beweis an.

Art. 194. Findet das Gericht, dass eine Prozess- Entscheid über

Voraussetzung mangelt, so weist es die Klage oder Vorfragen.

Widerklage, ohne Prüfung der Begründetheit zurück.
Der Entscheid über die Rückweisung der Widerklage
kann auch mit dem Haupturteile verbunden werden1.

Art. 195. Findet das Gericht, dass die Prozess- Verhandlung über

Voraussetzungen gegeben sind, so tritt es in die den Ansprueh.

Verhandlung über den Anspruch ein.
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Hat ein Schriftenwechsel in der Hauptsache
infolge Beschränkung der Antwort auf Vorfragen
nicht stattgefunden, so weist das Gericht die Sache
an den Instruktionsrichter zurück, wenn der
Schriftenwechsel als notwendig erscheint; andernfalls verfügt

es, dass die Parteien Klage und Antwort vor
ihm mündlich zu begründen haben.

Teilurteil. Art. 196. Das Gericht kann auch dann, wenn
der Instruktionsrichter keine Verfügung im Sinne von
Art. 182 getroffen hat, jederzeit beschliessen, es seien
einzelne oder mehrere Fragen des Streitverhältnisses
vorweg zum Gegenstand gesonderter Verhandlung und
Beurteilung zu machen, sofern durch den Entscheid
über solche Fragen ein Endurteil in der Sache selbst
herbeigeführt werden kann.

Beweisanordnung in Art. 197. Erachtet das Gericht eine Beweisfüh-
der Hauptsache. rung erforderlich, so ordnet es an, über welche

Tatsachen, durch welche Partei und mit welchen
Beweismitteln der Beweis zu führen ist. Es ist
an die von den Parteien angerufenen Beweismittel
nicht gebunden. Auch die vom Instruktionsrichter
im Vorverfahren getroffenen Verfügungen sind für
das Gericht nicht bindend.

Vorschüsse der
Parteien.

Beweisführung.

Art. 198. Das Gericht bestimmt die Vorschüsse,
welche von den Parteien zur Durchführung seiner
Verfügungen zu leisten sind und setzt unter Folge
der Verwirkung der Beweisführung eine Frist an zur
Leistung der Vorschüsse.

Art. 199. Die Beweisführung findet in der Regel
vor dem Gerichte statt. Kann sie nicht sofort
stattfinden, so ist ein neuer Termin anzusetzen.

Das Gericht ist befugt, nach seinem Ermessen
Beweisaufnahmen durch den Instruktionsrichter oder
eine Abordnung aus seiner Mitte vornehmen zu lassen.

yorträge der Par- Art.. 200. Nach Beendigung der Beweisführung
teien nach der Be- hajjen (jje Parteien das Recht zu zweimaligem Vor-

weisführung. °
trage.

Haupturteil. Art. 201. Hierauf oder, wenn das Gericht eine Be¬

weisführung nicht für erforderlich erachtet, schon
nach den ersten Parteivorträgen (188), geht das
Gericht zur Fällung des Haupturteils über. Es ist
dabei an die von ihm erlassene BeweisVerfügung nicht
gebunden und kann immer noch Ergänzungen der
Beweisführung anordnen.

Urteüsgegenstand. Art, 202. Der Beurteilung des Gerichts unterliegen
die von den Parteien in der Verhandlung gestellten
Anträge. Das Gericht darf einer Partei nicht mehr
und soweit nicht spezielle Gesetzesbestimmungen es
erlauben, nicht etwas anderes zusprechen, als was
sie verlangt hat.

Zur Begründung des Urteils dürfen nur Tatsachen
benutzt werden, welche in den Schriftsätzen der
Parteien enthalten oder in der Verhandlung von den
Parteien angeführt und vom Gericht festgestellt worden
sind.

Prozesserledigung. Art. 203. "Wird ein Rechtsstreit gegenstandslos
oder fällt er mangels rechtlichen Interesses dahin, so
erklärt das Gericht die Sache als erledigt, entscheidet
nach Einvernahme der Parteien ohne weitere
Parteiverhandlung über die gegenseitige Kostenpflicht und
bestimmt die Höhe der Kosten.
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Gegen die Kostenverfügung eines Gerichtspräsi- Appellation gegen
denten kann appelliert werden, wenn die Hauptsache <iie Kostenverfügung,

zur Weiterziehung geeignet wäre, und der ursprüngliche
Belauf der in Frage stehenden Kostenforderung

mindestens 800 Fr. beträgt. Der Appellationshof
entscheidet ohne Parteiverhandlung und eröffnet seine
Verfügung den Parteien.

Art. 204. Der Vorsitzende bestimmt die Reihen- Beratung des

Gefolge der Diskussion und fordert die einzelnen Mit-riclltes
Urteilsglieder des Gerichtes auf, ihre Anträge zu stellen ver un ung"

und zu begründen; dann findet eine freie Diskussion

statt. Verlangt kein Richter mehr das Wort, so
schreitet der Präsident zur Abstimmung. Bei gleich-
geteilten Stimmen gibt der Vorsitzende den
Stichentscheid. Er hat das Ergebnis der Abstimmung
sogleich als Urteil mündlich zu verkünden.

Art. 205. Die Parteien können auf die Teilnahme
an der Verhandlung des Rechtsstreites verzichten.
Haben beide Parteien verzichtet, so brauchen sie
nicht vorgeladen zu werden und das Urteil kann
alsdann ohne Anwesenheit der Parteien ausgefällt
und durch Zustellung einer schriftlichen Ausfertigung

eröffnet werden.

Verzicht auf die
Verhandlung.

Titel V.

Das Säumnisurteil.

Art. 206. Bleibt eine der Parteien im Termine
zur Hauptverhandlung aus, so wird auf Antrag der
erschienenen Partei das Verfahren einseitig nach den
im vorhergehenden Titel gegebenen Vorschriften
durchgeführt.

Art. 207. Das Gericht hat die bisherigen Anbrin- Anbringen der aus-

gen der ausgebliebenen Partei zu berücksichtigen .gebliebenen Partei
o o o un V nrnprpitiiTiO''!-
und kann erforderlichen Falles eine Beweisführung verfahren,
veranlassen.

Art. 208. Inwiefern die tatsächlichen Anbringen Anbringen der

der anwesenden Partei als erwahrt anzusehen sind, erscJlienenen Partei,

entscheidet das Gericht nach freiem Ermessen. Es
ordnet eine Beweisführung an, sofern es Grund zu
haben glaubt, an der Richtigkeit der einseitig
behaupteten Tatsachen zu zweifeln.

Art. 209. Ist die Hauptverhandlung vom Instruk- Beschränkung der

tionsrichter nach Art. 182 beschränkt worden, so Säumnisfolgen,

findet die einseitige Verhandlung nur mit Beziehung

auf den Verhandlungsgegenstand statt.

Art. 210. Wird die Hauptverhandlung am ersten Fortsetzung der

Termine nicht zu Ende geführt, so kann die säumige Hauptverhandlung.

Partei sich an den ferneren Verhandlungen beteiligen.
Neue Tatsachen und Beweismittel kann sie aber nur
anbringen, wenn sie nachweist, dass sie vorher dazu
nicht in der Lage war.

Art. 211. Das Ergebnis der Verhandlung ist der Mitteilung des

Ersäumigen Partei amtlich mitzuteilen. gebmsses der Ver-

Hat sich der Staat in einem der in Art. 54 genann- gebliebene1 Partei!S~

ten Fälle bei dem Abspruchstermin nicht vertreten
lassen, so soll das Urteil dem Staatsanwalt
(Bezirksprokurator) amtlich mitgeteilt werden, sofern er es
vorher verlangt hat.

Ausbleiben einer
Partei.



Titel VI.

Vom Beweise.

Beweismittel. Art. 212. Die Richtigkeit einer Tatsache wird dem
Richter bewiesen durch:

1. Urkunden,
2. Zeugen,
3. Sachverständige,
4. Augenschein,
5. Parteiverhör.

Kumulation der Be- Art. 213. Soweit nicht besondere gesetzliche Vor¬
weismittel. schriften entgegenstehen, können die Parteien sich

einer oder mehrerer Arten des Beweises bedienen.
Das Gericht ist aber jederzeit berechtigt, Beweismittel,

welche es nach der Lage der Akten und seiner
eigenen Kenntnis der Streitsache als überflüssig
erachtet, auch wenn sie zu erheblichen Tatsachen
angerufen sind, abzulehnen.

Beweismittelbei- Art. 214. Das Gericht kann Beweismittel heran--
ziehu^durch das

zjej~eri) we]che von den Parteien nicht angerufen sind.
Es entscheidet, welche Partei in diesem Falle die für
die Durchführung notwendigen Kosten vorzuschies-
sen hat.

Geständnis. Art. 215. Beweise und Gegenbeweise werden nur
über bestrittene Tatsachen geführt. Als zugestanden
gilt auch in der Regel, was von der Gegenpartei nicht
ausdrücklich bestritten ist. Geht aus dem gesamten

Verhalten einer Partei hervor, dass sie eine
Tatsache bestreiten wollte, ohne dass sie eine ausdrückliche

Erklärung darüber abgegeben hat, so ist eine
solche Tatsache vom Gericht als beweisbedürftig zu
behandeln.

Widerruf des Art. 216. Kann eine Partei glaubwürdig dartun,
Geständnisses, gje ejne Tatsacjje irrtümlicherweise zugestanden

hat oder ist sie in schuldhafter Weise von der Gegenpartei

dazu veranlasst worden, so kann sie ihr
Geständnis zurückziehen.

Qualifiziertes Art. 217. Wird dem Geständnis eine beschränkende
Geständnis. Behauptung beigefügt, welche ein selbständiges An¬

griffs- oder Verteidigungsmittel enthält, so wird
dadurch seine Wirksamkeit nicht beeinträchtigt.

Im übrigen entscheidet das Gericht, ob und wieweit
die Wirkung des Geständnisses durch Zusätze oder
Einschränkungen beeinträchtigt wird.

Notorietät. Art. 218. Tatsachen, welche dem Gerichte offen¬
kundig sind, bedürfen keines Beweises.

Freie Beweiswürdi- Art. 219. Ueber die Richtigkeit einer Tatsache
S8- entscheidet das Gericht nach sorgfältiger Prüfung der

vorgelegten Beweise und unter Berücksichtigung des
gesamten Inhaltes der Verhandlungen nach freier
Ueberzeugung.

Vermutungen. Art. 220. Stellt das Gesetz die Vermutung für
das Vorhandensein einer Tatsache auf, so ist der
Gegenbeweis gestattet, soweit er nicht vom Gesetze
ausgeschlossen wird.



M 18 — 403

Art. 221. Einwendungen gegen die Zulässigkeit
eines Beweismittels werden vom Gerichte bei der
Ausfällung einer Beweisverfügung oder bei Verwendung

des Beweismittels entschieden.

Titel VII.

Von der vorsorglichen Beweisführung.

Art. 222. Eine Partei kann zu jeder Zeit über
Tatsachen, welche sie in einem bereits hängigen oder
zukünftigen Prozesse geltend zu machen im Falle ist,
einen vorsorglichen Beweis führen. Sie kann aber
die Veranstaltung eines Parteiverhöres nur verlangen,

sofern zu befürchten steht, dass eine Partei im
Prozesse selbst nicht mehr abgehört werden kann.

Art. 223. Hierfür ist ein Gesuch an den Gerichts- Gesuch der Parteien.

Präsidenten des in der Hauptsache örtlich zuständigen

Gerichtes zu richten, welches enthält:
1. die Partei, gegen welche der 'Beweis geführt

wird;
2. die Tatsachen, welche bewiesen werden sollen;
3. die Beweismittel;
4. Idie besondern Gründe, wenn ein Parteiverhör

verlangt wird.

Art. 224. Der Richter setzt den Termin zur Ver- Terminansetzung.
handlung und Beweisführung an und trifft die hiefür

notwendigen Massnahmen.

Art. 225. Die Beweisführung findet in jedem Falle Zuständigkeit des

vor dem Gerichtspräsidenten des in der Hauptsache Gerichtspräsidenten,

örtlich zuständigen Gerichtes statt, soweit nicht die
Voraussetzungen der "Art. 258 und 278 zutreffen.

Art. 226. Bei Beginn der Verhandlung hat der Be- Kostenvorschuss.
weisführer der Gegenpartei, falls sie erscheint, die
Kosten des Verfahrens auf richterliche Bestimmung
hin vorzuschiessen.

Art. 227. Die Gegenpartei kann sich der Beweis- Widerspruch der

führung nur widersetzen, wenn sie sofort nachweist, Gegenpartei,

dass der Beweisführer kein rechtliches Interesse an
der Beweisführung hat; ferner solange als der
Beweisführer ihr nicht den in Art. 226 bestimmten
Vorschuss ausgerichtet hat.

Einwände gegen die Zulässigkeit eines Beweismittels

sind auf den Hauptprozess aufzuschieben.

Art. 228. Die vorsorgliche Beweisführung schliesst Ordentlicher Beweis,

die ordentliche Beweisführung nicht aus.

Titel VIII.
Vom Urkundenbeweise.

Art. 229. Der Urkundenbeweis wird durch Vor- Beweisführung,

legung der Originale oder beglaubigter Abschriften
geführt. Das urteilende Gericht und der Instruktionsrichter

im Vorbereitungsverfahren können jederzeit
die Vorlegung der Originalurkunden verfügen.
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Wenn durch die Herausgabe von Urkunden an
das Gericht berechtigte Interessen verletzt würden,
so kann verfügt werden, dass der Instruktionsrichter
oder eine Abordnung des Gerichtes beim Inhaber von
der Urkunde Einsicht nehmen.

Ebenso kann, wenn es sich um Geschäftsgeheimnisse

handelt, verfügt werden, dass die Urkunde ganz
oder teilweise der Einsichtnahme der Gegenpartei
entzogen bleibt.

Eefinden sich die Urkunden so entfernt vom Ge-
rich:ssitze, dass sie nur mit grossen K'osten und unter
Verlatzung berechtigter Interessen herbei geschafft werden

können, so kann die Einsichtnahme auf rogato-
rischem Wege verfügt werden.

Bestreitung der Art. 230. Wird die Echtheit des Inhaltes oder der
61 " Unterschrift einer Urkunde bestritten, so ist Beweis

darüber anzuordnen.

Herstellung von Art. 231. Liegt kein hinreichendes Vergleichsmate-
Handschriften zur rja| vor so kann der Richter den angeblichen Aus-

V erß'leiciiuQor steller anhalten, ein Diktat in seiner Gegenwart
niederzuschreiben.

Die Weigerung einer Partei würdigt der Richter
nach freiem Ermessen. Bei Weigerung eines Dritten
treten die in Art. 249 genannten Folgen ein.

Beweis der Echtheit. Art. 232. Bei öffentlichen Urkunden liegt der Be¬
weis der Unechtheit dem Gegner des Beweisführers,
bei Privaturkunden der Beweis der Echtheit dem
Beweisführer ob.

Begriff der öffent- Art. 233. Oeffentliche Urkunden sind die von
liehen Urkunde, öffentlichen Beamten oder von Notaren im Kreise ihrer

Zuständigkeit unter Beobachtung des gesetzlich
vorgeschriebenen Verfahrens in gesetzlicher Form
aufgenommenen Urkunden, die staatlich anerkannten
Verraessungswerke und die von den zuständigen
Organen daraus erstellten und beglaubigten Kopien und
Auszüge.

Ausländische öffent- Art. 234. Eine im Auslande errichtete Urkunde ist
liehe Urkunde. a]s öffentliche zu betrachten, wenn durch Zeugnis

des zuständigen schweizerischen Gesandten oder Konsuls

dargetan wird, dass die Urkunde im Errichtungs-
staaie als öffentliche gilt und vom zuständigen Organ
nach Massgabe der bestehenden gesetzlichen Vorschriften

aufgenommen wurde.

Editionspflicht der Art. 235. Die Parteien sind verpflichtet, gegen-Parteien. sei tig die in ihren Händen befindlichen Urkunden vor¬
zulegen.

Editionspflicht Art. 236. Dritte Personen sind zur Vorlage der
dritter Personen. jn ihren Händen befindlichen Urkunden verpflichtet.

Sie sind dieser Verpflichtung enthoben, wenn sie als
Zeugen die Aussagen verweigern könnten (245, 246,
247).

Folgen der Editions- Art. 237. Weigert sich eine Partei, eine in ihren
Verweigerung durch Händen befindliche Urkunde vorzulegen, so kann das

e ar îen. Gericht die Tatsache, zu deren Beweis die Urkunde
angerufen wurde, als erwahrt ansehen.

P'olgeiTder Editions- Art. 238. Weigert sich der Dritte ohne gesetz-
verweiggung

durch Jicflctl Grund innerhalb der ihm vom Richter gesetz¬
ten Frist eine in seinen Händen befindliche Urkunde



vorzulegen, so wird er wie ein widerspenstiger Zeuge
behandelt und er wird der Partei, welche mit der
Urkunde beweisen wollte, schadenersatzpflichtig.

Dem Zeugnis- und Editionspflichtigen steht das
Recht zu, gegen die Verfügung des Richters Be^
schwerde mit aufschiebender Wirkung zu erheben.

Art. 239. Die Teile der Urkunde, welche nicht Umfang der Pflicht
dem Beweise dienen, können durch Versiegelung oder zur Vorlage einer

sonst in angemessener Weise der Einsicht des Ge- Urkunde,

richtes und der Parteien entzogen werden. Das
Gericht entscheidet, ob und wieweit dies zulässig ist.

Art. 240. Urkunden öffentlicher Verwaltungen über Editionspflicht des

vom Staate abgeschlossene Privatrechtsgeschäfte un- Staates,

terliegen der Herausgabepflicht. Die Herausgabe anderer

Urkunden des Staates liegt im Ermessen der
Staatsbehörden.

Art. 241. Der Beweis mit Haus- und Handlungs- Beweis durch
Hausbüchern gilt als Urkundenbeweis. und Handlungs-

Die Beweiskraft der Bücher hängt namentlich von bucher.

ihrer ordnungsgemässen Führung ab.

Art. 242. Ist die Fälschung einer Urkunde Gegen- Fälschung von
stand eines Strafprozesses, so kann das Gericht den Urkunden.

Rechtsstreit bis zur Entscheidung über den Straf-
prozess einstellen.

Titel IX.
Vom Zeugenbeweise.

Art. 243. Jeder am Rechtsstreite nicht beteiligte Zeugenpflicht.
Dritte ist verpflichtet, auf die ihm vor Gericht
vorgelegten Fragen nach bestem Wissen und Gewissen
Antwort zu geben.

Art. 244. Als Zeugen sollen nicht abgehört wer- Unzulässige Zeugen,
den :

1. Personen, welche das zwölfte Altersjahr noch
nicht zurückgelegt haben;

2. Personen, denen der Gebrauch ihrer Geisteskräfte
oder der zur Wahrnehmung notwendigen Sinnesorgane

fehlt.

Art. 245. Der Ehegatte, der Verlobte, der Adoptiv- Gestattete Verweige-
vater, das Adoptivkind, die Verwandten oder Ver- rung des Zeugnisses,

schwägerten einer Partei in der geraden und im zwei- a) Verwandtschaft
ten Grade der Seitenlinie können die Ablegung des oder Schwäger-

Zeugnisses verweigern. schalt.

Art. 246. Ein Zeuge kann die Aussage über Ge- y Berufsgeheimnis,
heimnisse verweigern, welche ihm zufolge seines Amtes,

Berufes oder Dienstes anvertraut sind. Das
Recht der Zeugnisverweigerung fällt weg, wenn
der Zeuge von der Pflicht, die betreffenden Tatsachen
geheim zu halten, entbunden worden ist.

Wird einem öffentlichen Beamten oder Angestellten
des Bundes oder des Kantons von seiner

vorgesetzten Behörde verboten, über Tatsachen Auskunft
zu geben, die er in seiner amtlichen Stellung
wahrgenommen hat, so kann er seine Aussage hierüber
verweigern.

Art. 247. Ueberdies kann der Zeuge die Aussage e) Benachteiligung

verweigern, wenn er glaubwürdig versichert, dass die fles Zeugen.

Aussage über die an ihn gestellte Frage seiner Ehre



nachteilig sei oder ihn persönlich verantwortlich
machen würde.

Ueber diejenigen auf das streitige Rechtsverhältnis
sich beziehenden Handlungen, welche von den Zeugen
selbst, als Rechtsvorgänger oder Vertreter einer Partei,
vorgenommen worden sein sollen, kann das Zeugnis
von ihm nicht verweigert werden.

Ausbleiben des Art. 248. Erscheint ein Zeuge auf gehörige Ladung
Zeugen. nicht vor Gericht, ohne dass er genügende Entschul¬

digungsgründe vorbringen kann, so kann das
Gericht einen Vorführungsbefehl erlassen oder ihn zu
den Kosten der Verhandlung verurteilen, wenn ein
neuer Termin durch sein Ausbleiben verursacht wird.
Er haftet den Parteien für allen weitern durch sein
Ausbleiben verursachten Schaden.

Zeugen, welche ohne Entschuldigung nicht oder zu
spät erscheinen, werden mit einer Busse von 1 bis
20 Fr. belegt.

Verweigerung der Art. 249. Verweigert der Zeuge unbefugt seine
Aussage. Aussage, so ist er nach fruchtloser Warnung dem

Strafrichter zu überweisen und, wenn er auf seiner
Weigerung beharrt, von diesem mit Gefängnis bis zu
10 Tagen, womit Einstellung in der bürgerlichen
Ehrenfähigkeit bis auf 2 Jahre verbunden werden
kann, zu verurteilen.

Der widerspenstige Zeuge haftet den Parteien für
allen aus seiner Weigerung entstandenen Schaden.
Bei der Ausmittlung des Schadens ist zu vermuten,
dass das Zeugnis günstig für den Beweisführer
gelautet hätte.

Gegen Personen, welche das lö. Altersjahr noch
nicht zurückgelegt haben, sollen keine Zwangsmittel
wegen der Verweigerung der Aussagen angewendet
werden.

Zeugenladung. Art. 250. In der Ladung wird dem Zeugen sum¬
marisch mitgeteilt, worüber er abgehört werden soll.

Einvernahme. Art. 251. Die Abhörung des Zeugen erfolgt durch
den Richter, unter Austritt der übrigen Zeugen.
Nach Feststellung der Identität, Befragung übe) Alter,
Beruf und Wohnort soll sich der Richter durch
geeignete Fragestellung davon überzeugen, ob er es
mit einem unzulässigen Zeugen zu tun hat (244).

Ermahnung zur Art. 252. Hierauf macht der Richter den Zeugen
Wahrheit. auf die Zeugenpflicht und deren Umfang (243,

245, 246, 247, 249) sowie auf die strafrechtlichen
Folgen einer falschen Aussage aufmerksam; er
ermahnt ihn, nichts anderes als die volle Wahrheit
auszusagen.

Fragenstellung. Art. 253. Der Richter stellt dem Zeugen diejenigen
Fragen, welche ihm zur Aufhellung des Sachverhältnisses

dienlich erscheinen. Die Mitglieder des
Gerichtes können die Stellung weiterer Fragen verlangen.

Ebenso können die Parteien die Stellung
weiterer Fragen beantragen, über deren Zulässigkeit das
Gericht entscheidet.

Zurückkommen auf Art. 254. Auf die Abhörung eines Zeugen kann
die Zeugenabhörung zurückgekommen werden, wenn solches durch den
und Konfrontation. weitern Verlauf der Beweisführung notwendig wird.

Ebenso können die Zeugen zur Aufklärung von
Widersprüchen einander, sowie den Parteien
gegenübergestellt und von neuem abgehört werden.



Art. 255. Nach der Abhörung bestimmt das Ge- Taggelder der

rieht die Taggelder der Zeugen. Zeugen.

Art. 256. Jeder Zeuge hat seine Aussage mit seiner Protokollierung.
Unterschrift oder einem durch den Protokollführer
zu beglaubigenden Handzeichen zu versehen.

Art. 257. Zeugen, welche durch Alter, Krankheit Abhörung in der
oder andere in ihrer Person liegende Verhältnisse Wohnung,

am Erscheinen verhindert sind, werden durch den
Richter in ihrer Wohnung abgehört.

Art. 258. Wohnt der Zeuge so entfernt vom Ge- Rogatorische Ab-
richtssitze, dass sein Erscheinen mit grossen Kosten hörung.

verknüpft ist, so kann das Gericht rogatorische
Einvernahme verfügen. Den Parteien ist in der Regel
Gelegenheit zu geben, sich über die Formulierung
der Fragen zu äussern.

Art. 259. In den Fällen der beiden vorhergehenden Anwesenheit der
Artikel ist den Parteien auf ihren Antrag Gelegen- Parteien,

heit zu geben, der Abhörung beizuwohnen.
Die Art. 253 und 254 sind auf rogatorische

Zeugeneinvernahmen anwendbar.

Titel X.

Vom Beweise durch Augenschein und
Sachverständige.

Art. 260. Der Augenschein dient zur Erwahrung Bedeutung des

einer Tatsache durch die eigene sinnliche Wahrneh- Augenschems.

mung des Gerichtes.

Art. 261. Der Augenschein wird durch das Ge- Vornahme durch das
samtgericht oder durch einen von ihm bestellten Aus- Gericht,
schuss in Gegenwart der Parteien vorgenommen.

Soweit es sich um Geschäftsgeheimnisse handelt,
kann das Gericht den Ausschluss derjenigen Partei
verfügen, welche nicht berechtigt ist von dem
Geheimnis Kenntnis zu nehmen.

Dem Augenscheinsprotokoll können Zeichnungen,
Photographien und dergleichen beigefügt werden.

Art. 262. Mit dem Augenschein kann der Zeugen- Verbindung von
beweis in der Weise verbunden werden, dass die Zeu- Augenschein und

gen auf den Ort, wo der Augenschein stattfindet, Zeugenabhörung.

vorgeladen werden.

Art. 263. Dritte Personen sind verpflichtet, an Verpflichtung'dritter
in ihrem Eigentum stehenden Sachen einen Augen- Personen,

schein zu dulden, soweit sie zeugenpflichtig wären.
Sie sind dieser Verpflichtung enthoben, wenn sie
als Zeugen die Aussagen verweigern könnten (245,
246, 247).

Art. 264. Ist für den Augenschein oder zur Ent- Sachverständige.

Scheidung einer Tatfrage Fachkenntnis erforderlich,
die dem Gerichte abgeht, so werden von ihm
Sachverständige ernannt, welche im erstem Falle dem
Augenschein beizuwohnen oder nach Ermessen des
Gerichtes den Augenschein allein vorzunehmen
haben. Die Parteien sind hiezu in der Regel
beizuziehen.
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Zahl der Saehver- Art. 265. Das Gericht^ bestimmt die Zahl der
Sachständigen. verständigen und bezeicKnet sie.

Sachverständigen- Art. 266. Jeder Zeugenpflichtige ist, wenn er die
pflicht. erforderlichen Fachkenntnisse besitzt und das sech¬

zigste Altersjahr nicht überschritten hat, zur Ueber-
nahme des richterlichen Auftrages verpflichtet.

Wer sich unbefugt weigert, den richterlichen Auftrag

zu vollziehen, wird wie ein widerspenstiger Zeuge
behandelt.

Sachverständigen- Art. 267. Der Richter soll niemanden als
Sachablehnung. verständigen bezeichnen, der als Richter abgelehnt

werden könnte.

Ernennung der Sach- Art. 268. Die Ernennung ist den Sachverständigen
verständigen. schriftlich mitzuteilen, mit Erläuterung, ob sie ihr

Gutachten mündlich oder schriftlich abzugeben haben.

Fristbestimmung für Art. 269. Ist das Gutachten schriftlich abzugeben,
Abgabe des Gut- so ist den Sachverständigen hierfür eine Frist zu

achtens. bestimmen, welche der Richter nach Gutfinden er¬
strecken kann.

Geben die Sachverständigen ihr Gutachten nicht
innerhalb der Frist ein, so sind sie vom Richter, falls
sie nicht genügende Entschuldigungsgründe vorbringen,

mit einer Busse von 25 bis 500 Fr. zu belegen.

Ergänzung des Gut- Art. 270. Bleiben nach Abgabe des schriftlichen
achtens. Gutachtens erhebliche Punkte unaufgeklärt, so kann

das Gericht von Amtes wegen oder auf Antrag der
Parteien neue Fragen stellen oder die Sachverständigen

zur mündlichen Einvernahme vorladen.

Abhörung der Sach- Art. 271. Die mündliche Abhörung des Sachver-
verständigen. ständigen erfolgt nach den Regeln der Zeugenabhö-

rung, jedoch ohne Austritt der übrigen Sachverständigen.

Honorar der Sach- Art. 272. Das Gericht bestimmt die Entschädigung
verständigen. der Sachverständigen nach freiem Ermessen.

Titel XI.
Das Parteiverhör.

Begriff. Art. 273. Das Parteiverhör besteht in der Ab¬

hörung einer oder beider Parteien über bestimmte
Tatsachen.

Verpflichtung der Art. 274. Die Parteien sind verpflichtet, die ge¬
Parteien. stellten Fragen nach bestem Wissen und Gewissen

der Wahrheit gemäss zu beantworten; sie sind vor
der Abhörung auf diese Verpflichtung (42) aufmerksam

zu machen.

Ausnahme von der Art. 275. Eine Partei kann die Beantwortung von
Verpflichtung. Fragen über Tatsachen, die ihre Ehre berühren, ver¬

weigern.

Abhörung. Art. 276. Die Abhörung der Parteien erfolgt nach
den Regeln über die Zeugenabhörung, ohne dass
die nicht abzuhörende Partei zum Austritt
verpflichtet ist.

Handelt es sich um ein Geschäftsgeheimnis, so
kann die nicht einvernommene Partei zum Austritt
verpflichtet werden.



Art. 277. Hat die Partei einen gesetzlichen Ver- Vertreter der

treter, so ist die Abhörung mit diesem zu veranstal- Parteien,

ten. Ist sie jedoch urteilsfähig und besteht die
Tatsache, über welche die Abhörung stattfinden soll,
in einer Handlung oder Wahrnehmung der Partei
selbst, so ist diese abzuhören.

Das Gericht bestimmt, welche Personen
abzuhören sind, wenn es sich um eine juristische Person

oder eine Kollektivgesellschaft handelt.
Ist eine Konkursmasse Partei, so kann das Gericht

die Abhörung sowohl der Konkursverwaltung als des
Gemeinschuldners beschliessen.

Art. 278. Ist die abzuhörende Partei durch in Einvernahme in der
ihrer Person liegende Hindernisse (Alter, Krank- Wohnung oder durch

heit, zu weite Entfernung vom Sitze des Gerichtes Rogatonum.

und ähnliches) am Erscheinen verhindert, so wird
sie durch den Instruktionsrichter oder rogatorisch
abgehört.

Der Gegenpartei ist Gelegenheit zu geben, der
Abhörung beizuwohnen.

Art. 279. Hat das Gericht nach der Partei- Beweisaussage,
einvernähme und nach Prüfung des gesamten
Beweismaterials noch Zweifel über die Wahrheit oder
Unwahrheit der zu beweisenden Tatsachen, so kann es
eine der Parteien zur Beweisaussage unter Straffolge
anhalten.

Das Gericht bestimmt, über welche Tatsache und
durch welche Partei die Beweisaussage erfolgen soll.

Vor ihrem nochmaligen Verhör ist die zur
Beweisaussage angehaltene Partei auf die Straffolgen
der falschen Aussage (420) aufmerksam zu machen.

Art. 280. Bleibt die zu verhörende Partei ohne Ausbleiben der

Entschuldigung aus oder verweigert sie die Antwort, Partei und Verso

ist das Gericht befugt, eine ihr ungünstige Sach- vve,Kerun^der Ant-

feststellung anzunehmen. '

Die unentschuldigt ausgebliebene Partei wird mit
einer Busse von 1—20 Fr. belegt. Ebenso kann das
Gericht einen neuen Termin anordnen und sie in die
Terminskosten verurteilen.

Art. 281. Das Gericht würdigt den 'Beweiswert Würdigung der

der Aussagen der Parteien nach freiem Ermessen. Parteiaussage.

Art. 282. In den im Gesetz besonders vorgesehenen Manifestation.
Manifestationsfällen (Art. 581, 607, Abs. 3 und 610
Z. G. B. ; § 16 des Gesetzes vom 26. Mai 1864 über die
Erbschafts- und Schenkungssteuer; Art. 144, Ziff. 3,
Abs. 3 E. G. zum Z. G. B.) können die zur
Auskunfterteilung verpflichteten Personen dem
Parteiverhör unterzogen und gegebenenfalls zur
Beweisaussage angehalten werden.

Inbezug auf das Verfahren finden die Art. 223 ff.
entsprechende Anwendung.

Titel XII.
Von der Säumnis und der Wiedereinsetzung.

Art. 283. Das Ausbleiben oder Nichtverhandeln Folgen der Säumnis,

einer Partei im Termin oder die Nichterfüllung einer
ihr obliegenden Prozesshandlung hat, wo das Gesetz
andere Folgen nicht festsetzt, keinen andern Einfiuss,
als dass das Verfahren seinen Fortgang nimmt, und
der Richter nur auf Grund der .Anträge der nicht
säumigen Partei seine Verfügungen trifft.



Mitteilung an die Art. 284. Der im Termin ausgebliebenen Partei
säumige Partei. von dem Resultate der Verhandlung durch das

Gericht innerhalb acht Tagen amtlich Kenntnis zu geben.
In andern Säumnisfällen hat der Richter der säumigen
Partei von den durch ihn getroffenen Verfügungen
innerhalb gleicher Frist Kenntnis zu geben.

Ausbleiben beider Art. 285. Bleiben beide Parteien im Termin aus,
Parteien.

so fällt der Termin dahin, soweit das Gesetz nicht
andere Folgen bestimmt.

Das Gericht hat jedoch gegenüber den ausgebliebenen

Parteien oder ihren Anwälten eine Busse von 5
bis 100 Fr. auszusprechen, wenn das Nichterscheinen
nicht hinreichend entschuldigt wird.

Ueberdies kann das Gericht die Parteien zur
Verantwortung auffordern und, sofern das Ausbleiben
nicht innerhalb acht Tagen hinreichend entschuldigt
wird, den Rechtsstreit als nicht mehr hängig
abschreiben und den Parteien die Kosten zu gleichen
Teilen auferlegen.

Nichtbezahlung der Art. 286. Nichtbezahlung der Gerichtsgebühren
Genchtsgebuhr. jm Termin wird beim zweiten Male als Nichterschei¬

nen ausgelegt.

Feststellung des Art. 287. Das Ausbleiben der Parteien im Termin
Nichterscheinens w;r(j durch den Gerichtsdiener auf Geheiss des Rich¬

ters festgestellt.

Wiedereinsetzungs- Art. 288 Die säumige Partei kann sich gegen
gründe. einen durch die Versäumung eines Termins oder einer

durch den Richter anberaumten Frist entstandenen
Prozessnachteil wieder in den vorigen Stand
einsetzen lassen :

1. wenn weder sie noch ihr Bevollmächtigter oder
Anwalt von der vom Richter getroffenen
Zeilbestimmung Kenntnis erhielt oder die Kenntnisgabe
so spät erfolgte, dass die Befolgung der
Zeitbestimmung unmöglich war;

2. wenn sie, ihr Bevollmächtigter oder Anwalt durch
erhebliche Hindernisse, wie Krankheit, Staatsdienst,

höhere Gewalt oder dergleichen an der
Rechtsbesorgung gehindert war und die Vertretung

durch einen Substituten ausgeschlossen oder
nicht tunlich war.

Zuständigkeit. Art. 289. Das Wiedereinsetzungsgesuch ist von
der Gerichtsbehörde, bei welcher die Säumnis
stattgefunden hat, endgültig zu beurteilen.

Anbringung des Art- 290. Das Wiedereinsetzungsgesuch ist in-
1

gesuches88" nerhalb 8 Tagen seit der amtlichen Mitteilung dem
Richter einzureichen unter Angabe der begründenden
Tatsachen.

Bei Ediktalmitteilung kann die Wiedereinsetzung
binnen der Frist eines Jahres seit dem Erscheinen der
Mitteilung im amtlichen Blatte verlangt werden.

Fristbeginn bei erheb- Art. 291. Wenn die Partei durch erhebliche Hin-
lichen Hindernissen. ternisse an der Innehaltung dieser Fristen gehindert

wird, so beginnt die Frist erst mit dem Wegfalle
des Hindernisses zu laufen.

Behandlung des Art. 292. Der Richter beurteilt das eingereichte
Wiedereinsetzungs- Wiedereinsetzungsgesuch nach Einvernahme der Ge-<

genpartei auf Grund der von Amtes wegen vorgenommenen

Feststellungen ohne weitere Parteiverhandlung.



Art. 293. Wird dem Gesuch entsprochen, so hat Nachholung der
verdie wiedereingesetzte Partei die versäumten Pro- säu'nte^ Brozcss-

zesshandlungen auf richterliche Anordnung hin nach- handlungen.

zuholen, ansonst die Wiedereinsetzung als nicht
geschehen gilt.

Titel XIII.
Besondere Bestimmungen.

Art. 294. Wer in Streitsachen, die der endgültigen l- Endgültige
EntKompetenz des Gerichtspräsidenten unterstehen, eine „ scheidung des

Klage anbringen will, hat ohne vorherigen Aussöh- ^nchtspms.denten.

nungsversuch ein schriftliches oder mündliches Ge- r°zessem ei ung.

such um amtliche Ladung beim Gerichtspräsidenten
anzubringen. Der Gesuchsteller hat die Namen der
Parteien und das Rechtsbegehren anzugeben. Der
Richter bestimmt den Termin, teilt ihn dem Kläger
mit und ladet den Beklagten hiezu amtlich vor.

Die Rechtshängigkeit tritt mit der Anbringung des b) Rechtshängigkeit.
Gesuches um Ladung des Beklagten ein.

Art. 295. Bleibt eine Partei aus, so wird diee) Ausbleiben einer

Klage auf Grundlage der Anbringen der anwesenden Partei-

Partei beurteilt.
Der Richter ist befugt, bei der Verhandlung die

ihm von der ausgebliebenen Partei vor dem Termin
gemachten schriftlichen Mitteilungen oder eingesandten

Belege nach freiem Ermessen zu berücksichtigen.

Art. 296. Die Parteien sind, wenn sie im Amts- dj Persönliches Er-
bezirke wohnen und keine erheblichen Abhaltungs- scheinen der Par-

gründe haben, verpflichtet, persönlich zu erscheinen, teien-

widrigenfalls auf Kosten des Säumigen vom Richter
ein neuer Termin angesetzt werden kann.

Die am persönlichen Erscheinen verhinderte Partei
kann sich durch ein erwachsenes Familienglied
vertreten lassen.

Art. 297. Die Verhandlung des Rechtsstreites er- e) Verfahren im
Verfolgt mündlich. Der Richter hört die Vorträge der handlungstermin.
Parteien an und versucht, eine gütliche Einigung
herbeizuführen. Misslingt dies, so hebt er, wo solches
notwendig erscheint, Beweis über bestrittene
Tatsachen aus. Kann die Beweisführung nicht sofort
stattfinden, so setzt der Richter für die Beweisführung

einen fernem Termin an. Die Parteien haben
das Recht, nach Ausfällung des Beweisentscheides
die von ihnen angeführten Beweismittel zu ergänzen.

Anträge des Beklagten auf Sicherheitsleistung für
die Prozesskosten sind bei Beginn der Verhandlung
vom Gerichtspräsidenten vor Behandlung der übrigen
Verteidigung zu erledigen.

Es werden nur die Schlüsse der Parteien, die
richterlichen Verfügungen, die Beweisergebnisse und
das Urteil ohne seine rechtlichen Erwägungen zu
Protokoll genommen.

Art. 298. Wenn einer Partei Kosten auferlegt wer- f) Kosten,

den, sind sie sogleich mit dem Urteil festzusetzen;
bei einem Streitwert bis auf hundert Franken dürfen
sie nicht mehr als 25 Franken und bei einem Streitwert

von 100 bis 200 Franken nicht mehr als 50
Franken betragen.
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Der kostenpflichtigen Partei können die gesamten
Kosten auferlegt werden, wenn die Aufnahme oder
Durchführung des Prozesses trölerisch oder sonst
mutwillig erscheint.

2. Ehescheidung. Art. 299. Werden von den Parteien nach Ein-
Vorsorgliche Mass- reichung einer Klage auf Scheidung der Ehe oder

regeln. auf Trennung der Ehegatten vorsorgliche Massregeln
nach Art. 145 des Zivilgesetzbuches oder die
Festsetzung des vom Ehemanne zu leistenden Kostenvorschusses

verlangt, so entscheidet hierüber der
Gerichtspräsident nach Einvernahme der Gegenpartei und
Prüfung der einschlägigen Verhältnisse im
Vorbereitungsverfahren. Andernfalls wird hierüber vom
Gerichte in der Hauptverhandlung entschieden. Eine
Appellation ist ausgeschlossen.

Das Gericht kann die von ihm oder vom Präsidenten

erlassenen Verfügungen ergänzen oder abändern.
Wird in der Hauptsache appelliert, so steht die gleiche
Befugnis sowie der Erlass neuer Verfügungen dem
Appellationshofe zu.

Ausschluss der Art. 300. Ueber Tatsachen, die zur Begründung
Beweisaussage, einer Klage auf Scheidung oder Trennung dienen, darf

eine Partei nicht zur Beweisaussage (279) verhalten
werden.

3. Vaterschafts- Art. 301. Eine aussereheliche Mutter soll ihre
klage. Schwangerschaft spätestens am zweihundertzehnten

os)Schwangerschafts-Tage (dreissig Wochen) nach deren Entstehung an
anzeige. ihrem Wohnorte mündlich oder schriftlich dem Ein-

wohnergemeinderatspräsidenten oder der hierfür
bezeichneten Amtsstelle anzeigen.

Der betreffende Beamte hört sie über die Zeit,
den Ort und die näheren Umstände der Schwängerung
ab und nimmt ihre Antworten zu Protokoll. Er setzt
die zuständige Vormundschaftsbehörde (Art. 311
Z.G.B.) von der Anzeige in Kenntnis.

b) Abhörung des Art. 302. Wohnt der Urheber der Schwangerschaft
Schwängerers. im Kanton, so übermittelt der Beamte das Protokoll

dem Vaterschaftsbeamten am Wohnort des Urhebers,
welcher den Letztern über die Angaben der Mutter
zu Protokoll einvernimmt und beide Protokolle der
zuständigen Vormundschaftsbehörde übermittelt.

Wohnt der Urheber ausser Kanton, so erfolgt seine
Einvernahme auf dem Wege der Rechtshilfe. Kann
sie nicht erfolgen, so sendet der Beamte das Protokoll
mit seinem Bericht der Vormundschaftsbehörde.

c) Sicherstellung. Art. 303. Anträge nach Art. 321 des Zivilgesetz¬
buches werden in dem in Art. 299 vorgesehenen
Verfahren erledigt.

4. Appellationshof Art. 304. Der als einzige Instanz urteilende Ap-
als einzige Instanz, pellationshof entscheidet, wenn er eine Beweisführung

anordnet, ob sie vor ihm oder vor dem Instruktionsrichter
oder einer Abordnung aus der Mitte des

Gerichtes stattzufinden hat. Die Beweisaufnahme kann
an jedem Orte des Kantons erfolgen. Sie kann auch
dem Gerichtspräsidenten des Ortes übertragen werden,

wo die Beweisführung vor sich gehen soll.
Der Appellationshof kann jederzeit auch ohne

Parteiverhandlung auf seine Verfügung zurückkommen.
Bei der Beratung des Gerichtes ist der

Instruktionsrichter in der Regel einziger Berichterstatter.



IL Abschnitt.

Vom summarischen Verfahren.

Titel I.

Allgemeine Bestimmungen.

Art. 305. Das summarische Verfahren kommt in Anwendungsfälle,

allen in diesem Abschnitt sowie im Gesetz besonders
genannten Rechtssachen zur Anwendung.

Art. 306. Die Bestimmungen des allgemeinen Tei- Anwendbarkeit der

les und des ordentlichen Verfahrens finden sinnge- Vorschriften des

-, j. -, • i il- i i ordentlichen Ver-
masse Anwendung auf das summarische Verfahren, fahren»,
soweit keine abweichenden Regeln durch das Gesetz
oder die Natur der Rechtssache gegeben sind.

Art. 307. Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, Einleitung des

Verwird das Verfahren ohne vorherigen Aussöhnungsver- fahrens.

such durch ein mündlich oder schriftlich beim
Gerichtspräsidenten anzubringendes Gesuch eingeleitet.

Die Rechtshängigkeit tritt mit der Anbringung des Rechtshängigkeit.
Gesuches ein. Der Richter hat das Datum der
Anbringung des Gesuches zu bescheinigen.

Art. 308. Der Richter hat, sofern das Gesuch
nicht von vornherein als unbegründet erscheint oder
nicht Gefahr im Verzuge ist, den Beteiligten Gelegenheit

zur mündlichen oder schriftlichen Vernehmlassung

zu geben.
Anordnungen, an denen nicht eine bestimmte Person

direkt beteiligt ist, Fristansetzungen, Aufforderungen,

sowie solche Verfügungen, deren Wirkungen
durch den Widerspruch der Beteiligten gehemmt werden

können, dürfen ohne vorherige Vernehmung der
Beteiligten erlassen werden.

Art. 309. Der Richter ist berechtigt, aber nicht
verpflichtet, eine förmliche Parteiverhandlung
anzuordnen.

Art. 310. Der Richter nimmt die nötigen tatsächlichen

Feststellungen mit oder ohne Anwesenheit der
Parteien vor, erlässt seine Verfügung oder seinen
Entscheid und eröffnet solche, sofern die Parteien
anwesend sind, mündlich, sonst durch Zustellung einer
Abschrift an die Beteiligten.

Art. 311. Die Ladungen sowie die Zustellung rieh- Form der Ladungen,

terlichar Verfügungen können durch eingeschriebenen
Brief erfolgen.

Art. 312. Der Gesuchsteller hat die Kosten des Kosten.
Verfahrens vorzuschiessen.

Art. 313. Begehren um Sicherheitsleistung für Unzulässigkeit von
die Prozesskosten sind unzulässig. Kostenversicherungs-

begehren.

Art. 314. Gegen Verfügungen und Entscheide im Rechtsmittel,
summarischen Verfahren können keine Rechtsmittel
ergriffen werden mit Ausnahme der Appellation in
den im Gesetz ausdrücklich bezeichneten Fällen (336)
und der Nichtigkeitsklage wegen Verletzung klaren
Rechts (360, Ziff. 2).

Vernehmung der
Beteiligten.

Parteiverhandlung.

Entscheid.



v^andlung ,\äh_ Art. 315. Verhandlungen im summarischen Ver-
re ferien'C fahren können auch während der Gerichtsferien statt¬

finden.

Sofortige Yollstreck- Art. 316. Rechtskräftige Verfügungen und Ent-
barkeit. scheide im summarischen Verfahren sind sofort voll¬

streckbar.

Titel II.

Schuldbetreibungs- und Konkurssachen.

Anwendbarkeit. Art. 317. Im summarischen Verfahren werden
folgende Schuldbetreibungs- und Konkurssachen
erledigt :

1. die Zulassung verspäteter Rechtsvorschläge
(Art. 77 Sch. K.G.).

2. nachträgliche Einsprüche gegen eine Betrei¬
bung wegen .Stundung oder Tilgung der Schuld
(Art.85 Sch.K.G.).

3. die Rechtsöffnungsbegehren (Art. 80 ff Sch.
K. G.).

4. die Zulassung von Rechtsvorschlägen in der
Wechselbetreibung (Art.181 Sch.K.G.).

5. die Bewilligung von Arresten (Art. 271—281
Sch.K.G.).

6. die Ausweisung von Mietern und Pächtern auf
Miet- und Pachtzinsbetreibung hin (Art. 282
Sch.K.G.).

7. die Aufnahme eines Güterverzeichnisses oder
die Anordnung vorsorglicher Massnahmen (Art.
83, 162, 170, 183 Sch.K.G.).

8. die Erkennung des Konkurses nach durchgeführter

ordentlicher Betreibung (Art. 168 Scb.
K. G.) oder ohne vorgängige Betreibung (Art.
190, 191, 192 und 309 Sch.K.G.).

9. die Erkennung des Konkurses nach durchgeführter

Wechselbetreibung (Art. 188 und 189
Sch. K.G.).

10. die Anordnung des summarischen Konkurs¬
verfahrens (Art. 231 Sch.K.G.).

11. die Anordnung der Liquidation einer Verlas¬
senschaft (Art. 193 Sch. K. G.) oder die
Einstellung einer solchen (Art. 196 Sch. K. G.).

12. der Widerruf éines Konkurses (Art. 195 und
317 Sch.K.G.).

13. die Einstellung des Konkursverfahrens (Art.
230 Sch. K. G.).

14. die Feststellung des Schlusses des Konkurs¬
verfahrens (Art. 268 Sch.K.G.).

15. die Frage, ob ein Konkursit zu neuem Ver¬
mögen gekommen sei (Art. 265 Sch.K.G.).

Rechtsöffnungs- Art. 318. In Rechtsöffnungssachen hat der Gläu-
sachen. biger dem Gesuche die Urkunden beizulegen, auf

1. Beilage der Ur- welche sich die verlangte Rechtsöffnung stützt.
künden.

2. Ausbleiben der Art. 319. Hat der Richter eine Parteiverhandlung
Parteien. angeordnet, bleiben aber beide Parteien am Verhand¬

lungstermine aus, so prüft und beurteilt der Richter
das Rechtsöffnungsbegehren gestützt auf die ihm von
den Parteien zugestellten Urkunden.

Ausgebliebenen Parteien ist der Entscheid binnen
24 Stunden amtlich zu eröffnen.



Art. 320. Im Reclitsöffnungsverfahren werden im Vollstreckbare

Sinne von Art. 80 des Bundesgesetzes über Schuld- Entscheide,

betreibung und Konkurs einem vollstreckbaren
gerichtlichen Urteile gleichgestellt:

1. Rechtskräftige Entscheide bernischer
Verwaltungsbehörden, wodurch dem Kläger Forderungen

und Kosten zugesprochen sind;
2. Rechtskräftige Entscheidungen und Beschlüsse

bernischer Verwaltungs- und Verwaltungsjustiz-
behörden über öffentliche Leistungen mit Ein-
schluss der rechtskräftig gewordenen
Steuerregister des Staates und derjenigen der Gemeinden,

soweit die letzteren auf dem Staatssteuerregister

beruhen;
3. Bussenverfügungen bernischer Polizeibehörden,

welche durch Anerkennung endgültig geworden
sind ;

4. die unter das Gesetz vom 1. Dezember 1912
über den Beitritt des Kantons Bern zum
Konkordat betreffend die Gewährung gegenseitiger
Rechtshülfe zur Vollstreckung öffentlichrechtlicher

Ansprüche fallenden Ansprüche des Staates,

der Gemeinden, sowie den letztern gleichgestellten

öffentlichen Korporationen anderer Kantone.

Art. 321. Im übrigen richtet sich das Verfahren Vorbehalt des

nach den besonderen Vorschriften des Bundesgesetzes Bundesrechts,

über Schuldbetreibung und Konkurs.

Titel III.
Massnahmen und Verfügungen auf Grundlage

des Zivilrechts.

Art. 322. Ueber Massnahmen und Verfügungen auf Anwendbarkeit,

einseitigen Antrag gemäss Art. 2 des Gesetzes vom
28. Mai 1911 betreffend die Einführung des Schweiz.
Zivilgesetzbuches wird im summarischen Verfahren
entschieden.

Art. 323. Sofern die Massnahme in der Anord- Mitteilung des

nung einer Expertise besteht, wird das Befinden der Sachverständigen-

Sachverständigen den Beteiligten durch Zustellung
einer Abschrift mitgeteilt.

Art. 324. Parteikosten werden in der Regel keine
gesprochen.

Art. 325. Inbezug auf die örtliche Zuständigkeit
und das Verfahren werden die besonderen Vorschriften

des Bundesrechtes vorbehalten.

befundes.

Parteikosten.

Vorbehalt des
Bundesrechts.

Titel IV.

Von den einstweiligen Verfügungen.

Art. 326. Der Richter kann auf Gesuch eines Be- Zulässigkeit.

teiligten als vorsorgliche Massnahme eine einstweilige
Verfügung treffen, sofern ihm glaubhaft gemacht wird,
dass der Erlass einer solchen sich aus einem der
folgenden Gründe rechtfertigt:
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1. Wider wesentliche Veränderungen öder Veräusse-
rungen des Streitgegenstandes nach Einreichung
der Klage (160, Ziff. 5).

2. Zum Schutze eines bedrohten Besitzstandes.
3. Zum Schutze von andern als auf Geld- oder

Sicherheitsleistung gerichteten, fälligen
Rechtsansprüchen, wenn durch die nicht sofortige
Erfüllung dem Berechtigten ein erheblicher oder
nicht leicht zu ersetzender Schaden droht.

Zuständigkeit. Art. 327. Ist der Hauptprozess hängig, so ist zur
Behandlung des Gesuchs der Instruktionsrichter
zuständig.

Ist kein Prozess hängig, so ist zuständig der
Gerichtspräsident des Wohnortes desjenigen, gegen
welchen sich das Gesuch richtet oder der Gerichtspräsident

des Ortes der gelegenen Sache.
Das Gesuch ist unter Anführung der begründenden

Tatsachen und Beweismittel, sowie unter Beilegung
der in Händen des Gesuchstellers befindlichen
Beweisurkunden bei dem zuständigen Richter
einzureichen.

Vorläufige Mass- Art. 328. Der Richter kann in Fällen dringender
nahmen. Gefahr schon auf die Einreichung des Gesuches hin

die vorläufigen Verfügungen treffen, welche er für
notwendig erachtet, um die Ansprüche des Gesuchstellers

bis zum Entscheid über die einstweilige
Verfügung sicherzustellen.

Sicherheitsleistung Art. 329. Ist für die Partei, gegen welche die einst-
des Gesuchstellers, weilige Verfügung verlangt wird, ein Schaden zu be¬

fürchten, so hat der Richter sowohl die vorläufigen
Massnahmen als die Vollziehung seines Entscheides
von vorheriger angemessener Sicherheitsleistung des
Gesuchstellers abhängig zu machen.

Art. 330. Beim Zuspruch der einstweiligen
Verfügung ist gegebenenfalls dem Gesuchsteller im
Entscheid eine angemessene Frist anzusetzen, innerhalb
welcher er den Hauptprozess anzuheben hat, ansonst
die einstweilige Verfügung dahinfällt.

Die Entscheidung über die einstweilige Verfügung
fällt dahin, sobald über die Sache selbst ein
rechtskräftiges Urteil ergangen ist.

Abänderung. Art. 331. Der Richter kann auf Antrag der Par¬
teien die von ihm getroffenen Massnahmen jederzeit
aufheben, abändern oder beschränken, wenn die
Gefahr dahingefallen ist oder die Umstände sich
verändert haben.

Schadenersatzklage. Art. 332. Die Partei, gegen welche einstweilige
Verfügungen erlassen wurden, kann, wenn ihr
dadurch Schaden verursacht wurde, auf dem Wege des
ordentlichen Prozesses Ersatz des Schadens einklagen,
sofern sie nachweist, dass entweder die Massnahmen
unbegründet waren oder ihnen ein materiell-rechtlicher

Anspruch nicht zugrunde lag.
Eine vom Gesuchsteller geleistete Kaution ist erst

dann herauszugeben, wrenn feststeht, dass eine
Schadenersatzklage nicht angehoben wird. Der Richter
ist berechtigt, zur Anstellung der Klage eine
angemessene Frist zu setzen, nach deren unbenutztem
Ablauf er die Kaution dem Berechtigten herausgeben
darf.

Dahinfallen der
Verfügungen des

Richters.



III. Abschnitt.

Oie Rechtsmittel.

Titel I.

Die Appellation.

Art. 333. Durch die Appellation wird zur Abän- Begriff und Umfang,
derung des Urteils einer untern Gerichtsbehörde der
Entscheid des Appellationshofes angerufen.

Der Nachprüfung des Appellationshofes unterliegt
das gesamte Verfahren vor erster Instanz, soweit es
der Prüfung des Appellationshofes nicht ausdrücklich

durch gesetzliche Bestimmung entzogen ist.

Art. 334. Durch die Unterlassung der Appellation Unterlassung,
wird das Urteil der ersten Instanz rechtskräftig;
jedoch soll diese Misschreibungen und Missrechnungen,
sowie offenbare Irrtümer von Amtes wegen
berichtigen.

Art. 335. Die Appellation ist zulässig gegenüber Zulässigkeit.
Endurteilen des Amtsgerichtes und des Gerichtspräsi- a) im ordentlichen

denten in Streitigkeiten, bei denen der Streitwert min- Verfahren,

destens 800 Fr. beträgt oder die ohne Rücksicht
auf den Wert durch das Gesetz als appellabel
bezeichnet werden.

Entscheide über Vor- oder Zwischenfragen sind
unter der gleichen Voraussetzung nur dann selbständig

anfechtbar, wenn das Verfahren durch den
anzufechtenden Entscheid vorläufig seinen Abschluss
erhalten hat.

Art. 336. Von den im summarischen Verfahren b) im summarischen

zu erledigenden Schuldbetreibungs- und Konkurs- Verfahren.

Sachen sind die in Art. 317 hievor aufgezählten Fälle
appellabel, die unter Ziffer 1—4, 8 und 15 genannten
jedoch nur, sofern der Streitwert mindestens 800 Fr.
beträgt.

Gegen Verfügungen und Massnahmen auf einseitigen

Antrag kann in den Fällen der Art. 45, Abs. 1,
167, Abs. 2, 170, Abs. 1 und 3, 246, Abs. 2, 604,
Abs. 2, 811, 977 des Zivilgesetzbuches, 580, Abs. 2,
641, Abs. 4, 666, Abs. 3 des Obligationenrechtes und
des Art. 148, Ziff. 2, Abs. 2 des Gesetzes vom 28.
Mai 1911 betr. die Einführung des schweizerischen
Zivilgesetzbuches appelliert werden.

Einstweilige Verfügungen (326 ff) sind nur
weiterziehbar, wenn sie von einem Gerichtspräsidenten
ausgehen, der nicht als Instruktionsrichter handelt (327,
Abs. 2) und überdies der Streitwert der Hauptsache
nicht geschätzt werden kann oder mindestens 800
Franken beträgt. Die Weiterziehung hat keine
aufschiebende Wirkung, solange sie nicht vom Präsidenten

des Appellationshofes verfügt wird. Dieser ist
auch berechtigt, Verfügungen im Sinne von Art. 328
zu treffen.

Art. 337. Solange die Appellation offen steht, ist Verhältnis zu andern

die Einlegung eines andern Rechtsmittels ausgeschlos- Rechtsmitteln,

sen.

Art. 338. Die ordentliche Appellationsfrist beträgt Appellationsfrist.
10 Tage von der Eröffnung des Urteils.



Gegenüber Entscheiden des Gerichtspräsidenten in
Arrestaufhebungssachen und im summarischen
Verfahren ist die Appellation sofort bei der mündlichen
Eröffnung zu erklären.

Bei allen Säumnisurteilen, sowie im summarischen
Verfahren, wenn der Entscheid bloss schriftlich
eröffnet wird, beträgt die Appellationsfrist fünf Tage
von der schriftlichen Eröffnung.

Appellations- Art. 339. Die Appellation wird beim Gerichtserklärung.

präsidenten, seinem Stellvertreter oder in deren Ab¬
wesenheit beim Gerichtsschreiber schriftlich erklärt.
Das Einlangen der Erklärung ist von dem Beamten,
welcher sie entgegennimmt, in den Akten zu bescheinigen.

Wird sie sofort nach der Eröffnung des
Urteils abgegeben, so genügt eine mündliche Erklärung,
welche zu Protokoll zu nehmen ist.

In der Appellationserklärung ist anzugeben,
inwieweit der Appellant Abänderung des erstinstanzlichen

Urteils verlangt und welche weiteren Beweis-
massnahmen er zu beantragen gedenkt. Wird infolge
Nichtbeachtung dieser Ordnungsvorschrift eine
Terminverschiebung notwendig, so ist der Appellant in
die daherigen Kosten zu verurteilen.

Mitteilung an die Art. 340. Wird die Appellation nicht gofort nach
Gegenpartei und An-der Eröffnung des Urteils in Gegenwart der Gegen-

schlussappellation. partej erklärt, so hat der Gerichtspräsident ihr von
der Appellationserklärung schriftlich Mitteilung zu
machen.

Bei den im ordentlichen Verfahren zu verhandelnden
Streitsachen kann der Appellat zehn Tage von

der in seiner Gegenwart erklärten Appellation oder
von der Mitteilung durch den Richter an erklären, dass
er sich der Appellation anschliesse. Art. 339, Abs. 2
ist auf die Anschlussappellation ebenfalls anwendbar.

Wird die Hauptappellation zurückgezogen oder
wegen Verspätung oder wegen mangelnder sachlicher
Zuständigkeit zurückgewiesen, so fällt auch die
Anschlussappellation dahin.

Einsendung der Art. 341. Der Gerichtspräsident sendet die Pro¬
Akten. zessakten mit der Appellationserklärung innerhalb der

Frist von 14 Tagen dem Appellationshofe ein. Im
summarischen Verfahren und in Arrestaufhebungssachen

hat die Akteneinsendung binnen zweimal
vierundzwanzig Stunden vom Einlangen der Appellationserklärung

zu erfolgen.

Verspätete Appella- Art. 342. Verspätete Appellationen hat der Appel-
tl0n" lationshof ohne Parteiverhandlung zurückzuweisen und

seine Verfügung den Parteien zu eröffnen.

Untersuchung der Art. 343. Der Präsident untersucht nach Einlangen
sachlichen^Zustän- ç[er Akten, ob die sachliche Zuständigkeit des Appel¬

lationshofes gegeben ist. Erscheint ihm die Zuständigkeit

nicht gegeben, oder hält er sie für zweifelhaft,

so legt er die Akten dem Gerichte vor. Das
Gericht entscheidet und teilt, falls es seine sachliche
Zuständigkeit ablehnt, den Parteien seine Verfügung
mit.

Terminsansetzung. Art. 344. Nach Erledigung der Vorfragen aus Art.
342 und 343 setzt der Präsident Termin zur mündlichen

Verhandlung der Sache vor dem Appellationshof
an und erlässt amtliche Ladungen an die Parteien.



In der Ladung ist den Parteien mitzuteilen, welche
Zeitdauer für den Vortrag der Sache vor dem Gericht
bestimmt ist.

Art. 345. Den Parteien ist Gelegenheit zu geben, Akteneinsicht der
die Akten vor der mündlichen Verhandlung einsehen Parteien,

zu können.

Art. 346. Die Verhandlung vor Appellationshof Verhandlung,
ist mündlich. Jede Partei hat das Recht auf zwei
Vorträge, deren Dauer vom Präsidenten angemessen
begrenzt werden kann.

Die Parteien sind berechtigt, vorfragsweise
Nichteintreten auf die Appellation wegen Verspätung oder
mangelnder sachlicher Zuständigkeit des Gerichtes
zu beantragen.

Arit. 347. Der Appellationshof kann nach Mass- Beweisverfügungen,
gäbe der Art. 89 und 214 weitere Beweismassnahmen
verfügen und auch Beweise zulassen, welche von der
Vorinstanz abgelehnt worden sind.

Art. 348. Wird eine neue Beweisführung notwen-Neue Beweisführung,
dig, so entscheidet das Gericht, ob es sie selbst
vornehmen oder einem Instruktionsrichter übertragen will
oder ob sie auf rogatorischem Wege vorgenommen
werden soll.

Nach Erledigung der Beweisführung entscheidet das
Gericht nach seinem Ermessen, ob es die Parteien zu
neuen Vorträgen zulassen will.

Art. 349. Das Gericht kann jederzeit einen Ober-Oberaugenschein und

augenschein oder eine neue Begutachtung durch die Oberexpertise.

Sachverständigen der ersten Instanz oder neue
Sachverständige verfügen, falls die ,in der ersten Instanz
gemachten Feststellungen unzureichend sind.

Wollen die Parteien hierauf Anträge stellen, so
sind dieselben mit der Appellationserklärung zu
verbinden, vom Appellaten aber binnen 10 Tagen, nachdem

er von der Appellationserklärung Kenntnis
erhalten hat, dem Gerichte schriftlich mit kurzer
Begründung einzureichen.

Art. 350. Das Gericht entscheidet ohne Partei- Entscheidung über

Verhandlung über diese Begehren. Oberaugenschein und

Beschliesst es einen Oberaugenschein, so nimmt es erexpertise.

den Augenschein selbst vor oder bezeichnet eine
Delegation aus seiner Mitte zur Vornahme des
Augenscheines.

Oberaugenschein und Oberexpertise stehen im
übrigen unter den Vorschriften der Art. 260 ff.

Art. 351. Für die Beratung werden vom Präsi- Beratung,
denten zwei Berichterstatter aus der Mitte des
Gerichtes bezeichnet. Im übrigen erfolgt die Beratung,
Urteilsfällung und Verkündung nach den Vorschriften
der Art. 202 ff.

Art. 352. Das Urteil des Appellationshofes kann Bückweisung an die

auf Rückweisung und neue Verhandlung der Sache erste Instanz,

in der ersten Instanz lauten.
Er bestimmt hierbei, welche Teile des erstinstanzlichen

Verfahrens aufgehoben werden.
Die rechtlichen Erwägungen der Urteile des

Appellationshofes sind für die untere Instanz massgebend.
Beilagen zum Tagblatt dee Grossen Bates. 1917.



Ausbleiben beider Art. 353. Bleiben beide Parteien oder bleibt der
Parteien oder des Appellant aus, so wird das erstinstanzliche Urteil

Appellanten. rechtskräftig. Beim Ausbleiben des Appellanten ist
dieser auf Antrag des Appellaten zu den Kosten des
Verfahrens zu verurteilen.

Ausbleiben des Art. 354. Bleibt der Appellat aus, so ist der
Appellaten. Appellant zur einseitigen Verhandlung zuzulassen. Das

Gericht hat die aus den Akten hervorgehenden Gründe
des Appellaten zu berücksichtigen.

Wiedereinsetzung ist in diesem Falle ausgeschlossen.

Ausschluss münd- Art. 355. Im summarischen Verfahren und in Ar-
lun61 und'^'der^An- restaufhebungssachen findet vor dem Appellationshof

schlussappellation. keine mündliche Parteiverhandlung statt. Eine An¬

schlussappellation ist ausgeschlossen.
In Streitigkeiten über Prozessvoraussetzungen

kann der Appellationshof ohne Parteivorträge urteilen.
Die Appellationen in diesen Rechtssachen sind mit

möglichster Beschleunigung zu erledigen und können
vom Präsidenten ausser der gewöhnlichen Reihenfolge

und auch während der Gerichtsferien zur
Behandlung gebracht werden.

Appellationen in Art. 356. Die Appellation gegen Konkurserkennt-
Konkurs- und Nach- n;sse uruj die Weiterziehungen von Entscheiden im

l Form°der Er Nachlassverfahren erfolgt durch Einlegung eines Ap-
klärung. pellationsmemorials innerhalb der bundesrechtlichen

Rekursfrist beim Gerichtspräsidenten. Das Memorial
hat die Anträge und die Begründung zu enthalten.

2. Verfahren. Art. 357. Der Gerichtspräsident teilt das Memorial
dem Gegner mit, unter Ansetzung einer zehntägigen
Beantwortungsfrist. Nach Ablauf dieser Frist sendet
er die Akten der oberen Instanz ein, welche ohne
Parteiverhandlung entscheidet. Sie ist berechtigt,
diejenigen Erhebungen zu veranstalten, welche ihr zur
Entscheidung der Sache geboten erscheinen. Der
Entscheid wird den Parteien durch Vermittlung des
Gerichtspräsidenten eröffnet.

3. Provisorische Ver- Art. 358. Durch Einreichung des Appellations-
fügungen^fies Präsi- memorials wird der Präsident des Appellationshofes

oder der betreffenden Kammer zuständig zum Erlass
von Verfügungen im Sinne von Art. 36 und 174,
Absatz 2, des Betreibungs- und Konkursgesetzes.

Titel II.
Die Nichtigkeitsklage.

Nichtigkeitsgründe. Art. 359. Ein Urteil kann als nichtig angefochten
werden :

1. wenn das Gericht nicht gehörig besetzt war oder
ein ablehnbarer Richter an der Ausfällung
teilgenommen hat, es sei denn, dass der Rekusa-
tionsgrund der Partei bekannt war und sie ihn
nicht geltend gemacht hat;

2. wenn der Urteilstermin der sich beschwerenden
Partei nicht gesetzlich bekannt gemacht wurde
und sie sich bei der Verhandlung auch nicht
eingefunden hat;

3. wenn ihr das vollständige rechtliche Gehör ver¬
weigert wurde;

4. wenn das Gericht dem obsiegenden Teile mehr
oder, ohne dass besondere Gesetzesvorschriften



es erlauben, Anderes zugesprochen hat, als er
verlangt hat;

5. wegen mangelnder Fähigkeit vor Gericht aufzutreten

;
6. wenn der Gegenstand des Urteils seiner Natur

nach der gerichtlichen Entscheidung nicht unterliegt.

Gegebenenfalles ist das in Art. 1, Abs. 3

vorgeschriebene Verfahren einzuschlagen.

Art. 360. Urteile, welche in der endgültigen Zu- Verletzung klaren

ständigkeit des Gerichtspräsidenten oder des Amts- Hechtes,

gerichtes stehen, können mit der Nichtigkeitsklage
auch angefochten werden,

1. wenn der urteilenden Gerichtsbehörde die sachliche

Zuständigkeit fehlte und der Nichtigkeitskläger
diesen Mangel in der Prozessverhandlung

gerügt hat;
2. wenn das Urteil klares Recht verletzt, indem es

mit einer bestimmten Gesetzesvorschrift des
Zivil- oder Prozessrechtes in Widerspruch steht
oder sich auf eine offenbar unrichtige Aktenoder

Beweiswürdigung gründet. In diesem Falle
kann die Nichtigkeitsklage auch gegen
Verfügungen und Entscheide im summarischen
Verfahren erhoben werden (314).

Art. 361. Die Nichtigkeitsklage ist unter An- Nichtigkeitsklage,
drohung des Verzichtes innerhalb 30 Tagen von der
rechtlichen Eröffnung des Urteils schriftlich dem
Appellationshofe einzureichen. Sie hat die Anträge, die
Begründung und die Angabe der Beweismittel zu
enthalten. Urkunden sind beizulegen.

Auf Antrag des Nichtigkeitsklägers entscheidet der
Präsident des Appellationshofes darüber, ob die
Vollstreckbarkeit des angefochtenen Urteils einzustellen

ist.
Die Nichtigkeitsklage aus Art. 359, Ziff. 6 kann;

bis zur Vollstreckung angebracht werden; sie steht
auch dem Staatsanwalt im öffentlichen Interesse zu.

Art. 362. Der Präsident des Appellationshofes teilt Beantwortung der
die Nichtigkeitsklage der Gegenpartei unter An- Nichtigkeitsklage.

Setzung einer angemessenen Beantwortungsfrist mit.
Er kann auch einen Bericht von der Gerichtsbehörde
einholen, deren Urteil als nichtig angefochten wird.

Art. 363. Nach Ablauf der Beantwortungsfrist Beweisführung und

leitet der Appellationshof, wenn nötig, ein Beweis- Urteil,

verfahren auf amtlichem Wege ein. Der Appellationshof
entscheidet sodann ohne weitere Parteiverhandlung.

Art. 364. Wird das Urteil nichtig erklärt, so wird Nichtigerklärung,
der Streit in die gleiche Lage zurückversetzt, in
welcher er sich vor dem nichtigen Urteile befand. Der
Appellationshof bestimmt, ob und welche Teile des
Verfahrens von der Nichtigkeit mit ergriffen werden.

Art. 365. Im Falle der Nichtigkeitsklage aus Art.
360, Ziff. 2, kann der Appellationshof, wenn die
Akten vollständig sind, an Stelle des aufgehobenen
Urteils ein neues Urteil setzen. Weist er die Sache zu
neuer Berurteilung zurück, so sind die rechtlichen
Erwägungen seines Urteils für die untere Instanz
massgebend.

Art. 366. Die Kosten werden in der Regel der im
Nichtigkeitsverfahren unterliegenden Partei auferlegt.

Rückweisung.

Kosten.
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Begriff.

Zulässigkeit.

Frist.

Erlöschen.

Verfahren.

Wirkung des Ge¬
suches.

Wenn der Gerichtsbehörde, deren Urteil nichtig
erklärt wird, Arglist oder grobe Nachlässigkeit zur Last
fällt, so kann sie der Appellationshof, nachdem er
ihr Gelegenheit zur Verantwortung gegeben hat, ganz
oder zum Teil zu den Kosten verurteilen.

Titel III.
Das neue Recht.

Art. 367. Durch das neue Recht sucht eine Partei
um die Abänderung eines bereits in Rechtskraft
erwachsenen Urteils durch neue Beurteilung der Streitsache

nach.

Art. 368. Das Begehren um neues Recht ist in
folgenden Fällen zulässig :

1. wenn der Gesuchsteller Beweismittel, die zur
Erwahrung erheblicher Tatsachen dienen, erst
seit der Ausfällung des Endurteils entdeckt oder
zur Hand gebracht hat, und

2. wenn seit der Beurteilung der Sache neue erhebliche

Tatsachen dem Gesuchsteller bekannt
geworden sind ;

3. wenn durch ein Strafurteil festgestellt ist, dass
durch eine strafbare Handlung zum Nachteil des
Gesuchstellers auf den Entscheid eingewirkt
wurde.

Art. 369. Das Gesuch um neues Recht muss innerhalb

der Frist von drei Monaten, von dem Zeitpunkte
an zu zählen, in dem die neuen Beweismittel zur
Hand gebracht oder entdeckt oder die neuen
Tatsachen bekannt wurden oder das strafrechtliche
Endurteil ausgefällt wurde, bei der Gerichtstelle anhängig
gemacht werden, vor welcher der Prozess in letzter
Instanz verhandelt wurde.

Art. 370. Nach Ablauf von zehn Jahren von der
Eröffnung des Urteils an zu rechnen, kann das neue
Recht nicht mehr verlangt werden.

Art. 371. Ueber die Zulässigkeit des Gesuches
um neues Recht entscheidet die angegangene Gerichtsstelle

auf eine mündliche Parteiverhandlung.
Der Gesuchsteller hat auf Begehren seines Gegners

glaubhaft zu machen, dass er die neuen Beweismittel
und Tatsachen während der Prozessverhandlung nicht
gekannt oder nicht habe zur Hand bringen können.

Neue zur Erwahrung erheblicher Tatsachen
angerufene Zeugen sind vor dem Entscheide abzuhören.

Der Entscheid ist weiterziehbar, wenn der alte
Streit es gewesen ist.

Art. 372. Durch die Einreichung des Gesuches
wird die Vollstreckbarkeit des Urteils nicht eingestellt.

Ist jedoch dem Gesuche entsprochen, so wird der
Gesuchsteller in die frühere Stellung eingesetzt, und
es tritt eine neue Prozessverhandlung ein, in welcher
er durch eine Klage die gänzliche oder teilweise
Abänderung des frühern Urteils und die Zurückerstattung
des infolgedessen Geleisteten verlangen kann.

Frist für die Neu- Art. 373. Die neue Klage muss bei Folge des Ver-
rechtsklage. zichtes innerhalb drei Monaten von der Gestattung

des neuen Rechtes angebracht werden.
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IV. Abschnitt.
Die Beschwerde.

Art. 374. Die Beschwerdeführung (§ 11 des Ver- Beschwerdegründe,

antwortlichkeitsgesetzes vom 19. Mai 1851) findet
statt :

1. wenn sich eine Gerichtsperson weigert, eine ihr
nach Gesetz obliegende Amtshandlung
vorzunehmen oder deren Vornahme unbefugt
verzögert;

2. wegen ungerechtfertigter Einstellung eines
Prozesses (96);

3. wenn eine Gerichtsperson die ihr anvertraute
Amtsgewalt zur Vornahme einer ihr nach dem
Gesetz nicht zustehenden Amtshandlung
missbraucht ;

4. wegen ungebührlicher Behandlung der Parteien
oder dritter Personen von Seite der
Gerichtspersonen anlässlich ihrer Amtshandlungen.

Art. 375. Die Beschwerde ist binnen 10 Tagen Frist,

von dem Zeitpunkt, in dem die Partei oder ihr
Vertreter vom Beschwerdegrunde zuverlässige Kenntnis
erhalten hat, beim Appellationshofe schriftlich
anzubringen. Sie hat die Begehren, die Begründung und
die Beweismittel anzugeben.

Art. 376. Ist die Beschwerde gegen den Ap- Beschwerde gegen

pellationshof oder eine seiner Abteilungen gerichtet,<len Appe"atl0ris "

so ist sie dem Grossen Rate einzureichen, welcher
darüber entscheidet.

Beschwerden gegen einzelne Mitglieder des
Appellationshofes, den Obergerichtsschreiber, die Sekretäre
und Angestellten des Obergerichtes sind an den
Appellationshof zu richten und von diesem im Plenum
zu beurteilen.

Art. 377. Die Behörde, welche über die Be- Verfahren,

schwerde zu urteilen hat, holt, bevor sie auf die
Beschwerde eintritt, wenn diese von vornherein nicht
ganz unbegründet erscheint, einen Bericht der
angegriffenen Gerichtsstelle ein. Sie kann auch die
Gegenpartei zu Gegenbemerkungen veranlassen, wofür
eine Frist von höchstens 10 Tagen zu bestimmen ist.

Art. 378. Die Behörde ordnet, soweit Tatsachen Untersuchung der

bestritten sind, eine amtliche Untersuchung an und Entscheid
entscheidet über die Anträge des Beschwerdeführers
ohne Parteiverhandlung. Wird die Beschwerde
begründet erfunden, so hebt die Beschwerdeinstanz
allfällig gesetzwidrige Amtshandlungen auf; sie ist
berechtigt, der Gerichtsperson, gegen welche sich die
Beschwerde richtet, bindende Weisungen zu erteilen.
Mit dem Entscheide urteilt das Gericht auch über
gestellte Schadenersatzbegehren (15).

Art. 379. Wird die Beschwerde zugesprochen, so
sind die Kosten, falls der beteiligten Gerichtsperson
Arglist oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fallen,
dieser, sonst dem Staate oder der Partei, die das
Verfahren des Richters veranlasst hat, aufzuerlegen.

Wird die Beschwerde abgewiesen, so ist der
Beschwerdeführer zu den Kosten zu verurteilen, oder
es können dieselben bei besondern Umständen auch
dem Staate auferlegt werden.

Kosten.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1917. 107



Y. Abschnitt.

Schiedsgerichte.

Zulässigkeit. ,i tj Art. 380. Der Beurteilung durch ein Schieds¬
gericht können nur Streitigkeiten über solche Gegenstände

unterworfen werden, die dem freien
Verfügungsrechte der Parteien unterstehen.

Schiedsvertrag. Art. 381. Der Vertrag, wodurch die Uebertragung
zum Schiedssprüche erfolgt (Schiedsvertrag), muss
schriftlich abgefasst sein.

Die Urkunde muss bei Folge der Nichtigkeit die
streitigen Punkte und die Namen der Schiedsrichter
enthalten.

Schiedsklausel. Art. 382. In einem schriftlichen Vertrage oder
a) Gültigkeit. in Statuten kann rechtsgültig vereinbart werden, dass

Streitigkeiten, die zwischen den Beteiligten entstehen
könnten, durch Schiedsrichter beurteilt werden sollen

(Schiedsklausel).
In der Schiedsklausel darf die Beiziehung von

Anwälten nicht von vornherein ausgeschlossen werden.

b) Bestimmung der Art. 383. Ist in der Schiedsklausel die Zahl der
Schiedsrichter. Schiedsrichter nicht bestimmt, so sind drei zu be¬

zeichnen.
Ist die Wahlart der Schiedsrichter nicht näher

bestimmt, so ernennt sie der Gerichtspräsident des
Ortes, an dem der örtliche Gerichtsstand begründet
wäre, wenn die Sache vor den staatlichen Gerichten
verhandelt würde.

Der Gerichtspräsident ernennt die Schiedsrichter,
wenn eine Partei sich weigert, die ihr obliegende Wahl
vorzunehmen.

Ablehnbarkeit des Art. 384. Als Schiedsrichter können Personen,
Schiedsgerichts, welche als Richter ablehnbar wären, nicht bezeichnet

werden.

Streitigkeiten über Art. 385. Alle Streitigkeiten über die Gültigkeit
dLe.B<fellung des des Schiedsvertrages oder der Schiedsklausel, die

k.chiedsgenchtes. Bü(jung des Schiedsgerichtes oder die Ablehnung
von Schiedsrichtern sind durch den in Art. 383
näher bezeichneten Gerichtspräsidenten im summarischen

Verfahren zu entscheiden. Der Entscheid ist
an den Appellationshof weiterziehbar, wenn die dem
Schiedsgericht unterstellte Streitsache appellabel wäre
oder in die Kompetenz des Appellationshofes als
einziger kantonaler Instanz fiele.

Frist zur Ausfällung Art. 386. Haben die Beteiligten eine Frist be-
des Spruches, stimmt, innerhalb welcher der Schiedsspruch erlassen

werden soll, so erlöscht der Schiedsvertrag, wenn der
Schiedsspruch nicht binnen dieser Frist ausgefällt
und den Parteien durch Zustellung des Urteils in
schriftlicher Ausfertigung (389) eröffnet ist.

Verfahren. Art. 387. Die Parteien können das Verfahren be¬

stimmen, welches bei der Verhandlung und Beurteilung

der Sache eingehalten werden soll; haben sie
keine besondern Vorschriften aufgestellt, so ist das
ordentliche Verfahren mit den in Art. 294 bis und
mit 297 vorgesehenen Modifikationen massgebend.



Sind mehrere Personen als Schiedsrichter bezeichnet

worden, so müssen alle bei der Verhandlung und
Beurteilung des Streites mitwirken.

Art. 388. Die Schiedsrichter haben ihr Urteil nach Urteilsfällung,
der Strenge des Rechtes zu fällen.

Die Urteilsfällung erfolgt nach der absoluten Mehrheit

der Stimmen. Kommt eine Mehrheit wegen
gerader Zahl der mitwirkenden Schiedsrichter nicht
zustande, sö ist ein Obmann beizuziehen. Können die
Parteien sich über dessen Person nicht einigen, so
ernennt ihn der Gerichtspräsident.

Abweichende Bestimmungen des Schiedsvertrages
bleiben vorbehalten.

Art. 389. Der Schiedsspruch bedarf zu seiner Schriftliehe Abfas-

Gültigkeit der Abfassung in schriftlicher Form und sunS des Schieds-

soll von sämtlichen Schiedsrichtern unterzeichnet wer- 8pruc es-

den; verweigert die Minderheit des Schiedsgerichtes
die Unterzeichnung, so hindert dies die Verbindlichkeit

des Entscheides nicht. Die Weigerung ist im
Urteil anzumerken.

Die Eröffnung erfolgt durch Zustellung eines Doppels

an die Parteien gemäss Art. 102 ff.
Ein Vergleich ist in den Formen des Art. 152 in

Schrift zu verfassen.

Art. 390. Zeugen und Sachverständige, welche Zeugen und Sach-

vor Schiedsgericht nicht erscheinen oder ihre Aus- verständige;

Edisage verweigern, sind durch den Gerichtspräsidenten tionen.

abzuhören. Sachverständige sind nötigenfalls auf
Antrag des Schiedsgerichtes vom Gerichtspräsidenten
förmlich zu ernennen. Auf gleichem Wege sind
Editionen von Urkunden zu bewirken, die das Schiedsgericht

gütlich nicht erlangen kann.
Das Parteiverhör steht dem Schiedsgerichte wie

dem ordentlichen Richter zu.

Art. 391. Die Parteien haben dem Schiedsgerichte Kostenvorschüsse der

auf dessen Verlangen die erforderlichen Kosten vor- Parteien,

zuschiessen und haften dem Schiedsgerichte solidarisch

für die Erstattung der Auslagen und das Honorar

der Schiedsrichter.

Art. 392. Die Uebertragung zum Schiedssprüche Erlöschen der

erlischt * Uebertragung zum

1. wenn ein von den Parteien gemeinschaftlich er¬
nannter Schiedsrichter stirbt, die bürgerliche
Ehrenfähigkeit verliert, die Annahme verweigert,
oder verhindert wird, an der Verhandlung
teilzunehmen, sofern nicht die Kompromissurkunde
die Klausel enthält, dass nichtsdestoweniger
von den übrigen fortgefahren oder an die Stelle
des abgegangenen Schiedsrichters ein anderer
ernannt werden solle oder die Parteien während
der Verhandlungen ausdrücklich oder
stillschweigend Vereinbarungen dieses Inhaltes
getroffen haben;

2. wenn ein von beiden Parteien gemeinschaftlich
ernannter Schiedsrichter nach seiner Ernennung
zu einer der Parteien in ein solches Verhältnis
tritt, dass er als Richter rekusiert werden könnte
(Art. 11); vorbehalten jedoch die bei Ziffer 1

festgesetzte Ausnahme;

Schiedsspruch.



3. wenn die von den Parteien zur Ausfällung des

Spruches bestimmte Frist verstrichen ist (386).

Ausschluss der Art. 393. Die Appellation gegen einen Schieds-
Appellation. spruch ist ausgeschlossen.

Beschwerde. Art. 394. Die Schiedsrichter unterstehen wie die
ordentlichen Gerichtspersonen der Beschwerde (374
ff.); doch sind gegen sie Disziplinarmassnahmen nicht
zulässig.

Nichtigkeitsklage. Art. 395. Die Nichtigkeitsklage gegen ein Schieds¬
gerichtsurteil ist in den Formen und Fristen, wie
gegen die Urteile der ordentlichen Gerichte zulässig.

Als Nichtigkeitsgründe gelten die unter Ziff. 3, 4,
5 und 6 des Art. 359 angeführten.

Ferner kann das Urteil als nichtig angefochten
werden :

1. wenn kein Schiedsvertrag vorhanden war oder
die Grenzen des Schiedsvertrages überschritten
wurden ;

2. wenn der Schiedsvertrag nichtig oder schon er¬
loschen war, und

3. wenn das Urteil nur von einigen Schiedsrichtern
erlassen worden ist, die nicht berechtigt waren,
in Abwesenheit der übrigen zu entscheiden.

Art. 396. Die Vollziehung schiedsgerichtlicher
Urteile erfolgt in den Fristen und Formen, welche für
die Urteile der ordentlichen Gerichte festgesetzt sind.

Ein Vergleich vor Schiedsgericht (389) gilt als
gerichtlicher Vergleich.

VI. ADsch.ni.tt.

Die Zwangsvollstreckung.

Titel I.

Allgemeine Bestimmungen.

Vollstreckbarkeit. Art. 397. Ein rechtskräftiges Urteil ist vierzehn
Tage nach der Eröffnung an die Parteien vollstreckbar.
Vorbehalten bleibt die Bestimmung des Art. 316.

Einem rechtskräftigen Urteile ist ausser den
Urkunden, welchen das Gesetz dieselbe Wirkung beilegt,
auch ein vor dem Instruktionsrichter oder vor dem
Gericht abgeschlossener oder von ihm genehmigter,
sowie ein vor Gericht erklärter oder mit richterlicher
Bewilligung zugestellter Abstand gleich zu achten.

Geldschulden und Art. 398. Ist eine Partei zur Zahlung einer Geld-
Kautionsansprüche. summe oder zur Kautionsleistung verurteilt, so richtet

sich die Zwangsvollstreckung nach den Vorschriften
des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und
Konkurs. Es kann in diesem Falle die Betreibung sofort
nach Eintritt der Rechtskraft eingeleitet und
fortgesetzt werden.

Bernische Urteile. Art. 399. Für die Vollstreckung der Urteile berni¬
scher Gerichte, des Bundesgerichtes oder der dem
letzteren gleichgestellten Instanzen sollen die ange-

Vollziehung der
Schiedsurteile.



sprochenen Beamten die gesetzliche Hülfeleistung
gewähren, sobald die Bedingungen der Vollstreckung
gegeben sind.

Art. 400. Für die Vollstreckung schweizerischer
nicht im Kanton Bern ergangener Zivilurteile erteilt
der Appellationshof auf Grundlage der Vorlage einer
als vollstreckbar bescheinigten Ausfertigung des
rechtskräftigen Urteils die Bewilligung zur Vollstreckung im
Kanton, wenn die Voraussetzungen des Art. 61 der
Bundesverfassung gegeben sind. Er soll dem Belangten

Gelegenheit geben, vorher seine Einwände gegen
die Vollstreckbarkeit zur Geltung zu bringen.

Erteilt der Appellationshof die Bewilligung, so ist
das Urteil wie ein bernisches Urteil zu vollstrecken.

Art. 401. Handelt es sich um die Vollstreckung Ausländische Urteile,

eines ausländischen Urteils, so entscheidet, soweit
nicht Staatsverträge besondere Vorschriften enthalten,
der Appellationshof nach Einvernahme der Partei,
gegen welche die Vollstreckung gerichtet werden will.

Er bewilligt die Vollstreckung :

1. wenn das Urteil rechtskräftig ist;
2. wenn es von einem nach den Grundsätzen des

schweizerischen Rechtes zuständigen Gerichte
erlassen ist;

3. wenn nachgewiesen ist, dass der Verurteilte zur
Urteilsverhandlung gesetzlich vorgeladen wurde;

4. wenn die Vollstreckung nicht gegen die Grundsätze

öffentlicher Ordnung und guter Sitte ver-
stösst.

Bewilligt das Gericht die Vollstreckung, so ist das
Urteil wie ein bernisches Urteil zu behandeln.

Schweizerische und
ausserhalb des
Kantons Bern

ergangene Urteile,

Titel II.

Besondere Vorschriften.

Art. 402. Richter im Vollstreckungsverfahren ist Zuständiger Richter,

der Gerichtspräsident des Ortes, an welchem der
Verurteilte seinen Wohnsitz hat.

Hat er keinen Wohnsitz im Kanton, so ist
zuständig der Richter des Ortes, wo die Sache oder das
Vermögensstück, auf welche die Vollstreckung gerichtet
ist, liegen.

Der Vollstreckungsrichter entscheidet im summarischen

Verfahren endlich über alle in der Vollstrek-
kung sich ergebenden Streitigkeiten und bestimmt die
Höhe des gemäss den nachfolgenden Artikeln verlangten

Schadenersatzes. Eine Appellation ist nur
zulässig, wenn gegen die Vollstreckung selbst nach
Art. 410 Einspruch erhoben wird und die Hauptsache
appellabel war oder wenn der zugesprochene
Schadenersatz den Betrag von 800 Fr. erreicht.

Art. 403. Das zur Unterlassung einer Handlung ver- Unterlassung einer

urteilende Erkenntnis enthält zugleich die Androhung Handlung,

einer Geldbusse von vierzig Franken oder Gefängnis
bis auf acht Tage für die erste, Gefängnisstrafe von zehn
bis dreissig Tagen nebst Busse bis fünfhundert Franken

für die zweite und einjähriger Korrektionshausstrafe

nebst Busse bis fünftausend Franken für die
dritte und fernere Widerhandlung. Wird "die Strafe

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1917.



verwirkt, so hat der Strafrichter zugleich den Betrag
der dem Obsiegenden zu leistenden Entschädigung
festzusetzen.

Verurteilung zu Art. 404. Das zu einem Tun verurteilende Erkennt-
einem Tun. njs enthält zugleich die Bestimmung einer Frist, bin¬

nen welcher der Verurteilte seine Verbindlichkeit zu
erfüllen hat. Die Nichterfüllung binnen der gesetzten
Frist berechtigt den Obsiegenden entweder beim Richter

die Vornahme der Handlung durch einen Dritten,
falls dies möglich ist, nebst Schadenersatz oder
Schadenersatz allein zu beantragen.

Verfügt der Richter die Vornahme der Handlung
durch einen Dritten, so beauftragt er damit eine hie-
zu geeignete Person. Nötigenfalls weist er dieser
polizeiliche Hilfe zu. Nach Beendigung der Arbeit stellt
er fest, dass dem Urteil stattgetan worden ist, und
bestimmt das Honorar des Dritten.

Die Kosten der Vollstreckung durch einen Dritten
fallen der unterlegenen Partei auf, sie müssen aber
vom Gesuchsteller vorgeschossen werden.

Rechnungslegung. Art. 405. Ist eine Partei verurteilt, Rechnung zu
legen, und kommt sie ihrer Verpflichtung nicht innerhalb

der im Urteil bestimmten Frist nach, so hat der
Obsiegende das Recht, Schadenersatz sowohl
hinsichtlich des Gegenstandes der Rechnung als der
Säumnis in der Ablegung derselben zu verlangen.

Ist die Rechnungsstellung durch einen Dritten möglich,

so kann der Richter eine dahingehende
Verfügung mit oder ohne Vorbehalt des Schadenersatzes
treffen.

Auslieferung einer Art. 406. Ist jemand zur Auslieferung einer
bebeweglichen Sache, stimmten beweglichen Sache verurteilt worden, so er-

* teilt der Richter auf Antrag des Obsiegenden dem
Gerichtsdiener Befehl, die Sache dem Unterlegenen
abzufordern und, wenn nötig, mit polizeilicher Hilfe
wegzunehmen.

Kann die Sache nicht aufgefunden werden, so wird
der Unterlegene schadenersatzpflichtig.

Verschulden der Art. 407. In den Fällen der Art. 403, 404, 405 und
unterhegenden 406 ist die Schadenersatzforderung unabhängig da-

Partei. von, ob den Unterlegenen ein Verschulden in der
Nichterfüllung seiner Verpflichtungen trifft oder nicht.

Einräumung von Art. 408. Ist eine Partei verurteilt worden, ihrem
Besitz und Eigentum Gegner den Besitz oder das Eigentum einer Liegen-

ei iegerisc a n" schaft einzuräumen, so setzt der Richter den Be¬

rechtigten auf dessen Antrag in den Besitz ein und
veranlasst nach Massgabe der Art. 12 und ff. und 18
der bundesrätlichen Verordnung vom 22. Februar 1910
betreffend das Grundbuch die Eintragung des Eigentums

in das Grundbuch.
Er kann auf Antrag des Berechtigten Strafandrohungen

nach Art. 403 erlassen, um ihn gegen jede
weitere Störung sicher zu stellen.

Einräumung von Art. 409. Verpflichtet das Urteil den Unterlegenen
Dienstbarkeiten. zur Einräumung einer Dienstbarkeit, so wird der Ob¬

siegende in entsprechender Weise durch den Richter
in den Besitz seines Rechtes eingesetzt.



Art. 410. Gegen die Vollstreckung eines Urteils Einspruch gegen die

kann der Unterlegene nur Einspruch erheben : Vollstreckung.

1. wenn die gesetzlichen Voraussetzungen der Voll¬
streckbarkeit fehlen;

2. wenn seit Eriass des Urteils Tatsachen
eingetreten sind, welche nach zivilrechtlichen
Bestimmungen die Geltendmachung des Anspruchs ganz
oder teilweise ausschliessen oder aufschieben.

Art. 411. Der Einspruch ist schriftlich beim Ge- Form des Ein-
richtspräsidenten zu erheben, unter Angabe der Grün- spruches.

de und Beweismittel und unter Beilegung der in Händen

des Einsprechers befindlichen Urkunden.

Art. 412. Für das weitere Verfahren sind die Be- Verfahren.
Stimmungen über das summarische Verfahren
massgebend.

Im Falle des Art. 410, Ziff. 2, sind jedoch als
Beweismittel nur Urkundenbeweis und Parteiverhör
zulässig.

Art. 413. Die Erhebung des Einspruchs stellt die Einstellung der Voll-
Vollstreckung nicht ein. Streckung.

Der Richter kann die Einstellung verfügen, wenn
sich aus den vorgelegten Urkunden die Wahrscheinlichkeit

eines Einspruchsgrundes ergibt und der Ein-
sprecher angemessene Sicherheit für den Schaden, der
dem Gegner entstehen könnte, leistet.

Art. 414 Wird der Einspruch abgelehnt, so ist Abweisung des Binder

Einsprecher zum Schadenersatz an den Gegner zu spruches.

verurteilen.

Uebergangsbestimmungen.

Inkrafttreten des
neuen Gesetzes.

Art. 415. Das Gesetz tritt am
in Kraft.

Art. 416. Prozesse, welche vor dem Inkrafttreten Fortdauer des alten
dieses Gesetzes rechtshängig geworden sind, werden Gesetzes,

nach dem alten Rechte zu Ende geführt.
Die Umgehung der ersten Instanz ist jedoch vom

Inkrafttreten dieses Gesetzes hinweg nur noch in
denjenigen Streitsachen zulässig, welche nach dem neuen
Rechte vor dem Appellationshof als einziger Instanz
zu führen sind.

Art. 417. Erklärt der Kläger nach dem Inkrafttre- Reformerklärung.
ten dieses Gesetzes die Reform über das ganze
Verfahren, so wird das neue Verfahren nach dem neuen
Rechte durchgeführt.

Art. 418. Auf den sind alle mit Wirkung des Inkraft-
diesem Gesetze in Widerspruch stehenden Bestimmun- tretens.

gen aufgehoben.
Insbesondere sind aufgehoben :

a) das Gesetz betreffend Vereinfachung und
Abkürzung des Zivilprozessverfahrens vom 3. Juni
1883;

b) das Gesetz betreffend das gerichtliche Verfahren
in Streitigkeiten über Haftpflicht, sowie über
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geistiges und gewerbliches Eigentum, vom 6. Juli
1890;

c) die §§ 32 bis und mit 43 des Einführungsgesetzes
zum Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz vom
18. Oktober 1891;

d) das Dekret vom 30. November 1911 betreffend
das gerichtliche Verfahren und das Handelsgericht,
soweit es sich nicht auf die Einführung des
Handelsgerichts und das Verfahren vor ihm
bezieht; die letzteren Bestimmungen bleiben in Kraft
bis zum Erlass eines neuen Dekretes durch den
Grossen Rat.

Art. 419. Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes
werden die noch geltenden Bestimmungen des
Gesetzes über die Advokaten vom 10. Dezember 1840
aufgehoben; sie sind jedoch noch anzuwenden bis
zum Inkrafttreten des vom Grossen Rate über diese
Materie zu erlassenden Dekretes.

Strafe für falsche Art. 420. Die Artikel 114 bis und mit 118 des
Aussage. Strafgesetzbuches vom 30. Januar 1866 werden, so¬

weit sie sich auf die in einer Zivilsache gemachten
falschen Aussagen, Erklärungen und Gutachten
beziehen, ersetzt durch folgende Bestimmung :

«Wer in einem gerichtlichen Verfahren als Partei
wissentlich eine falsche Beweisaussage zur Sache
abgibt,
als Zeuge, zur Sache wissentlich falsch aussagt,
als Sachverständiger, wissentlich einen falschen Be¬

fund oder ein falsches Gutachten abgibt,
als Uebersetzer, wissentlich falsch übersetzt,
wird mit Gefängnis nicht unter 20 Tagen oder mit
Korrektionshaus bestraft».

Auf die in Strafsachen, sowie in denjenigen
Zivilprozessen, welche nach dem Inkrafttreten dieses
Gesetzes nach dem alten Rechte zu Ende geführt werden

(416), erfolgenden beschworenen und unbeschwo-
renen falschen Aussagen, Erklärungen und Gutachten
finden die Art. 114 ff. des Strafgesetzbuches weiterhin

Anwendung.

Bern, im April 1917.

Im Namen des Regierungsrates
der Präsident

Dr. Tschumi,
der Stellvertreter des Staatsschreibers

Gl. Kurz.

Im Namen der Kommission des Grossen Rates

der Präsident
Pfister,

der Sekretär
Dr. Leuch, Obergerichtsschreiber.

Gesetz über die
Advokaten.



Jfc 19 — 431

Kriegsteueningszulagen;

Erhöhung- und Ausdehnung.

November 1917.

Anträge des Regierungsrates. Antrag der Staatswirtschaftskommission.

6119 und 6333. — Auf den Antrag der
Finanzdirektion wird dem Grossen Rate der nachstehende

Besehlusses-Entwurf

zur Genehmigung unterbreitet:
Beschluss des Grossen Rates über die Ergänzung

des Dekrets vom 30. Mai 1917 betreffend die
Ausrichtung von Kriegsteuerungszulagen.

1. Denjenigen Beamten, Angestellten und Arbeitern,

die bis jetzt zum Bezüge der vollen Zulagen
im Sinne der §§ 1, 2 und 3, Absatz 1, des
Dekrets vom 30. Mai 1917 berechtigt waren, wird eine
fernere Zulage ausgerichtet:

a) den Verheirateten, sowie den Verwitweten und
Geschiedenen mit eigenem Haushalt 150 Fr.;

b) den Unverheirateten 100 Fr.

2. Denjenigen Beamten, Angestellten und Arbeitern,

die bis jetzt zum Bezüge von herabgesetzten
Zulagen im Sinne der §§ 3, Absatz 2, 4, Absatz 2,
und 5 des Dekrets vom 30. Mai 1917 berechtigt
waren, wird eine fernere Zulage von 100 Fr. ausgerichtet.

3. Neu werden Zulagen ausgerichtet:
a) den Unverheirateten mit einer Besoldung von

3200 Fr. bis 4000 Fr. eine Zulage von 100 Fr.; sofern
sie nachgewiesenermassen für Angehörige dauernd
sorgen, kann die Zulage um 50 Fr. bis 150 Fr.
erhöht werden;

b) an Arbeitslehrerinnen von Gemeindeschulen;
dem Regierungsrat wird für das Jahr 1917 ein Kredit

von 30,000 Fr. zur Verfügung gestellt.
c) den Verheirateten, sowie den Verwitweten und

Geschiedenen mit eigenem Haushalt, die eine Besoldung

von mehr als 6000 Fr. beziehen, die gleichen
Zulagen wie sie denjenigen mit einer Besoldung von
3200 Fr. bis 6000 Fr. auf Grund des Dekrets vom
30. Mai 1917 und des gegenwärtigen Beschlusses
ausgerichtet werden.

4. Für die Berechnung der Zulage gelten die
gemäss Dekret vom 30. Mai 1917 für das vierte Quartal
massgebenden Verhältnisse als Grundlage.

5. Zum Bezug der in diesem Beschlüsse geordneten

Zulagen sind diejenigen berechtigt, die am
1. November 1917 im Dienste des Staates standen.

6. Die Berechnung der Zulagen geschieht, soweit
im gegenwärtigen Beschluss keine besonderen
Vorschriften enthalten sind, nach denjenigen des Dekrets
vom 30. Mai 1917.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1917. 109
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Vortrag der Armendirektion
an den

Regierungsrat zuhanden des Grossen Rates

über das

Konkordat betreffend wohnörtliche Unterstützung.

(April 1917.)

Heimat- und Im Jahre 1857 hat der Kanton Bern, im Schenk'
Wohnorts- sehen Armengesetz, den Boden der heimatlichen, der

prinzip. bürgerlichen Armenpflege verlassen und ist zum Prin¬
zip des Unterstützungswohnsitzes, zum System der
örtlichen Armenpflege übergegangen. Wir haben also
seit 60 Jahren die örtliche Armenpflege. (Daran
ändert die Tatsache nichts, dass auch die Verfassung von
1893 den Bürgerschaften und bürgerlichen Korporationen

richtigerweise gestattet hat, ihre eigene Armenpflege,

soweit sie bis dahin bestand, weiterzuführen,
und dass etwas zu 60 Burgergemeinden und bürgerliche

Korporationen tatsächlich zur Stunde noch eigene

Armenpflege ausüben.) Bern ist der Kanton, der
für den Uebergang zur wohnörtlichen Armenpflege
bahnbrechend geworden ist. Wenige Kantone sind
allerdings bis jetzt seinem Beispiel gefolgt (Neuenburg,

Innerrhoden, bis zu einem gewissen Grade
'Hessin). Aber andere werden nachfolgen. Gegenwärtig
steht die Frage in den Kantonen Zürich und Luzern
in Diskussion. Wir glauben, dass der wohnörtlichen
Armenpflege die Zpkpnft gehöre. Die wirtschaftliche
Entwicklung, die Bevölkerungsbewegung sorgen
dafür. Die heimatliche Armenpflege hatte ihre Zeit, wo
sie durchaus berechtigt war. Die Freizügigkeit und
vollends die moderne Abwanderung vom Lande nach
den Industriezentren haben das geändert und ändern
es noch täglich mehr. Soviel kann man sagen, dass
der Kanton Bern vom System der Oertlichkeit im
Unterstützungswesen nicht wieder abgehen wird.
Nachdem es sich 1857 Geltung verschafft, ist es 1897
noch ausgedehnt worden, indem es nun auch im
neuen Kantonsteil zur Anwendung gelangte.

Unter- Wenn wir sagen, nach unserer Ueberzeugung ge-
Btützung von höre die Zukunft der örtlichen Armenpflege, so be-
anderer^Kan ^as in erster Linie auf die sogenannte
an

6tone.
an" innere Armenpflege, welche die Kantone gegenüber

ihren im Heimatkanton wohnenden Angehörigen aus¬

zuüben haben. Wird aber das Oertlichkeitsprinzip
überhaupt in der Schweiz zum Durchbruch gelangen,
ohne Rücksicht auf die Kantonszugehörigkeit des
Hülfsbgdüritigen? Die Armengesetzgebung aller Kantone

ist zur Zeit durchaus auf die Unterstützung
lediglich der Kantonsbürger zugeschnitten. Die
Gemeinden haben, von zwei in der Bundesverfassung
statuierten Ausnahmen abgesehen, keinerlei Verpflichtung

Bürgern anderer Kantone gegenüber. Und doch
gibt es überall Hilfsbedürftige, die Niederlassung
haben, aber den Heimatschein einer ausserkantonalen
Gemeinde aufweisen. Sie wenden sich an das Pfarramt,

an irgend einen Hülfsverein oder an die
Armenbehörde ihres Wohnortes, sie werden aber dort
zumeist ohne weiteres an die zuständige Hülfsinstanz der
Heimat verwiesen, an die Heimatgemeinde, oder, wenn
sie aus dem Kanton Bern stammen, der in der Hauptsache

die Fürsorge für die auswärts Wohnenden dem
Staate Überbunden hat, an die Armendirektion ihres
Heimatkantons. Es ist zwar anzuerkennen, dass man
sich da und dort in den Kantonen der Anliegen und Klagen

der kantonsfremden Niedergelassenen sorglich
annimmt. Namentlich sind es freiwillige Hülfsorgani-
sationen, wie die Freiwilligen und Einwohner-Armenpflegen

Zürich und Winterthur oder die «Allgemeine
Armenpflege» in Basel, welche die Interessen der
kantonsfremden Hülfsbedürftigen wirksam vertreten.
Sie leisten die .p^ste Hülfe und teilweise §ogar
erhebliche Beiträge an die dauernde Hülfe. Inimer aber
wird bald nach Eintreten der Hülfsbedürftigkeit an die
Heimatbehörde berichtet und Rückerstattung der
entstandenen, sowie Gutsprache für die weiter zu
erwartenden Ausgaben, für das Ganze oder doch für den
grössern Teil, verlangt. Es gibt Wohngemeinden
genug, die jede Hülfe aus 'Mitteln des Wohnorts,
abgesehen etwa von Leistungen der Privatwohltätigkeit,
ablehnen (selbst gegenüber Familien, die seit vielen
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Generationen am Orte ansässig waren), und bereits
für die erste Hülfe an die Heimatbehörde gelangen.
Wird von letzterer gar nicht oder nicht in vollem
Umfang entsprochen, so droht sofort die Heimschaffung.

Und was bedeutet die Heimschäffung Die
Abschiebung in eine Heimatgemeinde, mit der in den
meisten Fällen längst keine geistige Verbindung mehr
besteht, die einem vielmehr zur Fremde geworden ist.

Es bedarf keines Nachweises, dass diese Behandlung

von Schweizerbürgern, die in einem andern als
ihrem Heimatkanton Beschäftigung und Brot gefunden

haben, aber eben da auch haben Werte schaffen
und an der Entwicklung des Wohnortes arbeiten helfen,

nicht mehr mit der heutigen gesamten Sachlage
stimmt. Von Jahrzehnt zu Jahrzehnt steigt die Zahl
derjenigen Schweizer, welche wohl in der Schweiz,
aber nicht in ihrem Heimatkanton wohnen, progressiv.

Sie betrug 7 % der Bevölkerung 1850, 9 % 1860,
11% 1870, 13 % 1880, 15% 1888, 18% 1900 und
20 % 1910. Diese Schweizer wohnen im Heimatlande,
wenn auch nicht in ihrem Känton, und es wird auf
die Länge nicht angehen, dass man sie zwar am
Wohnort gerne sieht in den Tagen ihres Wohlseins
und ihrer Arbeitskraft, sie aber trotz langjähriger
Einwohnung als Fremde behandelt, wenn die Tage
der Not und des Alters kommen.

So lange, auch wo es sich um Unterstützung von
Kantonsbürgern handelt, in der überwiegenden Mehrzahl

der Kantone (d. h. in 21, strenge genommen in
23 von 25 Kantonen und Halbkantonen) noch die
Heimatgemeinde zuständig ist, erscheint es freilich
als ohne weiteres begreiflich, dass erst recht der
Kantonsfremde einfach an seine Heimatgemeinde
verwiesen wird. Dazu kömmt, dass der Prozentsatz der
kantonsfremden schweizerischen Bevölkerung in den
verschiedenen Kantonen ein ganz verschiedener ist
und einzelne Kantone stark mit kantonsfremder
Bevölkerung belastet sind.

Aus der eidgenössischen Statistik über interkantonale

Armenpflege in der Schweiz pro 1911 und 1912
(Bern, Stämpfli u. Cie., 1916) ergibt sich; dass bei
der Volkszählung von 1910 sich befanden: im Kanton

Zürich 132,904 Angehörige anderer Kantone, wovon

1912 10,1% unterstützt, aber nur 57,172
Zürcher in andern Kantonen, wovon 1912 5,5% unterstützt

; Baselstadt zählte 39,640 Angehörige anderer
Kantone, wovon 11,0% unterstützt, aber nur 8981
Stadtbasier in andern Kantonen, wovon 5,2%
unterstützt; St. Gallen wies auf: 76,319 Angehörige anderer

Kantone, wovon 8,3 % unterstützt, dagegen 49,475
St. Galler in andern Kantonen, wovon 6,2%
unterstützt; Waadt hatte 74,031 Angehörige anderer
Kantone, wovon 7,4% unterstützt; Waadtländer in
andern Kantonen 36,011, wovon unterstützt 8,4%;
Neuenburg 57,075 Angehörige anderer Kantone, wovon

8,5% unterstützt, Neuenburger in andern
Kantonen 20,056, wovon 8% unterstützt; Genf 42,855
Angehörige anderer Kantone, wovon 12,3% unterstützt

; Gènfer in andern Kantonen 4924, wovon 5,7 %
unterstützt. Es gilt namentlich von einzelnen Grenz-
und von den meisten ausgesprochenen Industriekantonen

(Glarus und Appenzell A.-Rh. bilden eine
Ausnahme), dass sie erheblich mehr Angehörige anderer

Kantone unter ihrer Wohnbevölkerung zählen
als eigene Angehörige auswärts. Die Gleichberechtigung

der Kantonsfremden in Unterstützungssachen
mit den eigenen Angehörigen, sollte sie früher oder

später auf dem Wege der Bundesgesetzgebung kommen,

würde diese Kantone teilweise recht schwer
belasten.

Demgegenüber weisen auf: Freiburg 20,092
Angehörige anderer Kantone, wovon 1912 unterstützt:
4,4%; Freiburger in andern Kantonen 23,714, wovon

unterstützt 8,9%; Wallis 5049 Angehörige anderer

Kantone, wovon unterstützt 1,5%; Walliser in
andern Kantonen 9134, wovon unterstützt 7%; Glarus
6774 Angehörige anderer Kantone, wovon unterstützt
4,3%; Glarner in andern Kantonen 12,416, wovon
unterstützt 5,2%; Appenzell I.-Rh. 1795 Angehörige
anderer Kantone, wovon unterstützt 4,7 % ; Inner-
rhodener in andern Kantonen 7467, wovon unterstützt
10,5%; Appenzell A.-Rh. 16,031 Angehörige anderer
Kantone, wovon unterstützt 8,2%; Ausserrhodener
in andern Kantonen 22,265, wovon unterstützt 7,7 % ;

Tessin Angehörige anderer Kantone 5245, wovon
unterstützt 1,3%; Tessiner in andern Kantonen
12,000, wovon unterstützt 5,4%; Schwyz Angehörige
anderer Kantone 10,271, wovon unterstützt 3,5%;
Schwyzer in andern Kantonen 19,139, wovon unterstützt

7,3 %; Schaffhausen 8953 Angehörige anderer
Kantone, wovon unterstützt 8,9%; Schaffhauser in
andern Kantonen 18,760, wovon unterstützt 6%;
Luzern Angehörige anderer Kantone 29,742, wovon
unterstützt 5,4%; Luzerner in andern Kantonen
41,533, wovon unterstützt 7,7%; Thurgau
Angehörige anderer Kantone 37,756, wovon unterstützt
2,9%; Thurgauer in andern Kantonen 49,994, wovon
unterstützt 7,7%; Aargau Angehörige anderer Kantone

35,371, wovon unterstützt 5%; Aargauer in
andern Kantonen 95,402, wovon unterstützt 7,2%;
Sern Angehörige anderer Kantone 67,570, wovon
unterstützt 4,9 % ; Berner in andern Kantonen
189,470, wovon unterstützt 8,5%.

Die Kantone, welche mehr kantonsfremde Schwei-
zerbürger aufweisen als eigene Kantonsbürger in den
andern Kantonen, sind Zürich, Waadt, Genf, Neuén-
burg, Baselstädt, St. Gallen, Solothurn, Zug und
Graubünden. Unter ihnen steht Zürich weit obenan.
Alle übrigen Kantone ausser den genannten haben
mehr eigene Kantonsbürger in andern Kantonen als
kantonsfremde Schweizerbürger im eigenen' Kanton.
Unter dieser Gruppe steht Bern weit obenan, dann
folgen Aargau, Thurgau, Luzern, Schaffhausen usw.
Bern weist, wie schon bemerkt, in seinem Gebiet
67,570 Bürger anderer Kantone auf, welche sich nach
ihrer Herkunft verteilen wie folgt: Kantone Zürich
7567, Luzern 3887, Uri 158, Schwyz 653, Obwalden
172, Nidwaiden 165, Glarus 843, Zug 302, Freiburg
3342, Solothurn 9858, Baselstadt 1379, Baselland
2674, Schaffhausen 1639, Appenzell A.-Rh. 678,
Appenzell I.-Rh. 36, St. Gallen 2533, Graubünden 889,
Aargau 13,375, Thurgau 3243, Tessin 1808, Waadt
4285, Wallis 486, Neuenburg 7067, Genf 531:

Von diesen Angehörigen anderer Kantone waren
1912 unterstützt, in Prozenten ausgedrückt: Zürcher
3,8; Luzerner 6,6; Urner 2,5; Schwyzer 4,4; Ob-
waldner 5,2; Nidwaldner 4,2; Glarner 1,4; Zuger
7,6; Freiburger 5,7 ; Solothurner 3,6 ; Stadtbasier 2,7;
Basellandschäftler 4,6; Schaffhauser 2,6; Ausserrhodener

3,4; Innerrhodener 2,8; St. Galler 4,9 ; Grau-
bündner 3,3; Aargauer 4,9; Thurgauer 6,2; Tessiner
3,4; Waadtländer 5,5; Walliser 2,1; Neuenburger 8;
Genfer 3,8.
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Die 189,470 Berner, welche ausserhalb ihres
Heimatkantons, aber innerhalb der Schweiz wohnen,
verteilen sich auf die Kantone wie folgt, und es gibt
die eingeklammerte Zahl jeweilen den Prozentsatz
der im Jahre 1912 Unterstützten an: Zürich 20,570
(11,8); Luzern 9452 (6,6); Uri 372 (1,3); Schwyz
498 (3,8); Obwalden 329 (0,6); Nidwaiden'123 (0,8) ;

Glarus 317 (3,8); Zug 600 (5); Freiburg 10,806
(5,3); Solothurn 24,851 (7); Baselstadt 8097 (13,8);
Baselland 6995 (4,7); Schaffhausen 1082 (10,2);
Appenzell A.-Rh. 748 (6,7); Appenzell I.-Rh. 53 (1,9);
St. Gallen 5472 (9,2); Graubünden 1213 (5,3); Aargau

13,360 (5,5); Thurgau 7277 (2,6); Tessin 709

(1,8); Waadt 32,208 (9); Wallis 1222 (1,6); Neuenburg

34,003 (9,7); Genf 9111 (14,1). Im ganzen muss-
ten 1911 nach der eidgenössischen Statistik 15,729
und 1912 16,023 bernische Personen ausserhalb ihres
Heimatkantons unterstützt werden.

Auswärtige üie auswärtige Armenpflege des Kantons Bern
de^Staateif ^as*-e^ schwer auf den Schultern des Staates. Die

Bern. Armengesetzgebung von 1897 hat einen wesentlichen
Schritt zur Staatsarmenpflege hin getan und den
Gemeinden eine bedeutende Erleichterung gebracht.
Nicht nur übernahm der Staat 40—60% der
sämtlichen Unterstützungskosten auf dem Gebiet der in-
nern Armenpflege (40% für vorübergehend
unterstützte Erwachsene, 60% für vorübergehend unter¬

stützte Kinder und alle dauernd Unterstützten) und
verteilt überdies jährlich 200,000 Fr. an besonders
belastete Gemeinden, sondern er trägt gemäss dem
Gesetz von 1897 auch die Kosten der auswärtigen
Armenpflege, das heisst der Armenpflege für
diejenigen Berner, welche mehr als zwei Jahre ununterbrochen

ausserhalb des Kantons wohnen; gewisse
Ausnahmefälle vorbehalten (§ 57, Ziffer 1 und 2 und
§ 114 A. und N. G.). Und die Kosten gerade der
auswärtigen Armenpflege steigen von Jahr zu Jahr, auch
in" normalen Zeiten, von Krisenzeiten wie die heutige
ganz abgesehen. Die obigen Zahlen betreffend die in
den verschiedenen Kantonen niedergelassenen Berner

erklären die Erscheinung zur Genüge. Die
Abwanderung in die Industriezentren der andern Kantone

nimmt zu, und es sind meist nicht die für den
Kampf des Lebens am besten gerüsteten Elemente des
Volkes, welche abwandern, sondern eben diejenigen,
welche, weil die angestammte Scholle sie nicht mehr
alle ernährt, sich auswärts eine Existenz suchen müssen;

und wie oft ist dies eine schwankende Existenz,
welche der erste Windstoss des Geschicks zum
Einsturz zu bringen droht!

Im Jahr 1916 musste die kantonale Armendirektion
allein folgende Unterstützungsbeträge z. h. von

bernischen Familien und Einzelpersonen in die
verschiedenen Kantone abgehen lassen:*)

Kantone

Fixe Unterstützungen Temporäre Unterstützungen TOTAL

Zahl der

Unterstiitzungs-
tälie

Betrag
Zahl der

Unterstiitzungs-
fälle

Betrag
Zahl der

Unterstützungs¬

fälle Unterstützungen

Zürich 149 21,101.25 217 23,861. 29 366 44,962. 54
Luzern 65 7,447. 75 63 5,282. 40 128 12,730.15
Zug 3 390.— 5 571.90 8 961.90
Freiburg 114 11,523. 25 99 6,921. 48 213 18,444. 73
Solothurn 186 20,489. 85 163 12,793. 95 349 33,283. 80
Baselstadt 166 26,259. — 114 9,750.98 280 36,009. 98
Baselland 29 4,193. — 46 4,401. 85 75 8,594. 85
Glarus 5 474.— 5 252. — 10 726.—
Schaffhausen 12 1,849. — 8 702. 65 20 2,551. 65
Appenzell A.-Rh 4 719. — 11 1,404. 60 15 2,123. 60
Graubünden 4 690. — 6 540.— 10 1,230. -St. Gallen 34 5,261. 50 59 5,532. 90 93 10,794. 40
Aargau 100 14,044. — 132 14,600. 05 232 28,644. 05
Thurgau 31 3,253. — 45 5,096. 75 76 8,349. 75
Waadt 446 48,092. 40 409 28,346. 83 855 76,439. 23
Neuenburg 336 40,813.55 240 16,360. 95 576 57,174. 50
Genf 132 13,951.— 97 6,348. 85 229 20,299. 85
Wallis 8 1,070. — 8 1,645. 40 16 2,715. 40
Schwyz 1 270.— 1 30.— 2 300.—
Obwalden — 1 103. 60 1 103. 60
Nidwaiden — 1 290.— 1 290.—
Tessin — 3 330.— 3 330.—
Uri — 2 118.— 2 118. —

1,825 221,891.55 1,735 145,286. 43 3,560 367,177. 98

*) Zu vorstehender Aufstellung ist zu sagen:
1. dass die Zahl der Unterstützungsfälle in Wirklichkeit etwas niedriger ist, da eine Anzahl Fixafälle auch wieder unter den

temporären Unterstützungen figuriert;
2. dass in den angegebenen Summen die nach den Bestimmungen des interkantonalen Kriegsnot-Konkordates ausgerichteten

Unterstützungen nicht inbegriffen sind ;
3. dass die an bernische Spitäler, Sanatorien etc. bezahlten Kosten für auswärts Wohnende in vorstehender Zusammenstellung nicht

aufgenommen sind.
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Wir bemerken, dass hier nur diejenigen Ausgaben
der Armendirektion aufgeführt sind, welche sich auf
Berner ausserhalb des Kantons beziehen. Dabei ist
also nicht berücksichtigt, was aufgebracht werden
muss für solche Berner, welche, nachdem sie mehr
als zwei Jahre ununterbrochen ausser dem Kanton
gewohnt hatten, dann freiwillig oder unfreiwillig in
diesen zurückkehrten und fortfuhren, dem Staate zur
Last zu fallen; z. B. für die von Gemeinden im Auftrag

des Staates unterstützten Familien (Ausgaben
der Armendirektion 1915: 170,880 Fr. 67), für
Patienten in den Irrenanstalten (130,538 Fr.), Gottes-
gnadasylen (35,797 Fr.), für Pfleglinge in den
Armenanstalten (83,520 Fr. 20) usw.

Neben den finanziellen Leistungen des Staates
Bern für die auswärtige Armenpflege fallen diejenigen

der Einwohnergemeinden (während der ersten
zwei Jahre des auswärtigen Aufenthalts) und
Burgergemeinden nicht stark ins Gewicht. Die wachsende
Last liegt auf der Armendirektion, deren Voranschlag
für das Jahr 1917 an Ausgaben aufweist: 500,000 Fr.
für Unterstützungen ausser Kanton und 450,000 Fr.
für solche im Kanton, das heisst für Heimgekehrte ; im
ganzen 950,000 Fr., also nahezu eine Million Franken.
Es wird anerkannt werden müssen, dass bei der
Gesetzesrevision von 1897 der Staat in finanzieller
Beziehung durchaus der leidende Teil war. Die
auswärtige Armenpflege zeigte sich damals noch in
unbestimmten Umrissen; heute ist sie auch in ihren
finanziellen Wirkungen klar in die Erscheinung
getreten. Aus dem Vorstehenden erhellt, dass der Staat
Bern ein grosses Interesse an einem Lastenausgleich
unter den Kantonen, also an dem Konkordat hat.
Allein auch jene andern Kantone, die weit mehr
kantonsfremde Schweizerbürger auf ihrem Boden
aufweisen, als eigene Kantonsangehörige auswärts, sind
an einer Aenderung des heutigen Zustandes interessiert,

weil er eine richtige Armenpflege nicht ermöglicht

und den Armenbehörden viel vermeidbare Un-
musse und Schwierigkeiten bereitet,

ngel jeder in der Tat ist die auswärtige Armenpflege, wie

îenpfleee
s*e ^eu^e ausgeübt werden muss, mangelhaft, trotz

' der bedeutenden und steigenden Summen, die sie
verschlingt, und trotz der grossen Arbeitslast, die sie
den beteiligten Behörden bringt. Sie ist eben eine
Armenpflege auf Distanz. Die unterstützende
Behörde steht in den seltensten Einzelfällen in
persönlicher Berührung mit den Unterstützung
Verlangenden. Sie kennt deren Verhältnisse nicht aus eigener

Anschauung und kann über die Verwendung der
Unterstützungen nicht unmittelbar Aufsicht üben. Die
Heimatbehörde ist vielmehr angewiesen auf die
Berichte von Wohnortsbehörden, Hülfsvereinen oder
Pfarrämtern. Diese Berichte sind an Wert ungleich,
die einen mehr, die andern weniger zuverlässig. Weil
sie von Instanzen ausgehen, welchen keine
Unterstützungspflicht obliegt, so kennen manche
Berichterstatter in der Erhebung von Forderungen wenig
Schranken, und die Heimatbehörde ihrerseits steht
den Forderungen im allgemeinen mit einer gewissen
Zurückhaltung gegenüber. Daraus bilden sich leicht
Reibungen im gegenseitigen Verkehr. Letzterer ist
schriftlich und, da die in der Heimat einlaufenden
Berichte oft durch umfassende Erkundigungen ergänzt
werden müssen, mitunter schleppend, um so mehr,
wenn die Wohnortsbehörde oder die Heimatbehörde
mit Unterstützungsfällen überladen ist. Der berni-

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1917.

sehen Armendirektion wird die Sache noch dadurch
erschwert, dass in jedem neuen Fall vorab untersucht

werden muss, ob die Unterstützungspflicht
gemäss unserer Gesetzgebung dem Staat oder einer
Gemeinde, und allenfalls welcher, obliege. Im
allgemeinen ist zu konstatieren, dass die Wohnortsbehörden

es auch an rechtzeitigem armenpolizeilichen
oder vormundschaftlichen Eingreifen fehlen lassen.

Unser kantonales Armeninspektorat leistet für die
Erkundung der Verhältnisse ausgezeichnete Dienste.
Da aber die kantonale Armendirektion rund 12,000
Unterstützungsfälle zu besorgen hat (dauernde und
gelegentliche Fälle, auswärts wohnende und
heimgekehrte Klienten zusammengefasst), so müsste das
Inspektorat, um seine Aufgabe richtig zu erfüllen,
sehr weitgehend ausgebaut werden. Seine schrittweise

Erweiterung ist teils erfolgt, teils längst in
Aussicht genommen; der Krieg hat die Schaffung neuer
Stellen hintangehalten.

Seit Jahren berieten die Konferenzen der
schweizerischen Armenpfleger (Beamte von staatlichen,
Gemeinde- und freiwilligen Armenpflegen) und
diejenigen der schweizerischen Armendirektoren über
Mittel und Wege zur Verbesserung der Zustände in
der interkantonalen Armenpflege. Dabei eröffneten
sich zwei Möglichkeiten: entweder ein Vorgehen auf
dem Wege der Bundesgesetzgebung oder ein solches
auf dem Wege freier Vereinbarung zwischen Kantonen,

mit andern Worten auf dem Wege des Konkordates.

Beide Möglichkeiten wurden reiflich erörtert
und beide Wege auch versuchsweise betreten.

Vergegenwärtigen wir uns die heutige bundesrecht- Bundes-

liche Ordnung der Dinge, so ergibt sich Folgendes:
Art. 45 der Bundesverfassung stellt zunächst den jer Dinge.
Grundsatz auf, dass jeder Schweizer berechtigt sei,
sich innerhalb des schweizerischen Gebietes an jedem
Orte niederzulassen, wenn er einen Heimatschein oder
eine andere gleichbedeutende Ausweisschrift besitzt.
Dann werden die Ausnahmen von der Regel der
freien Niederlassung festgestellt. Unter anderem kann
die Niederlassung denjenigen entzogen werden, welche

dauernd der öffentlichen Wohltätigkeit zur Last
fallen und deren Heimatgemeinde, beziehungsweise
Heimatkanton, eine angemessene Unterstützung trotz
amtlicher Aufforderung nicht gewährt. Jede Ausweisung

wegen Verarmung muss von Seiten der Regierung

des Niederlassungskantons genehmigt und der
heimatlichen Regierung zum voraus angezeigt werden.

Der Kommentator der Bundesverfassung, Professor

Burckhardt, legt diese Verfassungsbestimmung
dahin aus, dass die vorübergehende Unterstützung der
Wohngemeinde, beziehungsweise dem Wohnkanton
auffalle ohne Rückgriffsrecht auf die Heimatgemeinde
oder den Heimatkanton. Diese Auffassung ist zweifellos

zutreffend, es hält jedoch sehr schwer, ihr
allgemeine Anerkennung zu verschaffen.

Im übrigen hat die Verfassungsbestimmung das
unbestreitbare Verdienst, der hergebrachten
Heimschaffungspraxis gewisse Schranken gesetzt und sie
an die Beobachtung gewisser Normen gebunden zu
haben. Dabei ist aber der Begriff des «dauernd der
öffentlichen Wohltätigkeit zur Last Fallens» fliessend

genug, und Tatsache ist, dass die Rückschie-
bung armer Schweizer in die Heimatgemeinde
fortwährend noch im Schwange geht.

Art. 48 der Bundesverfassung sodann stellt ein
Bundesgesetz in Aussicht, welches die nötigen Be-

110"
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Stimmungen treffen solle über die Kosten der
Verpflegung und Beerdigung armer Angehöriger eines
Kantons, welche in einem andern Kanton krank werden

oder Sterben. In Ausführung des Art. 48 wurde
das Bundesgesetz vom 22. Brachmonat 1875 erlassen.
Nach diesem Gesetz haben die Kantone dafür zu
sorgen, dass unbemittelten Angehörigen anderer Kantone,

welche erkranken und deren Rückkehr in den
Heimatkanton ohne Nachteil für ihre oder anderer
Gesundheit nicht geschehen kann, die erforderliche
Pflege und ärztliche Besorgung und im Sterbefall
eine schickliche Beerdigung zuteil werde. Für die
daraus entstehenden Kosten sind die öffentlichen
Kassen der Heimatkantone nicht rückerstattungspflichtig.

Eine Rückerstattungspflicht liegt einzig auf
dem Unterstützten selber, sofern er etwas leisten
kann, oder andern privatrechtlich Verpflichteten, zu
deren Ausmittlung und rechtlichen Belangung die
Behörden des Heimatkantons Händ zu bieten haben.

Die Bundesverfassung verpflichtet, wie wir sehen,
den Wohnort, beziehungsweise Wohnkanton in
doppelter Richtung: 1. zu vorübergehender Hülfeleistung
an Bedürftige, wobei es eine feststehende Norm für
die Auslegung des Begriffes der «vorübergehenden»
Unterstützungsbedürftigkeit nicht gibt, 2. gegenüber
transport- und zahlungsunfähigen Angehörigen anderer

Kantone.
Jede Unterstützung, die über diese von dèr

Bundesverfassung gezogenen Grenzen hinausgeht, fällt
dem Heimatkanton auf. Das Armengesetz des Kantons

Bern enthält allerdings in § 50, letztes Alinea
eine Bestimmung folgenden Inhalts: «Die Gemeinden
sind berechtigt, ihre dürftigen Einwohner, welchen
Ursprungs sie auch sind, aus der Spendkasse zu
unterstützen.» Es ist das die liberalste Bestimmung
dieser Art, die uns aus den Gesetzgebungen der
Kantone, die einschlägigen Gesetze neuesten Datums nicht
ausgenommen, bekannt ist. Die Gemeinden machen
zwar von dem ihnen da verliehenen Rècht einen
massvollen Gebrauch.

Motion In Anknüpfung an Art. 48 der Bundesverfassung
Lutz, brachte Nationalrat Lutz am 22. Juni 1910 eine

Motion ein, die am 29. März 1911 vom Nationalrat
behandelt und erheblich erklärt wurde. Die Motion
verlangte 1. statistische Erhebungen darüber, wie
viele im Sinne der Armengesetzgebung
unterstützungsbedürftige Personen ausserhalb ihres
Heimatkantons, aber in der Schweiz wohnen und welcher
Unterstützungsaufwand aus öffentlichen Mitteln für
diese Personen in einem bestimmten Zeitabschnitt
erforderlich war, und 2. Bericht und Antrag über
die Frage, ob nicht mittelst Revision (beziehungsweise

Erweiterung) von Art. 48 B. V. die interkantonale

Armenpflege durch Zusammenwirken von Bund,
Heimatkanton und Wohnkanton in der Weise
gehoben werden könnte und sollte, däss für die
Unterstützungsbedürftigen ein den humanitären Anforderungen

der Gegenwart würdiger Zustand geschaffen
würde.

Die Motion Lutz war ein erster Versuch, die
Verhältnisse in der interkantonalen Armenpflege auf
dem Wege der Bundesgesetzgebung zu bessern und
zwar vermittelst eines Finanzausgleiches zwischen
Bund, Heimatkanton und Wohnkanton. Der Versuch
ist nicht etwa als gescheitert zu bezeichnen, denn die
Motion ist erheblich erklärt und steht zur Ausführung
auf den Traktanden. Sie ist übrigens in ihrem ersten

Teil (statistische Erhebungen) bereits ausgeführt und
die Ergebnisse der statistischen Ausmittlungen liegen
in dem oben (S. 2) erwähnten interessanten Bande
vor. Was den zweiten und Hauptteil, die Revision
von Art. 48 der B. V. betrifft, so ist der günstige
Zeitpunkt zu dessen Ausführung wohl noch nicht
gekommen, weil es ohne finanzielle Heranziehung der
Eidgenossenschaft nicht abgehen wird vor dem Forum
des Volkes und der Stände. Hier gilt es also
abzuwarten.

Wenn die interkantonale Armenpflege gehoben Der Konko

werden soll, wenn sie besser werden soll für die o&tswcg.

Armen und erträglicher für die Kantone und Gemeinden,

so ist hiezu nötig, dass der Wohnort des
Bedürftigen dessen Verhältnisse prüfe und Art und
Mass der Unterstützung festsetze, und ist ebenso
nötig, dass der Wohnort der Heimat durch bestimmte
Verpflichtungen einen Teil der finanziellen Last
abnehme. Kann das einstweilen nicht mit Beihülfe des
Bundes geschehen, so kann es vielleicht auch ohne
solche, einfach durch freie Vereinbarung zwischen
Kantonen geschehen.

Das ist der den Konkordats-Bestrebungen und
-Verhandlungen zugrunde liegende Gedanke. Er hat
die schweizerischen Armenpfleger-Konferenzen und
die schweizerischen Armendirêktoren - Konferenzen
nun schon seit einer Reihe von Jahren beschäftigt.
Nach mancherlei Vorverhandlungen hiess eine zwar
unvollzählig beschickte Armendirektoren - Konferenz
am 20. Mai 1912 in Ölten den Entwurf einer
interkantonalen Vereinbarung, eines Konkordates,
grundsätzlich gut und leitete ihn an das eidgenössische
Departement des Innern (welches damals für Fragen
dieser Art zuständig war) mit dem Ersuchen, es
möchte das Departement Vertreter sämtlicher
Kantonsregierungen einberufen zu abschliessender
Stellungnahme. Es wurde dann seitens der genannten
eidgenössischen Amtsstelle eine Umfrage bei den
Kantonen veranstaltet darüber, ob sie iuf Grund des
(damals) vorliegenden Entwurfs zu Verhandlungen
bereit seien. 12 Kantone (d. h. 10 Kantone und 2
Halbkantone, nämlich Bern, Luzern, Schwyz, Obwalden,
Zug, Solothurn, Baselstadt, Schaffhausen, St. Gallen,
Graubünden, Aargau und Tessin) antworteten
bejahend, 13 Kantone, (das heisst 9 Kantone und 4

Halbkantone, nämlich Zürich, Uri, Nidwaiden, Gla-
rus, Freiburg, Baselland, beide Appenzell, Thurgau,
Waadt, Wallis, Neuenburg und Genf) verneinend.
Der Bundesrat, welchem das Departement die
Angelegenheit unterbreitete, beschloss am 31. Juli 1913,
auf die Einberufung einer Konferenz zu verzichten,
angesichts der ablehnenden Haltung der Mehrheit der
Kantone, einer ganz schwachen Mehrheit allerdings,
wobei noch hervorzuheben ist, dass die 12
zustimmenden TCantone eine um 292,000 Seelen grössere
Wohnbevölkerung aufweisen als die 13 andern.
Immerhin, die Konkordatsbewegung war mit dem
Entscheid des Bundesrates für einstweilen zum Stillstand
gekommen.

Nach Verfluss von wenig mehr als einem Jahr Die Kriej
brach der Krieg aus. Damit kam für die Armenbe- harung^u
hörden eine besonders schwierige Zeit, schwierig ihre Wii
vorab in den ersten Monaten, welche wohl den Tief- kungen
stand unseres wirtschaftlichen Lebens bedeuteten.
Die Unterstützungsgesuche auswärts Wohnender liefen

Tag um Tag überaus zahlreich bei den
Heimatbehörden ein. Von einer hinlänglichen Ueberprüfung



tè 80 — 437

der Berichte der Wohnortsbehörden durch die
Heimatbehörde konnte nur in seltenen Fällen mehr die
Rede sein, und die wachsende Geschäftslast gewisser
Heimatbehörden, z. B. unserer Armendirektion, machte

es unmöglich, die Gesuche mit der notwendigen
Raschheit zu erledigen. Eine Verständigung mit den
auswärtigen Wohnortsbehörden, eine bessere Arbeitsteilung

unter den beiden Instanzen, finanzieller
Ausgleich drängten sich geradezu auf. Es kam vorläufig
zu Verabredungen mit einzelnen Kantonen; so mit
Neuenburg, welches die bernischen Kriegsnotfälle seines

Gebietes «bis auf neuen Bericht» ganz zu eigenen
Lasten übernommen hatte und dem wir Gegenrecht
zusicherten; so auch mit dem Kanton Solothurn in
dem Sinne, dass während der ersten sechs Wochen
nach Kriegsausbruch die Hülfeleistung für Kriegs-
notfälle rein örtlich und nach Verlauf der sechs
Wochen rein heimatlich finanziert werden solle.

Eine Eingabe der ständigen Kommission der
schweizerischen Armenpflegerkonferenzen an den
Bundesrat verlangte, es solle dieser kraft seiner
Kriegsvollmachten den Art. 48 der Bundesverfassung
dahin erweitern, dass, gleich den transportunfähigen
Kranken, auch die lediglich durch die Kriegsfolgen
in Not geratenen Schweizerbürger überall im
Wohnkanton selber und auf Kosten des Wohnkantons zu
unterstützen seien. Der Bundesrat lehnte das
Begehren ab.

Notgedrungen musste nun den ausserordentlichen
Aufgaben der Zeit durch eine Vereinbarung unter
Kantonen, also ein Konkordat begegnet werden. Am
26. November 1914 tagte in Ölten wieder eine
Konferenz der kantonalen Armendirektoren, welche
grundsätzlich den Entwurf einer Vereinbarung «betreffend
wohnörtliche allgemeine Notunterstützung während
der Dauer des europäischen Krieges» guthiess und
diese Vereinbarung auf 1. März 1915 in Kraft setzte.
Ihren Beitritt erklärten bis zum 1. Juni 1915 17 Kantone

und Halbkantone, nämlich Zürich, Bern, Uri,
Schwyz, Obwalden, Zug, Solothurn, Baselstadt,
Schaffhausen, beide Appenzell, St. Gallen, Graubünden,

Aargau, Tessin, Wallis und Neuenburg. Als 18.

Kanton kam auf 1. Januar 1917 Luzern hinzu.
Die Gültigkeitsdauer der Vereinbarung ist

verschiedentlich verlängert worden, zuletzt am 5. März
1917 bis zum 31. März 1918.

Die Vereinbarung verpflichtet die beteiligten
Kantone, während der Dauer des europäischen Krieges

allen seit dem 1. Juli 1914 (später wurde
abgeändert: «seit drei Monaten», welcher Abänderung
indessen die Kantone Zürich, Neuenburg und Wallis
für ihre Gebiete nicht beipflichteten) auf ihren
Kantonsgebieten wohnenden Angehörigen von
Vertragskantonen, wenn sie infolge der Kriegslage in Not
geraten sind, ausreichende Unterstützung, wie sie
für die eigenen Kantonsangehörigen ausgerichtet wird,
zu gewähren. Die unterstützenden Wohngemeinden
sind berechtigt, für 50% der geleisteten Unterstützung

dem Heimatkanton Rechnung zu stellen, der
seinerseits die zuständigen Behörden zur Rückerstattung

veranlassen kann. Wohngemeinden, die von
diesem Rechte Gebrauch machen wollen, sind
verpflichtet, dem Heimatkanton sofort (im Beginn der
Unterstützung) Mitteilung zu machen, unter
Kenntnisgabe der für die Beurteilung des Falles wesentlichen

Verumständungen. Die Rückerstattungspflicht

des Heimatkantons für .50% der Unterstützungsleistungen
der Wohnortgemeinde gilt als anerkannt,

sofern nicht innert 14 Tagen nach Empfang der
Mitteilung eine auf die Vereinbarung sich stützende und
einlässlich begründete Einsprache erfolgt. Die
Rechnungsstellung findet monatlich statt, und es ist hiebei
zu berichten, ob die Verhältnisse die gleichen geblieben

sind oder in welcher Richtung sie sich geändert
haben. Von der Vereinbarung werden nicht berührt
die Wehrmännerunterstützung, die eigentlichen
Armenunterstützungsfälle und die Armen-Krankenunterstützung

gemäss Bundesgesetz vom 22. Juni 1875.
Entstehen über die Anwendung der Vereinbarung
Anstände unter den Kantonen für sich oder ihre
Angehörigen, so entscheidet der Bundesrat.

Diese Vereinbarung hat für ein eigentliches
Armenpflege-Konkordat bleibender Natur hervorragende
Pionierdienste geleistet. Sie entlastete in bezug auf
die Geschäftsführung die örtlichen sowohl als die
heimatlichen Unterstützungsbehörden, war den
Kriegsnotleidenden von wesentlichem Vorteil und gab in
der Anwendung zu bemerkenswerten Reibungen nicht
Anlass. Das Schiedsrichteramt des Bundesrates wurde
sozusagen nie in Anspruch genommen. Finanziell ist
zu bemerken, dass die bernische Armendirektion
allein für an Kriegsnot leidende Berner in andern
Kantonen geleistete Unterstützungen zuruckvergütet hat
(50%) 80,097 Fr. im Jahr 1915 und 68,965 Fr.63
im Jahr 1916. Diese Unterstützungssummen hätten
sich für unsern Kanton ohne das Konkordat, das
heisst, ohne die finanzielle Mitwirkung der
Wohnkantone verdoppelt.

Die Handhabung der Vereinbarung wurde wesentlich

dadurch erleichtert, dass der Bundesrat in
verdankenswerter Weise die Kantone wiederholt mit
Subventionen zugunsten der Kriegsnotleidenden
bedachte und hiebei anordnete, dass diese Gelder auf
Grund des Wohnortsprinzips verwendet werden und
namentlich auch zur Verhinderung von Heimschaffungen

dienen sollen. Es handelte sich übrigens nicht
um eigentliche Buridesgelder, sondern um Entnahme
aus dem «Notstandsfonds für Hülfsbedürftige», der
aus Kollekten und freien Gaben besonders der
Auslandschweizer entstanden war.

Gerade dass das Kriegsnotkonkordat den um
Unterstützung Nachsuchenden rasche Hülfe brachte und
den Verkehr zwischen heimatlicher und wohnörtlicher
Behörde im ganzen so angenehm und reibungslos
gestaltete, brachte den beteiligten Kantonen zum Be-
wusstsein, wie notwendig eine solche Einrichtung
auch für die eigentlichen Armenfälle und für die Zeit
nach dem Kriege wäre. Von den Arme,ndirektoren
derjenigen Kantone, die der Kriegsnot - Vereinbarung
beigetreten waren, kam denn auch der Anstoss zur
Wiederaufnahme der Verhandlungen betreffend ein
bleibendes Armenpflege - Konkordat. Jetzt oder nie,
sagte man sich, müsse man hierin zu einem Resultat

gelangen. Darum wurde das schweizerische
politische Departement ersucht, <)ie Bewegung unter
seine Obhut zu nehmen und die nötigen
Besprechungen von Vertretern der Kantonsregierungen
anzuordnen. Das Departement entsprach dem Wunsche

und veranlasste zwei Konferenzen dieser Art,
die erste am 29. Mai, die andere am 27. November
1916. Die letztere hatte abschliessenden Charakter.
Sie genehmigte grundsätzlich den Konkordats -
Entwurf, den wir Ihnen heute mit dem Ersuchen uim
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Ihre Zustimmung unterbreiten. Wir haben zu dessen
einzelnen Vorschriften Folgendes anzubringen:

Das Konkor- Art. 1 enthält die Zweckbestimmung des Kon-
dat betreffend fcordats, über welche nach dem hievor Ausgeführtenwonnortliche ' °

Unter- nichts weiter zu sagen ist.
Stützung. Art. 2 setzt eine Art Karenzzeit fest hinsichtlich

der Unterstützungsberechtigung nach Konkordat. Man
muss zwei Jahre lang ununterbrochen im Wohnkanton

sich aufgehalten haben, um daselbst Unterstützung

nach Konkordat beanspruchen zu können. Speziell

Kantone wie Baselstadt, Zürich oder St. Gallen,

die eine starke fortwährende Zuwanderung zu
verzeichnen haben, können sich nicht darauf
einlassen, heute schon jedem gegenüber unterstützungspflichtig

zu sein, der gestern zugezogen ist.
Nicht ganz befriedigend ist der zweite Absatz von

Art. 2, wonach die Unterstützungspflicht des
Wohnkantons nicht eintritt, wenn der Unterstützungsbedürftige

während Jahresfrist vor seinem Einzug in
den Wohnkanton der öffentlichen Wohltätigkeit in
dauernder Weise zur Last gefallen ist. Richtiger wäre
gewesen, zu sagen, dass die Unterstützungspflicht
dem Heimatkanton verbleibe, wenn nachgewiesen ist,
dass der die Unterstützung Nachsuchende schon bei
seinem Wegzug aus dem Heimatkanton dauernd
unterstützungsbedürftig war. Nach der nun vorliegenden

Fassung könnte einem Berner, der im Kanton
Solothurn wohnte und in den Kanton Aargau
übersiedelt, im Kanton Aargau jede Unterstützung nach
Konkordat vorenthalten werden, wenn er zufällig im
Kanton Solothurn im letzten Jahr seines dortigen
Aufenthalts wegen Krankheiten in der Familie ununterbrochen

einigermassen unterstützt werden musste.

Art. 3 bringt eine für die Konkordatskantone,
allerdings nur für diese, verbindliche Auslegung von
Art. 45, Abs. 3 der Bundesverfassung. Die
Bundesverfassung gestattet, wie wir weiter oben bemerkt
haben, demjenigen die Niederlassung zu entziehen,
welcher dauernd der öffentlichen Wohltätigkeit zur
Last fällt und dessen Heimatgemeinde oder Heimatkanton

die nötige Unterstützung verweigert. In Art.
3 des Konkordats wird nun näher bestimmt, was
das bedeute, «dauernd der öffentlichen Wohltätigkeit

zur Last zu fallen», und festgesetzt, dass
Unterstützung während drei Monaten nicht als dauernde
gelte.

Art. 4 bedarf keiner Erläuterung.
Art. 5 handelt in der Hauptsache von der

Verteilung der Unterstützungskosten auf Wohnkanton
und Heimatkanton. Die Beitragsleistung des Heimatkantons

vermindert sich bei zunehmender Dauer des
auswärtigen Aufenthalts seiner Bürger; trägt er bei
einer Wohnsitzdauer von wenigstens 2 und höchstens
10 Jahren 2/3 des Unterstützungsbetreffnisses, so bei
einer Wohnsitzdauer von über 20 Jahren nur noch
1/4. Eine ähnliche, aber für den Heimatkanton etwas
weniger günstige Abstufung war schon im
Konkordatsentwurf von 1912 vorgesehen, wogegen das
Kriegsnotkonkordat freundeidgenössisch dem
Wohnkanton und dem Heimatkanton je die Hälfte der
erlaufenen Kosten überband. Das Kriegsnotkonkordat
hatte nicht bleibenden Charakter. Für eine bleibende
Einrichtung war eine ebenso einfache Lösung, die
ja für die Anwendung des Konkordats die geringsten
Verwaltungsschwierigkeiten geboten hätte, nicht mehr
gut zu erzielen. Kantone mit grossem Bevölkerungs¬

zuzug wie Baselstadt weigerten sich schlechthin, bei
der hälftigen Kostenteilung mitzumachen. Das
System der Abstufung nach Wohnsitzdauer wird etwas
mühsamere Kontrolle und Rechnerei erfordern ; finanziell

wird es den Heimatkanton zum mindesten nicht
weniger entlasten als das andere System.

Zu den Art. 6 und 8 ist nichts zu bemerken. Art.
7 behält das Bundesgesetz vom 22. Juni 1875 vor,
das heisst die Unterstützung transportunfähiger
Kantonsfremder fällt wie bisher dem Wohnkanton einzig

auf.
Art. 9 überträgt der unterstützenden Behörde des

Wohnkantons das Recht, Art und Mass der
Unterstützung zu bestimmen und zwar selbständig, nicht,
wie es noch im Entwurf der Oltener
Armendirektoren-Konferenz hiess, «im Einvernehmen mit der
Behörde des Heimatkantons». Eine Wegleitung ist
dabei der Wohnortsbehörde gegeben: Sie hat den
Angehörigen eines andern Kantons nach den
örtlichen Verhältnissen zu unterstützen und nicht anders
zu behandeln als den Kantonsbürger. Die
Heimatbehörde wird bei der Festsetzung von Art und Mass
der Unterstützung nicht um Anträge oder Abände-
rungsanträge begrüsst, sie ist jedoch innert zwei
Wochen zu benachrichtigen und kann innert weitern
zwei Wochen Beschwerde; bis zum Bundesrat führen,

wenn sie die vom Wohnort ge,währte
Unterstützung für unangebracht oder übersetzt hält.

Art. 10: Die Kantone haften sich gegenseitig für
die Verpflichtungen, und es ist ihre; Sache, sich mit
den Gemeinden ins Reine zu setzen, da wo letztere
zuständig sind.

Art. 12: Für den Kanton Bern könnte es sich hier
nur um Burgergemeinden handeln, die noch eigene
Armenpflege führen; andere lokale Armenverbände,
auf denen die Tragung des Unterstützungsanteils
ausschliesslich ruhen würde, gibt es bei uns nach
der bestehenden Gesetzgebung nicht.

Art. 13 bestimmt, dass der Wohnkanton gegenüber

solchen Angehörigen eines Konkordatskantons,
welche im Wohnkanton gemäss Konkordat
Unterstützungsrecht erworben haben, grundsätzlich auf das
ihm nach Art. 45 der Bundesverfassung zusiehende
Recht der Heimschaffung verzichte, immerhin unter
Vorbehalt der armenpolizeilichen Heimschaffung in
gewissen, näher bezeichneten Fällen.

Der Heimruf von armen Angehörigen ist dem
Heimatkanton nur gestattet, wenn sie der dauernden
Versorgung in einer Anstalt oder einer Familie
bedürfen oder wenn sie dauernd unterstützungsbedürftig

sind und die Unterstützung in der Heimat im
Interesse der zu Unterstützenden den Vorzug verdient,
wohlverstanden im Interesse der zu Unterstützenden
und dicht im Interesse der heimatlichen Armenkasse.

Die Art. 13 und 14 sind geeignet, die Zahl der
Armenschübe, welche ja dem Lande nicht zur Ehre
gereichen können, zu vermindern, und sind deshalb
gewiss begrüssenswert.

Zu Art. 15 ist Folgendes zu sagen: Die
Anstaltsversorgungen bilden eine sehr häufig vorkommende
und immer verhältnismässig kostspielige Form der
Armenunterstützung. Wir verweisen auf die hievor
(S. 4 oben) enthaltenen Angaben über die Kostgelder,
welche die bernische Armendirektion im Jahre 1915
an verschiedene Kategorien von Anstalten für ihre
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daselbst Versorgten zu entrichten hatte. Es war un-
erlässlich, im Konkordat auch das Zusammenwirken
von Heimatkanton und Wohnkanton für
Anstaltsversorgungen zu ordnen. Es geschah in der Weise,
dass die Kosten gleich wie in den andern
Unterstützungsfällen geteilt werden. Grundsätzlich hat der
Wohnkanton, so wie er jede andere Unterstützung
anordnet, auch die Anstaltsversorgung anhand zu
nehmen; hat er in seinen Anstalten nicht genügend
Platz, so kann er die Versorgung dem Heimatkanton
überbinden, trägt aber seinen Kostenanteil (je nach
der Dauer des bisherigen Aufenthalts des zu
Versorgenden im Wohnkanton). Hat auch der Heimatkanton

in den eigenen Anstalten nicht genügend Platz
oder besitzt er keine dem Fall angepasste Anstalt
(für Irre und Epileptiker beispielsweise), so kann
die Versorgung in einem Drittkanton erfolgen; die
Kosten verteilen sich dann nach Skala auf
Wohnkanton und Heimatkanton.

Art. 16 ist eine einfache Folgerung aus dem
Konkordatsgedanken. Wenn im Wohnkanton der Bürger
eines Konkordatskantons «nach den für Kantonsbürger

geltenden Regeln und Ansätzen» zu unterstützen ist,
so muss er auch bei Spital- und AnstaltsVersorgung
auf die Minimaltaxe Anspruch haben, zu welcher
der Bürger des Wohnkantons selber Aufnahme findet.

Art. 17 bezieht sich auf die Organisation des
Verbandes der Konkordatskantone. Art. 18 und 19
regeln das Beschwerderecht und Beschwerdeverfahren
und zwar in gleicher Weise, wie es bei der
Kriegsnot-Vereinbarung der Fall ist, welche übrigens nur
in ganz vereinzelten Fällen zu Entscheiden des
Bundesrates geführt hat.

Zu Art. 20 ist zu sagen, dass das Konkordat
(hinsichtlich der Duldung, Heimschaffung und Heimberufung

unterstützungsbedürftiger Personen) nur die
Verpflichtungen zwischen Kantonen regelt. Das
Verhältnis der einzelnen Personen zu ihrem Heimat- oder
Wohnkanton ist von der Bundesverfassung geordnet,
und in Konflikten dieser Art ist naturgemäss das
Bundesgericht zuständig. Wenn also der Unterstützungsbedürftige

gegen Heimschaffung oder Heimruf protestiert,

unter Berufung auf die bundesverfassungsmäs-
sige Niederlassungsfreiheit, so ist der Bundesrat nicht
zuständig, sondern das Bundesgericht. Deshalb der
Vorbehalt des Art. 20.

Art. 21 handelt vom Inkrafttreten des Konkordats,
von Beitritt und Kündigung. Für das Inkrafttreten ist
notwendig die Mitwirkung einer gewissen Zahl von
Kantonen, und zwar namentlich von grösseren
Kantonen. Die Forderungen des Art. 21 sind in dieser
Hinsicht gewiss minimale. Aber schon 6 Kantone,
worunter wenigstens 4 grössere, können einen Kern
bilden, der nicht zu unterschätzen ist, weil um diesen

Kern sich aller Voraussicht nach in verhältnismässig

kurzer Zeit eine Mehrheit von Kantonen
gruppieren wird, wie es bei der Kriegsnot-Vereinbarung
der Fall war, der sich anfänglich nur 7 Kantone
anschlössen, während ihr heute 18 angehören.

Von der Kündigungsklausel wird hoffentlich ber-
nischerseits nie Gebrauch gemacht werden müssen.
Sie gehört aber naturgemäss in ein Abkommen.

Ueber den Soviel über den Inhalt des Konkordates. Für uns
Beitritt Berns entsteht die Frage, ob wir uns ihm anschliessen sol-

zum Kon- ten. Der Bundesrat verlangt die Antwort der Kan-
kordat. tonsregierungen bis Ende 1918. Wenn bis dahin die

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1917.

Voraussetzungen von Art. 21, Abs. 1 gegeben sind,
wird er das Konkordat seinerseits genehmigen (B.V.
Art. 85, Ziffer 5, und 102, Ziffer 7) und es in Kraft
erklären. Hat sich bis Ende 1918 die erforderliche
Zahl zustimmender Kantone überhaupt (6) und
zustimmender grösserer Kantone im besondern (4) nicht
gefunden, so wird der Bundesrat feststellen, dass der
Konkordatsentwurf dahingefallen sei und die dahin-
zielenden Bestrebungen für einstweilen gescheitert
seien. Der Beitritt des Kantons Bern kann nur durch
das Bernervolk selber erklärt werden. Denn während
die Staatsverfassung vom 13. Juli 1846 in § 27, I lit.
k die Abschliessung oder Genehmigung aller
Staatsverträge, insofern sie nach der Bundesverfassung den
einzelnen Kantonen zustehen, dem Grossen Rat
überträgt, ist hiefür nach Art. 26, Ziffer 4 der
Staatsverfassung vom 4. Juni 1893 der Grosse Rat nur noch
dann zuständig, wenn die betreffenden Verträge nicht
einen Gegenstand der Gesetzgebung berühren. Es ist
klar, dass das vorliegende Konkordat einen Gegenstand

der Gesetzgebung berührt; es greift in unsere
Armengesetzgebung ein, welche bis heute einzig auf
dem Grundsatz der Unterstützung der Kantonsbürger
aufgebaut ist. Es ist also das Bernervolk, welches
sich über Beitritt oder Nichtbeitritt zum Konkordat
auszusprechen hat.

Es wäre natürlich wünschbar, bevor man den
grossen Referendumsapparat in Bewegung setzt,
genau zu wissen, ob das Konkordat auch wirklich
zustande kommen werde und unter welchen Kantonen.
Es ist uns nicht gleichgültig, ob Zürich mit 20,570,
Luzern mit 9452, Freiburg mit 10,806, Solothurn
mit 24,851, Baselstadt mit 8097, Aargau mit 13,360,
Waadt mit 32,208, Neuenburg mit 34,003, Genf mit
9111 Seelen bernischer Wohnbevölkerung hier
mitmachen oder lediglich Uri mit 374, Schwyz mit 498,
Glarüs mit 317, Innerrhoden mit 53 Seelen bernischer

Wohnbevölkerung usw.; abgesehen davon, dass
ja ohne die Mitwirkung von wenigstens vier grossen
Kantonen das Konkordat überhaupt dahinfiele. Leider
fehlt uns heute ein sicheres Bild, wie die Beteiligung

der Kantone sich gestalten werde. Wir wissen
bloss, dass bis 1. Juli 1917 eine Anzahl von
Kantonsregierungen dem Bundesrat erklärt hat, den zuständigen

Instanzen ihrer Kantone den Beitritt zum
Konkordat empfehlen zu wollen, nämlich: Bern, Schwyz:,
Solothurn, Schaffhausen, Appenzell I.-Rh. und Tessin,
während Zürich und Genf sich ablehnend vernehmen
liessen.

Wir bedauern, voraussetzen zu müssen, dass
verschiedene Kantone, die wir gerne bei der Sache
sähen, namentlich die welschen, sich fernhalten werden

; das wird so bleiben, bis der Bund das Konkordat
wesentlich wird können finanzieren helfen, wie er
schon die Kriegsnotvereinbarung, allerdings, wie schon
betont, nicht aus Bundesmitteln, sondern aus dem
Ertrag von Liebesgabensammlungen, wirksam
subventioniert hat. Auf der andern Seite liegt grosse
Wahrscheinlichkeit vor, dass verschiedene solche
Kantone, an denen uns viel gelegen sein muss, wie
Solothurn, Baselstadt und Aargau mit grosser bernischer
Wohnbevölkerung, mitmachen werden, neben einer
Anzahl anderer mit geringerer bernischer
Wohnbevölkerung. Im übrigen wird in allen Kantonen,
ausgenommen Solothurn, über diese Sache eine
Volksabstimmung ergehen müssen. Das erfordert überall
Zeit, und wir können nicht zuwarten, bis die Sach-

lll
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läge sich völlig abgeklärt hat, denn der vom Bundesrat

gesetzte äusserste Termin, Ende 1918, könnte
vom Kanton Bern leicht verpasst werden, wenn nicht
die Behörden rechtzeitig die Volksabstimmung
vorbereiten.

Wir können heute nur sagen: Wir erwarten
bestimmt das Zustandekommen des Konkordates. Unter
allen Umständen muss der Kanton Bern hier mittun,
und es steht ihm wohl an, die Fahne voranzutragen.

Der Kanton Bern ist, wie bereits ausgeführt, vor
andern Kantonen daran interessiert, dass in der
interkantonalen Armenpflege eine Entlastung des
Heimatkantons eintrete und der Wohnkanton einen Teil der
Unterstützungskosten fest, nach bestimmten Normen
übernehme. Die schon erwähnte eidgenössische «Statistik

über die interkantonale Armenpflege in der
Schweiz pro 1911 und 1912» musste in diesem Punkte
den letzten Zweifler überzeugen. Im Jahr 1912 gab es
in der interkantonalen Armenpflege 29,236
Unterstützungsfälle ; davon betrafen '8498 oder '29,1 %
Berner. Die Zahl der im ganzen auf dem Gebiete der
interkantonalen Armenpflege unterstützten Personen
belief sich auf 55,893, davon Berner 16,023=28,7%.
Die Unterstützungskosten betrugen insgesamt Fr.
3,382,151.25, wovon für Berner 1,017,467 Fr. 75;
von letzterer Summe bestritt der Heimatkanton
728,457 Fr. 50. Der Kanton, welcher in der Stufenfolge

der Belastung Bern am nächsten steht, ist
Aargau mit 3043 Unterstützungsfällen (11,6%), 6822
unterstützten Personen (12,2%) und einem Kostenbetrag

von 363,931 Fr. 25, wovon der Heimatkanton
zu tragen hatte 210,148 Fr. 95. Alle andern Kantone
stehen in bezug auf Unterstützungsfälle und Zahl der
auswärts unterstützten Kantonsbürger erheblich unter
10% der schweizerischen Gesamtziffern. Bern muss
einen Ausgleich herbeiwünschen. Auf absehbare Zeit
bietet der Konkordatsweg einzig Aussichten, den
Ausgleich zu erzielen. Wollte Bern in dieser Sache eine
ablehnende oder auch nur zaudernde Haltung
einnehmen, so würde das kein Mensch in der übrigen
Schweiz begreifen.

Man würde es aber auch aus einem andern Grunde
nicht begreifen. Bern war allezeit für fortschrittliche
Lösungen auf eidgenössischem Boden zu haben. «Hie
Bern, hie Eidgenossenschaft!» so ertönte das
Feldgeschrei so manches Mal. Sollte heute Bern versagen
können, wo eine schwierige Frage wenn nicht direkt
eidgenössisch, so doch interkantonal und unter dem
Patronat des Bundesrates und im Sinne einer
Vorbereitungsstufe für eine spätere eidgenössische Lösung
erledigt werden soll? Wir halten es für ausgeschlossen,

dass Bern hier versagen könne. Und wir
empfehlen Ihnen aus bester Ueberzeugung, dem Bernervolk

das Konkordat vorzulegen mit dem Antrag auf
Zustimmung.

Um es nachher in unserm Kanton auch wirklich
zu handhaben, bedarf es einiger Ausführungsbestimmungen,

nämlich:
Kantonale § 3- Bürger anderer Konkordatskantone, die im

Einführungs-Kanton Bern während zwei Jahren ununterbrochen
bestim- gewohnt haben, ohne dass sie während Jahresfrist
mungen. yor Eintritt in den Kanton dauernd der öffentlichen

Wohltätigkeit zur Last gefallen sind, sollen von der
Spend- oder Armenbehörde ihres bernischen Wohnsitzes

unterstützt werden gleich wie Bürger des eigenen

Kantons. Die Heimatgemeinde ist sofort zu
benachrichtigen (durch Vermittlung unserer kantonalen

Armendirektion) und hat ihr Betreffnis der geleisteten

Unterstützungen (nach Massgabe von Art. 5 des

Konkordats) zurückzuerstatten. Derjenige
Unterstützungsbetrag, welcher durch diese Rückerstattungen
nicht gedeckt wird, kann von unsern Gemeinden in
der Spend- oder Armen-Rechnung zur Abrechnung
mit dem Staat Bern gebucht werden. Hieran
übernimmt der Staat den gesetzlichen Beitrag wie für
Kantonsbürger.

§ 4: An Unterstützungen, welche Berner in andern
Vertragskantonen auf Grund des Konkordats verabfolgt

wurden, hat diejenige bernische Behörde,
welcher nach unserm Armengesetz die Unterstützungspflicht

auffällt, Beiträge nach Art. 5 des Konkordats
zu leisten. Unsere gesetzliche Ordnung bringt es mit
sich, dass diese Verpflichtung in weitaus den meisten
Fällen die auswärtige Armenpflege des Staates treffen

wird. Nebstdem kommen die Burgergemeinden
in Betracht, welche noch eigene Armenpflege führen

und demgemäss ihre auswärts wohnenden
Angehörigen zu unterstützen haben ; auch sie werden also
durch das Konkordat entlastet; einen Staatsbeitrag
an ihre Beitragsleistungen nach auswärts beziehen
sie dagegen nicht. In dritter Linie fallen bernische
Einwohnergemeinden in Betracht in bezug auf
auswärts wohnende Berner, denen gegenüber sie nach
§§ 56, 57 und 114 unseres Armengesetzes
unterstützungspflichtig geblieben sind ; ihre Beiträge nach
Art. 5 des Konkordats können zur Abrechnung mit
dem Staate gebracht werden, der hieran seinen
gesetzlichen Anteil übernimmt. „

§ 5: Eine VollziehungsVerordnung des Regierungsrates
ähnlich den Vollziehungsvorschriften, welche

die kantonale Armendirektion zur Kriegsnotvereinbarung
seinerzeit erlassen hat, wird das Nähere

festsetzen.

§ 6. Es liegt bei solchen Vereinbarungen in der
Natur der Sache, dass sie von Zeit zu Zeit den
gemachten Erfahrungen entsprechend eine neue Durchsicht

erfordern können. Der Grundsatz: wohnörtliche

Unterstützung, gemeinsam zu tragen vomWohn-
und vom Heimatkanton, bleibt allerdings unantastbar,

weil mit ihm das Konkordat steht oder fällt.
Im einzelnen aber kann später eine Revision der
heutigen Bestimmungen wünschbar erscheinen, beispielsweise

eine andere Verteilung der Lasten zwischen
Wohn- und Heimatkanton. Wenn die beteiligten
Behörden unter sich solche eventuell nötig werdende
Aenderungen am Konkordat vereinbaren, so bedarf
das der Genehmigung seitens der zuständigen Stelle
jedes einzelnen Vertragskantons. Welches soll im
Kanton Bern die hiefür zuständige Stelle sein? Das
Volk oder der Grosse Rat? Wir halten dafür, der
letztere. Die Handhabung des Konkordates würde sich
zu umständlich gestalten, wenn bei jeder mehr oder
weniger belanglosen Abänderung seines Textes wieder
der Referendumsapparat in Bewegung gesetzt,
beziehungsweise eine Volksabstimmung veranstaltet
werden müsste. Das Volk ist um seine Zustimmung
zu den Grundsätzen des Konkordates begrüsst worden.

Es wird es gerne dem Grossen Rat überlassen,
das Detail, den Kleinkram des Konkordates später
gegebenenfalls etwas anders zu ordnen. Wird es sich
doch dabei, genauer besehen, lediglich um
Ausführungsbestimmungen handeln, wie sie vom Volke
sozusagen in jedem Gesetz auf dem Wege der
Delegation dem Grossen Rate übertragen werden. Artt
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26, Ziffer 4 der Verfassung behält die Zustimmung
des Kantons zu solchen Verträgen dem Volke vor
für die Grundbestimmungen, welche in unsere
Gesetzgebung eingreifen können. Er kann aber nicht
den Sinn haben, dass dem Volk verboten sein solle,
die Ordnung von Ausführungsbestimmungen in die
Kompetenz des Grossen Rates zu stellen.

§ 7. Es ist unsere Ueberzeugung, dass das
Konkordat, einmal in Wirksamkeit getreten, nicht wieder
verschwinden wird, es sei denn, es werde durch ein
entsprechendes Bundesgesetz abgelöst. Immerhin muss
im Gesetz auch der Fall einer Kündigung ins Auge
gefasst werden. Der Rücktritt vom Konkordat ist
möglich auf Ende eines Kalenderjahres. Die
Kündigungsfrist beträgt ein Jahr, die Kündigung geht an
den Bundesrat. Sollte sie für den Kanton Bern wider
Erwarten einst wünschbar werden, so empfiehlt es
sich, auch hiefür den Grossen Rat zuständig zu
erklären und nicht den umständlichen und langen Weg
einer Volksabstimmung vorzuschreiben. Das Konkordat

als solches, weil einen Gegenstand der Gesetz¬

gebung berührend, ist vom Volke abzuschliessen. Das
Volk kann aber das Kündigungsrecht ohne weiteres
dem Grossen Rate anheimgeben, was im Interesse
der Sache liegen wird. Mit dem Rücktritt Berns
vom Konkordat würde ja auch die Einwirkung des
Konkordats auf die bernische Gesetzgebung dahin-
fallen.

§ 8. Das Gesetz tritt nach seiner Annahme durch
das Volk in Kraft; in Wirksamkeit natürlich erst
nachdem der Bundesrat das Zustandekommen des
Konkordats festgestellt haben wird.

Nach diesen Ausführungen empfehlen wir den
beiliegenden Gesetzesentwurf bestens zur Annahme.

Bern, 12. April 1917.

Der Direktor des Armenwesens:

Burren.
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Gemeinsamer Entwarf des Regiernngsrates nnd der
grossrätlichen Kommission

vom Juni/Oktober 1917.

Gresetz
über den

Beitritt des Kantons Bern zum Konkordat
betreffend wohnörtliche Unterstützung.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

§ 1. Der Kanton Bern tritt dem von der
Konferenz der Armendirektoren schweizerischer Kantone
am 27. November 1916 festgestellten, in § 2
wiedergegebenen Konkordat betreffend wohnörtliche
Unterstützung bei.

§ 2. Konkordat
betreffend wohnörtliche Unterstützung.

Art. 1. Durch das Konkordat soll im
interkantonalen Armenwesen ein Ausgleich zwischen
der heimatlichen und der wohnörtlichen
Armenfürsorge geschaffen werden.

Art. 2. Wenn ein Angehöriger eines
Konkordatskantons während zwei Jahren ununterbrochen

in einem andern Konkordatskanton gewohnt
hat, so wird er dem Wohnkanton gegenüber
unterstützungsberechtigt.

Die Unterstützungspflicht des Wohnkantons
tritt jedoch nicht ein, wenn der Unterstützungsbedürftige

während Jahresfrist vor seinem Einzug

in den Wohnkanton der öffentlichen
Wohltätigkeit in dauernder Weise zur Last gefallen ist.

Art. 3. Solange die Voraussetzung des
zweijährigen Wohnsitzes nicht erfüllt ist, finden die
Bestimmungen dieses Konkordates keine Anwendung.

Es wird indessen, in Auslegung von Art. 45,
Abs. 3, der Bundesverfassung, vereinbart, dass
während dieser zweijährigen Frist die
Unterstützungsbedürftigkeit eines Angehörigen der
Konkordatskantone erst dann als dauernd im
Sinne der angeführten Verfassungsbestimmung

zu betrachten ist, wenn die Unterstützung durch
den Wohnkanton drei Monate angedauert hat.

Art. 4. Verlässt der Unterstützungsberechtigte
den bisherigen Wohnkanton, so endigt die
Unterstützungspflicht dieses Kantons. Vorbehalten
bleibt Art. 15.

Art. 5. An die dem Wohnkanton im Sinne
von Art. 2, Abs. 1, dieses Konkordates erwachsenden

Unterstützungskosten vergütet der
Heimatkanton: zwei Dritteile des Betrages, wenn
die Dauer des Wohnsitzes des Unterstützten im
Wohnkanton mindestens 2 und höchstens 10
Jahre beträgt, die Hälfte des Betrages, wenn die
Wohnsitzdauer über 10 und höchstens 20 Jahre
beträgt, einen Vierteil des Betrages, wenn die
Wohnsitzdauer über 20 Jahre beträgt. Diese
Kostenverteilung gilt auch für die Fälle
vorübergehender Unterstützung.

Beiträge des Wohnkantons an Krankenver-
sicherungsprämien im Sinne von Art. 38 des
Bundesgesetzes über die Kranken- und
Unfallversicherung fallen nicht als Unterstützungskosten

in Berechnung.
Ist der Unterstützte in mehr als einem

Konkordatskanton verbürgert, so fällt das Betreffnis
des Heimatkantons auf denjenigen der mehreren

Heimatkantone, der gemäss Art. 22, Abs. 3,
des Zivilgesetzbuches für die Heimatangehörigkeit

des Unterstützten massgebend ist.

Art. 6. Die Verteilung der einem Konkordatskanton

für die vertragsgemässe Unterstützung
eigener oder fremder Kantonsangehöriger erwachsenden

Kosten zwischen dem Kanton und den
Gemeinden oder sonstigen ihm untergeordneten
Unterstützungsverbänden ist Sache der innern
kantonalen Gesetzgebung.

Art. 7. Die Unterstützung transportunfähiger
unbemittelter Angehöriger der Vertragskantone
richtet sich nach dem Bundesgesetz vom 22. Juni
1875.

Art. 8. Jeder Konkordatskanton bezeichnet
die Behörden, denen die Unterstützung der
Angehörigen der andern Vertragskantone obliegt.

Der Regierungsrat übt die Oberaufsicht über
die Unterstützung der fremden Kantonsangehörigen

der Vertragskantone aus.

Art. 9. Die mit der Besorgung der
Unterstützungsfälle betraute Behörde des Wohnkantons
bestimmt die Art und das Mass der Unterstützung

nach den örtlichen Verhältnissen und den
für Kantonsbürger geltenden Regeln und
Ansätzen.

Die Armendirektion des Heimatkantons ist
durch den Wohnkanton von jedem eintretenden
Unterstützungsfalle und den dafür erforderlichen
Anordnungen und Aufwendungen binnen spätestens

zwei Wochen zu benachrichtigen und unter
Einhaltung derselben Frist auch von jeder
notwendig werdenden Erhöhung der Unterstützung
in Kenntnis zu setzen, sowie überhaupt über die
weitere Behandlung des Falles auf dem Laufenden

zu halten. Vorbehalten bleibt der durch Art.
11 vorgesehene direkte Verkehr einzelner
Armenbehörden.
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Unterlassung der Anzeige hat Verwirkung des
Rückforderungsrechtes zur Folge. Erstattet der
Wohnkanton die Anzeige später als zwei Wochen
nach Beginn der Unterstützung, so verwirkt er
das Rückforderungsrecht für die vom Ablauf
der zweiwöchigen Frist bis zur Erstattung der
Meldung erwachsenden Unterstützungskosten.

Hält die Heimatbehörde die Unterstützung für
unangebracht oder übersetzt, so ist sie berechtigt,

innert zwei' Wochen vom Empfang der
Anzeige gegen Art und Mass der Unterstützung
Einsprache zu erheben. Die Einsprache ist nach
Art 18 und 19 zu erledigen.

Art. 10. Die Konkordatskantone stellen sich
gegenseitig vierteljährlich Rechnung über die
geschuldeten Unterstützungsanteile. Die Rechnungen

sind binnen Monatsfrist zu begleichen.
Die Kantone haften gegenseitig für diese

Verpflichtungen; sie haben sich mit den nach der
kantonalen Gesetzgebung kostenpflichtigen
fokaler; Armenverbänden selbst auseinanderzusetzen.

Art. 11. Den Vertragskantonen ist gestattet,
unbeschadet der ihnen gemäss Art. 10 obliegenden

Verpflichtungen, allgemein oder für einzelne
besonders bezeichnete Unterstützungsbehörden
den direkten Verkehr zwischen den wohnörtlichen
und den heimatlichen lokalen Armenverbänden
zuzulassen, wenn die endgültige Tragung des
Unterstützungsanteils ausschliesslich auf diesen
ruht.

Art. 12. Die unterstützten Angehörigen der
Vertragskantone sind den armengesetzlichen und
armenpolizeilichen Bestimmungen des
Wohnkantons unterstellt.

Dem Heimatkanton steht immerhin das Recht
zu, gegenüber Angehörigen, die wegen Ueber-
tretung seiner Armenpolizeigesetze gerichtlich
verurteilt worden sind oder verfolgt werden, vom
Wohnkanton die Auslieferung oder Uebernahme
der Strafverfolgung zu verlangen, es sei denn,
dass die ihnen zur Last gelegten Handlungen
nach der Gesetzgebung des Wohnkantons nicht
strafbar wären. Ebenso hat der Heimatkanton
Anspruch auf Rechtshilfe zur Durchführung von
Administrativmassnahmen gegen seine Angehörigen

in den Fällen des Artikels 14 und für die
Geltendmachung von Ansprüchen gegen
unterstützungspflichtige Verwandte. In Kantonen, in
denen die Feststellung der Verwandtenbeiträge
durch eine gerichtliche Instanz zu erfolgen hat,
ist bei Geltendmachung solcher Ansprüche den
Armenbehörden das Armenrecht zu gewähren.

Art. 13. Durch den Beitritt zum Konkordat
verzichtet der Wohnkanton gegenüber den
Angehörigen eines Konkordatskantons, welche im Sinne

des Art. 2, Abs. 1, im Wohnkanton untei-
stützungsberechtigt sind, auf das Recht, ihnen
wegen Beanspruchung der öffentlichen
Wohltätigkeit die Wohnberechtigung gemäss Art. 45
der Bundesverfassung zu entziehen.

Die armenpolizeiliche Heimschaffung wird
indessen ausnahmsweise zugelassen in dem Falle,
wo nachweisbar die Unterstützungsbedürftigkeit
herbeigeführt wird durch fortgesetzte arge Miss-
Beilagen ram Tagblatt des Grossen Bates. 1917.

Wirtschaft, unverbesserliche Liederlichkeit oder
gänzliche Verwahrlosung. Für das Verfahren gilt
Art. 45, Abs. 3 und 5, der Bundesverfassung.

Art. 14. Der Heimatkanton ist befugt, für
seine in den Vertragskantonen wohnenden
unterstützungsbedürftigen Angehörigen die Unterstützung

zu verweigern und den Heimruf eintreten
zu lassen, wenn sie der dauernden Versorgung
in einer Anstalt oder in einer Familie bedürfen,
oder wenn sie dauernd unterstützungsbedürftig
sind und dargetan werden kann, dass die
Unterstützung in der Heimat im Interesse der zu
Unterstützenden vorzuziehen ist. Im Falle des
Heimrufs übernimmt der Heimatkanton die
Durchführung der Heimschaffung und sämtliche Kosten
der weitern Unterstützung; die bis zum Vollzuge
entstehenden Unterstützungskosten verteilen sich
gemäss Art. 5. Der Heimruf bedarf der
Genehmigung der Regierung des Heimatkantons und
muss der Regierung des Wohnkantons zum voraus

angezeigt werden.

Art. 15. Abgesehen von den Fällen des Art.
14 werden bei Anstaltsversorgung eines
Unterstützten die Kosten zwischen dem Wohnkanton
und dem Heimatkanton nach Massgabe des Art.
5 verteilt, in der Meinung, dass der Zeitpunkt,
in dem die Anstaltsversorgung beschlossen worden

ist, für die Verteilung der Kosten während
der ganzen Dauer der Versorgung massgebend
sein soll.

Verfügt der Wohnkanton für eine zu
veranlassende dauernde Anstaltsversorgung nicht über
genügenden Platz, so kann er die Versorgung
im Heimatkanton verlangen unter Uebernahme
des durch Art. 5 festgesetzten Kostenanteils. Verfügt

auch der Heimatkanton nicht über genügenden
Platz oder besitzt er keine dem betreffenden

Fall angepasste Anstalt, so kann die Versorgung
in einem Drittkanton stattfinden, wobei die
Kosten nach Massgabe des Art. 5 vom Wohnkanton
und vom Heimatkanton gemeinsam getragen werden.

Art. 378, Absatz 3, des Zivilgesetzbuches
bleibt vorbehalten. Bietet die religiöse Erziehung
eines bevormundeten Minderjährigen in einer
Anstalt des Wohnkantons Schwierigkeiten, so kann
der Wohnkanton die Versorgung im Heimatkanton

verlangen unter Uebernahme des durch Art.
5 festgesetzten Kostenanteils.

Art. 16. Bei Anstaltsversorgung auf Grund
des Konkordates sind vom Wohnkanton und vom
Heimatkanton die Minimaltaxen, wie sie für arme
Kantonsbürger an den betreffenden Anstalten
gelten, zur Anwendung zu bringen.

Art. 17. Die dem Konkordat beigetretenen
Kantone bezeichnen durch eine Konferenz von
Delegierten jeweilen auf dreijährige Dauer einen
geschäftsleitenden Kanton, sowie zu dessen
Vertretung im Falle der Verhinderung (Ausstand als
Partei) einen ersten und einen zweiten
stellvertretenden Kanton.

Art. 18. Entstehen über die Anwendung der
Konkordatsbestimmungen Streitigkeiten, so sind
Beschwerden der Behörden des Wohnkantons ge-

112*
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gen die Behördep. des Heimatkantons von der
Regierung des Heimatkantons, Beschwerden der
Behörden des Heimatkantons gegen die Behörden
des Wohnkantons von der Regierung des
Wohnkantons zu erledigen.

Gegen den Entscheid der kantonalen Instanz
kann innert 10 Tagen vom Empfang des
Entscheides hinweg an den Bundesrat rekurriert
werden, welcher endgültig entscheidet.

Art. 19. Der Rekurs wird bei der
Armendirektion des geschäftsleitenden Kantons oder,
wenn dieser Partei ist, bei der Armendirektion
des ersten, eventuell des zweiten stellvertretenden

Kantons eingereicht. Die geschäftsleitende
Armendirektion hat die Akten nach Bedarf zu
ergänzen und alsdann dem Bundesrat zu
unterbreiten.

Falls der Bundesrat die Beibringung weiterer
Belege oder Beweismittel für notwendig erachtet,
kann er sich hierfür an die geschäftsleitende
Armendirektion oder direkt an die Parteien wenden

und je nach Umständen von ersterer Stelle
oder von anderer fachmännischer Seite ein
Gutachten einfordern.

Die Rechtsprechung des Bundesrates erfolgt
kostenfrei.

Art. 20. Vorbehalten bleibt die staatsrechtliche

Beschwerde von Angehörigen der
Konkordatskantone gemäss Art. 175, Ziffer 3, des
Bundesgesetzes betreffend die Organisation der
Bundesrechtspflege.

Art. 21. Das Konkordat tritt in Kraft, sobald
ihm mindestens sechs Kantone, worunter wenigstens

vier mit einer Wohnbevölkerung von je
über 100,000 Personen, beigetreten sind. Für
Kantone, die sich ihm später anschliessen, tritt
es zwei Monate nach der Beitrittserklärung in
Wirksamkeit.

Jeder Vertragskanton kann unter Beobachtung
einer einjährigen Kündigungsfrist auf das Ende
eines Kalenderjahres von dem Konkordat zurücktreten.

Die Mitteilungen betreffend Beitritt und
Kündigung erfolgen beim Bundesrat, der sie den
Konkordatskantonen zur Kenntnis bringt.

§ 4. Die heimatliche Beitragsleistung an die
konkordatsmässige Unterstützung von Bernern in den
Vertragskantonen ist Sache derjenigen bernischen
Stelle (Staat, Burgergemeinde, Einwohnergemeinde),
weiche gegenüber den betreffenden Unterstützten nach
der geltenden Armengesetzgebung pflichtig ist.

An den von den Einwohnergemeinden geleisteten
Beiträgen beteiligt sich der Staat nach Massgabe des
bernischen Armengesetzes.

§ 5. Eine Vollziehungsverordnung des
Regierungsrates wird hinsichtlich der §§ 3 und 4 das
Nähere bestimmen.

§ 6. Werden zwischen den beteiligten
Kantonen im Laufe der Zeit Abänderungen am Konkordat
vereinbart, so ist für die Genehmigung dieser
Abänderungen und deren Inkraftsetzung für den Kanton

Bern der Grosse Rat zuständig.

§ 7. Für die Kündigung des Konkordats ist der
Grosse Rat zuständig.

§ 8. Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt
des Inkrafttretens dieses Gesetzes.

Bern, den 23. Juni 1917.

Im Namen des Regierungsrates
der Präsident

Merz,
der Staatsschreiber

Rudolf.

Bern, den 24. Oktober 1917.

Im Namen der grossrätlichen Kommission
der Präsident
Morgenthaler.

§ 3. Die Unterstützung von Bürgern anderer
Vertragskantone gemäss Art. 5 und 15 des
Konkordates liegt der Spend- oder Armenbehörde
derjenigen bernischen Einwohnergemeinde ob, in
welcher die Unterstützungsbedürftigen im Sinne von
Art. 2 unterstützungsberechtigt geworden sind. Ihr
kommen auch die Rückerstattungen des Heimatkantons

zu.
Die unterstützende Spend- oder Armenbehörde

bestimmt Art und Mass der Unterstützung nach den
örtlichen Verhältnissen und den für Kantonsbürger
geltenden Regeln und Ansätzen. Die Benachrichtigung

des Heimatkantons nach Art. 9, zweiter und
dritter Absatz, geschieht durch Vermittlung der
kantonalen Armendirektion.

An die Unterstützungskosten, soweit sie nicht
durch die Rückerstattungen des Heimatkantons
gedeckt werden, leistet der Staat seinen Beitrag nach
bernischem Armengesetz.



Ergebnis der ersten Beratung durch den Grossen Rat

vom 26. September 1917.

Gresetz
betreffend

vorübergehende Erhöhung des Salzpreises.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf den Antrag des Regierangsrates,

beschliesst:

Art. 1. Der Preis des Kochsalzes wird für die
Dauer von 10 Jahren auf 20 Rappen für das
Kilogramm erhöht.

Der Regierungsrat setzt den Zeitpunkt fest, von
welchem an die Erhöhung eintreten wird.

Art. 2. Solange der erhöhte Salzpreis bezogen
wird, werden vom Ertrag der Salzhandlung jährlich
je 100,000 Fr. für landwirtschaftliche Bodenverbesserungen

und für die Einrichtung und den Betrieb einer
Pensionskasse für die Beamten und Angestellten des
Staates verwendet.

Wirft in einem Jahr die Salzhandlung gegenüber
dem Durchschnitt der Jahre 1910 bis 1913 nicht
einen Mehrertrag von 200,000 Fr. ab, so wird nur
der tatsächliche Mehrertrag zu gleichen Teilen für die
Bodenverbesserungen und die Pensionskasse verwendet.

Art. 3. Dieses Gesetz tritt nach seiner Annahme
durch das Volk in Kraft.

Bern, den 26. September 1917.

Im Namen des Grossen Rates
der Präsident
Schupbach,

der Stellvertreter des Staatsschreibers
G. Kurz.
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Vortrag des Regierungsrates
ail den Grossen Rat

betreffend
*

il« Volksbegehren um Mass eines neuen Gesetzes Iber Jagd und 1'egeUutz.

(Mai 1917.)

Am 20. Oktober 1916 reichte Fürsprecher Eugen
von Jenner in Bern, Präsident des kantonalen
bernischen Jagdschutzvereins, der Staatskanzlei Unter-
schriftenbogen behufs Sammlung von Unterschriften
für ein Volksbegehren um Erlass eines neuen
Gesetzes über Jagd und Vogelschutz ein — mit dem
Begehren, «es sei nach Zustandekommen der gesetzlich

vorgeschriebenen 12,000 Unterschriften
stimmfähiger Bürger der dem Schreiben beigelegte
Gesetzesentwurf als Volksbegehren auf Erlass eines
neuen Gesetzes über Jagd und Vogelschutz im Kanton
Bern dem Volke zur Abstimmung vorzulegen».

Das in der Form eines ausgearbeiteten Entwurfes
(Art. 9, Alinea 2 und 4 St. V.) vorgelegte Begehren
wird dem Grossen Rate in besonderer Vorlage
zugestellt.

Gemäss § 5 des Dekretes vom 4. Februar 1896
über das Verfahren bei Volksbegehren und Abstimmungen

stempelte die Staatskanzlei diese Unterschrif-
tenbogen ab mit dem Datum vom 1. November 1916
als dem Beginn der Unterschriftensammlung und 30.
April 1917 als dem Endtermin der Beglaubigung der
Unterschriften gemäss § 6 des zitierten Dekretes.

Am 28. April 1917 sodann übergab Fürsprecher
Eugen von Jenner als Präsident des kantonalen
Jagdschutzvereines die mit Unterschriften versehenen
Bogen der Staatskanzlei. Die Verifikation durch den
Kantonsstatistiker stellte die Zahl von 15,012
gültigen Unterschriften fest (siehe beigegebene Tabelle).
Das Initiativbegehren ist demnach zustande gekommen.

Zufolge Art. 9 der Staatsverfassung hat der Grosse
Rat den Tag der Volksabstimmung über ein derartiges
Begehren zu bestimmen, und es hat derselbe auf die
erstfolgende oder spätestens zweitfolgende ordentliche
Volksabstimmung zu fallen.

Der Anordnung der bezüglichen Abstimmung auf
den erstfolgenden ordentlichen Abstimmungstag
stehen, soweit sich ein Urteil darüber heute schon
abgeben lässt, keine Hemmnisse entgegen. Der in Rede

stehende Entwurf steht — von einigen wenigen Aen-
derungen abgesehen — auf dem Boden der Vorlage
über Jagd und Vogelschutz vom 3. Mai 1914, allerdings

unter Weglassung der Bestimmungen, die sich
auf die Pachtjagd bezogen.

Der Regierungsrat hält demnach dafür, es könne
der Grosse Rat darauf verzichten, zu dem Volksbegehren

eine Botschaft zu erlassen.
Auf diese Darlegungen gestützt empfiehlt der

Regierungsrat dem Grossen Rat die Fassung des
nachstehenden

Beschlusses :

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

in Ausführung von Art. 9 der Staatsverfassung,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

1. Das in Form eines ausgearbeiteten Entwurfes im
April 1917 eingebrachte Volksbegehren um
Erlass eines neuen Gesetzes Über Jagd und
Vogelschutz wird als zustande gekommen erklärt.

2. Die Volksabstimmung über diesen Gesetzesentwurf

wird auf den erstfolgenden ordentlichen
Abstimmungstag angeordnet.

3. Das Volksbegehren ist dem Volke ohne Botschaft
vorzulegen.

Bern, den 23. Mai 1917.

Im Namen des Regierungsrates
der Präsident
Dr. Tschumi,

der Staatsschreiber

Rudolf, j
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Volksbegehren eines neuen Gesetzes über Jagd und Vogelschutz im Kanton Bern.

Zusammenstellung der gültigen Unterschriften.

Amtsbezirke und
Gemeinden

Gültige

Unterschriften

Amtsbezirke und
Gemeinden

Gültige

Unterschriften

Amtsbezirke nnd
Gemeinden

Aarberg.

Aarberg
Bargen
Grossaffoltern
Kallnach
Kappelen
Lyss
Meikirch
Niederried
Radelfingen
Rapperswil
Schüpfen
Seedorf

Aarwangen.

Aarwangen
Bannwil
Langenthal
Lotzwil
Madiswil
Melchnau
Obersteckholz
Roggwil
Rohrbach
Rütschelen
Thunstetten
Untersteckholz

Bern.

Bern (Stadt und Bezirk)
Bolligen
Bümpliz
Köniz
Vechigen

Biel.

Biel.
Evilard

211
70

136
69
76

157
58
27
82

113
87

111

1197

43
33

241
33
53
70
37
56

5
106
93
20

790

1085
104
67

366
74

1696

1464
43

1507

Büren.

Arch
Büetigen
Büren
Busswil
Diessbach
Dotzigen
Lengnau
Leuzigen
Meinisberg
Oberwil
Pieterlen
Rüti
Wengi.

Burgdorf.

Aefligen
Alchenstorf
Burgdorf
Ersigen
Hasle
Heimiswil
Koppigen
Krauchthal
Mötschwil u. Schleumen
Rüti
Wynigen

Courtelary.

Orvin

Erlach.

Erlach
Finsterhennen
Gäserz
Gals
Gampelen
Ins
Lüscherz
MüDtschemier
Mullen
Siselen.
Tschugg
Yinelz

140
37
62
70
67
70

128
54
34

107
41
74
49

933

90
70

252
20
23

129
140
112
20
18
56

930

85

85

112
25

6
32
38
74
19
36

9
56
49
62

518

Fraubrunnen.

Etzelkofen
Fraubrunnen
Grafenried
Jegenstorf
Iffwil
Limpach
Mattstetten
Mülchi
Utzenstorf
Wiggiswil
Zauggenried.

Frutigen.
Aeschi

Interlaken.

Interlaken
Unterseen
Wilderswil

Eonolfingen.

Ami
Ausserbirrmoos.
Biglen
Bleiken
Bowil
Brenzikofen
Freimettigen
Gysenstein
Häutligen
Grosshöchstetten
Innerbirrmoos
Landiswil
Mirchel
Oberdiessbach
Oberthal
Rubigen
Schlosswil
Stalden
Walkringen
Worb
Zäziwil

Laupen.

Laupen
Neuenegg
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Amtsbezirke und
Gemeinden

Saanen.

Lauenen
Saanen

Moutier

Châtillon
Courchapoix
Courrendlin
Court
Crémines
Elay (Seehof)
Eschert
Grandval
Mervelier
Moutier
Roches
Rossemaison
Saicourt
Sorvilier
Souboz

Neuveville.

Diesse
Lamboing
Neuveville
Nods
Prêles

Nidau.

Aegerten
Bellmund
Brugg
Bühl
Epsach
Hermrigen
Jens
Ligerz
Madretsch
Mett
Nidau
Port
Safnern
Scheuren
Schwadernau
Studen
Sutz-Lattrigen
Täuffelen
Tûscherz-Alfermée
Twann
Walperswil
Worben

Gültige

Unterschriften

Amtsbezirke nnd
Gemeinden

13
9

154
21
45
13
37
43
29

359
11
13
13
10
10

780

20
27

198
50
26

321

42
9

57
39
31
32
54
70

124
70
69
23
70
19
20
67
25

132
22
70
69
70

1184

6
16

22

Schwarzenburg.

Wahlern

Gültige

Unterschriften

Seftigen.

Belpberg
Burgistein
Gelterfingen
Gerzensee;
Kirchdorf
Kirchenthurnen
Lohnstorf
Mühledorf
Mühlethurnen
Noflen
Riggisberg
Rüeggisberg
Rümligen
Rüti
Seftigen
Toffen
Uttigen

Signau.

Langnau
Lauperswil
Röthenbach
Rüderswil
Signau.
Trub

Nieder-Simmenthal.

Diemtigen
Oberwil
Reutigen
Wimmis

Ober-Simmenthai.

Lenk

Thun.

Pahrni
Hilterfingen
Steffisburg
Strättligen
Thun
Uetendorf

36

36

25
48
26

120
76

9
17
16
18
22
59
63
34
13
17
30
48

641

580

15
48

2
55

120

15

15

7

15
120
23

252
10

427

Amtsbezirke nnd
Gemeinden

Trachselwald

Dürrenroth
Eriswil
Huttwil
Lützelflüh
Rüegsau
Sumiswald
Trachselwald
Walterswil

Wangen.

Bettenhausen
Herzogenbuchsee
Inkwil
Niederbipp
Ochlenberg
Seeberg

Rekapitulation
Interlaken
Frutigen
Saanen
Ober-Simmenthal
Nieder-Si mmenthal
Thun

Oberlaind

Signau
Trachselwald

Emmenthal

Konolfingen
Seftigen
Schwarzenburg.
Laupen
Bern
Fraubrunnen
Burgdorf

Mittelland
Aarwangen
Wangen

Oberaargau
Büren
Biel
Nidau
Aarberg
Erlach

Seeland

Neuveville
Courtelary
Moutier

Jura
Kanton

Gültige

Unterschriften |

50
59
30

187
69

334
170
24

923

43
205

13
70
70
70

471

161
13
22
15

120
427

758

580
923

1503

1078
641

36
93

1696
491
930

4965

790
471

1261

933
1507
1184
1197
518

5339

321
85

780

1186

15012
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Vortrag der Finanzdirektion
an den

Regierungsrat znhanden des Grossen Rates

zum Entwurf

Gesetz über die Wertzuwachs-Steuer.

(Mai 1917.)

Am 1. März 1910 reichten die Grossräte G. Müller
und Mitunterzeichner beim Grossen Rate folgende
Motion ein: «Der Regierungsrat wird zum Gericht
und Antrag darüber eingeladen, ob nicht durch Erlass
gesetzlicher Bestimmungen den Gemeinden die
Autonomie zur Einführung einer Wertzuwachssteuer zu
gewähren sei.»

Die Motion Müller und Mitunterzeichner kam
im Grossen Rate am 24. November 1910 zur Behandlung

und wurde, nachdem sich der Vertreter der
Regierung zur Vornahme der Prüfung bereit erklärt
hatte, erheblich erklärt.

Die Regierung beauftragte Prof. Dr. Steiger in
Bern mit der Ausarbeitung eines Gutachtens über die
Wertzuwachssteuer. Dieses Gutachten wurde unterm
15. April 1912 erstattet.

Am 17. Januar 1913 wurde dem Regierungsrat
eine von 17 bernischen Gemeinden unterzeichnete
Kollektiveingabe eingereicht, in welcher verlangt wurde,

dass dem Grossen Rate beförderlichst der
Entwurf zu einem Wertzuwachssteuergesetz vorgelegt
werde. Der Regierungsrat gab dieser Kollektiveingabe
zunächst in der Weise Folge, dass er unterm 24.
Januar 1913 die Gemeindedirektion beauftragte einen
Gesetzesentwurf über die Wertzuwachssteuer
auszuarbeiten und sie gleichzeitig ermächtigte, eine
Expertenkommission zu bezeichnen, die einen Vorentwurf

aufzustellen habe.
Die Gemeindedirektion bestellte in Ausführung des

regierungsrätlichen Auftrages eine Expertenkommission
bestehend aus Prof. Blumenstein, Prof. Steiger,

Steuerverwalter Ruof und Dr. Fr. Volmar, damals
Mitglied des Verwaltungsgerichts.

Sowohl das Gutachten von Prof. Steiger als auch
der Bericht der Expertenkommission waren darin einig,
dass die Wertzuwachssteuer an sich durchaus berechtigt

und der Gedanke der Einführung einer solchen
nicht abzulehnen sei. Die beiden Berichte sahen aber

ebenfalls in übereinstimmender Weise die Einführung
der Wertzuwachssteuer im Kanton Bern mit
ernstlichen Schwierigkeiten gesetzgeberischer und
finanzpolitischer Natur verbunden; gesetzgeberischer Natur,
weil sich die Wertzuwachssteuer nicht ohne weiteres
in das bernische Steuersystem einfügen lässt,
finanzpolitischer Natur, weil die Wertzuwachssteuer in der
Form, wie sie von den Motionären und Petenten
gewünscht wurde, dazu angetan ist die Staatseinnahmen
zu schwächen. So hatte denn der Regierungsrat allen
Anlass die Angelegenheit gründlich zu prüfen und mit
aller Vorsicht vorzugehen.

Die Wertzuwachssteuerfrage wurde auch anlässlich

der Vorberatungen zu einem neuen Gemeinde-
gssetz aktuell, und es wurde zunächst in den daheri-
gen Entwurf ein Art. 84 folgenden Wortlauts
aufgenommen: «Bis zur Revision der Gemeindesteuer ist
den Gemeinden gestattet, eine je zur Hälfte dem
Staate und der Gemeinde zufallende Besteuerung des
Wertzuwachses auf Liegenschaften einzuführen. Die
nähere Ausführung geschieht durch ein Dekret des
Grossen Rates. Die betreffenden Gemeindebeschlüsse
unterliegen der Genehmigung des Regierungsrates.»

Durch die definitive Annahme dieser Bestimmung
wäre die wichtige Materie, die ihrer Natur nach
Gegenstand eines Gesetzes bilden muss, lediglich in
einem Dekrete geordnet worden. Man fand diesen Weg
jedoch für bedenklich und entschloss sich, die oben
zitierte Bestimmung im Entwürfe zu einem Gemeindegesetz

wieder zu streichen und die Ordnung der
Wertzuwachssteuer in einem Spezialgesetz vorzunehmen.
Mit der Ausarbeitung des Entwurfes wurde am 3.
März 1916 die Finanzdirektion beauftragt. Damit
schied der Gegenstand auch aus dem Geschäftskreis
der Gemeindedirektion und ging in denjenigen der
Finanzdirektion über.

In erster Linie ist die Frage abzuklären, welches
der beiden bekannten Wertzuwachssteuersysteme —-
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direkte oder indirekte Wertzuwachssteuer — im Kanton

Bern zur Einführung gelangen soll.
Das System der direkten Wertzuwachssteuer ist

so gestaltet, dass die in Frage stehenden Liegenschaften
von Zeit zu Zeit einer besondern Schätzung

unterworfen werden, und dass der jeweilen festgesetzte
Wertzuwachs gegenüber der letzten Schätzung oder
letzten Handänderung mit einer besondern Steuer
belegt wird. Die direkte Wertzuwachssteuer wird also
periodisch von dem durch die Bodenwertsteigerung
herbeigeführten Wertzuwachs erhoben, sei es nun,
dass der Gewinn durch den Uebergang von Kulturland

in Bauland oder durch Aenderung der Benu-
zungsart oder durch Entdeckung wertvoller
Bodenbestandteile erzielt wird. Durch eine periodische
direkte Wertzuwachssteuer würden alle diese Fälle
getroffen. Man sieht, dass die direkte Wertzuwachssteuer

im Grunde teilweise nichts anderes wäre als
eine starke Ausgestaltung unserer periodischen Grund-
steuerschatzungsreVisionen oder mit anderen Worten,
dass diese eine allerdings sehr stark abgeschwächte
Wertzuwachssteuer darstellen.

Gegen das System der direkten Wertzuwachssteuer
werden nun allerhand Bedenken erhoben. Die da-
herigen Schätzungen sind — da es sich regelmässig
um Verkehrswerte handelt — oft sehr schwierig; sie
können aber auch nur allzu leicht willkürlich
ausfallen. Vielfach stellen sich solche Mehrwerte nur
als vorübergehender Natur heraus; dann wäre aber
der Einzug einer Wertzuwachssteuer eine Ungerechtigkeit.

Endlich ist es ganz unzweifelhaft, dass der
Einzug einer Wertzuwachssteuer bevor der Wertzuwachs

durch den Besitzer selber realisiert oder nutzbar

gemacht worden ist, eine grosse Härte wäre, ja
den Grundbesitzer in ernste Verlegenheiten bringen
oder gar zwingen könnte, seinen Grundbesitz
vielleicht gerade an Spekulanten zu verkaufen, womit der
Allgemeinheit jedenfalls wenig gedient wäre. Wenn
die Wertzuwachssteuer dann dazu dienen sollte, den
kleinen Mann, weil er die Steuer für die seiner
Besitzung zuerkannten aber nicht realisierten Mehrwerte
nicht aufbringen kann, von der Scholle zu treiben, so
dürfte sie mit Recht als eine verfehlte soziale
Massnahme bezeichnet werden. Das System der direkten
Wertzuwachssteuer kam deshalb in der Praxis nur
ganz vereinzelt zur Verwirklichung.

Das zweite System, d. h. dasjenige der indirekten
Wertzuwachssteuer, knüpft die Besteuerung an irgend
einen Vorgang, gewöhnlich an die Handänderung, und
erfasst dann den bei diesem Anlasse zu Tage tretenden

Mehrwert, respektive den unverdienten Wertzuwachs.

Selbstverständlich wurden auch diesem
System Mängel vorgeworfen. Es wurde gesagt, es schlies-
se eine Bevorzugung derjenigen in sich, die in der
Lage sind, mit der Veräusserung eines Grundstückes
lange Zeit zuzuwarten. Es können — wurde weiter
gesagt — unter dem Systeme der indirekten
Wertzuwachssteuer Fälle bedeutenden Wertzuwachses
vorkommen, die von der Steuer entweder weniger öder
gar nicht erfasst werden, was bei dem Systeme der
direkten Wertzuwachssteuer nicht der Fall wäre.

Um die Vorteile beider Systeme zu vereinigen,
wurde auch schon eine gewisse Kombination
derselben vorgeschlagen.

Wir halten nun dafür, dass auch für unsere bernischen

Verhältnisse die Annahme des Systems der
indirekten Wertzuwachssteuer die gegebene Lösung

sei. Damit werden die Mängel und Härten des direkten

Systems vermieden. Die Mängel des indirekten
Systems werden aber durch unser System der
periodischen Grundsteuerschatzungen wesentlich gemildert.
Es wird sich dann nur noch darum handeln, das
System der indirekten Wertzuwachssteuer und die
periodische Grundsteuerschatzungsrevision derart zu
gestalten, dass durch deren Nebeneinanderbestehen
Härten, Unbilligkeiten und Unzukömmlichkeiten
möglichst vermieden werden.

Die Annahme des Systems der direkten
Wertzuwachssteuer oder auch nur die Kombination dieses
Systems mit einem andern könnte gefährlich werden.
In vielen Kreisen wird es als stossend empfunden,
dass Gewinne, die noch gar nicht realisiert und o.ft
durchaus nicht als dauernd feststehend anzusehen
sind, versteuert werden sollen. Und vielfach wird
besonders auch bei kleinen Grundeigentümern die
Furcht aufkommen, es werden ihnen in gesuchter oder
gar willkürlicher Weise latente Mehrwerte zuerkannt,
die sie gar nicht haben oder gar nie zu realisieren
gedenken. Die Annahme des direkten Systems war
denn auch mit ein Grund des Misserfolges des Basler
Entwurfes in der Volksabstimmung. Auch Prof. Steiger

spricht sich in seinem Gutachten gegen dieses
System aus.

Eine weitere Frage ist die, ob der Wertzuwachs
im ganzen Gebiet des Kantons zur Besteuerung
herbeigezogen werden soll oder nur in denjenigen
Gemeinden, die ausdrücklich einen entsprechenden Be-
schluss fassen.

Für die zweite Lösung spricht der Umstand, dass
die Grundlagen für die Erhebung der Steuer nicht
überall gleich sind. In vielen Gegenden des Kantons
haben die Bodenpreise keine oder eine nur unbedeutende

Erhöhung erfahren; an andern Orten zeigen sie
sogar Neigung zum Sinken. Die Anwendung der
Steuer fällt also aus tatsächlichen Gründen dahin.
Soll man trotzdem für diese Gebiete die Steuererhebung

vorschreiben und die notwendigen Vorkehren
treffen, um in den seltenen Fällen, die zudem meist
ohne grosse finanzielle Bedeutung sein werden, das
Verfahren durchführen? Es könnte leicht der Fall
eintreten, dass die Feststellungs- und Bezugskosten
grösser sind als der Steuerertrag. Ferner ist natur-
gemäss der Ruf nach Einführung der Steuer da
am lautesten, wo die wirtschaftliche Entwicklung sich
in lebhaftem Fluss befindet, während anderswo für
die ganze Frage ihrer praktischen Bedeutungslosigkeit

wegen kein Verständnis oder mehr oder weniger
offener oder versteckter Widerstand besteht. Infolgedessen

ist denn auch bis jetzt nur verlangt worden,
dass es den Gemeinden überlassen bleiben soll, die
neue Steuer für ihr Gebiet einzuführen oder nicht.

Auf der andern Seite kann man einwenden, dass
gleiche Vorgänge innerhalb des Kantons grundsätzlich
auch gleich behandelt werden sollen. Allerdings häufen
sich die Fälle an gewissen Verkehrsmittelpunkten,
aber sie kommen auch anderswo vor und da scheint
es doch unrichtig zu sein, wenn sie in einer Gemeinde
mit einer Abgabe belegt, in einer andern dagegen
vollständig unbeachtet gelassen werden. Es sollte ein
einfaches Bezugsverfahren gefunden werden können, das
auch da mit wenig Kosten und sicher arbeitet, wo die
Steuerfälle nur selten sich ereignen. Zudem ist
offensichtlich, dass die Gemeinden keine abgeschlossenen
Verkehrsgebiete sind, und der Wertzuwachs sich un-
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abhängig von ihren Grenzen entwickelt. Wir weisen
auf die Umgebung der Städte hin und auf den Ein-
fluss von Eisenbahnen, Bodenverbesserungen und
dergleichen, der sich in mehreren "Gemeinden zugleich
geltend macht.

Wir schlagen aus diesem Grunde vor, den
Wertzuwachs im ganzen Kanton der Steuer zu
unterwerfen und nicht nur in denjenigen Gemeinden, die
einen eigenen Beschluss hierüber fassen.

Ferner ist zu ordnen das Verhältnis zwischen dem
Staate und den Gemeinden. Vom Standpunkte des
Staates aus betrachtet, bedeutet die Wertzuwachssteuer

eine Bedrohung der Handänderungsgebühren,
einer Einnahme, die zu den sichersten des Staates
gehört. Es ist klar, dass zu derartigen Quellen nie
mehr als jetzt Sorge getragen werden muss, und dass
eine Beeinträchtigung, auch wenn sie zu Gunsten der
Gemeinden erfolgen sollte, vom Staate nicht ertragen
werden kann. Auch die Einkommenssteuer I. Klasse
wird durch die besondere Besteuerung des
Wertzuwachses in einem gewissen Grade in Mitleidenschaft
gezogen, indem es billigerweise nicht angeht, auf
diesem Wertzuwachs ausser der Spezialsteuer auch
noch die ordentliche Einkommenssteuer zu erheben.
Wir schlagen deshalb vor, den Steuerertrag zu teilen
und die eine Hälfte dem Staate, die andere den
Gemeinden zuzuweisen.

Nach diesen allgemeinen Erörterungen treten wir
auf eine kurze Besprechung des Inhaltes des
Entwurfes ein.

Steuerobjekt (Art. lu. ff) ist der beim Verkaufe,
Tausche, der freiwilligen Versteigerung oder der
Expropriation eines im Kantonsgebiete gelegenen
unbebauten oder bebauten Grundstückes auf diesem
erzielten Mehrerlös über den letzten bezüglichen
Erwerbspreis und über die in Art. 4 aufgezählten
Aufwendungen hinaus. Es soll also bloss der unverdiente
Gewinn der Steuer unterliegen; die Aufwendungen,
welche zur Erzielung dieses Gewinnes gemacht wurden,

werden zum Erwerbspreis geschlagen. Von der
Wertzuwachssteuer nicht betroffen wird der Gewinn
auf ererbten Liegenschaften.

Steuersubjekt ist der Veräusserer, der den Mehrerlös

erzielt hat.
Steuerbefreiungen sind vorgesehen für Handänderungen

zum Zwecke der Güterzusammenlegung im
öffentlichen Interesse, für Handänderung von
Grundstücken des Staates oder der Einwohnergemeinden
oder deren Unterabteilungen, sofern diese Grundstücke

gemeinnützigen oder wohltätigen Zwecken dienen

und der ganze Erlös diesen Zwecken weiter dienen

soll, und endlich für Handänderungen von
Grundstücken im Besitze von Korporationen, Anstalten oder
Gesellschaften zu wohltätigen Zwecken, sofern diese
Grundstücke solchen Zwecken dienten und der ganze
Erlös diesen Zwecken weiterhin dienen soll.

Der Stcuerfuss ist progressiv abgestuft; er beträgt
10 bis 50% des reinen Mehrerlöses, des sog.
unverdienten Wertzuwachses. Die daherigen Ansätze
erleiden eine Ermässigung, wenn seit der letzten
Handänderung mehr als 10 Jahre verflossen sind.

Der Ertrag der Wertzuwachssteuer wird zwischen
dem Staat und der Gemeinde, in der das Grundstück
liegt, je zur Hälfte geteilt.

Das Vcranlagungsverfahren ist ganz unabhängig
von den übrigen Steuerveranlagungen geordnet.
Dasselbe beruht in erster Linie auf der Selbstschatzung
des Steuerpflichtigen, welche beim Amtsschreiber
einzureichen und von diesem mit Grundbuchbericht
versehen, dem Regierungsstatthalter zu überweisen ist.
Dieser letztere hat das Vorverfahren einzuleiten, in
welchem der Staat durch die Steuerverwaltung, die
Gemeinde durch den Gemeinderat ihre Rechte
wahrnehmen können. Nur wenn in diesem Vorverfahren
eine Erledigung des Falles nicht möglich ist, so hat
sich die Schätzungskommission, welche aus dem
Regierungsstatthalter als Präsidenten und je einem
Abgeordneten des Staates und der Gemeinde besteht,
mit dem Falle zu beschäftigen und eine Schätzung
zu treffen.

Gegen diese Steuerfestsetzung steht sowohl dem
Steuerpflichtigen, als auch der Steuerverwaltung,
namens des Staates und' der Gemeinde das Rekursrecht
zu. Rekursinstanz ist die kantonale Rekurskommission,

die hiefür eine besondere Kammer, bestehend
aus dem Präsidenten und zwei bis vier Mitgliedern,
bildet.

Gegen Entscheide der Rekurskommission kann
wegen Rechtsverletzung oder Willkür an das
Verwaltungsgericht Beschwerde geführt werden.

Der Bezug der Wertzuwachssteuer erfolgt durch
die Amtsschaffnereien, und zwar auch für den
Gemeindeanteil.

Gemäss Art. 25 fällt der der Wertzuwachssteuer
unterliegende Mehrwert für die Einkommenssteuer
nicht mehr in Berechnung, d. h. also, es kann von
diesem Mehrwert nicht neben der Wertzuwachssteuer
auch noch die Einkommenssteuer I. Klasse bezogen
werden, und zwar selbstverständlich weder vom Staat
noch von der Gemeinde, auch wenn eventuell für
die beiden Steuern nicht die nämliche Gemeinde in
Betracht fällt.

Bezüglich der nähern Details verweisen wir auf
den Entwurf selbst.

Bern, den 8. Mai 1917.

Der Finanzdirektor:
Scheurer.
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Gemeinsamer Entwurf des Regierungsrates und der

grossrätiichen Kommission

vom 3. und 10. September 1917.

Gesetz
betreffend

die Wertzuwaehssteuer.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf den Antrag des Regierungsrates,

be8chliesst:

I. Steuer- Art. 1. Der beim Verkaufe, Tausche, der frei-
objekt. willigen Versteigerung oder der Expropriation eines

1. Grundsatz. im Kantonsgebiete gelegenen unbebauten oder be¬

bauten Grundstückes auf diesem erzielte Mehrwert
unterliegt der Wertzuwachssteuer.

Als Mehrwert gilt die Differenz zwischen der sich
aus dem Erwerbspreis mehr den Aufwendungen (Art. 4)
ergebenden Summe einerseits und dem Yeräusserungs-
preis andererseits.

2. Erwerbs- Art. 2. Als Erwerbspreis gilt der tatsächlich be-
preis und Ver- zahlte Preis. Als Veräusserungspreis gilt der volle

aUSpreUnSS Kapitalwert aller derjenigen in bestimmten Summen

a) Regel
ersichtlichen oder sonst bestimmbaren Leistungen,
zu denen sich der Erwerber in irgend einer bindenden

Form gegenüber dem Veräusserer oder einer
dritten Person verpflichtet hat.

Beim Tausche gilt im Zweifelsfalle als
Veräusserungspreis der Wert der eingetauschten Objekte; die
Steuerverwaltung kann diesen Wert durch Experten
feststellen lassen. Ist aber in den dem Grundbuchführer

vorgelegten Verträgen ein höherer Verkaufspreis

angegeben als wirklich vereinbart, so gilt als
Verkaufspreis der in den Verträgen angegebene
höhere Betrag.

b) Ausnah- Art. 3. Liegt die letzte Handänderung weiter als
men. 40 Jahre zurück, so gilt als Erwerbspreis die vor

40 Jahren massgebende Grundsteuerschatzung, so-



fern der Steuerpflichtige nicht die Bezahlung eines
höheren Erwerbspreises bei der letzten Handänderung

nachweist.
In Fällen, in denen der Steuerpflichtige den

frühern Erwerbspreis nicht durch Urkunden nachweisen

kann, gilt als solcher die zur Zeit der letzten
Handänderung massgebende Grundsteuerschatzung.

Konnte anlässlich der frühern Handänderung
wegen Nichtvorhandenseins der Steuerpflicht (Schenkung,

Erbgang, Abtretung auf Rechnung künftiger
Erbschaft und dergleichen) oder wegen eines Falles
von Steuerbefreiung (Art. 8) eine Wertzuwachssteuer
nicht bezogen werden, so gilt als Mehrwert der Unterschied

zwischen dem zweitletzten bezüglichen
Erwerbspreise, beziehungsweise wenn seither mehr als
40 Jahre zurückliegen, der Grundsteuerschatzung,
mehr die Aufwendungen im Sinne des Art. 4 einerseits

und dem neuen letzten Veräusserungspreise
andererseits.

Art. 4. Zum bezahlten Erwerbspreise sind ferner 3. Zuschläge
als steuerfrei zuzurechnen: zum Erwerbs-

a) Die vom veräussernden Eigentümer beim Er- Wendungen),
werbe seinerzeit bezahlten Handänderungsabgaben,

Stipulationskosten und Steigerungsrappen.
b) Die Auslagen sowie der Wert persönlich gelei¬

steter Arbeit für dauernde Wertvermehrung des
Grundstückes (Bodenverbesserungen, Nivellierungen,

Neu- oder Umbauten, Strassenbauten,
Kanalisationsanlagen und dergleichen), und
unentgeltliche Terrainabtretungen zu Strassenbauten

und ähnlichen Anlagen, wobei aber nur der
Erwerbspreis in Anrechnung kommen darf.

c Beiträge, die zu den unter lit. b genannten Zwek-
ken freiwillig an Staat, Gemeinde, Genossenschaften

oder sonstigen Vereinigungen irgend
welcher Art geleistet wurden.

d) Grundeigentümerbeiträge, die der Gemeinde ge¬
mäss § 18 des Alignementsgesetzes und den da-
herigen Gemeindeverordnungen geleistet wurden.

e) Aufwendungen für Herstellung von Parzel¬
lierungsplänen, sowie Kosten anlässlich des
Verkaufes (Insertionskosten, Vermittlungsgebühren
und dergleichen), die aber nur in einem üblichen
durchschnittlichen Mittelmasse in Anrechnung
gebracht werden dürfen.

f) Die Zinsen des Erwerbspreises sowie der unter
lit a—e genannten Aufwendungen, soweit der
Eigentümer jnachweist, dass die jährliche
Nutzung des Grundstückes 4 % nicht übersteigt,
wobei aber der Zins des Erwerbspreises und von
Aufwendungen, soweit sie sich auf selbstbewohnte
Gebäude beziehen, sowie Zinse von Zinsen nicht
berechnet werden dürfen.

Wird nur ein Teil des erworbenen Grundstückes
veräussert, so werden Erwerbspreis und die sub.
lit. a—f erwähnten Aufwendungen nur verhältnismässig

berechnet.

Art 5. Wird bei einem Grundstückverkaufe Fahr- 4. Fahrhabe,

habe, die nicht die Eigenschaft von Zubehörde
besitzt, mitverkauft, so ist deren tatsächlicher Wert
vom Preise abzuziehen.



Ii. Steuer- Art. 6. Die Wertzuwachssteuer ist vom Veräusse-
subjekt. rer (Verkäufer, Vertäuscher, Versteigerer oder vom

Expropriaten usw.), der den Mehrwert im Sinne des
Art. 1 erzielt, zu bezahlen.

III. Fälligkeit Art. 7. Die Wertzuwachssteuer ist fällig nach erder

Steuer, folgtem Grundbucheintrage der der Steuer unter¬
liegenden Handänderung.

IV. Steuer- Art. 8. Von der Wertzuwachssteuer sind befreit
befreiung. Mehrwerte im Sinne von Art. 1 anlässlich von Hand¬

änderungen :

a) zum Zwecke der Güterzusammenlegung, sofern
diese im öffentlichen Interesse liegt;

b) von Grundstücken des Staates oder der Ein¬
wohnergemeinden oder deren Unterabteilungen,
sofern diese Grundstücke gemeinnützigen oder
wohltätigen Zwecken dienen und der ganze Erlös

diesen Zwecken weiter dienen soll;
c) von Grundstücken im Besitze von Korporationen,

Anstalten oder Gesellschaften zu wohltätigen
Zwecken, sofern diese Grundstücke solchen Zwek-
ken dienten und der ganze Erlös diesen Zwecken
weiterhin dienen soll.

V. Nicht- Art. 9.') Die Wertzuwachssteuer wird nicht erhoben
erbebung der vom Mehrwerte, der erzielt wird bei der Handän-

euer' derung'rlvon Grundstücken, deren Veräusserung im
Sinne von Art. 2 den Betrag von 3000 Fr. nicht
übersteigt.

VI. Steuer¬
fuss.

Art. 10. Die Wertzuwachssteuer beläuft sich auf:
10 % des Mehrwertes

preis und Aufw
sofern er 10% —- 20 % d

11 % 2> » 20%- 30%
12% » » 30%- 40%
14% » » 40%-- 50 o/o
16% » » 50 %— 60 o/0
18% » » 60%-

» 70 0/ o

70 0/0
20 o/o » 80 0/0
22%
24%
28%

» » 80 0/0- 90 0/0
» » 90 0/0--100 0/0
» » 100 0/0--150 0/0

33 0/0 » » 150%--200 o/0
38% » » 200%--250%
44% » » 250%--300 0/0
50% » mehr als 300 o/o

über die Summe von Erwerbs-

eser Summe beträgt.

VII. Steuei Art. 11. Die in Art. 10 enthaltenen Steueransätze
ermassigung. kcmmen jn Anwendung, wenn seit der letzten Hand¬

änderung nicht mehr als 10 Jahre verflossen sind.
Sind séit der letzten Handänderung mehr als 10

Jahre, aber nicht mehr als 15 Jahre verflossen, so
ermässigt sich der nach Art. 10 berechnete Steuerbetrag

um 15 %.
Sind seit der letzten Handänderung mehr als 15,

aber nicht mehr als 20 Jahre verflossen, so ermässigt
sich der nach Art. 10 berechnete Steuerbetrag um
20 %.

Sind seit der letzten Handänderung mehr als 20,
aber nicht mehr als 25 Jahre verflossen, so ermässigt
sich der nach Art. 10 berechnete Steuerbetrag um
25 °/o.



Sind seit der letzten Handänderung mehr als 25
Jahre verflossen, so ermässigt sich der nach Art. 10
berechnete Steuerbetrag um 30 %.

Weitere Ermässigungen finden nicht statt.

Art. 12. Der Ertrag der Wertzuwachssteuer fällt VIII. Teilung
zur Hälfte dem Staate, zur Hälfte der Einwohnergemeinde

zu, in der das Grundstück liegt, auf dem
der Mehrwert erzielt wird.

Für Einwohnergemeinden mit Unterabteilungen
wird die Verteilungsweise des Ertrages der
Wertzuwachssteuer zwischen Einwohnergemeinde und
Unterabteilungen durch den Regierungsrat auf dem
Verordnungswege festgestellt.

des
Steuerertrages

zwischen
Staat und
Gemeinde.

Art. 13. Innert 10 Tagen nach Einreichung von ix. Ver-
Handänderungsakten hat der Grundbuchführer dem anlagungs-
Veräusserer ein Selbstschätzungsformular zuzustel- verfahren-

len mit der Aufforderung, solches innert 14 Tagen Selbsf>

nach Erhalt gehörig ausgefüllt und unterzeichnet an
,c a zuns'

den Grundbuchführer zurückzusenden. Gelangt das
Formular innert 14 Tagen nicht an den Grundbuchführer

zurück, so setzt dieser dem Säumigen eine
nochmalige Frist von 10 Tagen zur Einreichung an,
verbunden mit der Androhung, dass Nichteinreichung
Verwirkung des Rekursrechtes zur Folge habe.

Der Amtsschreiber leitet die eingelangten Selbst-
schatzungserklärungen hebst einem kurzen Berichte
unverzüglich an den Regierungsstatthalter zu Händen
der Schätzungskommission. Ist eine Selbstschatzungs-
erklärung innert der Nachfrist nicht eingelangt, so
gibt der Amtsschreiber von dieser Tatsache dem
Regierungsstatthalter schriftlich Kenntnis unter
gleichzeitiger Berichterstattung über den Sachverhalt.

Art. 14. Die Schätzungskommission besteht aus 2. Schäz-
dem Regierungsstatthalter als Präsidenten, einem vom zungs-

Regierungsrate und einem vom Gemeinderat der be- Kommission,

treffenden Gemeinde je für die Dauer von 4 Jahren
zu bezeichnenden Abgeordneten; als Sekretär
funktioniert der Amtsschreiber oder dessen Stellvertreter.

Art. 15. Hält der Regierungsstatthalter dafür, es S.

Vorliege überhaupt keine zum Bezüge einer Wertzu- verfahren,

wachssteuer Anlass gebende Handänderung
(Handänderung infolge von Schenkungen, Erbfolge und
dergleichen) oder ein Fall der Steuerbefreiung im Sinne
von Art. 8 vor, oder es sei augenscheinlich ein Mehrwert

nicht vorhanden, so setzt er sowohl die kantonale

Steuerverwaltung als auch den beteiligten
Gemeinderat unverzüglich von seiner Auffassung unter
Angabe der Gründe in Kenntnis. Die angefragten
Amtsstellen haben innert 30 Tagen zu antworten,
ob sie die Ansicht des Regierungsstatthalters teilen
oder nicht. Trifft ersteres zu, so hat der Regierungsstatthalter

den Einreicher des Selbstschatzungsformu-
lares davon zu benachrichtigen, dass in dem
betreffenden Falle ein Steuerbezug nicht stattzufinden
habe; teilen die Steuerverwaltung oder der betreffende

Gemeinderat die Ansicht des Regierungsstatthalters

nicht, so verfährt er, sofern rächt eine Differenz

betreffend den Steuerbefreiungsfall im Sinne
des Art. 8 lit. b vorliegt, nach Art. 17. Liegt eine
Differenz betreffend den Steuerbefreiungsfall im Sin-

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1917.



ne des Art. 8 lit. b vor, so übermittelt er die Akten
unverzüglich der kantonalen Rekurskommission.

Art. 16. Liegt seitens des Steuerpflichtigen eine
zahlenmässige Selbsttaxation vor, so ist deren
Betrag durch den Regierungsstatthalter dem betreffenden

Gemeinderate und sodann der Steuerverwaltung
mit einem begleitenden Berichte ebenfalls unverzüglich

mitzuteilen unter Ansetzung einer Frist von je
30 Tagen, innert der diese Amtsstellen zu erklären
haben, ob sie die Selbstschatzung annehmen oder
nicht. Bejahendenfalls teilt der Regierungsstatthalter
dem Amtsschaffner und dem Einreicher des Selbst-
schatzungsformulares mit, der Selbstschatzungsbetrag
sei in Rechtskraft erwachsen. Wird die Selbstschatzung

von der Steuerverwaltung oder von dem
betreffenden Gemeinderate nicht angenommen, so verfährt
der Regierungsstatthalter nach Art. 17.

4. Ordent- Art. 17. Kann der Fall nicht im Vorverfahren im
liches Ver- Sinne der Art. 15 und 16 erledigt werden, so beruft

fahren. cjer Regierungsstatthalter die Schätzungskommission
ein. Der Steuerpflichtige ist in die daherige Sitzung
einzuladen und zur Vorlage der in seinen Händen
befindlichen Beweismittel aufzufordern. Der
Steuerpflichtige (der Veräusserer) ist gehalten, der
Schätzungskommission alle von ihr zur Berechnung der
Wertzuwachssteuer verlangten Angaben wahrheits-
gemäss zu machen; kommt er dieser Verpflichtung
nicht oder nicht genügend nach oder hegt die
Schätzungskommission Zweifel, so setzt sie die Steuer
nach ihrem Ermessen fest. Das Nichteinreichen der
Schatzungserklärung nach erfolgter Aufforderung durch
den Amtsschreiber (Art. 13 Abs. 1) oder
Nichterscheinen des Vorgeladenen vor der Schätzungskommission

hat für ihn den Verlust des Rekursrechtes
gemäss Art. 18 zur Folge.

Der durch die Schätzungskommission festgestellte
Steuerbetrag ist samt, der daherigen Berechnung der
kantonalen Steuerverwaltung, der betreffenden
Gemeinde, dem Amtsschaffner und dem Steuerpflichtigen

durch Chargébrief zu eröffnen.

X. Rekurs- Art. 18. Die Steuerverwaltung, die Gemeinde und
verfahren, der Steuerpflichtige können gegen die Steuerfestset-
1. Fristen, zung innert 30 Tagen nach Eröffnung der daherigen

Mitteilung den Rekurs an die kantonale Rekurskommission

erklären. Läuft die Rekursfrist an einem
Sonntage oder an einem kantonal anerkannten Feiertage

ab, so gilt der nächstfolgende Tag als der letzte
Tag der Frist.

2. Form der Die Rekurse sind einlässlich zu begründen und
Rekurse. mi(; Beweismitteln zu belegen und in 3 Doppeln ein¬

zureichen, wovon zwei zu stempeln sind; in "Händen

des Rekurrenten befindliche Beweismittel sind
dem Rekurse beizufügen.

'

j
'

i

3. Instruktion Art. 19. Die Rekurse sind unverzüglich den andern
und Urteil, beteiligten Parteien unter einer Fristansetzung zur

Vernehmlassung zuzustellen, zu instruieren und zu
entscheiden.

Die Rekurskommission bildet zu deren Beurteilung
eine besondere Kammer, bestehend aus dem
Präsidenten und 2 Mitgliedern.



In Streitfällen betreffend Steuerbefreiung im Sinne
von Art. 8 lit. b amtet diese Kammer auch als
Schätzungskommission (Art. 14).

Im übrigen finden, soweit dieses Gesetz nicht
Abweichungen vorsieht, die Bestimmungen des Dekretes
betreffend die kantonale Rekurskommission vom 17
November 1915 analoge Anwendung.

Art. 20. Die Entscheide der Rekurskammer sind 4. Eröffnung
der Steuerverwaltung, der beteiligten Gemeinde, dem d3* Ent-
Amtsschaffner und dem Steuerpflichtigen gemäss § 20 aeheide-

des Dekretes vom 17. November 1915 zu eröffnen.

Art. 21. Binnen 14 Tagen seit dem Datum der Er- XI. Be-

öffnung kann die in Art. 11, Ziff. 6, Abs. 2 des Ge- schwerde.

setzes betreffend die Verwaltungsrechtspflege vom
31. Oktober 1909 vorgesehene Beschwerde an das
Verwaltungsgericht ergriffen werden.

Art. 18, Abs. 2, und 19, Abs. 1 des gegenwärtigen
Gesetzes gelten analog.

Beschwerdeentscheide sind den in Art. 20
genannten Parteien, beziehungsweise Personen zu
eröffnen.

Art. 22. Die Wertzuwachssteuer wird durch den XII Bezug.
Amtsschaffner zu Händen des Staates und der
beteiligten Gemeinden bezogen.

Die Auszahlung des den Gemeinden zukommenden

Anteiles wird durch ein Reglement des
Regierungsrates geordnet.

Art. 23. Wer die nach dem Gesetze schuldige Wert- Xlll.
Nachzuwachssteuer umgeht oder zu umgehen versucht, Steuer,

hat den zweifachen verschlagenen Betrag zu bezahlen.
War der neue Erwerber bei einer solchen vollendeten
oder versuchten Steuerhinterziehung in irgend einer
Weise behülflich, so ist die Steuerbusse von den
Vertragsparteien je zur Hälfte mit beiderseitiger
solidarischer Haftbarkeit für das Ganze zu bezahlen.

Art. 24. Die Nachsteuer wird durch die
Steuerverwaltung verhängt.

Gegen den Entscheid der Steuerverwaltung kann
binnen 14 Tagen nach dessen Eröffnung der Rekurs
an das Verwaltungsgericht ergriffen werden. Der
Rekurs ist in zwei gestempelten Doppeln der
Steuerverwaltung einzureichen. Im übrigen sind Art. 33
und 34 des Gesetzes betreffend die Verwaltungsrechtspflege

vom 31. Oktober 1909 anwendbar.

Art. 25. Der der Wertzuwachssteuer unterliegende XIV.
VerMehrwert fällt nicht unter die Bestimmungen des Ein- hältnis zum

kommensteuergesetzes vom 18. März 1865, sowie des E,miomra<:11"

Gemeindesteuergesetzes vom 2. September 1867.
•*<

Art. 26. Verfehlt sich der Steuerpflichtige gegen xv. Ord-
die ihm durch die Art. 13, Abs. 1 und Art. 17, Abs. nungsbussen.

1 auferlegten Verpflichtungen, so kann er durch die
Schatzungskommission in eine Ordnungsbusse von
20 Fr. bis 300 Fr. verfällt werden.

Art. 27. Dieses Gesetz tritt nach seiner Annahme XVLInkraft-
durch das Volk auf den vom Regierungsrat festzu- treten-

setzenden Zeitpunkt in Kraft.



XVII. Voll- Art. 28. Der Regierungsrat ist mit der Vollzie-
zu&- hung dieses Gesetzes und insbesondere auch mit dem

Erlass der dazu erforderlichen Verordnungen und
Verfügungen beauftragt.

Bern, den 10. September 1917.

Im Namen des Begierungsrates
der Präsident

Merz,
der Stellvertreter des Staatsschreibers

G. Kurz.

Bern, den 3. September 1917.

Im Namen
der grossrätlichen Kommission

der Präsident
Müller.



JVs 24 — 459

Strafnachlassgesuche.

(November 1917.)

1. Bögli, Johann, geboren 1870, Maler und
Hausierer, von Seeberg, in Bern, Mühleplatz 17 wohnhaft,
wurde am 21. März 1917 vom Polizeirichter von Bern
wegen Widerhandlung gegen das Trödlergesetz zu
50 Pr. Busse und 23 Pr. 55 Staatskosten verurteilt.
Bögli war im Besitze eines Hausierpatentes zum Kaufe
von Lumpen, Knochen und Altmetall. Er ging nun
über die ihm durch das Patent eingeräumte Befugnis
hinaus und kaufte allerlei Gegenstände, wie alte
Schuhe, Kleider und Gebrauchsgegenstände anderer
Art auf, die er dann an Trödler weiterverhandelte.
Er machte sich dadurch der Uebertretung der
Vorschriften des Trödlergesetzes schuldig. Er stellt nun
das Gesuch um Erlass der Busse, indem er sich im
wesentlichen auf ökonomisch ungünstige Verhältnisse
beruft. Nach dem Berichte der städtischen
Polizeidirektion hat er zurzeit guten Verdienst. Auch seine
Ehefrau gehe dem Verdienste nach. Die Kinder seien
erwachsen. Bögli spreche etwas dem Alkohol zu.
Zum gänzlichen Erlass der Busse könne er nicht
empfohlen werden. Der Regierungsstatthalter beantragt
Abweisung des Gesuches. Es liegen in der Tat
genügende Gründe für eine Herabsetzung der Busse
nicht vor. Der Regierungsrat beantragt daher ebenfalls,

es abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

26. August 1916 wurde sie neuerdings von der Polizei
betroffen, wie sie im Vorkaufe zwei Quanten Kartoffeln
ankaufte. Vor Gericht machte sie geltend, sie habe
diese Lebensmittel lediglich für den Gebrauch ihrer
grossen Familie gekauft. In den Urteilsmotiven wird
ausgeführt, dass dieser Einwand irrelevant sei, da es
nach dem Wortlaut der fraglichen Verordnung Gremp-
lerinnen überhaupt verboten sei, auf dem Markte
Lebensmittel im Vorkaufe zu erwerben. Es wurden
zwei Bussen von je 5 Pr. ausgesprochen. Frau Streit
stellt nun das Gesuch um Erlass der Bussen, mit der
Begründung, sie vermöge solche nicht zu bezahlen.
Nach dem Berichte der städtischen Polizeidirektion
befinden sich die Eheleute Streit in ärmlichen
Verhältnissen. Frau Streit wird zur Begnadigung empfohlen.

Sie geniesse sonst keinen ungünstigen Leumund.
Der Regierungsstatthalter macht geltend, die Gesuch-
stellerin habe die Vorschriften über den Vorkauf genau
gekannt, ein gänzlicher Straferlass sei daher nicht
geboten. Immerhin könne er angesichts der ärmlichen
Verhältnisse der Familie und der grossen Kinderzahl
eine Ermässigung der Bussen auf insgesamt 5 Fr.
empfehlen. Der Regierungsrat schliesst sich diesem
Antrage an.

Antrag des Regierungsrates : Herabstezung der Bussen
auf insgesamt 5 Fr.

2. Streit, geborne Gfeller, Anna, geboren 1870,
von Englisberg, Gemüsehändlerin, wohnhaft in Bern,
wurde am 9. Oktober 1916 und am 31. Januar 1917

vom Polizeirichter von Bern wegen Widerhandlung
gegen die Verordnung betreifend den Lebensmittelmarkt

der Gemeinde Bern vom 29. September 1915
zu Bussen von 2 Fr., 5 Fr. und 5 Fr., sowie zu 3 Fr. 50
und 18 Fr. Staatskosten verurteilt. Am 13. Mai 1916
kaufte Frau Streit um 8 Va Uhr morgens auf dem
Markte auf dem Bundesplatze in Bern 130 Stück
Eier und Rhabarber, um diese Ware in ihrem
Geschäft an der Länggasse zu verkaufen. Vor Gericht
gab sie zu, sich des Vorkaufes schuldig gemacht zu
haben, und unterzog sich der ihr eröffneten Busse

von 2 Fr. Samstag den 12. August und Samstag den

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1917.

3. u. 4. Wyss, Wilhelm, geboren 1890, von Wil-
derswil, Maurer in Unterseen, und Gysi, Albert,
geboren 1889, von Unterseen, Handlanger daselbst, beide
zurzeit in der Strafanstalt Witzwil, wurden am 5. April
1917 von der Assisenkammer des Kantons Bern
verurteilt wie folgt: Wyss wegen qualifizierten und
einfachen Diebstahls, begangen zu wiederholten Malen,
ferner wegen Betruges und Fälschung von
Bankpapieren in zwei Fällen, nach Abzug von 4 Monaten
Untersuchungshaft, zu 11 Monaten Korrektionshaus,
2 Jahren Einstellung in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit,

allein zu 127 Fr. 50 und solidarisch mit Albert
Gysi zu 637 Fr. 50 Staatskosten, Gysi wegen
qualifizierten Diebstahls, begangen zu wiederholten Malen,
nach Abzug von 4 Monaten Untersuchungshaft, zu
8 Monaten Korrektionshaus und solidarisch mit Wyss

116*
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zu 637 Fr. 50 Staatskosten. Wilhelm Wyss war seit
28. Juli 1916 angestellt im Depot der Bern-Lötschberg-
Bahn in Interlaken. Im Kellergeschoss des Depots
lagen grössere Vorräte von Kupfer, in Platten, Stangen
und Abfällen. Zugestandenermassen stahl er aus
diesem Keller in kleineren Mengen Kupferabfälle, dann
einmal ein Quantum von 31 kg., alles im Wert von
cirka 150 Fr. Um die Gelegenheit ausgiebiger
ausbeuten zu können, verband er sich später mit Albert
Gysi. Beide gemeinschaftlich stahlen im Laufe des

August und September unter vier Malen Kupferplatten

und Stangen im Gesamtwert von cirka 700
Fr. Sie begaben sich jeweilen zum Depot. Wyss liess
sich durch eine offene Kellerlichtlucke hinunter und
reiphte dem Gysi das Kupfer hinauf. Dieser zog ihn
dann am Schluss durch die Lücke wieder heraus und
beide schafften das Kupfer gemeinschaftlich fort.
Beim vierten Male wurden sie durch einen
hinzukommenden Depotarbeiter gestört und mussten unter
Zurücklassung des Kupfers die Flucht ergreifen. Bs
gelang der Polizei, ihre Spur aufzufinden und in der
Untersuchung sie nach und nach zu einem umfassenden

Geständnis zu bringen. Das erbeutete Kupfer
verkauften sie bedeutend unter dem Preise in einem
Trödlergeschäfte. Wyss war ferner geständig, den
Wirt H. M. in Unterseen durch die falsche
Angabe, er habe Frau und Kinder krank, zu einem
Darlehen von 10 Fr. bewogen und sich von daher
des Betruges schuldig gemacht zu haben. Ferner
musste er zwei Wechselfälschungen zugeben. Er
fälschte nacheinander auf zwei Wechseln von 100
Fr. und 200 Fr. eine Bürgenunterschrift. Währenddem

er auf der Bank für den ersten Wechsel den
Betrag von 100 Fr. ausbezahlt erhielt, wurde die
Fälschung vor Ausbezahlung des zweiten Betrages
bemerkt. Der erste Wechsel wurde durch den
Schwiegervater des Wyss eingelöst, sodass die Bank
nicht zu Schaden kam. Wyss und Gysi sind
abgesehen von kleinen Polizeibussen nicht vorbestraft.
Beide stellen heute das Gesuch um Begnadigung. In
der Strafanstalt haben sie durch Aufführung und
Arbeitsleistung befriedigt. Beide sind Familienväter
und berufen sich im wesentlichen auf die prekäre
Lage, in welche ihre Familien durch die andauernde
Enthaltung der Familienoberhäupter versetzt sind.
Der Regierungsrat hält dafür, es könne seinerzeit mit
Rücksicht darauf, dass beide Petenten nicht vorbestraft

sind, im Umfange der regierungsrätlichen
Kompetenz ein Strafnachlass in Erwägung gezogen werden.

Dagegen kann er einen weitergehenden Nachlass
mit Rücksicht auf die ziemlich gravierende Natur
der begangenen Delikte und die erhebliche Belastung,
insbesondere des Wilhelm Wyss, nicht empfehlen. Er
beantragt demnach, der Grosse ^Rat ^möchte beide
Gesuche abweisen.'

Antrag des Regierungsrates: JAbweisung.fH

mit andern Burschen in einem Weidling die Aare
hinunter nach Bern. Mit Rücksicht auf die prekären
Verhältnisse seiner Familie ersucht man nun um Er-
lass der Bussen. Allein es ist zu beachten, dass Schneider

sehr wohl zugemutet werden darf, die Bussen zu
bezahlen. Der Bursche ist gut verdienstfähig. Er hatte
bisher in einem Geschäft als Ausläufer einen Monatslohn

von 120 Fr. Ueberdies ist der Betrag der
verhängten Bussen nur ein geringer. Da endlich auch
sonst die Aufführung des Schneider nicht eine ganz
einwandfreie ist, beantragt der Regierungsrat Abweisung

des gestellten Strafnachlassgesuches.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

6. Kotzmanek, Stephan, von Lundenburg, Mähren,
geboren 1886, Feinmechaniker in Zürich, wurde am
19. Mai 1917 von der ersten Strafkammer des Kantons

Bern in Bestätigung des erstinstanzlichen Urteils
wegen Bestechung zu 10 Tagen Gefängnis und zu
10 Jahren Landesverweisung verurteilt. Im Januar
1917 bat Kotzmanek die Obertelegraphendirektion in
Bern brieflich, sie möchte ihm ausrangierte Induktoren
verkaufen. Die Obertelegraphendirektion antwortete
daraufhin, sie werde ihm freiwerdende Induktoren
per Nachnahme zugehen lassen, auf eine grössere
Anzahl könne er indessen nicht rechnen. Noch bevor
Kotzmanek diese Antwort in Händen hatte, war er
aber schon nach Bern gereist, um beim Materialsekretär

der Obertelegraphendirektion persönlich
vorzusprechen. Von Zürich aus schrieb er alsdann an
die Privatadresse dieses Sekretärs, er werde ihm für
jeden ihm verkauften Induktor 2 Fr. Provision
zuhalten. Der Materialsekretär ging auf diese Offerte
nicht ein, sondern gab diesen Brief des Kotzmanek
an seine Direktion weiter, welche die Sache dem
Richter überweisen liess. Kotzmanek ersucht nun um
Strafnachlass. Er weist darauf hin, dass ihn die
Verurteilung schwer treffen werde, besonders wenn er
als österreichischer Deserteur in seine Heimat
zurückgewiesen werde. Diese Massnahme ist aber nicht zu
erwarten. Vorläufig gilt für Kotzmanek der Bundes-
ratsbeschluss vom 30. Juni 1916, welcher die
Ausschaffung der fremden Deserteure und Refraktäre über
die Schweizergrenze untersagt. Welcherlei Vorschriften

dann nach dem Kriege für die Deserteure
platzgreifen, ist unbekannt. Jedenfalls ist verfrüht, schon
jetzt auf diese kommenden Verhältnisse abstellen zu
wollen. Im übrigen ist zu bemerken, dass Kotzmanek
wegen Betruges vorbestraft ist. Er hat daher keinen
Anspruch auf die besondere milde Behandlung, wie
er sie verlangt. Da keine Gründe für einen
Strafnachlass sprechen, beantragt der Regierungsrat
Abweisung des gestellten Gesuches.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

5. Schneider, Alfred, von ,'Arni, geboren 1902,
Ausläufer in Bern, wurde am 24. April 1917 wegen
Holzfrevels und Yerhotsiibertretnng zu zwei Bussen
von 8 Fr. und von 5 Fr. verurteilt. Schneider frevelte
im Frühling 1917 in einem verbotenen Gute in der
Nähe von Bern stehendes Holz und führte es dann

7. Hofer, Gottfried, von Bettenhausen, geboren
1854, Handlanger, zurzeit in Burgdorf, wurde am
25. April 1917 vom korrektionellen Amtsgericht Biel



wegen Betruges zu dreissig Tagen Gefängnis verurteilt.

Hofer entlehnte im Oktober 1916 einem
Bekannten unter vollständig unwahren Angaben und im
Bewusstsein seiner Zahlungsunfähigkeit einen Betrag
von 30 Fr., den er nie mehr zurückerstattete und
auch nicht zurückerstatten konnte. Bin ander Mal
erhob er in einem Geschäft für einen Betrag von
5 Fr. 20 Lebensmittel, wobei er seine Zahlungsunfähigkeit

ebenfalls unreeller Weise verschwieg. Der
Verurteilte ersucht heute um einen Strafnachlass. In
seinem Gesuche stellt er hauptsächlich auf seine
Mittellosigkeit und die prekäre Lage seiner
Familienangehörigen ab. Seine Verhältnisse könnten nun in
Berücksichtigung gezogen werden, wenn er sie durch
seine bisherige Lebensweise nicht selber verschuldet
hätte. Hofer hat sich aber olfenbar eine Angewohnheit
daraus gemacht, die Leute in der erwähnten Weise
anzuschwindeln. Nur so ist zu erklären, dass ihn die
Leumundsberichte als einen argen Faulenzer und
Schwindler hinstellen, der sich überall, wo er
hingekommen sei, unbeliebt gemacht hat. Sein
betrügerisches Verhalten hat ihm vor Jahren bereits eine
Gefängnisstrafe eingetragen. Angesichts dieser
Umstände ist ein Strafnachlass nicht am Platze.

Antrag des Regieruntrsrates : Abweisung.

8. Huber, Edwin, von Kaltenbach, geboren 1894,
Elektromonteur, zurzeit in Herlisberg, wurde am 25.
Mai 1917 von der ersten Strafkammer des Kantons
Bern in Bestätigung des erstinstanzlichen Urteils
wegen Betruges zu zehn Tagen Gefängnis, 18 Fr.
Zivilentschädigung und zu 46 Fr. 10 Staatskosten verurteilt.

Durch ein Inserat im « Bund » versprach Huber
demjenigen, der ihm seine Adresse schicke, einen
spielend leichten Jahresverdienst von 1000 bis 10,000
Franken zu verschaffen. Ein Leichtgläubiger in Büm-
pliz ging auf diese Offerte ein und erhielt dann von
Huber die Zusicherung einer Prämie von 100 Fr.,
sofern dem Huber als Gegenleistung dreissig auf
Kuverts geschriebene Adressen nebst einer Bestellung

von sechs Taschenspiegeln mit Photographie und
sechs Franken — das war die Hälfte des Kaufpreises
für die bestellten Spiegel — eingesandt würden. Der
Mann in Bümpliz kam diesen Bedingungen nach,
sandte dann auch noch die zweite Hälfte des
Kaufpreises für die Spiegel mit wiederum sechs Franken,
ohne dass aber Huber seinen Verpflichtungen
nachgekommen wäre. Aus den Akten geht hervor, dass
Huber auch anderwärts dem gleichen Gewerbe oblag
und Leute schädigte. Er wurde deshalb auch in
Zofingen und in Brugg wegen unlautern Wettbewerbes
mit Bussen und mit Gefängnis bestraft. Gerade die
Beschwerden und Anzeigen, die gegen Huber über sein
Geschäftsgebahren einliefen, hätten ihn vor weitern
Schädigungen anderer Leute hindern sollen, auch
wenn er vielleicht anfänglich überzeugt war, mit seinem
besondern System gute und reelle Geschäfte zu
machen. Weil er aber seine Geschäfte in unreeller Weise
dennoch fortsetzte, kann er heute auch nicht Anspruch
auf Milde erheben. Es ist zu bedenken, dass durch
ihn arme Leute empfindlich geschädigt worden sind.
Die beiden urteilenden Gerichtsinstanzen haben denn
auch dem Huber den bedingten Straferlass ausdriick-
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lieh versagt. Zur Befürwortung des gestellten
Begnadigungsgesuches sind keine Gründe vorhanden.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

9. Hutzli, Johann Jakob, von Saanen, geboren
1850, Maurer in Gstaad-Rütti, wurde am 14. Mai 1917
vom Polizeirichter von Saanen wegen Widerhandlung
gegen das Trödlergesetz zu 50 Fr. Busse und 6 Fr. 70
Staatskosten verurteilt. Hutzli betrieb im Jahre 1917
einige Zeit Handel mit altem Eisen, • Lumpen etc.,
ohne die erforderliche Bewilligung der Behörden dazu
zu besitzen. Deshalb verurteilt, ersucht er nun mit
Rücksicht auf seine Armut um Erlass der Busse. Die
Umstände sind nun in der Tat hier ganz besondere
und erfordern Berücksichtigung. Einmal hat Hutzli
offensichtlich nur aus Unkenntnis der Gesetze
unterlassen, die behördliche Bewilligung einzuholen. Es
ergibt sich dies aus dem Umstände, dass er seinen
Handel ohne Umschweife im Saaneranzeiger
veröffentlichen liess. Hutzli ist ferner schon ein alter
Mann und zudem beinahe blind. Er hat grosse Mühe,
sein Leben zu verdienen. Nachteiliges ist über ihn
sonst nicht bekannt. In Anbetracht aller Verhältnisse

müsste die verhängte Busse wahrscheinlich in
Gefängnis umgewandelt werden. Eine solche
Umwandlung wäre aber in keiner Weise tunlich. Der
Regierungsrat kann das Gesuch deshalb befürworten.

Antrag des Regierungsrates: Erlass der Busse.

10. Gerber, Fritz, von Langnau, geboren 1883
Eisenhändler in Bern, wurde am 13. Juni 1917 von
der ersten Strafkammer des Kantons Bern in
Bestätigung des erstinstanzlichen Urteils wegen Diebstalils-
begiinstigung zu acht Tagen Gefängnis verurteilt.
Anlässlich einer Inspektion bei Gerber kam ein
bereits neuer, zirka vier Meter langer Treibriemen zum
Vorschein, der sich als ein gestohlener Gegenstand
herausstellte. Der Riemen war bereits in vier Teile
zerschnitten und die Eisenteile waren daran entfernt.
Alle Anzeichen liessen darauf schliessen, dass Gerber
beim Ankauf des Riemens um den Diebstahl wusste.
So unterliess er beispielsweise, das Geschäft in seinen
Kontrollen zu buchen, dann bezahlte er dafür einen
auffallend kleinen Preis; schliesslich waren seine
Aussagen derart, dass an seinem Vorwissen nicht
gezweifelt werden konnte. In einem Strafnachlassgesuche

bittet nun Gerber um Erlass der auferlegten
Gefängnisstrafe. Seine Verhältnisse sind nun
allerdings so ärmliche, dass bei der Strafverbüssung nicht
nur Gerber, sondern insbesondere seine ziemlich grosse
Familie leiden wird. Trotzdem kann sein Gesuch nicht
in Berücksichtigung gezogen werden, denn seine miss-
iiche Lage ist zum guten Teil auf seine nicht
einwandfreie Lebensführung zurückzuführen. Gerber war
längere Zeit sehr unsolid. Er ist verschiedener
Delikte wegen vorbestraft. Gerade der Beruf eines Trödlers

verträgt aber, insbesondere heute, eine skrupellose

Geschäftsführung nicht, und es ist jedenfalls gut,
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wenn gegenüber Missbräuchen in dieser Branche
unnachsichtig vorgegangen wird. Der Regierungsstatthalter

beantragt Abweisung des Gesuches. So auch
der Regierungsrat.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

11. Hürzeler, Robert, von Aarwangen, geboren
1859, gew. Betriebschef, in Basel, wurde am 29. Juni
1917 vom Gerichtspräsidenten IV von Bern wegen
Stempelverselilagnis zu 10 Fr. Busse, 1 Fr.
Extrastempelgebühr und zu 16 Fr. 80 Staatskosten verurteilt.

Anlässlich einer Haussuchung bei einem Notar
in Bern kam eine Quittung für einen Betrag von
73 Fr. 15 zum Vorschein, die nicht mit dem
vorgeschriebenen Stempel versehen war. Hürzeler wurde
deshalb, wie erwähnt, verurteilt, ersucht nun aber
um Erlass der Busse, indem er auf die besondern
Umstände seines Falles abstellt. Diese besondern
Umstände müssen nun allerdings berücksichtigt werden.

Es ist aktenmässig festgestellt, dass Hürzeler
im Augenblicke, als er die ungestempelte Quittung
unterschrieb, wegen Krankheit im Absonderungshaus
des Gemeindespitales lag. Der Angestellte eines
Notariatsbureaus überbrachte ihm die Quittung zur
Unterschrift. Hürzeler behauptete nun und macht auch
heute geltend, er habe den Angestellten ausdrücklich
darauf aufmerksam gemacht, dass die Quittung
gestempelt werden müsse, er aber keine Stempelmarke
besitze; der Angestellte seinerseits habe nun erklärt,
er wolle die Quittung durch das Bureau stempeln
lassen. Der Angestellte, nachträglich über diese
Verhältnisse einvernommen, stellt die Behauptungen Hür-
zelers nicht in Abrede. Vom Richter konnten diese
Umstände nicht berücksichtigt werden. Er hatte sich
nach den gesetzlichen Vorschriften an die Person zu
halten, welche die vorschriftsgemässe Stempelung
unterlassen hatte. Der Begnadigungsinstanz allein ist
es möglich, die Tatumstände hier genauer in Betracht
zu ziehen. Da ist nun zu bemerken, dass die Darstellung

Hürzelers, eine Drittperson habe die Stempelpflicht

übernommen, im allgemeinen sonst die übliche
Ausrede ist, durch die man die Schuld auf eine
andere Person überzuwälzen gedenkt. Vorliegendenfalls
scheint nun allerdings Hürzeler durch seine Absonderung

im Krankenhaus wirklich nicht in der Lage
gewesen zu sein, der Stempelpflicht zu genügen, und
es war begreiflich, dass er der Versicherung des
Angestellten des Notariatsbureaus Glauben schenkte, die
Quittung werde gestempelt. Eine absichtliche Stempel-
verschlagnis liegt mithin nicht vor, ja es scheint im
Gegenteil, Hürzeler habe den guten Willen gehabt,
dem Gesetze Genüge zu leisten. Sein Gesuch kann
befürwortet werden.

Antrag des Regierungsrates: Erlass der Busse.

12. Matter, Hans Rudolf, von Kölliken, geboren
1882, Landwirt in Bern, wurde am 13. Juni 1917
vom Gerichtspräsidenten IV von Bern wegen Stempel¬

verselilagnis zu 210 Fr. Busse, 21 Fr. Extrastempelgebühren

und zu 3 Fr. 50 Staatskosten verurteilt.
Anlässlich einer Haussuchung in einem Bureau in Bern
kam ein Milchbüchlein des Matter zum Vorschein,
das im ganzen 21 von Matter ausgestellte, ungestempelte

Quittungen enthielt. Deshalb verurteilt, gelangt
nun Matter mit einem Strafnachlassgesuch an die
Behörden, worin er hauptsächlich geltend macht, er sei
sich der Stempelpflicht nicht bewusst gewesen. Dieses
Argument ist nun aber sicherlich etwas weitgehend,
denn es darf wohl behauptet werden, dass die Kenntnis

der Stempelpflicht von Quittungen über 50 Fr. in
den weitesten Volksschichten verbreitet ist und bei
einem Geschäftsmanne, wie Matter einer ist, ohne
weiteres vorausgesetzt werden darf. Seine Entschuldigung

ist daher unerheblich. Immerhin fällt für den
Gesuchsteller vorteilhaft in Betracht, dass er ein fleis-
siger und solider Mann zu sein scheint, über den
sonst nichts Nachteiliges bekannt ist. Wenn schon
seine finanziellen Verhältnisse nicht ungünstige sind,
so wird er doch durch die kumulierten Bussbeträge
offenbar etwas hart betroffen. Der Regierungsrat kann
daher in Anbetracht aller Verhältnisse beantragen,
die Bussbeträge um einen Drittel, das heisst auf 140
Fr., herabzusetzen.

Antrag des Regierungsrates : Herabsetzung der Bussen
auf 140 Fr.

13. Lengacher, Christian, von Reichenbach,
geboren 1864, Wirt in Unterseen, wurde am 27.
August und am 3. September 1917 vom Polizeirichter

von Interlaken wegen Tanzenlassens ohne
Bewilligung zu drei Bussen von insgesamt 50 Fr.,
zu 15 Fr. Bewilligungsgebühr und zu total 52 Fr. 15
Kosten verurteilt. Lengacher hat in seiner
Wirtschaft in Unterseen an den Sonntagen vom 29. Juli
und 5. und 12. August 1917 tanzen lassen, ohne
im Besitze einer behördlichen Bewilligung zu sein.
In einem Strafnachlassgesuche weist nun Lengacher
darauf hin, dass er mit seiner Wirtschaft in der
gegenwärtigen Zeit schwer zu kämpfen habe, auch
habe er gedacht, wenn die Tanzbelustigung nicht
vom Wirt ausgehe, mache er sich keiner Uebertretung
schuldig, umsoweniger da in seiner Wirtschaft ein
eigentliches Tanzlokal gar nicht vorhanden sei. In
der Strafuntersuchung machte Lengacher ganz
andere Aussagen. Er stützte sich dort hauptsächlich
darauf, dass er seinen Gästen gegenüber alles getan
habe, um sie am Tanzen zu verhindern. Man sieht
aus diesen Behauptungen, dass es Lengacher mit
seinen Angaben nicht sehr genau nimmt. Aehnlich
verfährt er auch mit der Handhabung der
Wirtschaftspolizeivorschriften. Er glaubt, da er eine etwas
abgelegene Wirtschaft besitze, müsse man nicht zu
scharf vorgehen. Spricht schon dieses Verhalten des
Lengacher, das natürlich keinen Schutz finden darf,
nicht für eine Empfehlung des Gesuches, so sind
auch sonst keine Gründe für einen Strafnachlass
vorhanden. Die wirtschaftliche Lage des Gesuchstellers

ist nach eingelangtem Bericht so, dass er
die ihm auferlegten Bussen wohl zu bezahlen im
Stande ist. Ein Erlass der Bewilligungsgebühren,
der übrigens in keiner Weise gerechtfertigt wäre,
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kann auf dem Wege der Begnadigung, den der
Gesuchsteller betreten hat, nicht gewährt werden. Der
Regierungsrat beantragt deshalb Abweisung des
Gesuches.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

14. Lieehti, Simon, von Trachselwald, geboren
1877, Landarbeiter in Perrefitte, wurde am 6. Januar
1917 von der Ersten Strafkammer des Kantons Bern
in Bestätigung des erstinstanzlichen Urteils wegen
Unterschlagung zu drei Monaten Korrektionshaus,
umgewandelt in 45 Tage Einzelhaft, zwei Jahren
Einstellung in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit undj
zu 79 Fr. 25 Staatskosten verurteilt. Lieehti nahm
im Dezember 1915 von einem Viehhändler in Bern
ein trächtiges Rind im Werte von 800 Fr. an die
Fütterung. Er verpflichtete sich für dieses Rind
zu einem jährlichen Mietzins von 200 Fr. Trotzdem

nun Lieehti genau wusste, dass er über das
Rind nicht verfügen konnte, verkaufte er im Frühjahr

1916 das Tier um 500 Fr. weiter. Den Erlös

verwandte er für verschiedene dringende Schulden,

sodass der Eigentümer des Rindes hernach um
dessen Wert geschädigt war. Nach seiner deshalb
erfolgten Verurteilung ersucht Lieehti nun um Straf-
nachlass. In seinem Gesuche weist er hauptsächlich
auf seine zahlreiche Familie und auf seine
wirtschaftliche Notlage, in fernem darauf hin, dass er
an einem schweren Magenleiden erkrankt sei, das
den Strafvollzug unmöglich mache. Dieses Leiden
rechtfertigt nun aber einen Strafnachlass nicht. Höchstens

dürfte dafür ein Aufschub in Strafvollzug
erfolgen, wie er im Gesetze vorgesehen ist. Aufschub,
der dann von den Vollzugsbehörden zu gewähren
wäre. Neben der Krankheit müssen eben noch andere
Umstände in Betracht gezogen werden, die für Lieehti
sehr erschwerend ins Gewicht fallen. Einmal sein
äusserst schlechter Leumund, der ihn als einen ganz
verlogenen, frechen Menschen mit ausgesprochener
Gewissenlosigkeit schildert, sodann die Tatsache, dass
Lieehti unter anderem wegen Unterschlagung bereits
vorbestraft ist. Endlich ist zu bemerken, dass das
urteilende Gericht alle etwa vorhandenen Milderungsgründe

bereits in sehr weitreichendem Masse in das
Urteil einbezogen hat. Der Regierungsrat beantragt
deshalb Abweisung des Gesuches.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

aber trotzdem und in Nichtbeachtung des ihm
auferlegten Verbotes konsumierte Spring in den
Wirtschaften geistige Getränke. Dazu kam noch ein kleiner

Holzdiebstahl zum Nachteil des Staates bei
einem Gesamtschaden von ungefähr 4 Fr. In einem
Strafnachlassgesuche macht Spring nun geltend, er
habe seine Schulden bezahlt. Dies scheint in der
Tat richtig zu sein. Allein wenn man die
Nachlässigkeit in Betracht zieht, die Spring bei Begleichung

seiner Steuern an den Tag gelegt hat, so
fällt die endliche Bezahlung sehr unerheblich ins
Gewicht. Zudem ist zu beachten, dass Spring seit
Auferlegung des WirtshausVerbotes den richterlichen
Spruch nicht weniger als sechs Mal übertreten hat.
Angesichts dieser Umstände rechtfertigt sich ein
Nachlass an der Gefängnisstrafe nicht.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

16. Wenger, Fritz Walter, von Röthenbach,
geboren 1899, Officebursche, zurzeit in der
Zwangserziehungsanstalt Trachselwald, wurde am 28.
September 1916 vom korrektionellen Amtsgericht Bern
wegen einfachen Diebstahls zu zwei Jahren
Korrektionshaus verurteilt. Wenger, der im Sommer
bei seinen Eltern in Bern wohnte, stahl den
andern Hausinsassen Schuhe und Seife aus dem Estrich,
ferner eine Velopumpe aus dem Kellergang. Nachdem

er nun die grössere Hälfte der deshalb
verhängten Strafe verbüsst hat, ersucht er um Straf-
erlass. Eine Grundangabe fehlt im Gesuche. Wenger

bringt einzig an, er und seine Eltern wären
ob einer Strafmilderung hoch erfreut. Ein Anlass,
die gewünschte Milderung eintreten zu lassen, ist
damit natürlich nicht gegeben. Auch abgesehen
davon fehlen aber die Gründe zu einem solchen Er-
lass. Das urteilende Gericht hat mit Nachdruck
darauf abgestellt, dass Wenger nur zu retten ist, wenn
man ihn für längere Zeit unter eine féste Hand führt
und ihm in einer Zwangserziehungsanstalt Gelegenheit

gibt, einen Beruf zu erlernen. Es ist klar, dass
man den Zweck der ausgesprochenen Strafe
illusorisch machen würde, wollte man dem Wenger
nun den Rest seiner Strafe erlassen, besonders da
der Bericht über seine Aufführung nicht zufriedenstellend

ist. Der Regierungsrat beantragt deshalb
Abweisung des gestellten Gesuches.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

15. Spring, Christian, von Steffisburg, geboren
1875, Handlanger in Münster, wurde am 23. August
1917 vom korrektioneilen Richter von Münster wegen
Uebertretung des Wirtshausverbotes und wegen
Holzdiebstahls zu drei Tagen Gefängnis, 4 Fr.
Zivilentschädigung und zu 12 Fr. 90 Staatskosten
verurteilt. .'Dem Spring wurde im Dezember 1913

wegen Nichtbezahlung der Gemeindesteuern von Münster

der Besuch von Wirtschaften verboten. Bis zum
Juli 1917 hatte Spring diese Steuern nicht bezahlt,

Beilagen znm Tagblatt des Grossen Kates. 1917.

17. Hofer, Ernst, von Biglen, geboren 1885,
Schlosser, zurzeit unbekannten Aufenthaltes, wurde
am 23. Dezember 1916 vom korrektioneilen
Amtsgericht Seftigen wegen Kindesentführung zu 3
Monaten Korrektionshaus verurteilt. Hofer pflegte ein
Verhältnis mit einer ledigen Magd, deren ausser-
eheliches Kind durch behördliche Verfügung bei einer
Frau in Rüeggisberg in Pflege gegeben war. Im
November 1916 half nun Hofer der Magd, das Kind
der Pflegemutter mit List zu entführen. Nachträg-

117
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lieh stellt Hofer ein Strafnachlassgesuch, worin er
hauptsächlich auf eine bestehende Krankheit
hinweist. Das Gesuch Hofers ist in keiner Weise
empfehlenswert. Einmal würde sein Krankheitszustand
höchstens den gesetzlich vorgesehenen Strafaufschub
rechtfertigen, sodann ist zu bemerken, dass Hofer
aus den Strafakten den denkbar schlimmsten
Eindruck macht. Nicht nur hat er seine eigene
Familie seit 1914 böslich verlassen und streicht mit
Frauenspersonen umher, sondern er ist innert 21/%

Jahren mit vier schweren Strafen belegt worden. Bei
Verbüssung der dritten Strafe wurde ihm für die
vierte Strafe zur Ausheilung seines Beines
Strafaufschub gewährt. Er benutzte sie zu einem
Strafnachlassgesuch und hat dann den dadurch erhaltenen

weiteren Strafaufschub angewandt, um zu
verschwinden. Angesichts dieses Verhaltens beantragt
der Regierungsrat Abweisung des Gesuches.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

18. Robert, Louis, geboren 1863, von Locle,
gewesener Wohnsitzregisterführer in Delsberg, wurde
am 2. Dezember 1915 von den Assisen des Jura
wegen Amtspflichtverletzung zu 50 Fr. Busse und
539 Fr. 95 Staatskosten verurteilt. Im Jahre 1905 wurde
Robert als Wohnsitz- und Steuerregisterführer von
Delsberg gewählt. Anfangs 1914 konstatierte der
Gemeinderat von Delsberg weitzurückgehende
Unregelmässigkeiten in der Geschäftsführung des Robert.
Die Untersuchung zeigte, dass Robert wohl eine
grosse Anzahl Gebühren von auswärtigen Personen,
die Niederlassungsbewilligungen oder Aenderungen
in der Niederlassung wünschten, eingezogen, nicht
aber mit den gewünschten Ausweisen versehen hatte.
Als Robert sah, dass die Untersuchung für ihn
ungünstig zu enden drohte, ergriff er unter Mitnahme
einer Summe von 424 Fr., welche der Gemeinde
gehörte, die Flucht. Im Juli 1915 kam Robert jedoch
wieder zurück. In der nachfolgenden Strafuntersuchung

schloss er mit der geschädigten Gemeinde
und dem Staate Bern ein Abkommen, wonach er
allen Schaden im Belaufe von 1293 Fr. 95 wieder
gutmachte. Diese Auseinandersetzung mit den
geschädigten Parteien rettete Robert vor einer grösseren
Strafe. Er ersucht nun heute um Erlass des Restes
der noch nicht bezahlten Strafkosten von 139 Fr. 95
und um Erlass der Busse von 50 Fr. In seinem
Ansuchen verweist er insbesondere auf seine
prekäre Lage. Nun mag ihm allerdings vielleicht die
Bezahlung dieses Strafkostenrestes und der Busse
schwer fallen und es ist richtig, dass er, respektive
seine Angehörigen, sich Mühe gegeben haben, den
verursachten Schaden wieder auszumerzen; allein es
ist zu beachten, dass Robert mit einer überaus milden
Strafe weggekommen ist. Die an ihm geübte Milde
wird hauptsächlich klar, wenn man sich aus den
Akten vergegenwärtigt, dass Robert jahrelang schwere
Unregelmässigkeiten beging und, allerdings
weitzurückliegend, doppelt vorbestraft ist. Ferner ist zu
bemerken, dass Robert von der ihm auferlegten Strafe
an sich noch nichts gefühlt hat, da man ihm bisher
sehr weitgehend alle Musse liess, vorerst den
angerichteten Schaden gutzumachen. Nun noch einen

Nachlass gewähren, würde geradezu einer Privilegierung

seiner Person gleichkommen. Der Regierungsrat
beantragt daher Abweisung des Bussnachlassgesuches.

Soweit das Ansuchen auf Erlass des Restes
der Strafkosten geht, kann darauf nicht eingetreten
werden, da nur für die eigentliche Strafe eine
Begnadigung möglich ist.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

19.—22. Holzgang, Franz, geboren 1879, von
Küssnacht, Droguist in Grindelwald, Kaufmann,
Christian, geboren 1876, Schreiner, von und in
Grindelwald, Werren, Alfred, geboren 1867, von
Zweisimmen, Unternehmer in Wilderswil, und Tosoni,
Epifanio, geboren 1868, von Lauterbrunnen,
Unternehmer in Unterseen, wurden am 28. August 1916
und 9. Juli 1917 vom Polizeirichter von Interlaken
wegen Stempelverschlagnis je zu 160 Fr. 70 Busse
und solidarisch untereinander zu 964 Fr. Extrastempelgebühr

verurteilt. Franz Holzgang als Präsident
der Kommission für Wasserversorgung, Licht und
Kanalisation der Gemeinde Grindelwald und Christian

Kaufmann als Sekretär dieser Kommission
schlössen am 30. Januar 1913 in Grindelwald mit
5 Unternehmern, worunter Werren und Tosoni, einen
Bauvertrag für eine Bausumme von 118,000 Fr. ab.
Dieser Werkvertrag hätte nach den Stempelvorschriften

und der bezüglichen Gerichtspraxis mit
einem Wertstempel von insgesamt 118 Fr. versehen
werden sollen. Statt dessen stempelten ihn die
Vertragsunterzeichner nur mit dem Formatstempel, wurden

dadurch strafbar und wegen Stempelverschlagnis
verurteilt. Heute wird nun ein Strafnachlassgesuch

eingereicht und darin hauptsächlich darauf
verwiesen, dass die vertragschliessende Kommission

der Gemeinde Grindelwald, welche die
Stempelung vornahm, verschiedenen Ortes über die Frage,
ob der Vertrag dem Format- oder dem Wertstempel

unterliege, Erkundigungen eingezogen hatte,
jedoch nirgends eine bestimmte Auskunft erhielt, und
es sich ferner nicht um eine absichtliche und
böswillige Stempelhinterziehung handelte, sondern um
ein Versehen aus Unkenntnis der Stempelpflicht. Wie
weit nun die Erkundigungen der Gesuchsteller über
ihre Stempelpflicht gingen, ist aus den Akten nicht
genau ersichtlich. Bloss das ergibt sich, dass
insbesondere der Präsident der Wasserkommission solche

Schritte wirklich unternahm. Andererseits steht
durch die Natur des Vertrages fest, dass die
Fehlbaren ihre Stempelverschlagnis nicht aus böser
Absicht begingen, sondern dabei im Gegenteil persönlich

nicht interessiert waren, weil es sich ja um eine
bauliche Angelegenheit zu Lasten der Gemeinde
Grindelwald und eine solche zugunsten der Oeffentlich-
keit handelte. Und zwar sind Schuld und Fehler der
Unternehmer unter den gleichen Gesichtspunkten zu
betrachten, wie die der Mitglieder der Wasserkommission.

Wenn der Präsident der Wasserkommission
über die Stempelpflicht Erkundigungen einzog, so
durften sicherlich auch die Unternehmer hernach
vermuten, den gesetzlichen Vorschriften sei Genüge
geschehen. Angesichts der besonderen Umstände des
Falles, insbesondere in Berücksichtigung der hohen
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Extrastempelgebühr, die von den Verurteilten noch
zu bezahlen sein wird und für die trotz des
gestellten Verlangens eine Begnadigung ihres
Fiskalcharakters wegen unzulässig ist, kann eine erhebliche
Reduktion der Bussen beantragt werden. Der
Regierungsrat befürwortet einen Erlass von je 100 Fr.
70 für jeden Gesuchsteller.

Antrag des Regierungsrates: Herabsetzung einer je¬
den Busse auf 60 Fr.

23. Ramseyer, Ernst, von Mirchel, geboren 1871,
Wirt zum Restaurant Bahnhof in Arch, wurde am
11. Juli 1917 vom Polizeirichter von Büren wegen
Tanzenlassens ohne Bewilligung zu 10 Fr. Busse,
5 Fr. Bewilligungsgebühr und 6 Fr. 60 Staatskosten
verurteilt. Ramseyer liess im Juni 1917 entgegen
dem ausdrücklichen Verbote in seiner Wirtschaft
mehrere Sonntage nacheinander tanzen. In der
Strafuntersuchung und in einem Strafnachlassgesuche
stellt sich Ramseyer auf den Standpunkt, es habe
sich bei diesen Anlässen nicht um öffentlichen Tanz
gehandelt. Allein abgesehen davon, dass der vom
Richter angenommene Standpunkt hier nicht zu
überprüfen ist, sprechen für die Auffassung Ramseyer's
keine Tatsachen. Im Gegenteil. Ramseyer hat sich in
offensichtlicher Weise über die aus Gründen der
allgemeinen Wohlfahrt erlassene Vorschrift hinweggesetzt.

Er verdient daher umsoweniger Schonung,
als die über ihn verhängte Busse nur gering ist
und ihm ihre Bezahlung keine Mühe machen wird.
Der Regierungsrat beantragt daher Abweisung des
Gesuches.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

24 Rubin, Fritz Eduard, von Reichenbach,
geboren 1882, Emailleur in Biel, wurde am 4. Mai
1917 vom Polizeirichter von Biel wegen Uebertre-
tung des Wirtshausverbotes zu 2 Tagen Gefängnis
verurteilt. Im Dezember 1913 war dem Rubin
wegen Nichtbezahlung der Gemeindesteuern von Biel
der Besuch der Wirtschaften verboten worden.
Dessenungeachtet befand er sich am 21. Februar 1917
in einer Wirtschaft und konsumierte daselbst
geistige Getränke. Rubin stellt nun mit Rücksicht auf
seine bisherige Unbescholtenheit ein Strafnachlassgesuch.

Aus den Akten geht in der Tat hervor, dass
der Gesuchsteller gut beleumdet und nicht vorbestraft

ist. Die rückständigen Steuern hat er bezahlt.
Ebenso hat er die Staatskosten beglichen. Sein
Gesuch wird von den Orts- und Bezirksbehörden
befürwortet. Angesichts dieser Tatsachen kann vom;
Regierungsrat der Erlass der Gefängnisstrafe beantragt

werden.

Antrag des Regierungsrates: Erlass der Gefängnis¬
strafe.

25. Wipfli, geborene Lottenbach, Therese, von
Erstfeld, geboren 1867, Haushälterin in Biel, wurde
am 19. September 1917 vom Korrektionellen
Amtsgericht Biel wegen Diebstahls zu 51/2 Monaten
Korrektionshaus, abzüglich l/2 Monat ausgestandene
Untersuchungshaft verurteilt. Frau Wipfli besorgte seit
dem Jahre 1915 einem Handwerkermeister in Biel
die Haushaltung. Ein Fräulein, das im gleichen
Hause wohnte, machte eines Tages die Wahrnehmung,
dass die Wipfli im Besitze von Spitzen war, die
sie seit einiger Zeit vermisste. Ferner wurde
festgestellt, dass die Wipfli Löffel und Gabeln besass,
die mit dem Namen eines Bielerhotels gezeichnet
und von dessen Inhaber als entwendet anerkannt worden

waren. Die daraufhin veranlasste Strafuntersuchung

ergab, dass die Wipfli alle diese Gegenstände
entwendet hatte. Die Untersuchung förderte dann
noch eine ganze Anzahl Vertrauensmissbräuche und
Diebstähle ihrem früheren Arbeitgeber gegenüber
zutage. In einer langwierigen Untersuchung, welcher
die Wipfli durch alle möglichen Lügen und
böswilligen Verdrehungen zu begegnen suchte, stellte;
der Richter fest, dass sie die frauenlose Haushaltung
ihres früheren Arbeitgebers und andere Leute, die ihr
etwas anvertrauten, in fortgesetzter Weise bestahl.
In einem nunmehr eingereichten Strafnachlassgesuch

wirft die Wipfli die Behauptung auf, das1

Urteil des Amtsgerichtes sei zu hart ausgefallen.
Es ist nicht Sache der Begnadigungsinstanz, die Motive

des Gerichtes zu überprüfen, doch darf darauf
hingewiesen werden, dass der urteilende Gerichtshof
die Frage des Strafmasses eingehend und nach
allen Richtungen erörtert hat. Insbesondere wurde
der diebische Charakter der Wipfli und ferner der
Umstand hervorgehoben, dass sie einige Jahre zuvor
bereits wegen Diebstahls, Unterschlagung und
fortgesetzter Unzucht in Luzern zu einem Jahre Zuchthaus

verurteilt worden ist. Orts- und Bezirksbehörden

beantragen übereinstimmend Abweisung des
Gesuches. So auch der Regierungsrat.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung,.

26. Boéchat, André, geboren 1894, Schreiner, von
und in Miécourt, wurde am 1. September 1917 vom
Korrektionellen Amtsgericht Pruntrut wegen
Misshandlung und Nachtlärms zu 4 Monaten
Korrektionshaus, 4 Fr. Busse und 150 Fr. Zivilentschädigung

verurteilt. Boéchat befand sich am 1. Juli 191V
mit anderen Personen bis zirka um Mitternacht in
einer Wirtschaft in Miécourt. Beim Verlassen der
Wirtschaft entspann sich zwischen Boéchat und den
übrigen Personen ein Wortwechsel, der nach einigen
Minuten in Tätlichkeiten ausartete. Im Verlaufe des
Streites griff Boéchat zum Messer und schlug damit
in der Dunkelheit willkürlich um sich. Durch seine
Stiche verletzte er alle seine Gegner, insbesondere
aber den einen, der sofort in das Spital nach Pruntrut

verbracht werden musste und eine Arbeitsunfähigkeit

von 43 Tagen davontrug. Nur dem Zufall
war zu verdanken, dass die Messerstiche Boéchats
keinen grösseren Schaden verursachten. Der
Verurteilte, Boéchat, stellt nun ein Strafnachlassgesuch.
Wie seinerzeit in der Strafuntersuchung macht ei
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darin insbesondere geltend, er habe bei dem Streite
als Angegriffener aus Notwehr gehandelt. Diese Einrede

hat das Gericht bereits eingehend erörtert und
abgelehnt. Die Begnadigungsinstanz hat daher keinen

Anlass, heute darauf zurückzukommen. De*
Gesuchsteller bringt ferner vor, er sei den Eltern zu
Hause als Stütze notwendig. Das mag richtig sein,
erlaubt aber nicht, dass ihm aus diesem Grunde allein
ein Strafnachlass gewährt werde. Andere Umstände
sprechen nämlich für den Gesuchsteller nicht. Im
Gegenteil. Kaum ein Jahr vorher hatte Boéchat
wegen Diebstahls eine Einzelhaftstrafe mit bedingtem
Straferlass erhalten. Diese Strafe muss nun der
Gesuchsteller nachträglich noch absitzen. Auch das
Leumundszeugnis über Boéchat lautet ungünstig. In
Ansehung dieser Verhältnisse beantragt der
Regierungsrat Abweisung des Gesuches.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

anderen Mannes intime Beziehungen pflegte, auf
äusserst unmoralische Art eine Summe von 1600 Fr.
entwendet. Ferner wollte die Rothen ihre Kostge-
berin unter der falschen Angabe, sie besitze ein
Vermögen von 30,000 Fr. und bekomme davon nächstens

1000 Fr. ausbezahlt, um einen Betrag von
152 Fr. prellen. Dieser Streich scheiterte allerdings
an der Vorsicht der Kostgeberin. Zeitungsinserate
und Briefe in den Strafakten weisen ferner daraufhin,

dass die Rothen unter Anwendung der
verwerflichsten Mittel ihre betrügerischen Manipulationen

auf einen weiten Kreis von Personen
auszudehnen versuchte. Das Strafnachlassgesuch der
Rothen ist angesichts dieser Umstände jedenfalls von
der Hand zu weisen. Man hat es hier mit einer
solch verbrecherisch veranlagten Person zu tun, dass
deren möglichst lange Internierung im Interesse
der Allgemeinheit geboten ist. Die Gesuchstellerin
hat überdies auch in der Strafanstalt zu Klagen
Anlass gegeben. Der Regierungsrat beantragt deshalb
Abweisung des Gesuches.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

27. Rothen, Marie, von Wahlern, geboren 1892,
Damenschneiderin, zurzeit in der Strafanstalt Hindel-
bank, wurde am 9. September 1916 von der Assisenkammer

in Bern wegen Diebstahls, Betruges und
Betrugsversuches zu 20 Monaten Zuchthaus, 1900
Fr. Zivilentschädigung und 208 Fr. 80 Staatskosten
verurteilt. Am 5. August 1916 wurde einem
Ausläufer in Bern auf äusserst raffinierte Weise eine
Summe von 300 Fr. entwendet. Der Mann hatte
am Schalter der Hauptpost Bern diesen Betrag
eingelöst, entfernte sich aus dem Gebäude, als ihm eine-
unbekannte Frauensperson nachsprang und ihm
erklärte, das Geld müsse nochmals nachgeprüft werden.

Der Ausläufer übergab der Unbekannten das
Geld und wartete dann im ersten Stock des
Postgebäudes auf Bescheid. Als die Frauensperson nicht
mehr zurückkehrte, merkte der Bursche, dass er
das Opfer einer Betrügerin geworden war. Verschiedene

Recherchen wiesen aber bald auf die Marie
Rothen als Täterin hin. Die nähere Untersuchung,
förderte denn auch nicht nur ihre Schuld, sondern
noch eine ganze Anzahl verbrecherischer Handlungen
ihrer Person zutage. So hatte die Rothen einem
verheirateten Manne, mit dem sie als Verlobte eines

28. Hänni, Albert, geboren 1865, von Köniz, Trödler

in Bern, wurde am 21. Juni 1917 wegen
Widerhandlung gegen das Trödlergesetz vom Polizeirichter

von Bern zu 50 Fr. Busse verurteilt. Hänni
betrieb während ca. eines Jahres in Bern den Beruf
eines Trödlers, ohne im Besitz der vorgeschriebenen

behördlichen Bewilligung zu sein. Deshalb
verurteilt, ersucht er nun um Strafnachlass. Er gibt
vor, die 50 Fr. Busse nicht bezahlen zu können.
Dies wird nach den Akten richtig sein. Der
Gesuchsteller ist arm und auf seinen bescheidenen
Verdienst angewiesen. Er geniesst keinen ungünstigen
Leumund; andererseits aber ist zu beachten, dass
er für keine Familie zu sorgen hat. Nach seinem
Vorleben musste er wissen, dass für seinen Beruf
ein Patent nötig war. Der Regierungsstatthalter
empfiehlt sein Gesuch nicht. Angesichts dieser
Verhältnisse beantragt auch der Regierungsrat Abweisung.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.
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